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Teil I 
 
1. Anlass der Planung und Verfahren 
 

1.1 Anlass 

 
Mit dem Bebauungsplan soll Planrecht für die Fläche einseitig der „Glienicker Straße“ ge-

schaffen werden. 

Durch den Bebauungsplan soll der Nachfrage an Baugrundstücken nachgegangen werden 

und das Angebot an Baugrundstücken im städtischen Bereich vergrößert werden. Zusätz-

lich wird die Erschließung des Gebiets gewährleistet.  

 

1.2 Rechtsgrundlagen 

 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. I 

S.1728) 

 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

  21. November 2017 (BGBl I Nr. 75 S.3786) 

 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-

tes Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I. S. 58), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017, (BGBl. 2017 I. S. 1057) 

 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

Nr. 51 S. 2542); zuletzt geändert durch Artikel 290 V. v. 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1328) 

 

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Branden-

burgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21.01.2013 

(GVBl.I/13, [Nr. 03], ber. (GVBl.I/13 [Nr. 21])) zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 

des Gesetzes v. 25.01.2016 (GVBl. I/16 [Nr. 05]) 

 

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37], S.3) 

 

- Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 15. November 2018 

(GVBl.I/18, [Nr. 39])  

 

2. Übergeordnete Planungen 
 

2.1 Landes- und Regionalplanung 

 

Nachdem der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) durch Verkündung 

am 2. Juni 2015 rückwirkend wieder in Kraft getreten ist, ergeben sich die Erfordernisse 

der Raumordnung, die die Grundlage der landesplanerischen Beurteilung bilden, insbe-

sondere aus folgenden rechtlichen Grundlagen: 

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), zuletzt geän-

dert durch Artikel 2 vom 20. Juli 2017 (BGBI. I S. 2808), 

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (GVBI. I S. 235), 

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg vom 27. Mai 

2015 (GVBI. II - 2015, Nr. 24), in Kraft getreten mit Wirkung vom 15. Mai 2009. 

• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019 

(GVBI. II - 2019, Nr. 35) 
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Grundsätze der Raumordnung bezogen auf das Plangebiet: 

 

• Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete. – Ziel 4.2 LEP 

B-B  

• Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen in Zentralen orten ohne Gestaltungsraum 

Siedlung. – Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 1 LEP B-B 

 

Für das Plangebiet sind nach Festlegungskarte 1 zum LEP B-B keine flächenbezogenen 

Darstellungen zum Freiraumverbund und Hochwasserschutz getroffen.  

 

Die Stadt Zossen ist gemäß LEP B-B Mittelzentrum. – Ziel 2.9 LEP B-B 

 

Ziele der Raumordnung stehen dem Bebauungsplan zum jetzigen Zeitpunkt nicht entge-

gen. 

 

Die brandenburgische Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 

Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 ist am 01. Juli 2019 in Kraft getreten.  

Auch die Ziele der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg (LEP HR) stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen. 

  

Regionalplanung 

 

Der von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg mit Bescheid 

vom 18.06.2015 genehmigte Regionalplan Havelland-Fläming 2020 wurde im Amtsblatt 

für Brandenburg Nummer 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht und tritt mit seiner 

Bekanntmachung in Kraft. 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat am 05. Juli 2018 den Regionalplan 

„Havelland-Fläming 2020“ für unwirksam erklärt und wurde mit dem Beschluss vom 

21.03.2019 des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts, der Regionalen Planungsge-

meinschaft zugegangen am 02.05.2019, die Nichtzulassungsbeschwerde im Normenkon-

trollverfahren gegen den Regionalplan „Havelland-Fläming 2020“ in einem Fall zurückge-

wiesen. Das Urteil im Normenkontrollverfahren vom 05.07.2018 ist damit rechtskräftig 

geworden. 

 

Somit liegen für die Region Havelland-Fläming bis auf weiteres keine Ziele und Grundsät-

ze der Regionalplanung vor.  

 

Am 27.06.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss des Regionalplans „Havelland-Fläming 

3.0“ beschlossen. Der Regionalplan „Havelland-Fläming 3.0“ soll insbesondere textliche 

und zeichnerische Festlegungen bezüglich folgender Punkte treffen: 

 

• zur Daseinsvorsorge und Siedlungsentwicklung, 

• zum vorbeugenden Hochwasserschutz, 

• zur räumlichen Steuerung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen, 

• zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe, 

• zur landwirtschaftlichen Bodennutzung und 

• zum Freiraum 

 

Es werden diesbezüglich gegenwärtig Vorentwürfe von der Regional Planungsstelle erar-

beitet.  
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2.2 Flächennutzungsplan 

 

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB grundsätzlich aus dem Flächen-

nutzungsplan zu entwickeln. 

Im FNP der Stadt Zossen ist die Plangebietsfläche als Wohnbaufläche dargestellt.  

Es ist keine Berichtigung erforderlich. 

 

 
Darstellung des Plangebiets 

Quelle: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2. Änderung der Stadt Zossen 

 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der Bebauungsplan "Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA" liegt nördlich der Stadt Zos-

sen im Gemeindeteil Dabendorf. Das Plangebiet liegt direkt an der „Glienicker Straße“, 

die Richtung Westen und Süden orientiert ist. Die Erschließung zur Innenstadt von Zos-

sen ist mit der Bundesstraße 96 gegeben. 
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Darstellung Geltungsbereich 

Quelle: Auszug aus dem Straßen-Faltplan Ausgabe 2018/2019 – 

BVB-Fachverlag für kommunale Information / kommunaler INFO Plan 

 

 

Darstellung Plangebiet mit Luftbild 

Quelle: Auszug aus der Liegenschaftskarte – Rechtsinhaber: Land Brandenburg 

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB  

 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 1,77 ha 
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Es sind folgende Flurstücke betroffen: (alte Bezeichnung in Klammern) 

Flur 2: 381 (314) 

Flur 3: 533, 534 (2), 

Flur 3: 536, 537 (3) und 

Flur 3: 539, 540 (4) 

 

4. Städtebauliche Bestandsaufnahme/Analyse 
 

4.1 Bestehende Nutzungen 

 

 
Auszug aus der Luftbildaufnahme 

Quelle: Auszug aus der Liegenschaftskarte – Rechtsinhaber: Land Brandenburg 

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB  

 

Das Plangebiet ist derzeit nicht bebaut. Der Planungsraum ist eingebettet in einen Be-

reich der im Norden und Osten durch Wohngebäude geprägt wird. Im Westen grenzt der-

zeit nicht genutzte Flächen (Ackerbrache) sowie im Süden nicht bebaute Fläche an. 

 

4.2    Geologie und Topografie 

 

Geologie 

Die vor etwa 230.000 Jahren einsetzende Saale Kaltzeit führte zu einer zweimaligen 

Überfahrung des Gebietes durch die Gletscher, wobei der erste Vorstoß noch nahezu die 

Ausdehnung der Elster Kaltzeit erreichte, während der zweite Vorstoß nur noch bis auf 

die Höhe von Bad Muskau reichte. Die größte Bedeutung für das Plangebiet erreichte je-

doch die dritte Kaltzeit. Die Weichsel Kaltzeit erreichte in einem ersten Vorstoß die Ge-

gend um Guben, sodass sich im Bereich um Forst ein breites Urstromtal herausbilden 

konnte. Zossen liegt nördlich des Baruther Urstromtales im Bereich der Urstromtalung, 

im Untergrund sind daher Hochflächensande und -kiese mit kleinräumig eingelagerten 

Mergel- und Torflinsen zu erwarten. Die Lagerung dürfte eher unregelmäßig sein.  

 

In den Bodenübersichtskarten des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

werden die Bodenverhältnisse für Zossen GT Dabendorf im Plangebiet wie folgt darge-

stellt: 
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- verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Flugsand; verbreitet po-

dsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus Sand über pe-

riglaziär-fluviatilem Sand; verbreitet podsolige Regosole und Podsole aus Flugsand 

über tiefem Flusssand 

 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Böden mit besonderen Eigenschaften.  

 

Topografie 

Das Plangebiet stellt sich als relativ eben dar, die Höhenunterschiede sind eher gering. 

Parallel zur „Glienicker Straße“ an der östlichen Geltungsbereichsgrenze liegt eine durch-

gehende Böschung, mit einem Höhenunterschied von ca. 1 m unterhalb der Straßenbe-

festigung.   

 

5. Planung 
 

5.1 Städtebauliches Konzept 

 

Mit dem Bebauungsplan werden die folgenden allgemeinen Planungsziele angestrebt:  

 

• Schaffung aller planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines All-

gemeinen Wohngebietes. 

 
Im Geltungsbereich werden drei Baugebiete mit einer Ringstraße geplant.  

Die künftigen Wohngrundstücke, auf denen die Errichtung von Wohngebäuden als Einzel- 

und Doppelhäuser zulässig sein soll, werden über vorhandene sowie geplante öffentliche 

Verkehrsflächen (Ringstraße) erschlossen werden.  

 

Die künftigen Wohngrundstücke besitzen mindestens eine Fläche von 750 m² und sind an 

eine öffentliche Verkehrsfläche angeschlossen.  

 

Folgend ist die Konzeptdarstellung (Stand Mai 2020) mit dem Straßenverlauf (graue Flä-

che), öffentlichen Straßenbegleitgrün (grüne Fläche und Bäume) und den Baugebieten 

(rosa Fläche) sowie den Heckenflächen (grüne Fläche) in den Baugebieten dargestellt. 

 

 
Auszug Konzeptdarstellung (Stand Mai 2020) 

Quelle: BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                       
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5.2 Verkehrserschließung 

 

Die Verknüpfung des Planungsgebietes mit dem städtischen Straßennetz erfolgt über die 

Gemeindestraße „Glienicker Straße“ und eine zusätzlich geplante mittig umlaufende 

Straße (Ringstraße), die mit zwei Punkten an die „Glienicker Straße“ sowie zwei direkt an 

die Gemeindestraße anzulegenden Grundstückszufahrten angebunden wird.  

Für den erforderlichen späteren Straßenausbau im Quartier wird die benötigte Fläche 

umlaufend entlang des Flurstücks 3 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.  

 

Für die Schaffung neuer oder die Änderung bestehender Zufahrten kann die Straßenbau-

behörde hinsichtlich der örtlichen Lage, der Art und der Ausgestaltung Auflagen erteilen. 

  

Die Feuerwehrzufahrt und Feuerwehrbewegungsfläche sind entsprechend DIN 14090 i. V. 

m. der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr zu planen und nachzuweisen. Die Zu-

fahrt nach Bauordnung muss gewährleistet sein. Dies betrifft insbesondere die Objekte 

die weiter als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind. 

 

Das Plangebiet ist über eine fußläufig erreichbare Bushaltestelle „Dabendorf, Kurve“ an 

den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. 

Die Bushaltestelle wird entsprechend aktuellen Fahrplans des VBB durch 3 Linien bedient 

und bietet u.a. die Erreichbarkeit des Bahnhofs Dabendorf an und damit ein Zugang zum 

Schienenpersonennahverkehr mit öffentlichem Verkehrsmittel gewährleistet. 

 

In der Planung, Ausführung und Ausstattung ist ein barrierefreier Verkehrsraum gemäß 

§§ 1 und 5 Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz (BbgBGG) herzustellen.  

 

5.3 Ver- und Entsorgung 

 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 können die Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für 

Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung festgesetzt werden. 

Solche Flächen werden im Bebauungsplangebiet nicht festgesetzt. 

Das Plangebiet liegt nördlich des Stadtzentrums von Zossen im Gemeindeteil Dabendorf 

und überplant eine meist als Ackerbrache definierte Fläche. 

 

Zur Ver- und Entsorgung ist im Erschließungskonzept „Wohngebiet Glienicker Straße – 

1.BA“ als Anlage 2 eine detailliertere Darstellung zu entnehmen.  

 

Die Anbindung des Plangebiets an das öffentliche Trink- und Abwassernetz kann erfolgen. 

Die Abwasserleitungen in den öffentlichen Verkehrsflächen mit den Schächten sind als 

öffentliche Leitungen vorgesehen und sollen an den Zweckverband übergeben werden.   

 

Im Plangebiet befindet sich keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland 

GmbH. 

Für eine potentielle Versorgung der künftigen Bebauung sind Baumaßnahmen innerhalb 

und außerhalb des Plangebiets, mit allen notwendigen rechtlichen Verfahren, erforderlich.  

 

Die Löschwasserversorgung – und vorbehaltung ist entsprechend den örtlichen Verhält-

nissen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BbgBKG zu erbringen.  

 

Eine Bereitstellung einer entsprechenden Löschwassermenge aus dem örtlichen Trink-

wassernetz ist nicht garantiert. Es wird nur zur Erstbrandbekämpfung bis zum Druckab-

fall im Netz Löschwasser zur Verfügung gestellt. Ein Löschwasserbrunnen (800 l/min) ist 

in der „Glienicker Straße“ vorhanden.  

Eine erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung besteht nicht. Es ist keine besondere 

Löschwasserversorgung- oder bevorratung erforderlich.  
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Zur Versickerung des Regenwassers sind Vegetationsflächen, begrünte Hofflächen und 

teilweise wasserdurchlässige Befestigungsflächen als Versickerungsflächen zu nutzen. 

Nach § 54 (4) BbgWG ist anfallendes Niederschlagswasser grundsätzlich zu versickern, 

sofern eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange 

nicht entgegenstehen. 

 

Niederschlagswasser von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen ist gemäß § 54 

Abs. 4 BbgWG zu fassen oder unter den Voraussetzungen nach § 54 Abs. 4 Satz 1 

BbgWG oberflächig zu versickern. 

Die Straßenentwässerung erfolgt offen in die angrenzenden Grünstreifen. Beidseitig der 

befestigten Straßenfläche sind Rasenflächen angeordnet, von denen eine Seite zu einer 

Mulde ausgeformt wird. Die Mulde nimmt das zu erwartende Regenwasser vollständig 

auf.  

 

Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist entsprechend zu beantragen und einzuholen.  

 

5.4 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

5.4.1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

Mit der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung wird der Gebietstyp festgelegt. Diese 

Festsetzung stellt damit einen der wichtigsten Inhalte des Bebauungsplanes dar und um-

fasst die Ausweisung und Abgrenzung des Baulandes. 

 

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  

 

Mit der Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet wird angestrebt, ein Gebiet zu schaffen, 

in dem vorwiegend Wohnen und die unten genannten Nutzungen entweder allgemein 

oder ausnahmsweise zulässig ist.  

 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass folgende Nutzungen allgemein zulässig sind: 

  

- Wohngebäude 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- die sonstigen nicht störende Gewerbebetriebe  

 

Nach § 4 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass Anlagen für Betriebe des Beherbergungs-

gewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht zulässig 

sind und somit gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

5.4.2 überbaubare Grundstücksflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 

BauNVO) 

 

Mit den überbaubaren Grundstücksflächen werden die bebaubaren Bereiche des Bau-

grundstückes definiert und damit die Verteilung der baulichen Anlagen auf dem Grund-

stück geregelt. 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im vorliegenden Bebauungsplan durch Baugren-

zen festgelegt. Die Baugrenzen verlaufen parallel zu den öffentlichen Verkehrsflächen, 

mit einem Abstand von 3-5 m.  

 

 



Bebauungsplan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA“  
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                           Seite 11 

5.4.3 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

          i.V. mit § 16 BauNVO) 

 

Zum Maß der baulichen Nutzung gehören Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollge-

schosse, und die Geschossflächenzahl (GFZ). 

 

Die Grundflächenzahl spiegelt die Überbauung der Grundstücke wider. Sie gibt an, wie 

viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind und 

überbaut werden dürfen. Die zulässige Grundfläche ist der Wert in m², der durch bauli-

che Anlagen überdeckt werden darf. 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 

Grundstücksfläche zulässig sind. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-

bäude in allen Geschossen zu ermitteln. 

 

Unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauung wurde eine Geschossigkeit mit zwei 

Geschossen als Höchstmaß festgesetzt. Diese Höhenfestsetzung orientiert sich an einer 

flächensparenden Bauweise, aber dennoch der Nachfrage entsprechenden Ausnutzung 

der Grundstücke und einer Sicherstellung der Möglichkeit für einen Dachgeschossausbau. 

 

Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine GRZ von 0,25 festgesetzt. Eine GFZ wird nicht 

festgesetzt, da eine Festsetzung der Geschossigkeit ausreichend ist.  

 

Die nach § 19 Absatz 4 Satz 2 BauNVO mögliche Überschreitung der GRZ durch Neben-

anlagen um 50%, wird für das Allgemeine Wohngebiet ausgeschlossen. Damit wird ge-

währleistet, dass 75% der Grundstücksfläche unversiegelt bleibt.  

 

Bauordnungsrechtliche Abstandsflächenregelungen bleiben unberührt. Diese sind in den 

folgenden Bauantragsverfahren zu berücksichtigen. 

 

5.4.4  Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 

In einem Bebauungsplan kann eine offene oder geschlossene Bauweise festgesetzt wer-

den. In der offenen Bauweise (o) werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als 

Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. (§ 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO). 

Die Länge der bezeichneten Hausformen darf höchstens 50 m betragen. 

 

Im Plangebiet wird eine offene Bauweise (o) festgesetzt. Es sind nur Einzel- und Doppel-

häuser (ED) zulässig. 

 

5.4.5 Baugrundstücke (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

 

In einem Bebauungsplan können Festsetzungen von Mindest- und Höchstmaßen für die 

Größe, Breite oder Tiefe von Baugrundstücken getroffen werden. Es sind keine Reglungen 

zum Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

 

Im Geltungsbereich wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet die Baugrundstü-

cke eine Mindestgröße von 750 m² aufweisen.  

 

5.4.6 Flächen für Nebenanlagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

 

In allen Baugebieten sind solche untergeordneten Nebenanlagen zulässig, die der Nut-

zung eines Grundstückes dienen. Das sind bei einem Wohnbaugrundstück z. B. Fahrrad-

schuppen, Gartengerätehäuschen, Sitzplatz, Mauern und Wege etc. 

 

Da im vorliegenden Bebauungsplan keine speziellen Regelungen zu diesen untergeordne-

ten Nebenanlagen getroffen werden, können diese untergeordneten „Grundstücksneben-

anlagen“ auf allen Flächen zugelassen werden. 

 



Bebauungsplan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA“  
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                           Seite 12 

5.4.7 Verkehrsflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 

öffentliche Verkehrsfläche: 

 

Die Erschließungsstraße des Wohngebietes wird als öffentliche Verkehrsfläche festge-

setzt.  

Für die öffentliche Verkehrsfläche ist eine Fahrbahnbreite von 4,50 m und eine seitliche 

Entwässerung in Gräben sowie Anpflanzfestsetzung zum Teilausgleich der Eingriffsfolgen 

mit einer Gesamtbreite von 9,00 m gemäß RASt 06 – 2.1 Wohnstraße vorgesehen. Zu-

sätzlich werden zwei Zufahrten zur Erschließung der jeweiligen zwei Grundstücke direkt 

von der „Glienicker Straße“ festgesetzt.  

Die Anbindung an das gemeindliche Straßennetz erfolgt mit zwei Anschlüssen an die Gli-

enicker Straße.  

 

Eine detaillierte Darstellung ist der Anlage 2 „Erschließung Vorhaben Glienicker Straße – 

1.BA“ auf Seite 11 zu entnehmen.  

 

5.5 Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen 
 

5.5.1 Denkmal- und Bodendenkmalpflege  

 

Baudenkmale 

 

Im B-Plangebiet „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ sind keine Baudenkmale vorhan-

den. 

 

Bodendenkmale 

 

Bodendenkmale sind im B-Plangebiet nicht bekannt. 

 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbun-

gen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen u. ä. 

entdeckt werden, sind diese unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde der Kreis-

verwaltung und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-

schen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).   

 

Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Wo-

che nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 

Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
 

Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig. 

 

5.5.2 Altlasten / Munitionsverdacht 

 

Gemäß § 9 Abs. 5 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen, deren Böden erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet werden. 

 

Im Plangebiet sind keine Altlastenverdachtsflächen bekannt. 

 

Im Plangebiet sind keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Kampfmitteln gege-

ben.  

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, 

dass es nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung 

von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg – 

KampfmV) vom 09.11.2018 (GVBI. II/18), verboten ist entdeckte Kampfmittel zu berüh-

ren und deren Lage zu verändern. Diese Fundstelle ist gemäß § 2 der genannten Verord-

nung unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. 
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Bei Notwendigkeit ist eine Munitionsfreigabebescheinigung beizubringen. Darüber ent-

scheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage 

einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachstflächenkar-

te. Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderungen dieses Planes.  

 

5.6 Immissionsschutz 
 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes zu 

berücksichtigen. 

 

Das Plangebiet liegt in einem von Wohnbebauung geprägtem Gebiet. Insgesamt ist das 

Quartier dem Allgemeinen Wohngebiet nach der BauNVO zuzuordnen. Es ist von gewerb-

lichen Immissionen nicht betroffen. Durch die geplante Bebauung ist kein erhöhtes Ver-

kehrsaufkommen sowie Störwirkungen für die Umgebungsbebauung zu erwarten. 

 

Es sind keine Festsetzungen bezüglich des Immissionsschutzes erforderlich. 

 

5.7 Grünordnerische Festsetzungen 
 

Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, unvermeidbare 

Beeinträchtigungen innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen oder durch Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Ausgeglichen ist ein 

Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine nachhaltigen oder erheblichen Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes zurückbleiben. Die Maßnahmen greifen mit dem Beginn des 

Eingriffs bzw. mit der erteilten Baugenehmigung. 

 

In Abhängigkeit von der Witterungsperiode und einem ausreichenden Setzungsprofil des 

Bodens sind die Anpflanzungen der Bäume und Sträucher in kürzester Frist nach Fertig-

stellung des neuen Reliefs vorzunehmen. 

 

Zur Sicherung und fachgerechten Lagerung von Oberboden wird bei allen Baumaßnah-

men und bei Veränderungen der Geländegestalt auf DIN 18915 verwiesen. 

 

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial 

auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-

Bodenschutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-

rungen zu treffen. 

 

Als wasserdurchlässige Beläge gelten u.a. wasserdurchlässige Pflastersysteme mit einem 

Fugenanteil von mindestens 25 % bzw. 12 %, wenn das Verfugungsmaterial aus Splitt 

oder Kies der Körnung 2 bis 8 mm besteht, Porenpflaster, und Einfachbefestigungen wie 

z.B. Rasengittersteinen, Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken. 

 

Die nachfolgende Festsetzung wird zur Minderung der versiegelten Flächen im Bebau-

ungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a, b BauGB getroffen: 

 

• Die Flächen für Stellplätze, Zufahrten, Terrassen, Wege und Zugänge innerhalb 

des Plangebiets sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. wasserge-

bundene Decke, Pflaster mit 25 % Fugenanteil, Rasensteine oder Schotterrasen) 

herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befesti-

gungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen 

sind unzulässig. 

 

In der durch die Stadt bestätigten Erschließungsplanung welche Bestandteil des städte-

baulichen Vertrages wird, ist festgesetzt, dass die öffentliche Straßenverkehrsfläche ist in 

Pflasterbauweise und die Parkflächen sind mit Rasengittersteinen herzustellen. 
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Zum Ausgleich der Eingriffe in den betroffenen Flächen werden folgende Maßnahmen 

festgesetzt:   

 

• Auf den Baugrundstücken im Plangebiet sind auf nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen je Grundstück 3 Bäume einer Art der Gehölzliste 1 (standortheimische 

Bäume mit STU 16 oder hochstämmige Obstbäume) zu pflanzen. 

 

• Auf der öffentlichen Verkehrsfläche sind straßenbegleitend 32 Bäume einer Art der 

Gehölzliste 3 zu pflanzen. 

 

• Im Plangebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen in der Fläche 

zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige Bepflanzungen eine 

flächige Gehölzpflanzung anzulegen. Dazu ist je 3 m² Fläche ein Strauch einer Art 

der Gehölzliste 2 zu pflanzen. 

 

Teil II 
 
6.    Umweltbericht 

 

Im Teil II der Begründung wurde vom Büro GUP Dr. Glöss Umweltplanung ein Umweltbe-

richt erstellt. Im August 2020 wurde die Erarbeitung des Umweltberichtes vollumfänglich 

abgeschlossen und ist in Anlage 1 detailliert dargestellt. 

 

Der Grünordnerische Fachbeitrag mit einer detaillierten Darstellung zu den einzelnen 

Schutzgüter ist der Anlage 3 und den dazugehörigen Anlagen 3.1 – 3.6 zu entnehmen.  
 



Teil II 
Anlage 1  

 

Umweltbericht 
 

zum Bebauungsplan  
  

„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ 
 

Stadt Zossen - Gemeindeteil Dabendorf, Landkreis Teltow-Fläming 

 
 

  
Abb. 1:  Blick auf das Untersuchungsgebiet von West nach Ost 

 
 

  GUP  
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Abb. 2: Luftbild des Plangebietes (ohne Maßstab) 

(Titelfoto Abb.1: Blick auf das Plangebiet aus Richtung Norden) 
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1. Einleitung  
 
1.1 Aufgabenstellung Umweltbericht 
 
Nach § 2a BauGB ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Bauleitplanung der Begrün-
dung ein eigenständiger Umweltbericht beizufügen. Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 
BauGB ermittelt, beschreibt und bewertet im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Bauleit-
planung das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Umweltbelange. Die Ermittlung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. Die Berück-
sichtigung der Belange der Eingriffsregelung in der bauleitplanerischen Abwägung erfolgt im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan.  
 
1.2 Lage im Raum / Inhalte und Ziele des B-Planes 
 
Das Plangebiet befindet sich in Zossen im Gemeindeteil Dabendorf im Landkreis Teltow-Flä-
ming. Der Untersuchungsraum ist Teil der Siedlungshauptachse Dabendorf-Zossen-Wünsdorf 
entlang der B96 und der Dresdener Bahn.  
 
Durch den B-Plan soll das Planungsrecht für Wohnbaufläche geschaffen werden. Der Gel-
tungsbereich umfasst ca. 1,77 ha. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der 
Gemarkung Dabendorf Teilflächen folgender Flure und Flurstücke: (alte Bezeichnung in Klam-
mern) 
 

• Flur 2, Flurstück 381 (314) 

• Flur 3, Flurstücke 533, 534 (2) 

• Flur 3, Flurstücke 536, 537 (3) 

• Flur 3, Flurstücke 539, 540 (4) 
 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die unmittelbar nördlich verlau-
fende Glienicker Straße.   
 

Vorgesehene Flächennutzungen (einschließlich Grünflächen) sind nachfolgender Übersicht zu 
entnehmen (Tab. 1).  
 
Tab. 1: Flächennutzung im Geltungsbereich 1. BA (17.711 m²) 

Flächennutzung Umfang 

öffentlicher Straßenraum (2.782 m²) 

Straßenfläche, öff. 2.018 m² 

Straßenbegleitgrün mit 32 Hochstammpflanzungen 764 m² 

private Grundstücksfläche (WA 14.929 m²) 

überbaubare Grundstücksfläche GRZ 0,25 3.732 m² 

Hecken/ Grünstreifen als Ausgleichsmaßnahme 1.286 m² 

nicht überbaubare Grundstücksfläche (Gärten) 9.911 m² 

Summe: 17.711 m² 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltpr%C3%BCfung
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1.3 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachplanungen 
 
Nachfolgend werden die im vorliegenden Planungsfall bedeutsamen Fachgesetze und Fach-
planungen dargelegt, die Regelungen für die Umweltbelange treffen oder sich auf die Umwelt-
belange auswirken. 
 
Übergeordnete Fachplanungen 
 
Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro BB) 
 
Die Planfläche befindet sich außerhalb der Handlungsschwerpunkte zum Erhalt und zur Ent-
wicklung umweltverträglicher Nutzungen und grenzt im Westen an Bereiche zur Entwicklung 
der Freiräume im Berliner Umland. 
 
Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg zählt der Untersuchungsraum zum Natur-
raum „Mittlere Mark“. Folgende Ziele werden u.a. für die „Mittlere Mark“ formuliert: 

• Großräumige Erhaltungs- und Entwicklungsschwerpunkte konzentrieren sich in der 
mittleren Mark auf das Netz der Niederungen, die die mittelbrandenburgischen Plat-
ten durchziehen.  

• Kernflachen des Naturschutzes sind u.a. Teile der Notte-Niederung. 

• Als Besonderheit anzusehende, noch vorhandene Reste naturlicher Waldgesell-
schaften im Gebiet sind zu schützen und auszudehnen. Hierzu gehören unter ande-
rem kleine Erlenwaldbereiche im Baruther Tal.  

• Zur Verbesserung des Landschaftsbildes sind die Ackerlandschaften mit für die Re-
gion typischen Gehölzstrukturen wie Alleen, Baumgruppen und Obstbaumreihen an-
zureichern.  

 
Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg (LEPro) 
 
Die Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt erhalten und zur Stärkung der regionalen Identität und 
Wirtschaftskraft weiterentwickelt werden. Städte und Dörfer sind wichtige Elemente der Kul-
turlandschaft. Die Siedlungsentwicklung soll auf zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte 
Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenent-
wicklung haben. Dabei soll u.a. die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Sied-
lungstätigkeit Priorität haben. Bei der Siedlungsentwicklung sollen verkehrssparende Sied-
lungsstrukturen angestrebt werden.  
 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 
 
Zossen ist als Mittelzentrum deklariert. In den Mittelzentren sollen für den jeweiligen Mittelbe-
reich die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung konzentriert 
werden. Für Mittelzentren ist u.a. auch die räumliche Konzentration der Siedlungsentwicklung 
vorgesehen. Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen 
innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infra-
struktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, die 
sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksich-
tigt werden. Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen.  
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Regionalplan Havelland-Fläming (REP) 
 
Im Regionalplan wird die Steuerung der Siedlungsentwicklung durch den LEP aufgegriffen. 
Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zulässig sein sollen 
(Wohnsiedlungsflächen), ist u.a. möglich in Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung,  
in Nicht-Zentralen Orten durch Innenentwicklung und innerhalb von Gemeinden außerhalb des 
Gestaltungsraumes Siedlung durch Innenentwicklung.  
Für die Siedlungsentwicklung sollen in der Region nach Möglichkeit die Vorzugsräume Sied-
lung genutzt werden. Der Regionalplan legt die Innenbereiche von Zossen und Wünsdorf als 
Vorzugsräume Siedlung fest.  
 
Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming (LRP) 
 
Gemäß der Entwicklungsziele (Karte 1 Teilblatt Nord) ist im Untersuchungsraum für das 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften nachrangig die Aufwertung von Ackerfluren fest-
gelegt. Für das Schutzgut Landschaftsbild/ landschaftsbezogene Erholung ist der Untersu-
chungsraum für den Erhalt und die Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für 
das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung vorgesehen. Gleichzeitig gilt der 
Untersuchungsraum bezogen auf das Schutzgut Wasser als Fläche für den Erhalt von Flächen 
mit hoher Grundwasserneubildung.  
 
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Zossen (FNP/ LP) 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Zossen ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt.  
 
Östlich des Plangebietes schließen Flächen für Landwirtschaft an. Mit der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Zossen (März 2020) sollen auch die westlich anschließen-
den Ackerflächen als Wohnbauflächen ausgewiesen werden.  
 
Fachgesetze 
 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL). 

- Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VS-RL) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Naturschutzausführungsgesetz Brandenburg (BbgNatSchAG) 
- Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumord-

nung und des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr - Bauleit-
planung und Landschaftsplanung 

- Bundesbodenschutzgesetz 
- Wasserhaushaltsgesetz 
- Landeswassergesetz 
- Gängige DIN zum Schutz von Vegetation und Boden 
- DIN 18915 (Bodenarbeiten), 
- DIN 18916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten), 
- DIN 18917 (Rasen- und Saatarbeiten), 
- DIN 18919 (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen), 
- DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen), 
- Merkblatt Alleen, 
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Die Ziele und Grundsätze des BNatSchG sowie die Grundsätze des BbgNatSchAG gehen in 
die Bestandsbewertung und die Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes, insbeson-
dere des Naturschutzes ein. 
 
Belange des Immissionsschutzes 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
- TA Lärm 
- TA Luft 
- DIN 18005 

Das BImSchG, insbesondere die 16. BImSchV, dient zur Beurteilung von Wirkungen und Be-
einträchtigungen des Lärms auf den Menschen. 
 
Belange der Raumordnung und Landesplanung sowie Bauleitplanung mit den Rege-
lungen des Umweltschutzes bzw. der Umweltprüfungen 

- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) 
- Einführungserlass zum Bau- und Raumordnungsgesetz (Runderlass Nr. 

23/1/1998, MSWV 1998) 
 
Das BauGB ist maßgebende Rechtsgrundlage für die Umweltprüfung und den Umweltbericht 
in der Bauleitplanung. In der Anlage des BauGB (zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) werden die 
Inhalte des Umweltberichts dargelegt. Die BauNVO und PlanzV dienen zusammen mit dem 
BauGB der bauplanungsrechtlichen Umsetzung von Maßnahmen, die negative Umweltaus-
wirkungen vermeiden oder zu deren Kompensation dienen. 
 
Belange der Kultur- und Sachgüter 

- Gesetz zum Schutz und zur Pflege von Denkmälern und Bodendenkmale (BbgD-
SchG) 

Die Belange von Kultur- und Sachgütern werden im Land Brandenburg durch das Gesetz 
zum Schutz und zur Pflege von Denkmälern und Bodendenkmale (BbgDSchG) geregelt. Im 
Planungsgebiet befinden sich keine bekannten schutzwürdigen Kultur- und Sachgüter. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umwelt  
 
2.1 Schutzgut Mensch  
 
Für die Betrachtung des Schutzes Mensch sind gesundheitliche Aspekte (insbesondere Lärm, 
Immissionen) und regenerative Aspekte (Wohnqualität, Erholungsfunktion und Freizeitnut-
zung) zu berücksichtigen. Zudem ist zu beachten, dass eine intakte Umwelt die Lebensgrund-
lage für den Menschen darstellt.  
 
Zu berücksichtigende Funktionen in Bezug auf das Schutzgut Mensch sind nach JESSEL & 

TOBIAS (2002): 
 

• Gesundheit und Wohlbefinden, 

• Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie die 

• Erholungsfunktion. 
 
Bestand und Bewertung 
 
Der Geltungsbereich beinhaltet eine Ackerbrache mit mehrjährigen Ruderalfluren und kleinflä-
chigen Gehölzbiotopen. Der Geltungsbereich größtenteils wird von Siedlungsgebieten mit 
Kleinsiedlungscharakter umrahmt. Im Westen und Süden des Untersuchungsraumes schlie-
ßen Wald- und Forstflächen an die Ackerbrache an. Während es sich im Süden größtenteils 
um junge forstliche Kulturen handelt, befinden sich im Westen Erlenwälder der Niederung des 
Nottefließes im Landschaftsschutzgebiet.  
 
Tab. 2: Schutzgut Mensch: Gesundheit und Wohlbefinden 

Gesundheit, Wohlbe-
finden 

(Parameter) 

Bemerkung Einstufung 

Lärm benachbart zum Geltungsbereich befinden sich Siedlungsflä-
chen mit Kleinsiedlungscharakter und die Glienicker Straße 

- 

Schadstoffe im Untersuchungsraum sind keine Altlasten bekannt 0 

Gerüche über Geruchseinwirkungen liegen keine Daten vor k.A. 

Erschütterungen sind im UR weitgehend auszuschließen k.A. 

Licht und Strahlung über Beleuchtungsintensitäten und mögliche Einstrahlungen 
im UR liegen keine Daten vor; Licht und Strahlung entsprechen 
dem Beleuchtungscharakter typischer Kleinsiedlungsstruktu-
ren und innerörtlicher Straßen; aufgrund der Durchgrünung 
bestehen Sichtverschattungen für den Geltungsbereich  

0 

Bioklima starke Durchgrünung der Siedlungsstrukturen, Allee entlang 
der Glienicker Straße, geschlossene Ruderalfluren auf Acker-
brache als Kaltluftentstehungsgebiet, bewaldete Niederung 
des Nottefließes 

+ 

Bewegungsfreiheit aufgrund fehlender Infrastruktur auf den Flächen außerhalb 
der Siedlungsbereiche (Ackerbrache, Wald- und Forstflächen, 
Niederung Nottefließ) nicht sicher gestellt 

- 

Legende: 
+  positive Situation 
0  neutrale Situation, weder belastend noch besonders positiv 
-  negative Situation 
k.A. keine Angaben 
k.R. keine Relevanz 
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Das Plangebiet des B-Planes ist hinsichtlich der Teilaspekte Lärm und Bewegungsfreiheit vor-
belastet. Besondere Qualitäten sind für das Wertelement Bioklima aufgrund der hohen Durch-
grünung des Untersuchungsraumes und der kleinflächigen Kaltluftentstehungsgebiete zu ver-
zeichnen. Insgesamt besitzt das Plangebiet mittlere Qualität hinsichtlich Gesundheit und Wohl-
befinden.   
 
Tab. 3: Schutzgut Mensch: Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Wohnen/ Wohnumfeld 

(Parameter) 

Bemerkung Einstufung 

Baufläche (geplant und 
vorhanden) 

durchgrünte Kleinsiedlungsstrukturen vorhanden, geplante 
Wohnbaufläche zur Lückenschließung gliedert sich harmo-
nisch ein 

+ 

Freiflächen mit (verbleibender) Ackerbrache und benachbarten Gehölz-/ 
Wald-/ Forststrukturen vorhanden, allerdings ohne Infrastruk-
tur zur Nutzung 

0 

inner- und zwischenörtli-
che Beziehungen 

Erschließung über Glienicker Straße, Lage direkt im GT Da-
bendorf an Siedlungshauptachse Dabendorf-Zossen-Wüns-
dorf entlang der B96 und der Dresdener Bahn 

+ 

Legende: 
+  positive Situation 
0  neutrale Situation, weder belastend noch besonders positiv 
-  negative Situation 
k.A. keine Angaben 
k.R. keine Relevanz 

 
Für die Wohn- und Wohnumfeldfunktion ist der Planungsraum positiv zu bewerten und besitzt 
dafür gute Qualitäten. 
 
Tab. 4: Schutzgut Mensch: Erholungsfunktion 

Wohnen/ Wohnumfeld 

(Parameter) 

Bemerkung Einstufung 

Flächen mit Bedeutung Planungsraum ist von untergeordneter Bedeutung 0 

Erholungseinrichtung/ 
Infrastruktur 

keine vorhanden 0 

Beziehungen: Wohnen, 
Erreichbarkeit usw. 

Wohngebiete in Umgebung zum Planungsraum, Erschließung 
über Rad-/ Fußweg entlang Glienicker Straße 

0 

Legende: 
+  positive Situation 
0  neutrale Situation, weder belastend noch besonders positiv 
-  negative Situation 
k.A. keine Angaben 
k.R. keine Relevanz 

 
Der Untersuchungsraum weist insbesondere aufgrund mangelnder Infrastruktur keine spezifi-
sche Bedeutung als Erholungsraum auf.  
 
Insgesamt weist das Untersuchungsgebiet für das Schutzgut Mensch eine besondere Bedeu-
tung für die Wohnfunktion und das Wohnumfeld auf.  
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2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete und 
Schutzobjekte  

 
Bestand Biotoptypen 
 
Die im Folgenden beschriebenen Biotoptypen wurden im Untersuchungsraum vorgefunden.  
 
RSBX (03249)/ sonstiger ruderale Staudenfluren 
LB (09140)/ Ackerbrachen 
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von einer mehrjährigen Ackerbrache eingenom-
men, auf der sich eine Gras- und Staudenflur etabliert hat. Die Vegetationszusammensetzung 
variiert in Abhängigkeit von kleinräumig variierenden Bodenverhältnissen. Der östlich und süd-
östliche Bereich ist trockener geprägt. Nach Süden wird die Vegetation artenreicher und von 
Glatthafer dominiert. Dabei sind die Übergänge fließend.  
 
Tab. 5: Artenliste  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Bemerkungen/ Abundanz 

Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium L. selten, Nordwesten 

Rotes Straußgras Agrostis capillaris kleinflächig dominierend (Nordteil) 

Gemeine Ochsenzunge Anchusa officinalis sehr selten 

Glatthafer Arrhenatherum elatius L. lokal häufig (westlicher Teil) 

Gemeiner Beifuß Artemisia vulgaris L. selten, Westteil 

Feld-Beifuß Artemisia campestris L. lokal häufiger, Westteil 

Graukresse Berteroa incana L. stellenweise häufig 

Sand-Segge  Carex arenaria sehr selten im Süden  

Rispen-Flockenblume Centaurea stoebe L. sehr selten 

Acker-Kratzdistel Cirsium arvense L. SCOP. im westlichen Teil, vereinzelt, Kümmerwuchs 

Kanadisches Berufkraut  Conyza canadensis 
(L.) Cronquist 

selten 

Gemeiner Natternkopf Echium vulgare L. selten 

Zypressen-Wolfsmilch  Euphorbia cyparissias L. sehr selten, lokal entlang in der Nähe der Robinien-
gruppe 

Schafschwingel Festuca ovina L. nordöstlicher Teil, unter Bäumen 

Sand-Strohblume Helichrysum arenarium L- sehr selten 

Spitz-Wegerich Plantago lanceolata L. sehr selten 

Breit-Wegerich Plantago major L. sehr selten, nur nördlicher Teil  

Hain-Rispengras Poa nemoralis L. westlicher Teil 

Pastinak Pastinaca sativa L. selten 

Kriechendes Fingerkraut Potentilla reptans vereinzelt, in Trittbereichen häufiger 

Gewöhnliches Bitterkraut Picris hieracioides sehr selten 

Wiesen-Sauerampfer Rumex acetosa L. selten 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre L. aufgelassenes Grundstück im Süden 

Gewöhnliches Greiskraut Senecio vulgaris L. selten, westlicher Teil 

Weiße Lichtnelke Silene alba (MILL.) E.H.L. KRAUSE im westlichen Teil, vereinzelt 

Kanadische Goldrute Solidago canadensis L. am nördlichen Rand  

Gemeiner Löwenzahn Taraxacum officinale WIGGERS sporadisch im Norden 

Hasen-Klee  Trifolium arvense sporadisch im Südosten 

Großblütige Königskerze Verbascum densiflorum vereinzelt 

 
Im Bereich der Ackerbrache wurden keine gefährdeten Arten im Rahmen der Begehungen  
festgestellt. Vorbelastungen bestehen aufgrund der anthropogenen Überprägung und der di-
rekten Lage im Siedlungsgebiet von Dabendorf. Die Strukturvielfalt und Naturnähe der Fläche 
ist gering ausgebildet. Randlich grenzen Gehölzbiotope an die Offenfläche, welche zum Teil 
von fremdländischen Arten (z.B. Robinie) aufgebaut sind. Im Umfeld befinden sich 
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Siedlungsflächen, ein Kiefernforst im Süden und im Westen unterholzreicher Erlenwald. Eine 
Vernetzung zu vergleichbaren Biotoptypen ist nicht gegeben. 
 
051422 (GSMA)/ Staudenfluren, Säume frischer nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprä-
gung 
 
Die Glienicker Straße und der Radweg werden von Gras- und Staudenfluren begleitet, die die 
Bankettbereiche einnehmen. Sie werden regelmäßig gemäht.  
 
07150 (BEG)/ einschichtige oder kleine Baumgruppen 
 

Südlich des Geltungsbereichs befindet sich ein aufgelassenes Gartengrundstück, welches an 
den erhalten gebliebenen Bäumen und Sträuchern erkennbar ist. Zum Baumbestand gehö-
ren Birken, Spitz-Ahorn (westlicher Teil) bzw. Fichten und Pappeln im östlichen Teil. Außer-
dem finden sich eine Spirea-Hecke und Fliedersträucher auf dem Areal.   
 

An der Glienicker Straße angrenzend stockt eine Gruppe Robinien. 
 

071412 (BRAL) §/ Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimi-
sche Baumarten 

 

An der Glienicker Straße stockt eine lückige Allee (Spitz-Ahorn).  
 
12261 (OSRZ)/ Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 
 
Die Bereiche nördlich und südlich des Baugebietes sind mit jüngeren Einfamilienhäusern be-
baut. Die Bebauung ist unterschiedlich und hat sich offenbar aus Kleingartennutzungen entwi-
ckelt. Die Häuser weisen unterschiedliche Bauformen auf. Auf den Grundstücken befinden 
sich teilweise  diverse Kleinbauten. Die unbebaute Bereiche sind vorwiegend mit Rasen be-
grünt, dazu kommen Ziergehölze und Koniferen in unterschiedlicher Ausprägung.  
 
12651 (OVWO)/ unbefestigter Weg 
 
Das Plangebiet wird von einem ausgefahrenen Sandweg erschlossen. 
 
12612 (OSRZ)/ Straßen mit Asphalt- oder Betondecken 
 
Die Glienicker Straße ist asphaltiert und 6 m breit. Sie wird auf der Südseite von einem 2 m 
breiten Radweg begleitet.  
 
Bewertung Biotoptypen 
 
Die Flächen des Untersuchungsraums besitzen aufgrund der vorgefundenen Biotope unter-
schiedliche Wertigkeiten. Bei der Ermittlung der Wertigkeiten werden in Anlehnung an die Bi-
otopkartierung Brandenburg (LUA 2004, 2007, LUGV 2011) folgende Kriterien berücksichtigt: 
 
Tab. 6: Erläuterung der Bewertungsstufen der Biotopbewertung 

Bewertungs-
stufe 

Erläuterung 

I "außerordentlich hohe Wertigkeit" 

(geschützte bzw. besonders gefährdete Biotope lt. BbgNatSchAG bzw. "Liste der 
gefährdeten Biotope in Brandenburg"; Standort- und Artenpotential entsprechen ei-
nander weitgehend) 
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Bewertungs-
stufe 

Erläuterung 

II "hohe Wertigkeit" 

(geschützte und naturnahe Biotope; gefährdete oder bedingt gefährdete Biotope lt. 
BbgNatSchAG; Standort- oder Artenpotential reichhaltig, aber Defizite vorhanden;) 

III "mittlere Wertigkeit" 

(Nutzflächen sowie beanspruchte Abstandsflächen, in denen nur wenig standortspe-
zifische Arten vorkommen. Die Bewirtschaftungsintensität überlagert die natürlichen 
Standorteigenschaften) 

IV "geringe Wertigkeit" 

(eingeschränktes Standortpotential, Artenausstattung gering)  

V " sehr geringe Wertigkeit" 

(stark anthropogen überprägte Standorte mit auffälligen Defiziten in Artenausstat-
tung und Potentialen; überwiegend hoher Versiegelungsgrad) 

 
In der nachfolgenden Übersicht (Tab. 7) werden die Biotoptypen und ihre Gesamtbewertung 
aufgelistet.  
 
Tab. 7: Einstufung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Biotoptypen im Geltungsbereich 

Code Biotopbezeichnung 
Schutz/ 
Gefähr-

dung 

Gesamtbewer-
tung 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

RSBx 
(LB) 

03249 
(09140) 

sonstige ruderale Staudenfluren 
(Ackerbrache) 

- IV gering 

Gras- und Staudenfluren 

GSMA  051422 
Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, ver-
armte Ausprägung 

- IV gering 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen 

BEG 07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen - III mittel 

BRAL 071412 
Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäu-
men, überwiegend heimische Baumarten 

§ II hoch 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

OSRZ 12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten - IV gering 

OVSB  12612 Asphaltstraße - V sehr gering 

OVWO 12651 unbefestigter Weg - V sehr gering 

 
Geschützte und gefährdete Pflanzenarten  
 
Als in Deutschland gefährdete Pflanzenart kommt im Geltungsbereich die Sand-Strohblume 
(Helichrysum arenarium) vor. Sie ist im Anhang I der Bundesartenschutzverordnung geführt 
und gem. BNatSchG besonders geschützt.  
 
Vorkommen von Gefäßpflanzen des Anh. IV der FFH-Richtlinie können für den Untersu-
chungsraum aufgrund der Potentialabschätzung ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Bi-
otopkartierung ergaben sich ebenfalls keine Hinwiese auf Vorkommen von Anhang IV Arten 
der FFH-RL. 
 
Schutzgebiete, Schutzobjekte 
 
Natura 2000 
Der Geltungsbereich befindet sich in keinem europäischen Schutzgebiet (EU-Vogelschutzge-
biet gemäß Richtlinie 79/409/EWG, FFH-Gebiet gemäß Richtlinie 92/43/EWG). In ca. 850 m 
Entfernung östlich des Geltungsbereiches befindet sich das am nächsten gelegene FFH-Ge-
biet „Dünen Dabendorf“ (DE 3746-304). Aufgrund der Entfernung des FFH-Gebietes zum 
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Vorhaben ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Dünen Daben-
dorf“ zu rechnen.  
 
Naturschutzgebiete 
Es sind keine Naturschutzgebiete im Untersuchungsraum vorhanden. 
 
Landschaftsschutzgebiete 
Südwestlich der Ackerbrache schließt das LSG „Notte-Niederung“ in ca. 180 m Entfernung 
zum Geltungsbereich an und umfasst insgesamt 18.013 ha. Gemäß der Verordnung über das 
LSG „Notte-Niederung“ (MUGV 2014) ist der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes 
u.a.  

o die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes, insbesondere  

o der Lebensraumfunktionen der Sandtrockenrasen sowie Offenlandbereiche, 
die in einem kleinflächigen Mosaik von Feldgehölzen und Säumen durchzo-
gen sind, 

o der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natür-
lichen Vielfalt der Bodeneigenschaften, den Schutz des Bodens vor Über-
bauung, Verdichtung, Erosion und Abbau, 

o der klimatischen Ausgleichsfunktionen beispielsweise als Frischluftentste-
hungsgebiet für den Ballungsraum Berlin, 

o der Lebensräume teilweise gefährdeter Vogelarten, die auch als Brut- und 
Überwinterungsgebiet von Bedeutung sind und 

o des regional übergreifenden Biotopverbundes und 
o die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit dieses für Mittelbrandenburg charakteristischen Landschaftsbildes, insbeson-
dere 

o der historisch geprägten, vielseitig strukturierten Kulturlandschaft mit ihrem 
typischen Wechsel von Äckern, Wiesen, Weiden und sonstigem Offenland, 
Wäldern, Gehölzgruppen und -reihen und Einzelbäumen sowie stehenden 
Gewässern und Fließgewässern sowie  

o mit seiner weiträumigen Siedlungsstruktur mit charakteristischen Dorfanla-
gen, Gehöften und Alleen und gewachsenen Dorfrändern mit Obstwiese so-
wie  

o die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine naturverträgliche, nachhaltige 
Landnutzung. 

 

Gesetzlich geschützte Bäume  
An den Geltungsbereich angrenzend befindet sich eine Allee entlang der Glienicker Straße. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope  
Im Geltungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. 
 
Trinkwasserschutzgebiete 
Der Geltungsbereich befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone. 
 
Fauna 
 
Im Rahmen der Bestandserfassungen erfolgte in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde eine Erfassung von Brutvögeln.  
 
  



Umweltbericht zum Bebauungsplan  
„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 

 

  GUP 

 

 
 

15 

Avifauna 
Im Jahr 2020 wurde eine Brutvogelkartierung durchgeführt. In der Brutperiode 2020 erfolgten 
sieben flächendeckende Tagbegehungen von Ende März bis Mitte Juni und zwei Nachtbege-
hungen, jeweils eine Nachtbegehung im Mai und eine Nachtbegehung im Juni.  
 
Es wurden insgesamt 17 Brutvogelarten aus 4 Ordnungen erfasst. Insgesamt wurden 31 Brut-
paare kartiert.  
 
Tab. 8: Übersicht Brutvogelnachweise  

Artname Gefährdung Schutzstatus  Anzahl Brut-
paare deutsch wissenschaftlich RL BB RL D Anh. I BNatSchG 

Amsel Turdus merula    b 2 

Blaumeise Cyanistes caeruleus    b 2 

Dorngrasmücke  Sylvia communis    b 2 

Fasan  Phasianus colchicus    b 1 

Gartengrasmücke Sylvia borin    b 1 

Girlitz Serinus serinus V   b 1 

Goldammer Emberiza citrinella  V  b 2 

Grünfink Chloris chloris    b 2 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    b 1 

Haussperling Passer domesticus    b 5 

Kuckuck Cuculus canorus V   b 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    b 3 

Neuntöter Lanius collurio V  + s 1 

Ringeltaube Columba palumbus    b 3 

Star Sturnus vulgaris  3  b 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes    b 2 

Zilpzalp Phylloscopus collybita    b 1 
RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNBERG et al. 2015)  
RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008) 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarn-
liste 
Anh. I = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 
BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 BNatSchG b= besonders geschützt; s= streng geschützt 
 

Von den ermittelten Brutpaaren wurden zwei BP auf der Offenfläche mit randlichen Gehölzen 
im Westen, 14 BP im unterholzreichen Erlenwald, ein BP in straßenbegleitenden Gehölzen 
sowie 14 BP in der Wohnbebauung mit Gärten nachgewiesen. 
 
Im Geltungsbereich erfolgten keine Nachweise von Brutvogelarten. Brutpaare wurden nur am 
Rand und außerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen.  
 
Kraniche (Grus grus) sind im Gebiet vertreten. Es befindet sich jedoch kein Brutpaar im Unter-
suchungsraum. Sie wurden auf der Offenfläche und am westlichen Rand des Erlenwaldes bei 
geringer Fluchtdistanz beobachtet. Am 14.05.2020 wurde das Paar mit einem Jungvogel auf 
der Offenfläche des Plangebietes nachgewiesen. Bereits im Jahr 2019 wurde das Vorkommen 
eines Paares ohne Bruterfolg durch Beobachtungen am 20.06.2019 sowie am 16.09.2019 be-
stätigt. Innerhalb des UG konnte der Brutplatz nicht ermittelt werden. Er wird an einem kleinen 
Gewässer im Flurstück 207 in ca. 200 m Entfernung zum Westrand der Ackerbrache außerhalb 
des Untersuchungsraumes vermutet. 
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Säugetiere 
Im Geltungsbereich werden Vorkommen von geschützten und gefährdeten Arten (Fischotter, 
Biber, Wolf, Fledermäuse) im Untersuchungsraum werden ausgeschlossen. Aufgrund der 
Siedlungsrandlage und des Mangels an Deckungsmöglichkeiten im Geltungsbereich ist ver-
einzelt mit dem Vorkommen von Kleinsäugern und Siedlungsfolgern zu rechnen. Vorkommen 
von Wild (Reh-, Rot-, Dam- und Schwarzwild) ist allenfalls sporadisch anzunehmen.  
 
Amphibien  

Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem Kreuzkröte, 

Knoblauchkröte, Wechselkröte, Moorfrosch, Kammmolch sowie Erdkröte, Teichmolch und 

Teichfrosch vorkommen. 

Im Geltungsbereich und dessen Umgebung befinden sich keine geeigneten Laichgewässer. 

Die Ackerbrache mit geschlossener ruderaler Staudenflur ohne Rohbodenabschnitte und ohne 

Versteckmöglichkeiten bietet keine besonders geeigneten Landlebensräume für Amphibien. 

Geeignetere Landlebensräume stehen in der Niederung des Nottefließes oder für anpas-

sungsfähige Arten (Kulturfolger) in den durchgrünten Siedlungsflächen außerhalb des Gel-

tungsbereiches zur Verfügung.   
 
Reptilien 
Gemäß den Naturschutzfachdaten des Landes Brandenburg (OSIRIS) sind die Reptilienarten 
Waldeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter im Raster nachgewiesen.  
Im Rahmen der Bestanderfassungen wurde auf das Vorhandensein von Reptilien geachtet. 
Es konnten keine Nachweise erbracht werden. Insbesondere Zauneidechsen wurden bei den 
Geländebegehungen nicht beobachtet. 
Reptilien nutzen insbesondere sonnenexponierte Böschungen als Lebensraum. Die Ackerbra-
che ist versteckarm und weist kaum Rohbodenstandorte auf. Eiablageplätze fehlen. Der Gel-
tungsbereich gehört nicht zu den bevorzugten Habitaten von Reptilien. Aufgrund der Habitat-
ausstattung im Geltungsbereich wird ein Vorkommen ausgeschlossen.  
 
Schmetterlinge 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. der Große 
Feuerfalter nachgewiesen ist. Im Untersuchungsraum sind keine geeigneten Habitate vorhan-
den. Futterpflanzen (Nachtkerze (Oenothera spec.), Weidenröschen (Epilobium spec.)) des 
Nachtkerzenschwärmers wurden im Zuge der Biotopkartierung nicht im Geltungsbereich vor-
gefunden. 
 
Käfer 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. der Held-
bock nachgewiesen ist. Im Geltungsbereich sind keine geeigneten Habitate vorhanden.  
 
Weichtiere 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. die Zierli-
che Tellerschnecke vorkommt. Im Untersuchungsraum befinden sich keinen Gewässer oder 
andere geeignete Habitate. Vorkommen werden ausgeschlossen.  
 
Bewertung 
Der Untersuchungsraum besitzt insbesondere im unterholzreichen Erlenwald der Niederung 
des Nottefließes aufgrund der Naturnähe und Strukturvielfalt hohe Bedeutung als Lebensraum 
für wildlebende Tierarten. Gleichzeitig weisen die durchgrünten Kleinsiedlungsstrukturen für 
Siedlungsfolger aufgrund des hohen Grünanteils und der hohen Diversität hohe Lebensraum-
qualität auf. Der Geltungsbereich mit der Ackerbrache weist dagegen aufgrund seiner Struk-
turarmut, mangelnden Diversität und früheren intensiven Nutzung nur eine geringe Bedeutung 
als Lebensraum für wildlebende Tierarten auf.  
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2.3 Schutzgut Geologie/ Boden 
 
Naturräumliche Gliederung 
Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg zählt der Untersuchungsraum zum Natur-
raum „Mittlere Mark“. Nach SCHOLZ (1962) gehört der Untersuchungsraum zur Haupteinheit 
„Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen“ (81) und darin zur Untereinheit „Nuthe-
Notte-Niederung“ (815).  
Die „Nuthe-Notte-Niederung“ beinhaltet eine weiträumige, stark verzweigte Niederungsland-
schaft, aus der sich flachwellige Grundmoränenplatten und Stauchmoränenzüge erheben. In 
den Niederungen herrschen organische und mineralische Nassböden mit Grünlandnutzung 
vor. Auf den überwiegend nährstoffarmen Sandböden der Platten befinden sich oft Äcker und 
Kiefernforste.  
 
Geologie/ Relief 
Die oberflächennahen geologischen Bildungen sind eiszeitlichen Ursprungs. In der weiteren 
Umgebung des Untersuchungsraumes bestimmen jungpleistozäne Ablagerungen den geolo-
gischen Untergrund. Sie sind in Form von Geschiebesanden und –lehmen, Endmoränenbil-
dungen sowie glazifluviatilen, d. h. von Gletscherschmelzwässern gebildete, Kies- und Sand-
ablagerungen vertreten. Diese werden teilweise durch spät- und postglazial aufgewehte Dü-
nensande überlagert. 
 
In den Urstromtälern herrschen als geologische Substrate grundwassernahe Talsande vor. 
Diese werden in weiten Bereichen durch Niedermoor- und Anmoorbildungen überlagert. Geo-
morphologisch sind die Niederungen der Urstromtäler durch flache, weitgehend ebene Niede-
rungen gekennzeichnet. 
 
Der Untersuchungsraum ist geprägt von Ablagerungen der Urstromtäler inklusive ihrer Neben-
täler. Vorherrschend ist Niederungssand, bzw. „Talsand", der  fein- und mittelkoernig bzw. 
schwach grobkoernig ist und geringe Kiesbeimengungen aufweist. 
  

  

Der Untersuchungsraum liegt bei ca. 37,5 m bis 38 m über HN.  
 
Das Gelände des Plangebietes ist eben und fällt außerhalb des Plangebietes nach Westen 
zur Niederung des Nottefließes sanft ab. Nächst höchste Erhebung ist der Ralingsberg mit 47 
m über HN ca. 700 m nördlich des Plangebietes.   
 
Boden Bestand 
Im Geltungsbereich sind verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Flugsand 
vorhanden. Außerdem sind podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden 
aus Sand über periglaziär-fluviatilem Sand sowie podsolige Regosole und Podsole aus Flug-
sand über tiefem Flusssand verbreitet. Leitbodenform sind Sand-Braunerden und Fahlerden 
(sB-s/mF). 
 
In Richtung Westen schließen außerhalb des Geltungsbereiches überwiegend Kalkerdnieder-
moore aus Carbonattorf über Flusssand oder carbonatischem Flusssand an. Gemäß MMK 
kommen im westlichen Teil der Ackerbrache und im Niederungsbereich des Nottefließes als 
Standorttyp tiefgründige Torfmoore vor.  
 
  

http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_BB-PP_2410491.JPG
http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_GG-BB_2410475.JPG
http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_GG-BB_2410475.JPG
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Boden Bewertung 
 
Allgemeine ökologische Eigenschaften der Böden 
 
- Speicher- und Reglerfunktion: Die sandigen Substrate des Geltungsbereiches (Podsol-Ba-
runerden, Braunerde-Podsole) sind durch einen geringen Anteil an Tonmineralien geprägt. Sie 
sind tiefgründig und gut durchwurzelbar und zeichnen sich aufgrund der geringen Tongehalte 
durch ein eingeschränktes Speichervermögen und eine mäßige Austauschkapazität aus. Die 
Speicher- und Reglerfunktion der Ackerbrache ist somit gering. Die Erdniedermoorböden im 
Niederungsbereich des Nottefließes außerhalb des Geltungsbereiches sind aufgrund des ho-
hen Humusgehaltes für die Speicher- und Reglerfunktion von hoher Bedeutung. 
 
- Biotopentwicklungspotenzial: Die Böden im Geltungsbereich besitzen eine geringe Bedeu-
tung für das Biotopentwicklungspotential. Die Moorböden westlich anschließend an die Acker-
brache außerhalb des Geltungsbereiches weisen aufgrund ihrer besonderen Standorteigen-
schaften dagegen ein hohes Biotopentwicklungspotenzial auf.  
 
- Natürliches Ertragspotenzial: Die Sandböden im Geltungsbereich weisen u.a. aufgrund des 
fehlenden Nährstoffspeicher- und Nährstoffnachlieferungsvermögens ein sehr geringes Er-
tragspotenzial auf und besitzen somit geringe Bedeutung für die Biomasseproduktion. Die 
Moorböden anschließend an die Ackerbrache besitzen dagegen ein hohes Ertragspotenzial.  
 
- Archivfunktion: Schutzwürdige oder seltene Böden sowie Böden mit Bedeutung als Archive 
der Natur- und Kulturgeschichte sind im Geltungsbereich nicht anzutreffen. Außerhalb des 
Geltungsbereiches anschließend an die Ackerbrache im Westen kommen Moorböden mit ho-
her Bedeutung für die Archivfunktion vor. 
 
Tab. 9: Bewertung der Böden im Untersuchungsraum 

Bodengesellschaft Lokalisierung  

Bewertung 

Speicher- 
und Regler-

funktion 

Biotopent-
wicklungs-
potential 

Ertrags-
poten-

tial 

Archiv-
funk-
tion 

Gesamt 

sickerwasserbestimmte 
Sande und Sande mit Tief-
lehm (Podsol-Braunerden, 
Braunerde-Podsole, Braun-
erden, Gley-Braunerden, 
podsolige Regosole, Pod-
sole) 

Geltungsbereich gering mittel gering gering gering 

tiefgründige Torfmoore 
(Kalkerdniedermoore) 

Nottefließ-Niederung 
anschließend an 
Ackerbrache außer-
halb Geltungsbereich 

hoch hoch hoch hoch hoch 

 
Aufgrund der Randlage an Siedlungsgebieten und der früheren intensiven Ackernutzung ist 
davon auszugehen, dass die natürlichen Böden diversen Störungen ausgesetzt waren (Stof-
feinträge, Verdichtungen, Umlagerung, ggf. Auf- und Abtrag).  
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Böden mit besonderen Eigenschaften.  
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Schutzfunktionen 
 
Sandreiche Böden sind aufgrund von Größe, Gewicht ihrer Partikel sowie aufgrund hoher lnfilt-
rationsraten infolge der vielen Grobporen relativ widerstandsfähig gegenüber Wassererosion. 
Auf Grund der durch Sande geprägten Bodenarten ist die Infiltrationsleistung des Bodens weit-
gehend als gut anzunehmen. Anfallendes Niederschlagswasser kann überwiegend leicht ein-
sickern und kann somit kaum erodierende Kräfte entfalten. Hieraus ergibt sich für den Pla-
nungsraum ein hoher Schutz gegenüber Wassererosion. 
 
Bei sandigen Böden sind Fraktionen insbesondere im Fein- und Mittelsandbereich durch Win-
derosion gefährdet. Dabei reichen bereits Windgeschwindigkeiten ab 5,5 m/s (Stärke 4 Beau-
fort-Skala) zur Verlagerung aus. Die gute Transportierbarkeit beruht auf den geringen Kohäsi-
onskräften zwischen den einzelnen Sandkörnern und dem Mangel an verkittenden Ton- und 
Humuskolloiden. Der Widerstand gegen Windtransport wird dagegen durch erhöhten Schluff- 
und Tonanteil, steigenden Anteil der organischen Substanz (Humusgehalt) und zunehmenden 
Wassergehalt der oberflächennahen Bodenschicht verstärkt. Aufgrund der überwiegend san-
digen Substrate im Geltungsbereich besteht eine hohe Anfälligkeit gegenüber Winderosion. 
 
Im Geltungsbereich herrschen durchgehend bindungsarme Substrate (Sande) vor. Das 
Grundwasser ist daher gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen kaum geschützt.  
 
2.4 Schutzgut Wasser 
 
Oberflächenwasser 
Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer.  
 
Grundwasser 
Die Grundwasseroberfläche liegt zwischen 35 und 36 m ü HN. Bei einer Geländehöhe von ca. 
38 m ü HN beträgt der Flurabstand des Grundwassers ca. 2 bis 3 m (HYK 50). 
 
Der Grundwasserkörper „Dahme“ (DE_GB_DEBB_HAV_DA_3) weist keine Belastungen auf. 
Sein chemischer Zustand ist gut. (https://geoportal.bafg.de/wfdmaps2017/) 
 
Grundwassergefährdung 
 
Im Geltungsbereich ist ein weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter der Niederungen und 
Urstromtäler vorhanden. Westwärts schließt außerhalb des Geltungsbereiches eine organo-
gene, schluffig tonige Bedeckung an, um im Niederungsbereich in eine Torfbedeckung über-
zugehen (HYK 50). 
 
Im Geltungsbereich ist das Grundwasser aufgrund der durchgehend bindungsarmen Substrate 
(Sande) gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen kaum geschützt. Im außerhalb 
des Geltungsbereich westwärts anschließenden Niederungsbereich ist das Grundwasser auf-
grund des Rückhaltevermögens und bedeckten Grundwasserleiterkomplexes mittel bis gering 
geschützt.  
 
Trinkwasserschutzzonen 
 
Trinkwasserschutzzonen sind nicht vorhanden. 
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2.5 Schutzgut Klima/ Luft 
 
Makro- und Regionalklima 
Der Geltungsbereich liegt im Übergangsbereich zwischen dem westlichen, mehr atlantisch-
maritim und dem östlichen, stärker kontinental beeinflussten Binnenlandklima. Charakteris-
tisch sind hohe Sommertemperaturen und mäßig kalte Winter. Die Jahresdurchschnittstempe-
raturen liegen bei ca. 9° C. Die Schwankungen der Temperatur im Jahresverlauf sind relativ 
groß. Die maximalen Niederschläge sind, durch Starkregenfälle bedingt, im Sommer zu ver-
zeichnen. Die durchschnittlichen Niederschläge liegen zwischen 530 und 600 mm. Hauptwind-
richtung sind West und Südwest. 
 
Meso- und Mikroklima 
Das Klima des Geltungsbereiches ist geprägt von einer Offenlandfläche in Form einer Acker-
brache. Die Fläche ist im Wesentlichen ausgeräumt und relativ eben. Kennzeichnend für diese 
Standorte sind bei ungehinderter Ein- und Ausstrahlung vergleichsweise große Temperatur-
schwankungen im Tages- und Jahresgang. Unter den Bedingungen störungsarmer Strah-
lungswetterlagen ist die nächtliche Abkühlung (Kaltluftbildung) am stärksten. Aufgrund der we-
nigen Strömungshindernisse können verhältnismäßig hohe Windgeschwindigkeiten entste-
hen. 
 
Vom Nordwesten über den Nordosten bis zum Südosten erstrecken sich angrenzend an den 
Geltungsbereich Siedlungsgebiete mit typischem Dorfcharakter. Dorflagen mit hohem Flä-
chenanteil an Bäumen, Gärten und Grünflächen und gleichzeitig geringem Versiegelungsgrad 
besitzen einen intensiveren Luftmassenaustausch mit dem Umland als stark versiegelte Sied-
lungsbereiche. Auf diese Weise profitieren bei guten Austauschverhältnissen Siedlungen mit 
geringer Bebauungsdichte von der reinigenden Wirkung beispielsweise der angrenzenden 
Waldflächen. Eine deutliche Temperaturerhöhung gegenüber dem Umland bleibt somit aus.  
 
Waldflächen befinden sich nur außerhalb des Untersuchungsraumes angrenzend an die Sied-
lungsgebiete im Südosten, kleinräumige auslaufend zwischen den Siedlungsgebieten im Nor-
den und in der Niederung des Nottefließes südwestlich und westlich der Ackerbrache. Sie wir-
ken lufthygienisch und klimatisch ausgleichend. Das betrifft insbesondere die Klimafaktoren 
Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Größere zusammenhängende Waldgebiete zeichnen 
sich durch geringe Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Wälder und Forsten bil-
den ab einer Größe von 200 m Durchmesser ein eigenes Bestandsklima. Waldbestände haben 
eine ausgleichende Klimawirkung auf alle angrenzenden Flächen, unterliegen kaum Witte-
rungsextremen und gelten als Klimagunstgebiete.  
 
Niederungsgebiete der Fließgewässersysteme dienen als Kaltluftbahnen. Angrenzend an den 
Untersuchungsraum befindet sich die Niederung des Nottefließes. Aufgrund der Waldbesto-
ckung der Niederung nahe dem Untersuchungsraum ist die Funktion als Kaltluftbahn einge-
schränkt.  
 
Vorbelastungen 
Die Verunreinigung der Luft mit anthropogenen Stoffen ist ein generelles Problem, welches 
insbesondere im städtischen Raum auftritt. Aufgrund der ländlichen Prägung des Untersu-
chungsraums kann davon ausgegangen werden, dass große Teile lufthygienisch unbelastet 
sind. 
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Bioklimatische Ausgleichsfunktion  
 
Klimameliorative Ausgleichsfunktion: Die klimameliorative Funktion des Untersuchungsgebie-
tes basiert vorrangig auf der Ausgleichswirkung der Wald- und Forstflächen außerhalb des 
Untersuchungsraumes und bedingt auf der hohen nächtlichen Kaltluftproduktion auf der Acker-
brache der Geltungsbereiches.  
 
Lufthygienische Ausgleichsfunktion: Innerhalb des Geltungsbereiches und des Untersu-
chungsraumes befinden sich keine Wälder und/ oder Forsten. Wald- und Forstflächen sind nur 
außerhalb des Untersuchungsraumes vorhanden. Durch ihre hohe Filter- und Auskämmwir-
kung gegenüber Schadstoffen sind Wälder in der Lage, maßgeblich zur Reinhaltung der Luft 
beizutragen. Waldgebiete, die sich bezüglich ihrer Immissionsschutzfunktionen unmittelbar ei-
nem Belastungsraum zuordnen lassen, haben eine hohe Leistungsfähigkeit. Da sich das Un-
tersuchungsgebiet in einem lufthygienisch gering vorbelasteten Raum befindet, wird die luft-
hygienische Ausgleichsfunktion als mittel bewertet.  

Tab. 10: Bewertung der klimameliorativen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion 

Gebiet Lage Beschreibung Siedlungsbezug Bewertung 

Ackerbrache   Geltungsbereich Kaltluftentstehung Dabendorf (Dorfgebiet mit 
hoher Durchgrünung) 

gering 

Waldberei-
che  

außerhalb Geltungsbe-
reich 

klimaausgleichende Wir-
kung 

Dabendorf 
(Dorfgebiet mit hoher 

Durchgrünung) 

mittel 

Da sich im Untersuchungsraum stark durchgrünte Siedlungsbereiche mit Dorfcharakter befin-
den ist die klimatische bzw. lufthygienische Ausgleichsfunktion von mittlerer Bedeutung.  
 
Immissionsschutzfunktion 

Lärmschutzfunktion: Bei der Lärmschutzfunktion wird bewertet, inwieweit eine Lärmquelle 
durch Vegetationsbestände oder Geländeformationen abgeschirmt bzw. die Lärmimmissionen 
reduziert werden können. Das Untersuchungsgebiet weist durch die benachbarten Wälder und 
Forsten sowie durch die durchgrünten Siedlungsstrukturen abschirmende Strukturen auf. Da 
das Relief weitgehend eben ist, werden hinsichtlich der Lärmausbreitung auf der Ackerbrache 
keine abschirmenden Funktionen erfüllt. 
 
Luftregenerationsfunktion: Pflanzen können Luftschadstoffe ausfiltern, festhalten und durch 
turbulente Diffusion verdünnen. Die Pflanzenart, die Struktur des Bestandes (Alter, Schich-
tung, Deckungsgrad), dessen räumliche Anordnung, Größe und Gesundheitszustand bestim-
men die Fähigkeit, Schadstoffe abzubauen oder zu verdünnen. Im Untersuchungsraum sind 
vor allem mit den Gehölzstrukturen Vegetationsflächen vorhanden, die Luftschadstoffe filtern, 
festhalten und/ oder verdünnen. Die Ackerbrache weist dagegen im Vergleich zu den Gehölz-
strukturen nur geringe Bedeutung hinsichtlich der Luftregenerationsfunktion auf.  
 
2.6 Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung 
 
Das Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenheit, Schönheit und Erholungs-
wert von Natur und Landschaft charakterisiert (vgl. § 1 Abs. 1 und 4 BNatSchG). 
 
Die Vielfalt erfasst das Repertoire, die Struktur und Mannigfaltigkeit einer Landschaft hinsicht-
lich ihrer einzelnen Bestandteile und deren Verteilung im Raum. Je vielfältiger und strukturier-
ter ein Landschaftsraum ist, desto abwechslungsreicher und interessanter wird er wahrgenom-
men, und umso höher ist sein Erlebnis- und Erholungswert (JESSEL et al. 2003).  
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Die Eigenart einer Landschaft ist Ausdruck ihrer ganz spezifischen natur- und kulturgeschicht-
lichen Entwicklung, die ihrerseits einen besonderen, als typisch und unverwechselbar empfun-
denen Landschaftscharakter hervorgebracht hat. Landschaftliche Eigenart ist somit nur aus 
der Kenntnis der spezifischen Landschaftsgenese heraus und im Vergleich mit anderen Land-
schaftsräumen zu begreifen.  
 
Schönheit kennzeichnet einen wahrgenommenen und intuitiv als solchen empfundenen Ge-
samteindruck von Landschaft (JESSEL et al. 2003). Dabei legt die Beurteilung dessen, was 
intuitiv als schön empfunden wird, den „für die Schönheit der natürlich gewachsenen Land-
schaft aufgeschlossen Durchschnittsbetrachter“ zugrunde.  
 
Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes 
Der Untersuchungsraum weist vom Nordwesten über den Nordosten bis zum Südosten durch-
grünte Siedlungsbereiche mit Kleinsiedlungscharakter auf. Im Südosten werden die Siedlungs-
flächen außerhalb des Untersuchungsraumes von angrenzenden, unterschiedlich alten Misch-
waldforsten abgelöst. Die vorhandenen Siedlungsgebiete bestehen aus Einzelhäusern mit Ne-
bengelass, Gärten und Gehölzen. Es lassen sich typisch ländliche Siedlungsstrukturen finden.  
Westlich des Untersuchungsraumes beginnt die Niederung des Nottefließes. Die Niederung 
weist Bruchwälder mit angrenzenden feuchten Hochstaudenfluren und Gebüschen auf. Das 
Zentrum des Untersuchungsraumes besteht aus einer Ackerbrache mit vereinzelten Gehölz-
gruppen.  
Das Relief ist eben und fällt zum Nottenfließ im Westen sanft ab. Prägendes Landschafts-
bildelement ist die Allee entlang der Glienicker Straße, die im Norden des Untersuchungsrau-
mes in Südost-Nordwest-Richtung verläuft. 
 
Beschreibung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 
Für die Bewertung des Landschaftsbildes wird der Untersuchungsraum zunächst in land-
schaftsästhetische Raumeinheiten unterteilt. Dabei werden Landschaftsräume mit ähnlicher 
Ausstattung an charakteristischen und gliedernden Grundelementen zusammengefasst.  
Die ermittelten Landschaftsbildräume werden dann anhand der Kriterien Vielfalt, Naturnähe 
und Eigenart beurteilt und in vier Wertstufen von sehr hohem bis geringem ästhetischem Ei-
genwert eingeteilt. Die drei Kriterien fließen gleichwertig in die Beurteilung ein. Die aus der 
Erfassung von Strukturen hervorgehende Qualitätsbewertung kann nur in einem subjektiven 
Rahmen bleiben. Die folgende Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt daher zunächst 
verbal-argumentativ.  
 

1. Ackerbrache 

Die Landschaftsbildeinheit nimmt den wesentlichen Teil des Untersuchungsraumes ein. Die 
Ackerbrache weist ein weitgehend ebenes Relief auf und bestimmt das Erscheinungsbild.  
Vielfalt und Eigenart gewinnt sie durch ihre Einrahmung und Strukturierung mit den Wäldern 
der angrenzenden Niederung im Westen, der Allee im Nordosten und den mit Gehölzen durch-
setzten Siedlungsstrukturen. Da die Gehölze stellenweise bis in die Ackerbrache hineinragen, 
erhöht sich der Eindruck von Vielfalt und Raumgliederung. Die Naturnähe ist aufgrund der 
vorherigen intensiven Nutzung der Fläche weiterhin eingeschränkt und wird als gering beur-
teilt. Der typische Charakter der Landschaft ist aufgrund der weitgehend ausgeräumten Offen-
fläche verloren gegangen, die Eigenart somit gering.  
 

2. Niederung des Nottefließes 

Im Westen schließt die Niederung des Nottefließes an den Untersuchungsraum an. Sie weist 
eine hohe Vielfalt unterschiedlicher Biotoptypen auf, die in naturnaher Ausprägung vorkom-
men. Als typische Niederungsbiotoptypen sind sie u.a. vom Standortfaktor Wasser geprägt. 
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Neben Bruch- und Laubmischwäldern ragen Gebüsche und Hochstaudenfluren an den Rand 
der Ackerbrache heran.  
 

3. Siedlungsgebiete  

Die Siedlungsgebiete im Untersuchungsraum zeichnen sich durch eine dörfliche Bebauung 
aus. Auf vielen Grundstücken befinden sich Einfamilienhäuser mit Nebengelassen und Gärten. 
Auf den Freiflächen stehen Gehölzgruppen und größere Einzelbäume. Die Allee entlang der 
Glienicker Straße ist ein maßgeblich prägendes Landschaftselement. Die Vielfalt und Eigenart 
der Siedlungsgebiete werden mittel bewertet. Die Naturnähe gilt als gering.  
 
Tab. 11: Bewertung der Landschaftsbildeinheit 

Nr. und Name der 
Landschaftsbildeinheit 

Reliefvielfalt 
Nutzungsvielfalt 

Vorhandensein v. Gewässern 
Vegetationsvielfalt 

Naturnähe 
Eigen-

art 
Gesamt-be-

wertung 

Ackerbrache 

gering 
gering 
gering 
gering 

gering gering gering 

Niederung des Notteflie-
ßes 

mittel 
hoch 
mittel 
hoch 

hoch hoch hoch 

Siedlungsgebiete 

gering 
mittel 
gering 
mittel 

gering mittel mittel 

 
Erholungswert der Landschaft 
Die Ackerbrache besitzt aufgrund der Strukturarmut und der geringen landschaftlichen Attrak-
tivität einen geringen Erholungswert. Zur Erholung nutzbare Infrastruktureinrichtungen wie 
Rad- oder Wanderwege sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind Sachzeugen der kulturhistorischen Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft. Sie sind Quellen und Gegenstand der Geschichte und Tradition, 
haben damit Bedeutung für die wissenschaftliche Erforschung und die Bildung. Nicht zuletzt 
besitzen sie einen hohen identitätsstiftenden Wert für eine Region und deren Bewohner. Der 
Schutz von Kultur- und Sachgütern entspricht somit dem Leitbild des Erhalts des kulturellen 
Erbes. Im Besonderen sind hierbei die auf der Grundlage des Brandenburgischen Denkmal-
schutzgesetzes (BbgDSchG) geschützten und in den Denkmallisten geführten Objekte zu nen-
nen.  
 
Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Untersuchungsraum weder Bodendenkmale noch Bo-
dendenkmalverdachtsflächen bekannt (FNP 2016).  
 
Kulturdenkmale befinden sich ebenfalls nicht im Untersuchungsraum. 
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2.8 Wechselwirkungen 
 
Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind auch die Wechselwirkun-
gen zwischen den Gütern des Naturhaushaltes zu berücksichtigen. Bei der Beschreibung der 
Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine gegenseitige Beeinflussung der 
Umweltbelange entstehen. 
 
Im Rahmen der Bestandsbeschreibung sind Beschreibungen von Wechselwirkungen bereits 
mit eingeflossen. So wird im Rahmen der Bewertung des Untersuchungsraumes als Lebens-
raum für die Fauna auf die vorhandenen Biotopstrukturen eingegangen. Weiterhin werden Zu-
sammenhänge zwischen den Bodenarten und dem Geschütztheitsgrad des Grundwassers so-
wie zwischen klimatischen Ausgleichsfunktionen und der Biotopstruktur hergestellt.  
 

3. Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 
3.1 Entwicklungen und Wirkungen bei Nichtdurchführung des Vorhabens 
 
Bei Nichtdurchführung des Plans würde kein Wohngebiet mit Gärten, Hecken und Baumbe-
stand entstehen. Die Ackerbrache würde der Sukzession überlassen und sich langfristig zu 
Wald entwickeln oder wieder einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen.  
 
3.2 Entwicklungen und Wirkungen bei Durchführung des Vorhabens 
 
3.2.1 Wirkungsprognose  
 
Baubedingte Wirkungen 

- Flächenbeanspruchung innerhalb des Geltungsbereiches durch Baustelleneinrich-
tung, Lagerplätze und Baustraßen (keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme zur 
anlagebedingten Flächeninanspruchnahme) 

- Beeinträchtigung von Biotopen durch baubedingte Emissionen (Schadstoffe, 
Staub, Lärmemissionen) 

- Störung (Lärm, Licht, optische Reize) von Tieren und deren Entwicklungsstadien 
im Umfeld des Geltungsbereiches 

- Gefährdung von Boden und Grundwasser im Zuge der Bauarbeiten durch Verlust 
des Oberbodens, Kontamination 

- Gefährdung von Alleebäumen durch Bauarbeiten im Wurzelbereich 
 
Anlagebedingte Wirkungen 

- Inanspruchnahme von Biotopen durch Herstellung von Erschließungsstraße, Häu-
sern, Nebengelass, Zufahrten, Terrassen u.ä. 

- Versiegelung von Boden durch Herstellung von Erschließungsstraße, Häusern, Ne-
bengelass, Zufahrten, Terrassen u.ä. 

- zusätzliche Versiegelung von Wurzelraum der Alleebäume 
 
Betriebsbedingte Wirkungen 

- Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Emissionen (Straßenverkehr, Lärm, 
Licht, optische Reize u.ä.) 
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3.2.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens  
 
3.2.2.1 Schutzgut Mensch  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind temporär auf die Bauzeit beschränkt. Im Geltungsbe-
reich muss aufgrund von Bauarbeiten mit einer erhöhten Lärmemission gerechnet werden. Die 
Lärmemissionen entsprechen weitgehend den betriebsbedingten Emissionen der benachbar-
ten Siedlungsstrukturen.  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen des Teilaspektes Gesundheit und Wohlbefinden sind ver-
nachlässigbar gering. Die Wohn- und Wohnumfeldfunktion ist von bauzeitigen Beeinträchti-
gungen unberührt. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind nicht zu erwarten.  
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Anlagebedingt entsteht ein durchgrüntes Wohngebiet in direkter Nachbarschaft zu bereits vor-
handenen Siedlungsflächen mit Kleinsiedlungscharakter. Beansprucht werden dafür Teilflä-
chen einer Ackerbrache ohne besondere Bedeutung für die Teilaspekte Gesundheit und Wohl-
befinden, Wohn- und Wohnumfeldfunktion und Erholung. 
 
Durch die Schaffung von neuer Wohnbaufläche wird die Wohnfunktion verbessert. Die ge-
plante Gestaltung des Wohngebietes hat keine Auswirkungen auf die Erholungsfunktion inner-
halb des Untersuchungsraumes. Die neu geplante Wohnbaufläche sind vergleichbar mit den 
benachbarten Siedlungsbereichen, so dass der Teilaspekt Gesundheit und Wohlbefinden 
keine Beeinträchtigung erfährt. Lärm- und Lichtemissionen sind mit denen der benachbarten 
Siedlungsflächen vergleichbar. Beeinträchtigungen des Bioklimas können ausgeschlossen 
werden, da eine starke Durchgrünung des Wohngebietes vorgesehen ist und die Wald- und 
Forstflächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion im weiteren Untersuchungsraum erhalten 
bleiben.   
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Wirkungen (Straßenverkehr, Lärm, Licht, optische Reize) sind mit denen der 
benachbarten vorhandenen Siedlungsstrukturen und der Glienicker Straße vergleichbar und 
erhöhen sich durch die geplanten Grundstücksparzellen nur geringfügig. Betriebsbedingte Be-
einträchtigungen sind vernachlässigbar gering. 
 
3.2.2.2 Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt/ Schutzgebiete und Schutzob-

jekte  
 
Biotope/ Pflanzen 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Baubedingte Beeinträchtigungen von Biotopen sind nicht zu erwarten. Bauarbeiten finden aus-
schließlich im Geltungsbereich statt. Die Beeinträchtigung von Biotopen im Geltungsbereich 
erfolgt im Zuge der Betrachtung der anlagebedingten Beeinträchtigungen.  
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Im Geltungsbereich werden Wohnbauflächen mit einer Erschließungsstraße nebst Stellplät-
zen, Gehweg und Zufahrten geplant. Der gesamte Geltungsbereich wird durch die Umnutzung 
beansprucht. In nachfolgender Tabelle werden die im Geltungsbereich vorkommenden und 
umzunutzenden Biotope ermittelt. 
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Tab. 12: Anlagebedingter Verlust von Biotopen 

Biotoptyp 

Bewertung 

Anlagebedingter  

Flächenverlust 

in m² 

Buchsta-
ben-code 

Zahlen-
code Bezeichnung 

RSBx/ LB 
03249/ 
09140 

sonstige ruderale Staudenfluren/ 
Ackerbrache 

IV 16.091  

GSMA  051422 
Staudenfluren frischer, nährstoffrei-
cher Standorte, verarmte Ausprä-
gung 

IV 326 

BEG 07153 
einschichtige oder kleine Baum-
gruppen 

III 1.056 

OVSB  12612 Asphaltstraße V 17 

OVWO 12651 unbefestigter Weg V 221 

Gesamt: 17.711 

 
Der Geltungsbereich wird vollständig beansprucht und einer Nutzungsänderung unterzogen. 
Es werden Biotope auf insgesamt 17.711 m² beansprucht. Die Beeinträchtigung der Asphalt-
straße und des unbefestigten Weges wird aufgrund der sehr geringen naturschutzfachlichen 
Wertigkeit als unerheblich angesehen. Die Schaffung von Gärten auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen auf insgesamt 9.911 m² entspricht einer Nutzungsänderung zum Bestand. 
Die entstehenden Gärten stellen zukünftig aufgrund ihrer Arten- und Strukturvielfalt Biotopflä-
chen mit mittlerer Wertigkeit dar. Dies entspricht der Wertigkeit der vorhandenen Gehölzbio-
tope. Da die vorhandene ruderale Staudenflur/ Ackerbrache anthropogen überprägt, struktur-
arm, ohne Vorkommen von gefährdeten Arten und ohne Vernetzung zu vergleichbaren Bio-
toptypen ist, wird von einem geringen Biotopwert ausgegangen. Eine Herstellung von vielfälti-
gen, artenreichen Gärten mit dörflichem Charakter trägt zur Aufwertung der Biotopstrukturen 
bei.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf Biotope ergeben sich nicht. 
 
Schutzgebiete/ Schutzobjekte 
 
Das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ ist vom Vorhaben aufgrund seiner Entfernung 
zum Geltungsbereich nicht betroffen. Das nächst gelegene FFH-Gebiet „Dünen Dabendorf“ ist 
vom Vorhaben aufgrund seiner Entfernung zum Geltungsbereich nicht betroffen.  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Der Geltungsbereich befindet sich in Nachbarschaft zur Allee entlang der Glienicker Straße. 
Eine Gefährdung von Bäumen im Wurzelbereich durch Baumaßnahmen ist nicht ausgeschlos-
sen. Bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen kann eine erhebliche Beeinträchtigung ver-
mieden werden. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Der Geltungsbereich befindet sich in Nachbarschaft zur Allee entlang der Glienicker Straße. 
Zusätzliche Versiegelungen im Wurzelbereich der Bäume (Kronentraufe zzgl. 1,50 m) können 
zu erheblichen Beeinträchtigungen der Einzelbäume führen. Die Wurzelbereiche aller Allee-
bäume befinden sich außerhalb der Baugrenzen. Versiegelungen im Wurzelbereich durch 
Grundstücksbebauung können ausgeschlossen werden.  
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Der Wurzelbereich eines Alleebaums befindet sich kleinflächig im Bereich der südlichen Ein-
mündung von der Glienicker Straße in die geplante Straße im geplanten Wohngebiet. Der 
südliche Einmündungsbereich gehört zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche gem. § 9 Absatz 
1 Nr. 11, ist aber als „Pumpenstation mit Rasenfläche“ ergänzend festgesetzt. Dementspre-
chend erfolgt auf dieser Fläche keine Versiegelung. Erhebliche anlagebedingte Beeinträchti-
gungen des Alleebaumes können ausgeschlossen werden.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich nicht.  
 
Fauna 
 
Avifauna 
 

Bau- und Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

Im Rahmen der Umnutzung der Ackerbrache zu Wohnbauflächen werden kleinflächig Gehölz-
biotope in Anspruch genommen. Im Geltungsbereich befinden sich keine Brutnachweise von 
Vögeln. Die Gehölzbiotope dienen im Teilbereich außerhalb des Geltungsbereiches einer 
Mönchsgrasmücke als Brutplatz. Unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen sind erheb-
liche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Das Vorhaben stellt eine Lückenschließung der durchgrünten Siedlungsgebiete von Daben-
dorf dar. Die Brutvogelkartierung aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die Siedlungsgebiete deut-
lich mehr Brutvogelarten aufwiesen als die überplante Ackerbrache, auf welcher keine Brutvo-
gelarten nachgewiesen wurden. Die geplante Wohnbebauung ist den benachbarten Sied-
lungsgebieten vergleichbar. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die über den Ist-Zustand 
hinausgehen, ergeben sich nicht.  
 

Weitere Arten 
 

Vorkommen weiterer Arten des Anhang IV der FFH-RL sind nicht zu erwarten. 
 

3.2.2.3 Schutzgut Geologie/ Boden 
 
Das Vorhaben stellt keinen Eingriff in geologische Gegebenheiten dar. Das Relief wird nicht 
verändert.  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Baubedingt besteht die Gefahr zusätzlicher Bodenverdichtungen. Zudem können durch un-
sachgemäße Handhabung von Baumaterialien, Kraft- und Schmierstoffen, sowie durch Hava-
rien, angrenzende Böden kontaminiert werden. Angesichts der bestehenden Vorbelastung und 
der geringen Intensität der Bautätigkeit wird unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahme nicht mit einer erheblichen baubedingten Beeinträchtigung der Bodenfunktion gerech-
net. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind der Verlust aller Bodenfunktionen auf den 
neu zu versiegelnden Flächen. Sie bedeutet die Zerstörung des Bodens als Naturkörper und 
den irreversiblen Verlust sämtlicher ökologischer Bodenfunktionen. Bei Vollversiegelung ist 
von einem vollständigen Funktionsverlust auszugehen. Dies betrifft im Wesentlichen die mit 
Gebäuden überbauten Flächen und die Verkehrswege.  
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Tab. 13: Zulässige der Bodenversiegelung 

Teilgebiet 
Größe 
[m²] 

GRZ 
zulässige  

Versiegelung 
[m²] 

WA – Allgemeines Wohngebiet 14.929 0,25 3.732 

öffentliche Verkehrsfläche (Stellplätze, Zufahrt, Gehweg, Straße) 2.018  2.018 

SUMME 16.947  5.750 

 

Eine Überschreitung der GRZ wird nicht zugelassen. Die zulässige Versiegelung beläuft sich 
auf 5.750 m². Soweit Boden neuversiegelt wird, ist der Eingriff gemäß § 14 BNatSchG zu kom-
pensieren.  
 
Die Stellplätze im öffentlichen Straßenraum werden mit Rasengitter befestigt (Minderungs-
maßnahme). In der Bilanzierung des Eingriffs wird die Befestigung mit Rasengitter als Teilver-
siegelung zu 50 % angerechnet. Alle übrigen Befestigungen werden als Vollversiegelung an-
gesehen.  
 
Die zulässige anrechenbare Versiegelung nach Berücksichtigung der Minderungsmaßnahme 
M 1 beläuft sich auf 5.704 m². Sie wird als erheblich betrachtet und ist gemäß § 14 BNatSchG 
zu kompensieren.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Bodens sind nicht zu erwarten.  
 
3.2.2.4 Schutzgut Wasser 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Baubedingt ist eine potentielle Grundwassergefährdung durch den Eintrag von Betriebsstof-
fen, Bauchemikalien, Mineralölbestandteilen und unsachgemäßen Umgang mit Schadstoffen 
gegeben. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen kann eine erhebliche Beein-
trächtigung vermieden werden. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch das Vorhaben sind sehr 
gering. Das auf den Flächen auftreffende Niederschlagswasser wird versickert. Eine Reduzie-
rung der Grundwasserneubildung ist demzufolge nicht zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Eine betriebsbedingte Beeinträchtigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. Eine Einlei-
tung von Wasser findet nicht statt. 
 
3.2.2.5 Schutzgut Klima/ Luft  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Baubedingte Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Eine makroklimatische Beeinträchtigung durch das Bauvorhaben kann anlagebedingt ausge-
schlossen werden.  
 
Mesoklimatisch ergeben sich Änderungen aufgrund der teilweisen Umnutzung der Ackerbra-
che in Siedlungsflächen mit hohem Grünanteil. Die Ackerbrache besitzt geringe Bedeutung für 
die klimameliorative und lufthygienische Ausgleichsfunktion. Der verbleibende Teilbereich 
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fungiert weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiet. Aufgrund der starken Durchgrünung und ge-
ringen Versiegelung der benachbarten Siedlungsgebiete besitzen diese ohnehin einen stärke-
ren Luftmassenaustausch mit der Umgebung und dadurch weniger Klimaextreme. Die benach-
barten Wald- und Forstflächen bleiben erhalten und erfüllen weiterhin eine Ausgleichswirkung 
für die ohnehin durchgrünten Siedlungsbereiche mit Dorfcharakter. Die geplanten Wohnbau-
flächen weisen umfangreiche Begrünungsmaßnahmen auf und gliedern sich in die benach-
barten Siedlungsstrukturen mit hohem Grünanteil ein.  
 
Anlagebedingte erhebliche Beeinträchtigungen des Klimas werden ausgeschlossen.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten.  
 
3.2.2.6 Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung  
 
Baubedingte Beeinträchtigung 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind temporär auf die Bauzeit beschränkt. 
 
Im Geltungsbereich muss aufgrund von Bauarbeiten mit einer erhöhten Lärmemission gerech-
net werden. Aufgrund der geringen Erholungsfunktion im Untersuchungsraum, der lediglich 
temporären Beeinträchtigung, der betroffenen Biotopstrukturen ohne landschaftsbildprägende 
Wirkung und der Vorbelastung aufgrund der Siedlungsrandlage wird die Beeinträchtigung für 
das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung als gering eingestuft. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Die vom Vorhaben betroffene Ackerbrache besitzt einen geringen Wert hinsichtlich des Land-
schaftsbildes und der Erholungsnutzung. Sie wird nur zum Teil überbaut. Das prägende Land-
schaftsbildelement, die Allee entlang der Glienicker Straße, befindet sich außerhalb des Gel-
tungsbereiches und bleibt vollständig bestehen. Die Landschaftsbildeinheiten der Umgebung 
(Siedlungsstrukturen mit hohem Grünanteil, bewaldete Niederung des Nottefließes) bleiben 
erhalten.  
Das Wohngebiet stellt eine Lückenschließung vorhandener Wohnbebauung dar. Das geplante 
Wohngebiet wird mit Baumpflanzungen auf den Grundstücken und entlang der Erschließungs-
straße, Heckenpflanzungen und die Anlage von Gärten stark durchgrünt und gliedert sich so-
mit harmonisch in die vorhandenen Siedlungsstrukturen mit Kleinsiedlungscharakter ein.  
 
Eine Verschlechterung der landschaftsästhetischen Qualität infolge des Wohnbaugebietes ist 
nicht zu erwarten. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild/ Er-
holung ergeben sich nicht. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigung 
 
Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
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4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
4.1 Entwurfsoptimierung, Planungsvarianten, Alternativen 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Lückenschließung der Wohnbebauung in Daben-
dorf, die den überregionalen, regionalen und kommunalen Planungszielen entspricht. Dem-
entsprechend bestehen allein aufgrund der Lage zur Lückenschließung keine Alternativen.  
 
In der Umgebung des Plangebiets ist die Nutzungsart Wohnen vorherrschend. Dementspre-
chend wurde auch die Nutzungsart für das Plangebiet festgelegt.  
 
Nach § 15 (1) BNatSchG besteht die Pflicht, vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
unterlassen.  
 
Die Aufstellung des B-Planes erfolgt grundsätzlich mit dem Ziel, vorhandene Strukturen zu 
nutzen und den Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten.  
 
Die Erschließungsstraße besitzt zwei Einfahrten zur Glienicker Straße. Die beiden Einfahrten 
wurden so angeordnet, dass kein Alleebaum der Glienicker Straße gefällt werden muss. Au-
ßerdem sind die beiden Einfahrten der Erschließungsstraße so angeordnet, dass die Wurzel-
bereiche der Alleebäume keine zusätzlichen Versiegelungen durch die Erschließungsstraße 
erhalten.   
 
Der naturschutzfachlich wertvollere Bereich der Niederung des Notte-Fließes wird von der Pla-
nung ausgenommen.  
 
4.2 Bautechnische und landschaftspflegerische Maßnahmen zur Vermeidung 

und Verminderung 
 
Mit einer umweltschonenden Baudurchführung können Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft vermieden oder vermindert werden. Die Pflicht zur Vermeidung ergibt sich aus § 15 
(1) BNatSchG. Der Begriff der Vermeidung schließt dabei auch eine teilweise Vermeidung 
(Verminderung) ein.  
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
V 1  Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Baudurchfüh-

rung, Wiederverwendung des Oberbodens 
 
Im Rahmen der Baudurchführung sind zur Vermeidung von Verunreinigungen und daraus re-
sultierenden Beeinträchtigungen die Vorschriften zum Schutz von Boden und Grundwasser im 
gesamten Baubereich einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein sachgerechter Umgang mit Be-
triebsstoffen zu gewährleisten. Es erfolgt eine ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen und 
Baustoffen. Eine Lagerung von boden- und wassergefährdenden Stoffen ist zu vermeiden.  
Die belebte obere Bodenschicht stellt ein besonderes Schutzgut dar. Die Vermeidungs-maß-
nahme dient dazu, den Oberboden zu sichern und wieder zu verwenden bzw. den gegebe-
nenfalls überschüssigen, abzutransportieren den Oberboden für den Naturhaushalt zu erhal-
ten.  
Die Zwischenlagerung des Oberbodens erfolgt, soweit vorhanden, fachgerecht. Es darf keine 
Vermischung mit bodenfremden Stoffen erfolgen. Es erfolgt eine geordnete Lagerung des wie-
der zu verwendenden Oberbodens in Bodenmieten. Bei längerer Lagerung ist zum Schutz vor 
Erosion eine Zwischenbegrünung vorzunehmen (vgl. DIN 18915).  
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Böden mit besonderen Eigenschaften sind vom Vorhaben nicht betroffen. 
 
V 2 (ASB) Bauzeitenregelung  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Arten wird die Einhal-
tung bestimmter Bauzeiten festgelegt. Das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG kann so wirksam verhindert werden.  

Profitierende Arten/ Artengruppen: 

• ungefährdete gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter und  

• ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter.  
 
Durchführung der Baumfällungen und Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraumes vom 01.03. 
bis zum 30.09.  
 
V 3 Einzelbaumschutz 

Zum Schutz der vorhandenen Alleebäume im Baubereich sowie deren Wurzelbereiche sind 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die gemäß den Anforderungen von DIN 18920, RAS-LP 
4 und ZTV-Baumpflege festgelegt werden. Bäume mit einem Durchmesser bis 0,2 m erhalten 
keinen gesonderten Stammschutz. Die bauausführende Firma ist jedoch vor Baubeginn über 
die sorgfältigen Arbeiten im Baumbereich zu unterweisen. 
 
Baubedingte Gefährdungen bestehen für 1 Alleebaum im Einfahrtsbereich der südlichen Zu-
fahrt zum geplanten Wohngebiet. Er befindet sich mit dem Wurzelbereich im Baubereich (öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche - Pumpenstation mit Rasenfläche). 
 
Die Maßnahme gliedert sich in folgende Einzelmaßnahmen: 
 
Bohlenummantelung 
Zur Vermeidung der baubedingten Beeinträchtigung von Bäumen sind für die oberirdischen 
Teile Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Eine besondere Gefährdung gegenüber mechani-
schen Verletzungen im Stammbereich besteht für Bäume im unmittelbaren Umfeld der 
Baustelleneinrichtungsflächen. Die Bäume werden im Stammbereich durch Bohlenummante-
lungen vor Beschädigungen geschützt. Diese sollen eine Mindesthöhe von 1,50 m haben und 
zum Stamm hin abgepolstert sein. Sie sind nicht auf den Stammfuß aufzusetzen.  
 
Maßnahmen zum Wurzelschutz 
Grundsätzlich dürfen Aufgrabungen in der Nähe von Bäumen wegen der Gefahr des Wurzel-
bruches nur in Handarbeit durchgeführt werden. Zur Vermeidung der Schädigung essentieller 
Wurzelbereiche sind RAS-LP 4, DIN 18920, ZTV-Baumpflege und das Merkblatt Alleen anzu-
wenden.  
 
M 1  Teilversiegelung 
 
Als Befestigung der Stellplätze im Bereich der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen sind  
Rasengittersteine vorgesehen. 
 
Die Maßnahme dient zum Schutz des Bodens und der Natur (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
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Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
 
Tab. 14: Übersicht der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Maß-
nah-
men-
Nr. 

Kurzbeschreibung der Maß-
nahme 

Umfang Zeitpunkt Schutzgut 

V 1 

Schutz und Sicherung von Bö-
den sowie Grundwasser wäh-
rend der Baudurchführung, 
Wiederverwendung des 
Oberbodens 

nicht quanti-
fizierbar 

während der Bau-
maßnahmen 

Boden 
Wasser 

Biotope/ Fauna/ Flora 
Mensch 

V 2 
(ASB) 

Bauzeitenregelung 
nicht quanti-

fizierbar 

vor und während 
der Baumaßnah-
men 

Fauna 
(europarechtlich geschützte 

Arten) 

V 3 Einzelbaumschutz 1 Baum 
während der Bau-
maßnahmen 

Bäume 

M 1 Teilversiegelung 
93 m² (7 

Stellplätze) 
während und nach 
der Baumaßnahme 

Boden 
Wasser 

 
 
4.3 Verbleibende unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 
 
Schutzgut Mensch 
Für das Schutzgut Mensch treten keine erheblichen Beeinträchtigungen ein. Die Wohnfunktion 
wird verbessert. Die Erholungsfunktion bleibt unverändert. 
 
Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ Biologische Vielfalt/ Schutzgebiete/ Schutzobjekte 
Aufgrund der dauerhaften Flächeninanspruchnahme bzw. Umnutzung ergeben sich unver-
meidbare erhebliche Beeinträchtigungen von Biotopen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Insgesamt werden 17.473 m² Ackerbrache, straßenbegleitende Gras- und Staudenfluren und 
Baumgruppen beansprucht. Beeinträchtigungen der Alleebäume der Glienicker Straße werden 
vermieden. Hinsichtlich europarechtlich geschützter Arten wird das Eintreten von Verbotstat-
beständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden. Schutzgebiete sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 
 
Schutzgut Geologie/ Boden 
Nach Anrechnung der Teilversiegelung (M1) verbleiben 5.704 m² Versiegelung von Boden, 
welche eine unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden darstellt. 
 
Schutzgut Wasser 
Das anfallende Regenwasser wird im Plangebiet versickert. Erhebliche Beeinträchtigungen 
ergeben sich nicht. 
 
Schutzgut Klima/ Luft 
Für das Schutzgut Klima/ Luft treten keine erheblichen Beeinträchtigungen auf. 
 
Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung 
Für das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung werden erhebliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen. Landschaftsbildprägende Strukturen bleiben erhalten. Die >Erholungsfunktion 
bleibt unverändert. Das geplante Wohngebiet gliedert sich harmonisch in die vorhandenen 
Siedlungsstrukturen ein.  
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Zusammenfassung 
 
Es verbleiben folgende unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen: 
 
Tab. 15: Unvermeidbare Konflikte 

Kurzbeschreibung  Umfang Schutzgut 

Anlagebedingte Beeinträchtigung von Bö-
den durch Neuversiegelung 

5.704 m² Boden 

Anlagebedingter Verlust von Biotopen 
(ohne Wege und Straßen) 

17.473 m² Biotope/ Fauna/ Flora 

 
 
4.4 Ausgleichsmaßnahmen 
 
Gemäß § 15 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren. 
 
Sind die Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar, so ist der Eingriff unzulässig, es sei denn, bei 
der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft gehen andere Belange der All-
gemeinheit vor. In diesem Fall ist der Eingriff zulässig und der Verursacher hat die nicht aus-
gleichbaren Beeinträchtigungen zu ersetzen. 
 
Für Ausgleichsmaßnahmen gilt die Maßgabe, dass ein Eingriff ausgeglichen ist, „wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-
gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet 
ist“ (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Die Verbesserung einer anderen, gleichwertigen Funktion schafft 
für den Naturhaushalt keinen Ausgleich. 
 
Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
A 1  Entsiegelung der vorhandenen Zufahrt zur Glienicker Straße 
 
Die vorhandene Versiegelung (Zufahrt Glienicker Straße) beträgt 17 m². 
 
Die Zufahrt ist zu entsiegeln. Nach dem Rückbau sind die Böden tiefgründig zu lockern und 
mit Oberboden anzudecken. Danach geht die Flächennutzung in die nicht überbaubare Grund-
stücksfläche/ private Grünfläche über.  
 
Die Entsiegelung wird gemäß HVE (2009) im Verhältnis 1:1 für die Bodenversiegelung ange-
rechnet. Demzufolge sind 17 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 1 kompensiert.  
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A 2  Pflanzung von Laubbäumen auf öffentlicher Verkehrsfläche 
 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind 32 Laubbäume straßenbegleitend zu pflanzen.  
 
Die Pflanzung von 1 Hochstamm mit STU 16-18 in hochwertiger Baumschulqualität wird in 
Anlehnung an die HVE (2009) und den Radwegerlass (MIL/ MUGV 2011) für 50 m² Bodenver-
siegelung angerechnet. Demzufolge sind 1.600 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 
2 kompensiert.  
 
A 3  Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 
 
Auf den Baugrundstücken sind je drei standortheimische Bäume bzw. hochstämmige Obst-
bäume zu pflanzen. Bei 16 geplanten Baugrundstücken entspricht dies insgesamt 48 Baum-
pflanzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Die Pflanzung von 1 Hochstamm mit STU 16-18 in hochwertiger Baumschulqualität wird in 
Anlehnung an die HVE (2009) und den Radwegerlass (MIL/ MUGV 2011) für 50 m² Bodenver-
siegelung angerechnet. Demzufolge sind 2.400 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 
3 kompensiert.  
 
A 4  Pflanzung von Hecken  
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind entlang der Glienicker Straße, entlang 
der nördlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze und an der südlichen Erschließungs-
straße insgesamt sechs lineare Heckenstrukturen anzulegen. Die Hecken sind ca. 3 m breit 
und insgesamt ca. 428 m lang. Sie nehmen eine Gesamtfläche von 1.286 m² ein. 
 
Die Pflanzung von Hecken wird gemäß HVE (2009) im Verhältnis 2:1 für die Bodenversiege-
lung angerechnet. Demzufolge sind 643 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 4 kom-
pensiert.  
 
4.5 Ersatzmaßnahmen 
 
Ersatzmaßnahmen beseitigen Beeinträchtigungen nicht, sondern kompensieren diese nur 
durch verbessernde Maßnahmen an anderer Stelle. 
 
Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen orientieren sich an folgenden Grunds-
ätzen: 

• Der Umfang der Kompensationsmaßnahmen richtet sich nach dem Grad der Beein-
trächtigung, der Eingriffsfläche und dem Grad der Aufwertung der Kompensationsflä-
che. Die Aufwertung der Kompensationsfläche muss der Beeinträchtigung der Ein-
griffsfläche entsprechen. 

• Durch ein und dieselbe Kompensationsmaßnahme können mehrere unterschiedliche 
Werte und Funktionen wiederhergestellt werden. 

• Die Versiegelung von Flächen kann i. d. R. nicht vollständig durch Entsiegelungs-maß-
nahmen ausgeglichen werden, da großflächiges Entsiegelungspotenzial selten verfüg-
bar ist. Der Ersatz erfolgt durch Regenerationsmaßnahmen des Bodenpotenziales 
(Funktionsaufwertung) auf bisher beeinträchtigten Flächen. 

 
Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der Versiegelung in Form von vorzugsweise Entsiege-
lungsmaßnahmen (1:1) oder bei fehlenden Entsiegelungsmaßnahmen in Form von biotopauf-
wertenden Maßnahmen (Gehölzpflanzungen, Extensivierungen, Nutzungsaufgabe 1:2 bzw. 
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1:3) gemäß HVE (MLUV 2009) konnten trotz Nachfragen bei verschiedenen Institutionen nicht 
bereit gestellt werden. 
 
4.5 Ersatzzahlung 
 
Die Ersatzzahlung ist als ein Bewertungsfaktor für den ermittelten Kompensationsumfang her-
anzuziehen. Die Ersatzzahlung wird für die Kompensationsmaßnahme bereitgestellt. 
Die Ersatzzahlung wird mittels eines städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB fest-
gelegt und gesichert. Dieser Vertrag wird als Vereinbarung zwischen dem Investor und der 
Stadt Zossen abgeschlossen.  
 
Eine Ersatzzahlung ist gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG zu leisten, wenn die Beeinträchtigungen 
nicht oder nicht vollständig ausgleichbar oder in sonstiger Weise kompensierbar sind und der 
Eingriff nach § 12 Abs. 3 BbgNatSchG zulässig ist (MLUV 2009).  
 
Gemäß § 6 Brandenburger Naturschutzausführungsgesetz soll abweichend von § 15 Absatz 
6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine Ersatzzahlung auch geleistet werden, wenn 
durch die Verwendung der Ersatzzahlung nach Satz 2 und 3 eine Aufwertung des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes mit gleichen Aufwendungen besser verwirklicht werden kann 
als durch Ausgleich oder Ersatz der Beeinträchtigung nach § 15 Absatz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Die Ersatzzahlung soll nach Möglichkeit im Gebiet des betroffenen Landkrei-
ses oder der kreisfreien Stadt, ansonsten im betroffenen Naturraum verwendet werden. 
 
Nach Anrechnung der Maßnahmen M 1, A 1 bis A 4 verbleibt ein Kompensationsbedarf von 
1.044 m². 
 
Für die Beeinträchtigung von Böden durch Neuversiegelung werden die Kosten der erforderli-
chen Entsiegelung zugrunde gelegt. Diese betragen 10,00 € pro m².  
 
Die Neuversiegelung von Böden ist gemäß den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung 
(HVE 2009) vorrangig durch Entsiegelungen in mindestens gleichem Umfang auszugleichen. 
Für Böden allgemeiner Bedeutung gilt ein Kompensationsverhältnis von 1:1.  
 
Durch das Vorhaben ergibt sich ein Kompensationserfordernis von 1.044 m². Als Ersatzzah-
lung für Entsiegelungsmaßnahmen im gleichen Umfang werden 10.440 € veranschlagt.  
 
Nachfolgend sind die unterschiedlichen Kompensationsfaktoren gemäß HVE (2009) für das 
Plangebiet dargestellt: 
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Quelle: Hinweise zum Vollzug der Eingriffsreglungen (HVE) 2009, Seite 34, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz  des Landes Brandenburg (MLUV) 

 
Bei einer Entsieglung (1:1) beträgt der Flächenbedarf 1.044 m². Dieser wurde für die Ermitt-
lung der Ersatzzahlung angesetzt, siehe oben.  
 
Der Flächenbedarf bei Gehölzpflanzungen oder Umwandlung von Acker in Extensivgrünland 
(1:2) würde sich auf 2. 088 m² belaufen. Bei einer Umwandlung von Intensiv- in Extensiv-
grünland oder bei Anlage von Ackerrandstreifen (1:3) auf 3.132 m².   
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4.6 Gegenüberstellung 
 
Nachfolgend werden die vorhabenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft den geplanten 
Maßnahmen in Form einer Eingriffsbilanz gegenüber gestellt. 
 
Tab. 16: Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Konflikt Umfang Kompen-
sations-
faktor 

Maßnahme Umfang 

Nr. Bezeichnung  

Schutzgut Boden 

Versiegelung allge-
meines Wohngebiet 
(GRZ 0,25, Über-
schreitung GRZ 
ausgeschlossen) 

 

3.732 m² 1:1 A1 Entsiegelung 17 m² 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A2 Pflanzung von Laubbäu-
men auf öffentlichen 
Grünflächen, straßenbe-
gleitend 

32 Stk. 

(Kompensation von  
1.600 m²) 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A3 Pflanzung von Hochstäm-
men auf Baugrundstücken 
(je Grundstück 3 Hoch-
stämme) 

43 Stk. von insgesamt 48 Stk. 

(Anrechnung Kompensation 
2.115 m² von insgesamt 

2.400 m²) 

Versiegelung öffent-
liche Verkehrsflä-
chen  

(2.018 m²) 

nach Anrech-
nung M 1 
(Teilversiege-
lung auf 93 
m² Rasengit-
tersteine) 

1.972 m² 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A3 Pflanzung von Hochstäm-
men auf Baugrundstücken 
(je Grundstück 3 Hoch-
stämme) 

5 Stk. von insgesamt 48 Stk. 

(Anrechnung Kompensation 
285 m² von insgesamt  

2.400 m²) 

1:2 A4 Hecken/ Grünstreifen  1.286 m² 

(Kompensation von 643 m²) 

10 €/ m²
  

-  Ersatzzahlung für 
1.044 m² Kompensations-
defizit 

10.440 € 

Schutzgut Biotope 

Inanspruchnahme  
von Biotopen 

Biotopwert III 
BEG: 1.056 m² 

Biotopwert IV 
GSMA: 326 m² 
LB/ RS: 16.091 m² 

(Biotopwert V (sehr 
gering) - kein Kom-
pensationsbedarf: 
OV: 238 m²) 

17.473 m² 

1:1 - 
Herstellung privater Grün-
flächen (Gärten) 

1.056 m² von insgesamt 
9.911 m² 

(Anrechnung für  
1.056 m² BEG) 

1:0,55 - 
Herstellung privater Grün-
flächen (Gärten) 

8.855 m² von 
insgesamt 9.911 m² 

(Anrechnung für 15.653 m² 
GSMA, LB/ RS)  

1:1  

- 
Straßenbegleitgrün (Ra-
senansaat) 

764 m² 
(Anrechnung für 764 m² 

GSMA, LB/ RS) 

 
Abschließend erfolgt in der nachgeordneten Tabelle schutzgutbezogen eine zusammenfas-
sende Übersicht zu den vorhabenbedingten Wirkungen, möglichen Beeinträchtigungen und 
geplanten Maßnahmen.  
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Tab. 17: Schutzgutbezogene Zusammenfassung der vorhabenbedingten Wirkungen 

Auswirkung des Vorhabens 
betroffenes Schutzgut/ 
Umfang 

Maßnahmen Fazit 

Schutzgut Mensch  

Schaffung von Wohnbaufläche 16 Baugrundstücke - 
Aufwertung der 
Wohnfunktion 

Bau- und betriebsbedingte Beein-
trächtigung durch Emissionen 

benachbarte Siedlungsflä-
chen 

- nicht erheblich 

Bilanz Schutzgut Mensch: keine erheblichen Beeinträchtigungen, Aufwertung der Wohnfunktion, 
keine Veränderung der Erholungsfunktion 

 

Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt/ Schutzgebiete/ Schutzobjekte  

Bau- und betriebsbedingte Beein-
trächtigung durch Emissionen 
(Staub, Lärm. Licht, Abgase, Er-
schütterungen) 

benachbarte Siedlungsflä-
chen, Baumgruppen, Al-
lee, Ackerbrache und 
Wald- und Forstflächen 

- nicht erheblich 

Baubedingte Störung der Fauna 
Mönchsgrasmücke, ge-
hölzbewohnende Vogelar-
ten 

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung   
Beeinträchtigung 
vermieden 

bau- und anlagebedingte Inan-
spruchnahme/ Umnutzung von 
Biotopen 

Ackerbrache, Baumgrup-
pen, straßenbegleitende 
Gras- und Staudenfluren 

(17.473 m²) 

Herstellung privater Grünflächen 
(Gärten) auf 9.911 m² 

Beeinträchtigung 
kompensiert 

Herstellung von Straßenbegleit-
grün  (Rasenansaat) auf 764 m² 

bau- und anlagebedingte Gefähr-
dung von Alleebäumen 

1 Alleebaum an südlicher 
Einfahrt der Erschlie-
ßungsstraße 

V 3 Einzelbaumschutz 
Beeinträchtigung 
vermieden 

Bilanz Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt/ Schutzgebiete/ Schutzobjekte: Eingriff vermieden und kompensiert, 
Alleebäume erhalten, Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Arten vermieden  

Schutzgut Boden 

baubedingte Gefährdung von Bo-
den durch Kontamination, Verlust 
von Oberboden 

Geltungsbereich 
V 1 Schutz und Sicherung von 
Boden, Wiederverwendung 
Oberboden 

Beeinträchtigung 
vermieden 

anlagebedingte Versiegelung von 
Boden 

Straßen, Gebäude, Stell-
plätze, Zufahrten im Gel-
tungsbereich (5.750 m²) 

M 1 Teilversiegelung öff. Stell-
plätze ( 93 m²) 

Beeinträchtigung 
kompensiert 

A 1 Entsiegelung (17 m²) 

A 2 Pflanzung von Hochstämmen 
an Erschließungsstraße (32 Stk.) 

A 3 Pflanzung von Hochstämmen 
auf Grundstücken (48 Stk.) 

A 4 Pflanzen von Hecken auf 
Grundstücken (1.286 m²) 

Ersatzzahlung (10.440 €) 

Bilanz Schutzgut Boden: Eingriff vermieden, gemindert und kompensiert 

Schutzgut Wasser 
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Auswirkung des Vorhabens 
betroffenes Schutzgut/ 
Umfang 

Maßnahmen Fazit 

baubedingte Gefährdung von 
Grundwasser durch Kontamina-
tion 

Geltungsbereich 
V 1 Schutz und Sicherung von 
Wasser 

Beeinträchtigung 
vermieden 

Bilanz Schutzgut Wasser: Eingriff vermieden, erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser ergeben sich 
nicht, Regenwasser wird im Geltungsbereich versickert 

Schutzgut Klima/ Luft 

Bau- und betriebsbedingte Beein-
trächtigung durch Emissionen 
(Staub, Abgase) 

benachbarte Siedlungsflä-
chen, Baumgruppen, Al-
lee, Ackerbrache und 
Wald- und Forstflächen 

- nicht erheblich 

- bau- und anlagebedingte Inan-
spruchnahme/ Umnutzung von 
Biotopen  

 

 

 

 

- anlagebedingte Versiegelung 

- Ackerbrache, Baum-
gruppen, straßenbeglei-
tende Gras- und Stauden-
fluren (17.473 m²) 

 

 

 

- Straßen, Gebäude, Stell-
plätze, Zufahrten im Gel-
tungsbereich (5.750 m²) 

multifunktional: Herstellung priva-
ter Grünflächen (Gärten) auf 
9.911 m² 

keine erhebliche 
Beeinträchtigung 

multifunktional: Herstellung von 
Straßenbegleitgrün  (Rasenan-
saat) auf 764 m² 

multifunktional: A 2 Pflanzung von 
Hochstämmen an Erschließungs-
straße (32 Stk.) 

multifunktional: A 3 Pflanzung von 
Hochstämmen auf Grundstücken 
(48 Stk.) 

multifunktional: A 4 Pflanzen von 
Hecken auf Grundstücken (1.286 
m²) 

Bilanz Schutzgut Klima/ Luft: keine erheblichen Beeinträchtigungen des Klimas zu erwarten 

Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung 

bau- und anlagebedingte Inan-
spruchnahme/ Umnutzung von 
Biotopen 

Ackerbrache, Baumgrup-
pen, straßenbegleitende 
Gras- und Staudenfluren 

(17.473 m²) 

multifunktional: A 2 Pflanzung von 
Hochstämmen an Erschließungs-
straße (32 Stk.) 

keine erhebliche 
Beeinträchtigung 

multifunktional: A 3 Pflanzung von 
Hochstämmen auf Grundstücken 
(48 Stk.) 

multifunktional: A 4 Pflanzen von 
Hecken auf Grundstücken (1.286 
m²) 

bau- und anlagebedingte Gefähr-
dung von Alleebäumen 

1 Alleebaum an südlicher 
Einfahrt der Erschlie-
ßungsstraße 

V 3 Einzelbaumschutz 
Erhalt land-
schaftsbildprä-
gender Strukturen 

Bilanz Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung: das neu geplante Wohngebiet fügt sich aufgrund der Lage im Dorfgebiet und 
der geplanten Durchgrünung harmonisch in das Landschaftsbild ein. Landschaftsbildprägende Strukturen werden erhal-
ten. Die benachbarten Landschaftsbildeinheiten bleiben bestehen. Änderungen der Erholungsfunktion ergeben sich nicht. 
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5. Zusammenfassung 
 
Mit dem Bebauungsplan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA“ wird als allgemeines Pla-
nungsziel die Schaffung von Baurecht für die Errichtung von Einzel- oder Doppelhäusern auf 
ca. 16 Grundstücken angestrebt. Die äußere Erschließung erfolgt über die östlich liegende 
vorhandene „Glienicker Straße“ sowie über die geplante Ringstraße im Geltungsbereich ent-
lang des Flurstücks 3 (Flur 3).  
 
Bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen sind diese einerseits einer Umweltprü-
fung zu unterziehen und andererseits sind die naturschutzrechtlichen Belange der Eingriffsre-
gelung zu bewältigen.  
 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bewertung  
Die Bestandsaufnahme und Bewertung auf Basis vorliegender Daten und aktueller Kartierun-
gen zeigt, dass aufgrund der anthropogenen Vornutzung keine höheren Wertigkeiten bei den 
einzelnen Schutzgütern vorliegen. Einzelne Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches wie 
die Allee entlang der Glienicker Straße und die Niederung des Nottefließes weisen höhere 
Wertigkeiten für die Belange des Naturschutzes auf. Bezüglich der Fauna ist der Geltungsbe-
reich als Lebensraum von geringer Bedeutung. 
 
Ergebnisse der Umweltprüfung (Umweltbericht) 
Im Rahmen der Umweltprüfung sind die zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln. 
Dazu wird untersucht, welche Umweltauswirkungen in welchem Umfang auf die einzelnen 
Schutzgüter zu erwarten sind. Bei den Schutzgütern Mensch, Wasser, Landschaftsbild/ Erho-
lung, Klima/ Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind keine unvermeidbaren erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. Bei den Schutzgütern Boden sowie Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt sind z. T. erhebliche Eingriffe zu verzeichnen, die es durch geeignete Kom-
pensationsmaßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen gilt. 
 
Ergebnisse der Eingriffsregelung (Grünordnerischer Fachbeitrag mit Artenschutzrecht-
lichem Fachbeitrag) 
Im Ergebnis der Eingriffsregelung ist festzustellen, dass durch die Festsetzung der vorgeschla-
genen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, der Ausgleichsmaßnahmen sowie der Er-
satzmaßnahmen der Eingriff insgesamt kompensiert werden kann. 
 

Das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch geeignete 
Vermeidungsmaßnahmen wirksam verhindert werden.  
 
Insgesamt ist daher festzustellen, dass das Vorhaben bei Berücksichtigung der oben genann-
ten Punkte den Zielen nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch entspricht. 
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6. Hinweise 
 
6.1 Geplante Überwachungsmaßnahmen 
 
Der Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen obliegt der Stadt Zossen mit der fachlichen 
Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow- Fläming. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) bzw. der Einhaltung 
der Baugrenzen erfolgt im jeweiligen Bauantragsverfahren zu den Bauvorhaben. 
 
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Maße der baulichen Nutzung liegt in der Verantwortung 
der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming unter Einbeziehung der 
Stadt Zossen. 
 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zum zeitlichen Ablauf der geplanten Maßnahmen und 
dem daraus folgenden Zeitpunkt der Umweltüberwachung.  
 
Tab. 18: Zusammenfassende Übersicht zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Maßnahmen-
Nr. 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Umfang Zeitpunkt 

Vermeidungsmaßnahmen  

V 1 

Schutz und Sicherung von Böden so-
wie Grundwasser während der Bau-
durchführung, Wiederverwendung des 
Oberbodens 

nicht quantifizierbar während der Baumaßnahmen 

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung 
Gehölzbiotope im 
Geltungsbereich17 
m² 

vor und während der Baumaß-
nahmen 

V 3 Einzelbaumschutz 1 Baum während der Baumaßnahmen 

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze) 
während und nach der Bau-
maßnahme 

Ausgleichsmaßnahmen  

A 1 
Entsiegelung der vorhandenen Zufahrt 
an der Glienicker Straße 

17 m² während der Baumaßnahmen 

A 2 
Pflanzung von Hochstämmen auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen 

32 Stück 
während und nach der Bau-
maßnahme 

A 3 
Pflanzung von Hochstämmen auf Bau-
grundstücken 

48 Stück 
während und nach der Bau-
maßnahme 

A 4 Pflanzung von Hecken 1.286 m² 
während und nach der Bau-
maßnahme 

Ersatzzahlung 

- Ersatzzahlung 10.440 € vor der Baumaßnahme 

 
Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass durch Pflegemaßnahmen und Funktionskontrollen das 
Maßnahmenziel erreicht wird.  
 
Die Durchführung der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Gehölzpflanzungen und Ra-
senansaaten richtet sich nach den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau“ (ZTV La-StB 05). In der Regel erfolgt 
sie bei Gehölzpflanzungen für die Dauer von insgesamt 4Jahren.  
 
Die dauerhafte Pflege und Unterhaltung ist dem Maßnahmenziel entsprechend durchzuführen. 
Sie ist in Art und Intensität abhängig vom angestrebten Biotoptyp. 
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6.2 Anfälligkeiten des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen 
 
Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen ist kaum zu erwarten. 
 
Das Plangebiet liegt abseits von Oberflächengewässern, die Überschwemmungen 
auslösen.  
 
Eine Unwetteranfälligkeit ist im Rahmen des allgemeinen Wetters gegeben. 
 
Von der Richtlinie 96/82/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 9.12.1996 zur 
Beherrschung von Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen betreffende Be-
triebe befinden sich nicht in einem kritischen Abstand zum Plangebiet.  
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1. Allgemeine Projektangaben 
 
1.1 Standort 
 
Landkreis:    Brandenburg / Landkreis Teltow-Fläming 
  
Ort:     15806 Stadt Zossen / OT Dabendorf  
 
Lage im Ort:    westlicher Bereich der Gemeinde 
 
Straßenanbindung:   Glienicker Straße (Gemeindestraße) 
 
von der Planung 
berührte Flurstücke:  
(alte Bezeichnung in Klammern)  Flur 2: 381 (314) 

Flur 3: 533, 534 (2), 
Flur 3: 536, 537 (3) und 
Flur 3: 539, 540 (4)  

    
1.2 Arbeitsunterlagen 
 
1. Bebauungsplan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ 

2. Vermessungsplan mit eingetragenem Leitungsbestand 

 
1.3 Übersichtsplan: Lage im Ort 
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1.4 Planungsstand 

 

- B-Plan Verfahren: Stand Entwurf 

- Satzungsbeschluss Sep./Nov. 2020 

- Geplante Erschließung nach Frostfreiheit 2021 

 

 

 

 

2. Straßenplanung und Regenentwässerung der Straße 

 

Folgende Richtlinien und Vorschriften werden bei der Anlage von Verkehrsflächen berücksichtigt: 

 

RASt 06   Richtlinie Anlagen Stadtstraßen 

 

EAE    Empfehlungen für die Anlagen von Erschließungsstraßen 

 

EAR 05  Empfehlung für die Anlagen des ruhenden Verkehrs 

 

RAS-Q   Richtlinien für die Anlage von Straßen 
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    Teil: Querschnitte 

 

RStO 12  Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 

 

MSNAR  Merkblatt für Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und  

    Randausbildung von Verkehrsflächen aus Asphalt 

 

RAS-LP-4  Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege,  

    Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren  

    bei Baumaßnahmen  

 

RAS-Ew  Richtlinien für die Anlage von Straßen  

    Teil: Entwässerung 

 

BTR RC-StB  Brandenburgische technische Richtlinien für die Verwertung von   

    Recycling-Baustoffen im Straßenbau; Herstellung, Prüfung,   

    Auslieferung und Einbau  

 

OD-Leitfaden Brandenburg 2011 

     (Leitfaden für die Gestaltung von Ortsdurchfahrten in Brandenburg) 

 

Gemeindestraßen-Leitfaden Brandenburg  

    (Arbeitshilfe für die Gestaltung und Bau von Gemeindestraßen  

    innerhalb bebauter Gebiete) 

 

Die Straßenbeleuchtung ist nach dem Beleuchtungskonzept der Stadt Zossen herzustellen, dabei 

ist die DIN EN 13201  unbedingt zu beachten 

2.1 Prinzip der Verkehrserschließung 

 

Das Plangebiet wird über einen Straßenring erschlossen, welcher an zwei Punkten an die Glienicker 

Str. angebunden wird. Die Ausweisung als Verkehrsberuhigte Zone ist angedacht, aber noch nicht 

entschieden. 

 

2.2 Baugrundgutachten (Auszüge) 

 

Schicht: Mutterboden und Auffüllung OH; SE-OH 

Der Mutterboden incl. umgelagerter Zonen von ca. 35...45 cm Mächtigkeit besteht aus humosen 

bzw. organisch durchsetzten Sanden. Nicht auszuschließende Verfüllungen von Leitungsgräben 

setzen sich erfahrungsgemäß aus dem umgelagerten gewachsenen Boden; festgestellt Sande, 

teilweise schwach organisch, [SE] bzw. [SE-OH] zusammen. Lokal ist eine geringe 

Mutterbodenschicht zu verzeichnen. 

Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 94: SE -> F 1 

 

Schicht: Sande 

Hierbei handelt es sich um Fein- und Mittelsande mit zunehmender Tiefe grobsandig und schwach 

kiesig. Die Dichte ist überwiegend mitteldicht mit zunehmender Tiefe mitteldicht bis dicht. 

Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 94: SE -> F 1 
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Grundwasser wurde bei den Aufschlussarbeiten im Februar 2020 in Tiefen zwischen 2,0...2,20 m 

unter Gelände, etwa Ordinaten um 36,0 m NHN, angeschnitten. 

 

Untergrund/Planum 

Für die unterhalb der Auffüllung von ca. 0,35...0,45 m anstehenden, gewachsenen Böden der 

Bodengruppen SE ist die Eignung als Gründungsschicht nach Verdichtung im erdfeuchten Zustand 

– bei Austrocknung wässern - entsprechend der Forderungen der ZTVE-StB 09 gegeben. 

 

Oberbau/ Tragschichten 

Die anstehenden Sande der Bodengruppe SE sind nicht frostempfindlich (F 1) im Sinne der ZTVE 

und erfordern deshalb keine Frostschutzmaßnahmen. Es ist jedoch zu beachten, dass mit den eng 

abgestuften Fein- und Mittelsanden nur ein Verdichtungsgrad DPr < 100 % auf dem Planum 

erreichbar ist. Die EV2 - Werte liegen erfahrungsgemäß bei 60…70 MN/m², was eine Anpassung 

der Dicke der Tragschicht erforderlich macht. Die hydrologischen Verhältnisse können als günstig 

eingeschätzt werden. 

 

Rohrleitungen 

Die Rohrleitungen können direkt in den anstehenden Sanden der Bodengruppe SE gelagert werden. 

Ausgehend von den aktuellen Geländeordinaten werden bei den geplanten Verlegetiefen bis 2,5 m 

unter Gelände Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. 

Im Hinblick auf die Vermeidung von Wasserhaltungen wird eine Anhebung des Geländes empfohlen. 

Für Leitungsgräben und unterirdische Bauwerke sind die Verdichtungsforderungen der ZTVE-StB 

94 bzw. ZTVA-StB 97 einzuhalten. Bei der Verlegung von Sickerrohren ist die Filterstabilität der 

verwendeten Baustoffe zu gewährleisten. Die anstehenden Sande der Bodengruppe SE sind zum 

Wiedereinbau mit Verdichtungsforderungen im erdfeuchten Zustand geeignet. Der Mutterboden OH 

ist zur Wiederandeckung heranzuziehen. 

Hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden ist baugrundseitig die untersuchte 

Fläche gemäß RAS-EW, Abs. 7, aufgrund der ermittelten Durchlässigkeiten geeignet. 

 

Feinsande SE - kf = 6…8 x 10-5 m/s geeignet 

Mittelsande SE - kf = 2…4 x 10-4 m/s geeignet 

Grobsand SE - kf = 4…8 x 10-4 m/s geeignet 

 

2.3 Deckenaufbau 

 

Die Befestigung der Verkehrsflächen wird in den „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues 

von Verkehrsflächen“ (RStO 2012) geregelt. Die Bauklassen werden in Abhängigkeit von der 

Verkehrsbelastung festgelegt. Ermittlung nach RSTO 2012 (Richtlinie für die Standardisierung des 

Oberbaus von Verkehrsflächen): 

 

Beim Neubau von Straßen: 

 

• Ermittlung der Bauklasse nach den RStO. 

 

• Bestimmung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues nach den Angaben der RStO (40 bis 

70 cm je nach örtlichen Bedingungen: Boden, Wasser, Frost). 
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• Wahl der Bauweise (Zeile aus den Tafeln) nach technischen, wirtschaftlichen Gesichtspunkten und 

ggf. örtlichen Gegebenheiten. 

 

- Ermittlung der Bauklassen 

 

Die geplante Straße ist eine Wohnstraße. Die entsprechende Bauklasse ist BK0,3 / BK1,0. 

 

- Ermittlung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus 

 

Frostempfindlichkeitsklasse F1  

Entsprechender Richtwert für die Dicke des Oberbaus bei BK0,3 / BK1,0  von 40 cm 

Die endgültige Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus folgenden 

Werten: 

 

Frosteinwirkungszone I       Zuschlag 0 cm 

Lage der Gradiente (in geschlossener  

Ortslage und etwa in Geländehöhe)      Zuschlag 0 cm 

Lage der Trasse        Zuschlag 0 cm 

Wasserverhältnisse ungünstig      Zuschlag 0 cm 

Ausführung der Randbereiche      Zuschlag 0 cm 

                  Gesamtzuschlag 0 cm 

 

 

- Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus: 42 cm bei Bauklasse BK0,3 / BK1,0 

 

 

Bauklasse BK0,3 / BK1,0 nach Tafel 3 Zeile 3:  

 

8,00 cm Betonsteinpflaster 

4,00 cm Bettungssand 0/3 

30,00 cm Kies- oder Schottertragschicht 

 

Verformungsmodul auf Kies- oder Schottertragschicht Ev2 = 150 MN/m² 

 

Eine Grobabsteckung der Grundstücke und der Verkehrsfläche erfolgt durch ein Vermessungsbüro. 

Die Absteckung der Straße ist anhand der Geländemarkierungen vom Auftragnehmer 

durchzuführen. 

 

Der Straßenaufbau ist wie folgt geplant: 

 

- Gesamtstraßenbreite 9 m 

- Fahrbahn Breite 4,50 m in Betonstein Rechteckpflaster Fischgräte 

- Gehweg Breite 1,20 m  mit Überhangstreifen in Betonstein Rechteck - Halbpflaster 

- Einfassungen in 8 cm Tiefbord 

- Grünstreifen mit Rasensaat Breite 76 cm mit Straßenbeleuchtung  

- Grünstreifen mit Rasensaat und Bäumen gem. Pflanzliste, Breite 2,30 m als Mulde 
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- Grundstückseinfahrten in Betonstein Rechteckpflaster 

- PKW – Stellplätze Breite 2 m + Randstreifen, Länge 6 m in Rasengitterstein 

 

2.4 Regenentwässerung 

 

Im Erschließungsgebiet soll eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung durchgesetzt werden. Ziel 

der naturnahen Regenwasserentsorgung ist es, die durch die fortschreitende Versiegelung 

auftretenden Abflussspitzen zu dämpfen, die Fließgewässer dadurch zu entlasten und den ständig 

sinkenden Grundwasserstand zu stabilisieren. Die Straßenentwässerung erfolgt offen in die 

angrenzenden Grünstreifen. Zur Realisierung dieser Zielstellung müssen Versickerungsflächen und 

Retentionsräume geschaffen werden. Beidseitig der befestigten Straßenbereiche sind Rasenflächen 

angeordnet, von denen eine Seite zu einer Mulde ausgeformt wird, so dass das Regenwasser hier 

problemlos aufgenommen werden kann. 

 

Dafür ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Sie wird zum gegebenen Zeitpunkt beantragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der befestigten Verkehrsflächen 

 

Die Bemessung erfolgt nach dem Arbeitsblatt A 138 der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV). 

Es wird ein repräsentativer Abschnitt gewählt mit der ungünstigsten vorhandenen Konstellation.  

 

Ausgangsdaten: 

 

Abschnittslänge:    20 m 

Abschnittsbreite:      9 m 

Angeschlossene Fläche AE: 180 m² 

 

Abflussbeiwert Ψm: Pflasterfläche    0,7 

   Grünfläche / Rasengitter 0,0 

   Mittlerer Wert   0,5 

 

Versiegelte Fläche AU:   90 m²   AU = AE x Ψm 

 

Ungünstigster Bemessungsfall: Regenspende rD = 95 l / Dauer D = 60 min 

 

Durchlässigkeitsbeiwert – Mittelwert aus Bodengutachten kf = 18,5x10-5 m/s 
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Maximale Muldentiefe ZM = 0,30 m 

 

Sicherheitszuschlag 1,2 

 

Berechnung: 

 

AS = AU x 10-7 x rD  /  [ zM / (D x 60 x 1,2) – 10-7 x  rD  +  kf /2 ] 

 

AS = 5,70 m² 

 

Vorgegebene Breite Mulde = 2,3 m 

 

Erforderliche Länge Mulde = 2,48 m pro 20 m Straßenabschnitt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Verkehrsbeschilderung 

 

Eine gesonderte Verkehrsbeschilderung für die kleinen Abschnitte der Straßen ist nicht erforderlich.  

 

2.6 Straßenbeleuchtung 

 

Vorgesehen sind Straßenleuchten des Typs Phillips City Soul LED nach Vorgabe der Stadt Zossen 

in regelmäßigen Abständen von 20 m.  

 

2.7 Grobmaterialliste 

 

Kies- und Schottertragschicht 30 cm 1750 m² 

Kies- und Schottertragschicht Gehweg 10 cm 350 m² 

Betonstein Rechteckpflaster 20/10/8 1850 m² 

Betonstein Halbsteinpflaster  150 m² 

Rasengitterstein 60/40/8 100 m² 

Tiefbordstein 8 cm 900 m 

Hochbordstein 8cm 300 m 

Rasensaat 800 m² 
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Mutterboden ist örtlich zu entnehmen, gesondert zu lagern und wieder einzubauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Lageplan 
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2.9 Querschnitt Straßenaufbau 
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3. Abwasserentsorgung 
 
3.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Das anfallende Schmutzwasser aus dem neu entstehenden Wohngebiet mit 15 Baugrundstücken 

wird zentralisiert abgeleitet. Über zwei Sammelleitungen wird das Schmutzwasser in den 

Hauptstraßenkanal eingeleitet. Die Leitungen in den öffentlichen Verkehrsflächen mit den Schächten 

sind als öffentliche Leitungen vorgesehen und sollen an den Zweckverband übergeben werden. 

Sämtliche Baumaßnahmen sind nach den geltenden Regeln im Baugewerbe auf der Grundlage 

einschlägiger Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen zu realisieren. Hierbei sind besonders die 

Festlegungen und Forderungen der VOB/VOL zu berücksichtigen. Die ausführenden Betriebe 

müssen in das Handelsregister eingetragen und im Besitz einschlägiger Qualifikationsnachweise 

sein, wie:  

 

- DVGW - Bescheinigung 

- RAL - Gütezeichen der Gütegemeinschaft „Güteschutz Kanalbau“ 

 

Die neuesten Unfallverhütungsvorschriften der DGUV und Tiefbau-Berufsgenossenschaft sind bei 

der Bauausführung bindend anzuwenden. 
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3.2 Bemessung 

 

Für die Dimensionierung der Kanalquerschnitte ist das ATV-Arbeitsblatt A 110 zu beachten.  Bei der 

Neuplanung von Kanälen soll das Abflussvermögen Qv nicht voll ausgenutzt werden.  Erreicht der 

ermittelte Gesamtabfluss etwa 90 % des Abflussvermögens Qv wird empfohlen, die nächst größere 

Querschnittsabmessung zu wählen. Für die Bemessung des Schmutzwasseranfalls werden 

folgende Werte angesetzt: 

 

Einwohner je Grundstück: 4 

Schmutzwasseranfall je Einwohner Qe (l/d): 100 

Spitzenstunden n (h/d): 8 

 

Der Schmutzwasserabfluss berechnet sich nach folgender Formel: 

 

Abfluss Qh = (Qe x E / n x 3600) + 100% 

 

Aus Sicherheitsgründen wird grundsätzlich ein Fremdwasserzuschlag bei der Bemessung von 

Schmutzwasserkanälen berücksichtigt. Das Fremdwasser kann aus eindringendem Grundwasser, 

aus unerlaubten Anschlüssen oder aus eingeleitetem Oberflächenwasser bestehen. Der Zuschlag 

sollte 100 % des Schmutzwasserabflusses betragen. 

 

Schmutzwasseranfall der Grundstücke 1-15 

 

150 l/d x 4 x 15 = 9000 l/d 

 

Schmutzwasserabfluß 

 

9000 l/d / 8 h/d = 1125 l/h ⇒ 1125 l / 3600 s = 0,31 l/s 

 

zuzüglich 100 % ⇒ 0,62 l/s 

 

Das Mindestgefälle der Anfangshaltungen beträgt 5 ‰. Für die innere Erschließung des Gebietes 

wird ein Kanal mit Nennweite 200 gewählt. Diese Nennweite ist zwar für den errechneten 

Gesamtabfluss nicht unbedingt erforderlich, jedoch aus betrieblichen Gründen (Unterhaltung) sollte 

eine Nennweite von DN 200 nicht unterschritten werden. 

Das Abführvermögen eines Kanals DN 200 mit 5 ‰ beträgt bei 70 % Füllung ~ 16 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erschließung – B-Plan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ Zossen / OT Dabendorf 
 

 

 

 
BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                            Seite 17 

3.3 Erdarbeiten 

 

Für das Herstellen von Baugruben und Gräben einschließlich der Sicherung von Grabenwänden 

sind die Festlegungen der DIN 4124 zu beachten. Der Rohrgraben ist mit einem Böschungswinkel 

von 45° herzustellen bzw. gegebenenfalls senkrecht an zu schachten mit oberer 

Baugrubensicherung. Der Grabenaushub ist mit geeigneten Geräten und Maschinen durchzuführen. 

Die Mindesteinbautiefen sind bei der Rohrverlegung zu beachten. Eine frostfreie Tiefenlage ist 

abzusichern. Das gilt insbesondere für die Hausanschlüsse. Diese müssen mit hinreichender 

Verlegetiefe (möglichst mehr als 80 cm Überdeckung) bis zur Grundleitung des Hauses geführt 

werden. Gemäß EN 1610 ist für Rohrlager und Einbettung steinfreies, verdichtungsfähiges Material 

zu verwenden und lagenweise einzubauen und zu verdichten. Das Verfüllen des Rohrgrabens ist 

ebenfalls schichtweise vorzunehmen, so dass die Standsicherheit der Leitung nicht gefährdet wird 

und ausreichend verdichtet werden kann. Die Verdichtung auf 97% Proctordichte ist durch 

regelmäßige Kontrollen mittels Rammsondierung (Künzelstab) nachzuweisen. Für Böden die nicht 

verdichtungsfähig sind, muss ein Bodenaustausch erfolgen. Zum Schutz der fertigen Rohrleitungen 

ist entsprechend der geltenden DIN-Vorschriften ein Warnband im Rohrscheitelbereich 30 cm über 

Rohroberkante zu verlegen. 

 

3.4 Absteckung der Rohrleitungstrassen 

 

Die Absteckung der Rohrleitungstrassen ist auf der Grundlage des beiliegenden Lageplanes 

durchzuführen. Maßgebend sind die auf dem Lageplan eingetragenen Schachtmittelpunkte. Die 

Anbindung erfolgt an den nächstgelegenen Abwasserschächten auf der Glienicker Straße.  

(D 39,07 / S 36,12) 
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Die Einordnung der Leitungsführung erfolgt im Bereich der Verkehrsfläche (siehe auch 

Regelquerschnitt). Erforderlich werdende Abweichungen sind mit dem Planungsbüro und der 

örtlichen Bauüberwachung abzustimmen und zu dokumentieren. Auf die Notwendigkeit intensiver 

Recherchen vor Baubeginn (Schachtscheine einholen, Suchschachtungen in Handschachtung 

durchführen etc.) durch das bauausführende Unternehmen wird hier ausdrücklich hingewiesen. Das 

Höhensystem ist DHHN 2016. 

 

3.5 Schmutzwasserleitung 

 

3.5.1 Rohrleitungen 

 

Als Rohrmaterial, einschließlich Formstücke ist für die SW-Leitung PP-Rohr in der Nennweite DN 

200 vorgesehen. Die Kanäle (Rohrmaterial und Rohrlager) haben eine zulässige Verkehrslast von 

600 kN bei Erdüberdeckungen von 1,00 m bis 5,00 m zu gewährleisten. Die erforderlichen statischen 

Nachweise zur Rohrlagerungsart obliegen dem ausführenden Unternehmen. Rohr und Formstücke 

müssen den Anforderungen nach DIN EN 1610, DIN EN 752, DIN EN 12056, DIN 1986 -100 

entsprechen. Werkstoffspezifische Rohrnormen sind zu beachten. Für die Ausführung der 

Hausanschlüsse ist KG-Rohr in DN 150 zu verwenden. Die genaue Lage der Hausanschlüsse ist 

während der Bauarbeiten optimal nach den örtlichen Gegebenheiten, in Abstimmung zwischen dem 

bauausführenden Betrieb und dem AG, festzulegen. Das Mindestgefälle für Hausanschlussleitungen 

sollte 1 %, besser 2 % betragen (1:100 bzw. 1:50). Die Hausanschlüsse binden 1,00 m hinter der 

Grundstücksgrenze in einen Prüfschacht (Uponal-Schacht o. glw.) ein. Sämtliche Rohrleitungen sind 

mit Warnband zu kennzeichnen. 

 

3.5.2 Schächte 

 

Schächte sind an allen Knickpunkten (Richtungsänderung), Nebensammlereinbindungen, Gefälle- 

und Nennweitenänderungen bzw. in bestimmten Abständen entsprechend den Planungsangaben 

herzustellen. Revisionsschächte sind nach DIN 4034 auszuführen. Es sind Kunststoffschächte, 

bestehend aus Schachtunterteil, Schachtringen (0,25 und 0,50 hoch), Schachtkonus, Auflagerring 

und Schachtabdeckung nach DIN1229, Klasse D mit herausnehmbarem Schmutzfänger nach DIN 

1221, zu verwenden. Die Schachtunterteile sind an die vorgesehenen Anschlussbedingungen 

anzupassen. Sie enthalten das Hauptgerinne, den Auftritt und Öffnungen mit Schachtfutter für das 

Einpassen der Gelenkstücke, damit der Kanalanschluss elastisch ausgebildet werden kann, um 

auftretende Setzungen zu kompensieren. Unterschiede in den Sohlhöhen zwischen Zuläufen und 

Ablauf sind durch eine entsprechende Sohlenneigung des Gerinnes auszugleichen. Bei größeren 

Sohlsprüngen ca. ab 60 cm müssen außenliegende Unterstürze gebaut werden (Ausführung gemäß 

Regelzeichnung). Bankette in den Schächten sollen eine Querneigung von 1 : 20 aufweisen. Für 

Ortbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton mit glatter Oberfläche herzustellen. Dieser hat 

mindestens den Angriffsgrad „schwach angreifend“ (DIN 4030) zu entsprechen; DIN 1045 ist zu 

beachten. Die Sohlgerinne und Bankette sind aus Steinzeug-Halbschalen bzw. Hartbrandklinkern 

zu fertigen. 

Auf den Grundstücken werden Übergabeschächte aus Kunststoff DN 400 vorgerichtet. 
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3.6 Prüfung auf Wasserdichtheit 

 

Nach Fertigstellung der Kanalabschnitte sind diese haltungsweise nach EN 1610 einer 

Wasserdichtheitsprüfung zu unterziehen. Der Prüfdruck soll 5,0 m Wassersäule gleich 0,5 bar 

betragen, gemessen über dem tiefsten vom Wasser benetzten Punkt der zu prüfenden Rohrstrecke. 

Die Vorfüllzeit beträgt 1 Stunde, die Prüfdauer 15 Minuten. Die Durchführung der Prüfung und die 

erreichten Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Kontrollschächte sind nach DIN 19549 bzw. EN 

1610 ebenfalls auf Wasserdichtheit zu prüfen. Die Vorfüllzeit beträgt bei Betonschächten 24 

Stunden, der Prüfdruck entspricht der Schachttiefe. 

 

3.7 Sonstige Hinweise 

 

Bei der Durchführung von Erdarbeiten sind eventuell vorhandene Medienleitungen sorgfältig zu 

orten, aufzugraben und durch geeignete Maßnahmen abzufangen und zu sichern. Sollten 

Beschädigungen am Leitungsbestand entstanden sein, so ist die entsprechende Medienverwaltung 

umgehend von dem aufgetretenen Schaden in Kenntnis zu setzen. Gasleitungen müssen bei 

Beschädigung sofort abgeschiebert und drucklos gemacht werden, bzw. durch geeignete 

Maßnahmen gegen Gasaustritt gesichert werden. Nach dem Bau der Kanalabschnitte ist eine 

Säuberung durch Spülung mit Klarwasser vorzunehmen. In Verbindung mit der Abnahme der 

Kanalbauarbeiten wird in allen Haltungen die Kamerabefahrung der neu verlegten Kanalleitungen 

erforderlich. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist durch den Baubetrieb eine Rückvermessung 

vorzunehmen, deren Ergebnisse in einem Bestandsplan festzuhalten sind. 

 

3.8 Grobmaterialliste 

 

PP Rohr DN 200 230 m 

KG Rohr DN 150 100 m 

PP Rohr Abzweig 45° DN 200/150 16 Stk. 

KG Rohr Bogen 45° DN 150  16 Stk. 

HA Schacht - Uponalschacht 400 16 Stk. 

Revisionsschacht – Uponalschacht inkl. Aufbau 6 Stk. 

Trassenwarnband 330 m 
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3.9 Lageplan Abwasserentsorgung 
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3.10 Querschnitt Leitungsgraben 

 



Erschließung – B-Plan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ Zossen / OT Dabendorf 
 

 

 

 
BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                            Seite 22 

4. Trinkwasserversorgung 

 

4.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

 

Für die Erschließung werden die vorhandenen Trinkwasserleitungen der umliegenden Straßen 

genutzt. Im Rahmen der Ausführung sind die europäischen Normen DIN EN 806 und DIN EN 1717 

zu beachten. Die Hausanschlussleitungen DN 25 werden innerhalb der Grundstückszufahrten bis  

1 m auf die Grundstücke geführt und bis zur Errichtung der Wohnhäuser verdeckelt. Sie werden erst 

in Betrieb gesetzt, wenn eine Trinkwasserentnahme unmittelbar bevorsteht. Vor Entnahme wird vom 

Zweckverband der Wasserzähler gesetzt. 

 

Berechnung des Trinkwasserbedarfs: 

 

Tagesbedarf: Wohngebiet mit Einfachausstattung 150 l / E x d 

 

Anzahl der Einwohner 15 WE x 4 = 60 E 

 

Reserve 10 % 

 

Qd = (150 l / E x d) x 60 E x 1,1 

Qd = 9.900 l/d 

Qd = 9,9 m³/d 

Qh = Qd / 24h = 0,4125 m³/h 

Qd max = Qd x fd = 9,9 m³/d x 2,7 = 26,73 m³/d 

Qh max = fh x Qh = 3 x 0,4125 = 1,24 m³/h 

Qh max = fh x fd x Qh  = 3 x 2,7 x 0,4125 = 3,34 m³/h 

 

 

4.2 Technische Erläuterungen 

 

4.2.1 Versorgungsleitung 

 

Die Bauabschnitte werden über Anschlüsse an die vorhandene Trinkwasserleitung der Glienicker 

Straße versorgt. Die Versorgungsleitungen werden mit einer gleichmäßigen Überdeckung von 1,50 

m frostfrei unter dem Gehwegbereich verlegt. Es werden zur Gewährleistung einer ausreichenden 

Versorgungskapazität PE-HD Rohre DN 80 PE - HD 90 x 8,2 nach DIN 8074 verwendet. Die 

Grundstücksanschlüsse werden mittels Anbohrarmatur hergestellt. Die Rohre sind mittels Elektro-

Muffenschweißung zu verbinden. Die Rohrenden sind für die Verschweißung wie folgt 

vorzubereiten: 

 

- Rohr im Schweißbereich am ganzen Umfang auf Muffenlänge mit Ziehklinge abziehen. 

- Unmittelbar vor der Schweißung ist die Schweißfläche mit nicht faserndem, nicht eingefärbtem 

Papier und Reinigungsmittel zu reinigen. 

- Die gereinigten Flächen sind nicht mehr zu berühren. 

 

 

 



Erschließung – B-Plan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ Zossen / OT Dabendorf 
 

 

 

 
BABEST Baubetreuungs- und Stadtplanungsgesellschaft mbH                                                            Seite 23 

4.2.2 Stich- und Hausanschlussleitungen 

 

Die Hausanschlussleitungen sind im Regelfall rechtwinklig an die Versorgungsleitung DN 80 

anzuschließen. Jedes Grundstück erhält einen eigenen Hausanschluss, der separat absperrbar ist. 

Die Führung der Hausanschlussleitungen erfolgt bis 1 m auf das Grundstück. Die 

Hausanschlussleitungen sind wie folgt dimensioniert : 

 

DN 25 PE - HD 32 x 3,0 nach DIN 8074 

 

4.2.3 Formstücke, Armaturen, Hydranten 

 

Richtungsänderungen sind durch Einbau von vorgefertigten Bögen (Formstücke oder 

Werkstattfertigung) bzw. durch Ausnutzung der zulässigen Verformbarkeit des Rohres (Verziehung) 

zu realisieren. Der Einbau von Formstücken und Armaturen mit Flanschen aus duktilem Gusseisen 

erfordert den Einbau spezieller Übergangsstücke (Vorschweißbund und Flansch mit Dichtring). Die 

Armaturen sind spannungsfrei einzubauen. Für die Abschieberung von Abzweigen werden 

Keilovalschieber, weichdichtend mit innenliegendem Spindelgewinde, Druckstufe PN 10 nach DIN 

3352 Teil 4 eingesetzt. Sie sind auf einer unbewehrten Gehwegplatte aufzusetzen und mit Sand und 

Kies zu umhüllen. Der Einbau erfolgt mit einer Straßenkappe nach DIN 4056 als Abdeckung. Die 

Anbindung der Grundstücke über Hausanschlussleitungen DN 25 an die Versorgungsleitung erfolgt 

mittels Ventilanbohrarmaturen. Eine Abschieberung der Anschlussleitung ist direkt am Hauptrohr 

ohne Zwischenschaltung einer gesonderten Armatur möglich. Straßenkappen für Anbohrarmaturen 

sind nach DIN 4057 einzusetzen. 

 

4.2.4 Rohrgraben, Rohrverlegung 

 

Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt in der Verkehrsfläche mit einer Überdeckungshöhe von ca. 

1,40 m. Der Rohrgraben ist entsprechend den Angaben in den Regelquerschnitten auszuführen und 

im Winkel von 45° abzuböschen bzw. senkrecht auszuheben. Die Rohrlagerung kann direkt in den 

anstehenden Sanden der Bodengruppe SE gelagert werden. Die Verfüllung des Rohrgrabens erfolgt 

bis 300 mm über Rohrscheitel mit steinfreiem Kies/Sand lagenweise und unter Verdichtung mit Dpr 

= 97 %. Bis OF Planum Straße ist der Rohrgraben mit dem Aushubmaterial lagenweise zu verfüllen 

und zu verdichten mit Dpr = 97%. 

 

4.3 Löschwasserversorgung 

 

Die Deckung des Löschwasserbedarfs soll entsprechend DVGW – W 405 aus der 

Trinkwasserversorgungsanlage erfolgen. Als Richtwert für den Löschwasserbedarf kann unter 

Berücksichtigung der baulichen Nutzung angenommen werden: 

 

Zahl der Vollgeschosse ≤ 3 

Geschossflächenzahl ≤ 0,3 - 0,6 

 

Es besteht ein kleiner Löschwasserbedarf bei feuerbeständigen oder feuerhemmenden 

Umfassungen und harten Bedachungen. Damit ergibt sich ein Löschwasserbedarf von 48 m³/h. 
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4.4 Druckprüfung 

 

Die Druckprüfung ist unter Beachtung der DIN 4279 Teil 1, 8, 9 vorzunehmen. Die Prüfung erfolgt 

im offenen Rohrgraben, die Rohrleitung ist jedoch so einzudecken, dass keine Lageverschiebung 

während der Druckprüfung auftreten kann und alle Rohrverbindungen freiliegen. Das Abdrücken der 

Leitungen sollte nicht gegen geschlossene Absperrarmaturen durchgeführt werden. Der Prüfdruck 

beträgt 15 bar. Über die Durchführung der Druckprüfung ist ein Protokoll nach DIN 4279 Teil 9 

anzufertigen. 

 

4.5 Desinfizieren und Spülen der Leitung 

 

Die Desinfektion der Rohrleitung hat nach DVGW W 291 zu erfolgen. Nach erfolgter Desinfektion ist 

das Wasser schadlos abzuführen und die Rohrleitung so lange zu spülen, bis Trinkwasserqualität 

erreicht ist. 

 

4.6 Markierung der Rohrleitung, Bestandsplan 

 

Bei der Verlegung der Rohrleitungen ist 300 mm über dem Rohrscheitel ein Warnband Farbe blau 

zur Markierung der Lage auszulegen. Zur Kennzeichnung der Rohrleitung können Hinweissteine 

und/oder –pfähle verwendet werden. Die Lage von Absperrschiebern und Unterflurhydranten ist 

durch Anbringen von Hinweisschildern nach DIN 4067 zu kennzeichnen. Die eingebauten 

Rohrleitungsteile sind durch den Baubetrieb einzumessen und in einem Bestandsplan nach DIN 

2425, Teil 1 oder 3 festzuhalten. 

 

4.7 Sonstige Hinweise 

 

Bei der Verlegung der Trinkwasserleitung sind folgende Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten 

bzw. zu beachten 

• DGUV Informationen 201 - 052 Rohrleitungsbauarbeiten 

• DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 

 

4.8 Grobmaterialliste 

 

DN 80 PE HD Rohre 90 x 8,2 nach DIN 8074 300 m 

DN 25 PE HD Rohre 32 x 3 nach DIN 8074 100 m 

Abgänge für Hausanschlüsse inkl. DAV 16 Stk. 

Trassenband mit Ortungsdraht 400 m 
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4.9 Lageplan Trinkwasserversorgung 
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5. Elektro-, Gas- und Fernmeldetechnische Versorgung 

 

5.1 Technische Erläuterungen 

 

Die für die Wohnanlage vorgesehene Elt.-, Gas- und fernmeldetechnische Versorgung erfolgt 

eigenverantwortlich durch die einzelnen Versorgungsunternehmen. Die lage- und höhenmäßige 

Einordnung der Medien ist dem beiliegenden Regelquerschnitt zu entnehmen. Angestrebt wird der 

koordinierte Einbau mit den sonstigen Ver- und Entsorgungsleitungen, um spätere Aufbrüche der 

Verkehrsflächen zu vermeiden. 

 

5.2 Elektrotechnische Versorgung 

 

Die Lage der Anschlussmöglichkeit ist vom Energieversorgungsunternehmen e-dis zu prüfen. Der 

Erschließungsvertrag ist in Planung. 

 

5.3 Gastechnische Versorgung 

 

Der Erdgasanschluss erfolgt durch die NBB Netzgesellschaft. Eine Stellungnahme seitens des 

Unternehmens zur Erschließung des Baugeländes steht aus. 

 

5.4 Fernmeldetechnische Versorgung 

 

Der Telekommunikationsanschluss erfolgt durch die Telekom. Eine Entscheidung zum 

Erschließungsumfang durch das Unternehmen steht aus. 

 

5.5 Entwurf Leitungsplan 
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1. Einleitung  
 
1.1 Anlass und Zielsetzung der Planung 
 
Die Stadt Zossen plant die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für die Anlage 
eines Wohngebietes in Zossen/ Dabendorf im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens. Die 
Größe des Geltungsbereiches beträgt 1,77 ha.  
 
Um die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu berücksichtigen, werden durch 
den Grünordnerischen Fachbeitrag (GOP) landschaftspflegerische Maßnahmen festgesetzt. 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist über zu erwartende Eingriffe in Natur und 
Landschaft, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Einsatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches (BauGB) zu entscheiden. 
 
Für die Erstellung der vorliegenden Fassung des Grünordnerischen Fachbeitrages wurde die 
Konzeptdarstellung „Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA“ (Stand 12.05.2020) und der Be-
bauungsplan „Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA“ (Stand 03.07.2020), erstellt durch das 
Büro Babest GmbH Berlin, bereitgestellt. Darüber hinaus wurden folgende Materialien zur 
Bearbeitung herangezogen:  
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

 Naturschutzausführungsgesetz Brandenburg (BbgNatSchAG)  

 BauGB  
 
Zur Bestandsaufnahme erfolgte für den Untersuchungsraum eine Biotoptypenkartierung im 
Maßstab 1: 1.000. Die Kartierung erfolgt gemäß der Kartierungsanleitung Brandenburg (LUA 
2004, 2007, LUGV 2011). 
 
1.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Zur Vorbereitung oder Ergänzung von Bebauungsplänen sind von den Gemeinden Grünord-
nungspläne auszuarbeiten und in ihrer Zuständigkeit durchzuführen. 
In der Begründung zum Bebauungsplan ist auf den Zustand von Natur und Landschaft ein-
zugehen. Es ist darzulegen, inwieweit die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigt worden sind. Die Inhalte des Grünordnungsplanes sind in 
Planungen und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen, es kommt ihnen jedoch keine ver-
bindliche Wirkung zu. 
Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass das Bauvorhaben einen nachhaltigen 
und erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG darstellt.  
 
Der Vorhabenträger als Verursacher des Eingriffs ist gemäß § 15 BNatSchG verpflichtet, die 
vermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vor-
rangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren 
(Ersatzmaßnahmen). 
 
Gemäß § 18 Abs.1 BNatSchG ist über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Eingriffen 
nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, sofern aufgrund der Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nr. 3 des BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 
Die dafür erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 
im vorliegenden Fachplan mit einer Eingriffs-/ Ausgleichsbeschreibung und –bilanzierung 
dargestellt.    
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1.3 Aussagen übergeordneter Planungen 
 
Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg (LEPro) 
 
Die Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt erhalten und zur Stärkung der regionalen Identität 
und Wirtschaftskraft weiterentwickelt werden. Städte und Dörfer sind wichtige Elemente der 
Kulturlandschaft. Die Siedlungsentwicklung soll auf zentrale Orte und raumordnerisch festge-
legte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Au-
ßenentwicklung haben. Dabei soll u.a. die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der 
Siedlungstätigkeit Priorität haben. Bei der Siedlungsentwicklung sollen verkehrssparende 
Siedlungsstrukturen angestrebt werden.  
 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 
 
Zossen ist als Mittelzentrum deklariert. In den Mittelzentren sollen für den jeweiligen Mittelbe-
reich die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung konzentriert 
werden. Für Mittelzentren ist u.a. auch die räumliche Konzentration der Siedlungsentwick-
lung vorgesehen. Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspoten-
zialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener 
Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, 
die sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte ergeben, berück-
sichtigt werden. Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschlie-
ßen.  
 
Regionalplan Havelland-Fläming (REP) 
 
Im Regionalplan wird die Steuerung der Siedlungsentwicklung durch den LEP aufgegriffen. 
Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zulässig sein sollen 
(Wohnsiedlungsflächen), ist u.a. möglich in Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung,  
in Nicht-Zentralen Orten durch Innenentwicklung und innerhalb von Gemeinden außerhalb 
des Gestaltungsraumes Siedlung durch Innenentwicklung.  
Für die Siedlungsentwicklung sollen in der Region nach Möglichkeit die Vorzugsräume Sied-
lung genutzt werden. Der Regionalplan legt die Innenbereiche von Zossen und Wünsdorf als 
Vorzugsräume Siedlung fest.  
 
Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming (LRP) 
 
Gemäß der Entwicklungsziele (Karte 1 Teilblatt Nord) ist im Untersuchungsraum für das 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften nachrangig die Aufwertung von Ackerfluren 
festgelegt. Für das Schutzgut Landschaftsbild/ landschaftsbezogene Erholung ist der Unter-
suchungsraum für den Erhalt und die Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung 
für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung vorgesehen. Gleichzeitig gilt 
der Untersuchungsraum bezogen auf das Schutzgut Wasser als Fläche für den Erhalt von 
Flächen mit hoher Grundwasserneubildung.  
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1.4 Aussagen kommunaler Planungen 
 
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Zossen (FNP/ LP) 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Zossen ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt.  
 
Östlich des Plangebietes schließen Flächen für Landwirtschaft an. Mit der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Zossen (März 2020) sollen auch die östlich anschließen-
den Ackerflächen als Wohnbauflächen ausgewiesen werden.  
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2. Bestandserfassung und Bewertung des Naturhaushaltes und der 
Schutzgüter  

 
2.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes  
 
Dabendorf ist ein Gemeindeteil der Stadt Zossen und befindet sich im Landkreis Teltow-
Fläming im Land Brandenburg südlich von Berlin.  
 
Das Plangebiet liegt nördlich der Stadt Zossen. Der Untersuchungsraum ist Teil der Sied-
lungshauptachse Dabendorf-Zossen-Wünsdorf entlang der B96 und der Dresdner Bahn. 
 

 
Abb. 3: Lage des Plangebietes (ohne Maßstab) 

 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die unmittelbar nördlich verlau-
fende Glienicker Straße.   
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Dabendorf mit fol-
genden Fluren und Flurstücken:  
 

 Flur 2, Flurstück 314 

 Flur 3, Flurstücke 2, 3 und 4. 
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 1,77 ha. 
 
Der Untersuchungsraum des Grünordnerischen Fachbeitrages umfasst den Geltungsbereich 
zuzüglich eines Streifens von ca. 30 m, um mögliche Beeinträchtigungen von höherwertigen 
Biotopstrukturen erkennen zu können.  
 
Für die Brutvogelkartierung wurde die gesamte Ackerbrache zuzüglich eines Streifens von 
ca. 30 m in den Siedlungsbereichen und zuzüglich eines Streifens von ca. 50 m im Südwes-
ten im Bereich des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niederung“ als Unter-
suchungsraum festgelegt.   
 
2.2 Schutzgebiete  
 
2.2.1 Schutzgebiete gemäß § 23 – 27 BNatSchG  
 
Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) 

Südwestlich der Ackerbrache schließt das LSG „Notte-Niederung“ in ca. 180 m Entfernung 
zum Geltungsbereich an und umfasst insgesamt 18.013 ha. Gemäß der Verordnung über 
das LSG „Notte-Niederung“ (MUGV 2014) ist der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebie-
tes u.a.  

o die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes, insbesondere  

o der Lebensraumfunktionen der Sandtrockenrasen sowie Offenlandberei-
che, die in einem kleinflächigen Mosaik von Feldgehölzen und Säumen 
durchzogen sind, 

o der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der na-
türlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften, den Schutz des Bodens vor 
Überbauung, Verdichtung, Erosion und Abbau, 

o der klimatischen Ausgleichsfunktionen beispielsweise als Frischluftentste-
hungsgebiet für den Ballungsraum Berlin, 

o der Lebensräume teilweise gefährdeter Vogelarten, die auch als Brut- und 
Überwinterungsgebiet von Bedeutung sind und 

o des regional übergreifenden Biotopverbundes und 
o die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit dieses für Mittelbrandenburg charakteristischen Landschaftsbildes, ins-
besondere 

o der historisch geprägten, vielseitig strukturierten Kulturlandschaft mit ihrem 
typischen Wechsel von Äckern, Wiesen, Weiden und sonstigem Offenland, 
Wäldern, Gehölzgruppen und -reihen und Einzelbäumen sowie stehenden 
Gewässern und Fließgewässern sowie  

o mit seiner weiträumigen Siedlungsstruktur mit charakteristischen Dorfanla-
gen, Gehöften und Alleen und gewachsenen Dorfrändern mit Obstwiese 
sowie  

o die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine naturverträgliche, nachhaltige 
Landnutzung. 
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Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

Naturschutzgebiete befinden sich nicht im Untersuchungsraum. 
 
2.2.2 Geschützte Bestandteile von Natur- und Landschaft (§ 28 - 30 BNatSchG ) 
 
Gesetzlich geschützte Bäume (§ 29 Absatz 3 BNatSchG) 
 
An den Geltungsbereich angrenzend befindet sich eine Allee entlang der Glienicker Straße 
(siehe Kap. ). Die Lage der Alleebäume ist der Anlage 1 (Bestands- und Konfliktplan) zu ent-
nehmen. Eine nähere Beschreibung der Bäume erfolgt im Baumkataster (Anlage 5).  
 
Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. 
 
2.2.3 Gebiete mit europäischem Schutzanspruch (§ 32 BNatSchG) 
 
Der Geltungsbereich befindet sich in keinem europäischen Schutzgebiet (EU-
Vogelschutzgebiet gemäß Richtlinie 79/409/EWG, FFH-Gebiet gemäß Richtlinie 
92/43/EWG).  
 
In ca. 850 m Entfernung östlich des Geltungsbereiches befindet sich das am nächsten gele-
gene FFH-Gebiet „Dünen Dabendorf“ (DE 3746-304). Gemäß der 23. Erhaltungszielver-
ordnung (2018) und des Managementplanes (MLUL 2018) umfasst das Gebiet rund 20 ha. 
Als Erhaltungsziele gelten  
 

 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (2330),  

 alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) 

 mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0) sowie  

 trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).  
 
Aufgrund der Entfernung des FFH-Gebietes zum Vorhaben und der im Bebauungsplan ge-
planten Ausweisung von Wohnbaufläche ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
FFH-Gebietes „Dünen Dabendorf“ zu rechnen.  
 
 
2.2.4 Trinkwasserschutzzonen 
 
Der Geltungsbereich befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone.. 
 
 
2.3 Landschaftsbild 
 
2.3.1 Naturräumliche Einordnung 
 
Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg zählt der Untersuchungsraum zum Natur-
raum „Mittlere Mark“. Nach SCHOLZ (1962) gehört der Untersuchungsraum zur Haupteinheit 
„Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen“ (81) und darin zur Untereinheit „Nuthe-
Notte-Niederung“ (815).  
 
Die „Nuthe-Notte-Niederung“ beinhaltet eine weiträumige, stark verzweigte Niederungsland-
schaft, aus der sich flachwellige Grundmoränenplatten und Stauchmoränenzüge erheben. In 
den Niederungen herrschen organische und mineralische Nassböden mit Grünlandnutzung 
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vor. Auf den überwiegend nährstoffarmen Sandböden der Platten befinden sich oft Äcker und 
Kiefernforste.  
 
 
2.3.2 Landschaftsbild und Erholungsfunktion 
 
Unter dem Landschaftsbild versteht man die sinnlich wahrnehmbare äußere Erscheinungs-
form von Natur und Landschaft. Die Wahrnehmung der Landschaft durch den Menschen 
erfolgt in erster Linie visuell, wird aber auch durch andere Sinnesreize (Lärm, Geruch) beein-
flusst. Eine als ästhetisch empfundene Landschaft besitzt für den Menschen nicht zuletzt 
einen erhöhten Erlebnis- und Erholungswert.  
 
Das Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenheit, Schönheit und Erholungs-
wert von Natur und Landschaft charakterisiert (vgl. § 1 Abs. 1 und 4 BNatSchG). 
 
Die Vielfalt erfasst das Repertoire, die Struktur und Mannigfaltigkeit einer Landschaft hin-
sichtlich ihrer einzelnen Bestandteile und deren Verteilung im Raum. Je vielfältiger und struk-
turierter ein Landschaftsraum ist, desto abwechslungsreicher und interessanter wird er wahr-
genommen, und umso höher ist sein Erlebnis- und Erholungswert (JESSEL et al. 2003).  
 
Die Eigenart einer Landschaft ist Ausdruck ihrer ganz spezifischen natur- und kulturge-
schichtlichen Entwicklung, die ihrerseits einen besonderen, als typisch und unverwechselbar 
empfundenen Landschaftscharakter hervorgebracht hat. Landschaftliche Eigenart ist somit 
nur aus der Kenntnis der spezifischen Landschaftsgenese heraus und im Vergleich mit ande-
ren Landschaftsräumen zu begreifen.  
 
Schönheit kennzeichnet einen wahrgenommenen und intuitiv als solchen empfundenen Ge-
samteindruck von Landschaft (JESSEL et al. 2003). Dabei legt die Beurteilung dessen, was 
intuitiv als schön empfunden wird, den „für die Schönheit der natürlich gewachsenen Land-
schaft aufgeschlossen Durchschnittsbetrachter“ zugrunde.  
 
Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes 
Der Untersuchungsraum weist vom Nordwesten über den Nordosten bis zum Südosten 
durchgrünte Siedlungsbereiche mit Kleinsiedlungscharakter auf. Im Südosten werden die 
Siedlungsflächen außerhalb des Untersuchungsraumes von angrenzenden, unterschiedlich 
alten Mischwaldforsten abgelöst. Die vorhandenen Siedlungsgebiete bestehen aus Einzel-
häusern mit Nebengelass, Gärten und Gehölzen. Es lassen sich typisch ländliche Siedlungs-
strukturen finden.  
Westlich des Untersuchungsraumes beginnt die Niederung des Nottefließes. Die Niederung 
weist Bruchwälder mit angrenzenden feuchten Hochstaudenfluren und Gebüschen auf. Das 
Zentrum des Untersuchungsraumes besteht aus einer Ackerbrache mit vereinzelten Gehölz-
gruppen.  
Das Relief ist eben und fällt zum Nottenfließ im Westen sanft ab. Prägendes Landschafts-
bildelement ist die Allee entlang der Glienicker Straße, die im Norden des Untersuchungs-
raumes in Südost-Nordwest-Richtung verläuft. 
 
Beschreibung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 
Für die Bewertung des Landschaftsbildes wird der Untersuchungsraum zunächst in land-
schaftsästhetische Raumeinheiten unterteilt. Dabei werden Landschaftsräume mit ähnlicher 
Ausstattung an charakteristischen und gliedernden Grundelementen zusammengefasst.  
Die ermittelten Landschaftsbildräume werden dann anhand der Kriterien Vielfalt, Naturnähe 
und Eigenart beurteilt und in vier Wertstufen von sehr hohem bis geringem ästhetischem 
Eigenwert eingeteilt. Die drei Kriterien fließen gleichwertig in die Beurteilung ein. Die aus der 
Erfassung von Strukturen hervorgehende Qualitätsbewertung kann nur in einem subjektiven 
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Rahmen bleiben. Die folgende Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt daher zu-
nächst verbal-argumentativ.  
 

1. Ackerbrache 

Die Landschaftsbildeinheit nimmt den wesentlichen Teil des Untersuchungsraumes ein. Die 
Ackerbrache weist ein weitgehend ebenes Relief auf und bestimmt das Erscheinungsbild.  
Vielfalt und Eigenart gewinnt sie durch ihre Einrahmung und Strukturierung mit den Wäldern 
der angrenzenden Niederung im Westen, der Allee im Nordosten und den mit Gehölzen 
durchsetzten Siedlungsstrukturen. Da die Gehölze stellenweise bis in die Ackerbrache hin-
einragen, erhöht sich der Eindruck von Vielfalt und Raumgliederung. Die Naturnähe ist auf-
grund der vorherigen intensiven Nutzung der Fläche weiterhin eingeschränkt und wird als 
gering beurteilt. Der typische Charakter der Landschaft ist aufgrund der weitgehend ausge-
räumten Offenfläche verloren gegangen, die Eigenart somit gering.  
 

2. Niederung des Nottefließes 

Im Westen schließt die Niederung des Nottefließes an den Untersuchungsraum an. Sie weist 
eine hohe Vielfalt unterschiedlicher Biotoptypen auf, die in naturnaher Ausprägung vorkom-
men. Als typische Niederungsbiotoptypen sind sie u.a. vom Standortfaktor Wasser geprägt. 
Neben Bruch- und Laubmischwäldern ragen Gebüsche und Hochstaudenfluren an den Rand 
der Ackerbrache heran.  
 

3. Siedlungsgebiete  

Die Siedlungsgebiete im Untersuchungsraum zeichnen sich durch eine dörfliche Bebauung 
aus. Auf vielen Grundstücken befinden sich Einfamilienhäuser mit Nebengelassen und Gär-
ten. Auf den Freiflächen stehen Gehölzgruppen und größere Einzelbäume. Die Allee entlang 
der Glienicker Straße ist ein maßgeblich prägendes Landschaftselement. Die Vielfalt und 
Eigenart der Siedlungsgebiete werden mittel bewertet. Die Naturnähe gilt als gering.  
 
Tab. 1: Bewertung der Landschaftsbildeinheit 

Nr. und Name der 
Landschaftsbildeinheit 

Reliefvielfalt 
Nutzungsvielfalt 

Vorhandensein v. Gewässern 
Vegetationsvielfalt 

Naturnähe 
Eigen-

art 
Gesamt-

bewertung 

Ackerbrache 

gering 
gering 
gering 
gering 

gering gering gering 

Niederung des Not-
tefließes 

mittel 
hoch 
mittel 
hoch 

hoch hoch hoch 

Siedlungsgebiete 

gering 
mittel 
gering 
mittel 

gering mittel mittel 

 
Erholungswert der Landschaft 
Die Ackerbrache besitzt aufgrund der Strukturarmut und der geringen landschaftlichen At-
traktivität einen geringen Erholungswert. Zur Erholung nutzbare Infrastruktureinrichtungen 
wie Rad- oder Wanderwege sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 
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2.4 Geologie / Boden 
 
2.4.1 Geologie und Relief 
 
Die oberflächennahen geologischen Bildungen sind eiszeitlichen Ursprungs. Die Geologie 
und Geomorphologie des Landkreises Teltow-Fläming wurde wesentlich durch die drei letz-
ten Eiszeiten (Elster-, Saale-, Weichseleiszeit) geprägt. 
 
In der weiteren Umgebung des Untersuchungsraumes bestimmen jungpleistozäne Ablage-
rungen den geologischen Untergrund. Sie sind in Form von Geschiebesanden und –lehmen, 
Endmoränenbildungen sowie glazifluviatilen, d. h. von Gletscherschmelzwässern gebildete, 
Kies- und Sandablagerungen vertreten. Diese werden teilweise durch spät- und postglazial 
aufgewehte Dünensande überlagert. 
 
In den Urstromtälern herrschen als geologische Substrate grundwassernahe Talsande vor. 
Diese werden in weiten Bereichen durch Niedermoor- und Anmoorbildungen überlagert. Ge-
omorphologisch sind die Niederungen der Urstromtäler durch flache, weitgehend ebene Nie-
derungen gekennzeichnet. 
 
Der Untersuchungsraum ist geprägt von Ablagerungen der Urstromtäler inklusive ihrer Ne-
bentäler. Vorherrschend ist Niederungssand, bzw. „Talsand", der  fein- und mittelkoernig 
bzw. schwach grobkoernig ist und geringe Kiesbeimengungen aufweist. 
  

  

Der Untersuchungsraum liegt bei ca. 37,5 m bis 38 m über HN.  
 
Das Gelände des Plangebietes ist eben und fällt außerhalb des Plangebietes nach Westen 
zur Niederung des Nottefließes sanft ab. Nächst höchste Erhebnung ist der Ralingsberg mit 
47 m über HN ca. 700 m nördlich des Plangebietes.   
 
 
2.4.2 Boden 
 
Unter Boden versteht man die oberste belebte Verwitterungskruste der Erde. In Abhängigkeit 
vom Ausgangsgestein sowie von Klima, Wasser, Vegetation, Tierwelt, Nutzung und der Zeit 
(bodenbildende Faktoren) haben verschiedene Bodenbildungsprozesse zur Entwicklung 
ganz unterschiedlicher Böden mit ihren jeweils spezifischen Eigenschaften geführt (BLUME 

2004). Innerhalb des komplexen Wirkungsgefüges des Naturhaushaltes nimmt der Boden 
eine zentrale Stellung ein und erfüllt dementsprechend sehr vielfältige ökologische Funktio-
nen. Gemäß § 1 BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz) sind die Funktionen des Bodens 
nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Be-
einträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.  
Die Beschreibung des Bestandes basiert auf der Auswertung: 

 der Bodenübersichtskarte des Landes Brandenburg (BÜK 200/300) (LGRB 2001, 
http://www.geo.brandenburg.de/lbgr/bergbau.de),  

 der geologischen Karten 1:25.000, 

 der Mittelmaßstäbigen landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK) (AKADEMIE DER 

LANDWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN DER DDR 1979) 

 der Reichsbodenschätzung (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) 
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Im Geltungsbereich sind verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Flugsand 
vorhanden. Außerdem sind podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden 
aus Sand über periglaziär-fluviatilem Sand sowie podsolige Regosole und Podsole aus Flug-
sand über tiefem Flusssand verbreitet. In der MMK wird der Geltungsbereich als nicht land-
wirtschaftliche Fläche geführt. Der im Westen außerhalb des Geltungsbereiches anschlie-
ßende Teil der Ackerbrache weist als Standorttyp sickerwasserbestimmte Sande und Sande 
mit Tieflehm auf. Standortregional- und zusammenfassender Hangneigungsflächentyp ist der 
anhydromorphe sandige Standort D2a0403. Leitbodenform sind Sand-Braunerden und Fahl-
erden (sB-s/mF). 
 
In Richtung Westen schließen außerhalb des Geltungsbereiches überwiegend Kalkerdnie-
dermoore aus Carbonattorf über Flusssand oder carbonatischem Flusssand an. Geringe 
Verbreitung haben hier auch Kalkerdniedermoore aus Carbonattorf über Kalkmudde, z.T. 
Wiesenmergel sowie Reliktkalkanmoor- und Kalkhumusgleye aus carbonatischem Flusssand 
über Flusssand. Gemäß MMK kommen im westlichen Teil der Ackerbrache und im Niede-
rungsbereich des Nottefließes als Standorttyp tiefgründige Torfmoore vor. Standortregional- 
und zusammenfassender Hangneigungsflächentyp ist der Moorbodenstandort Mo2b0301. 
Leitbodenform ist ein Torfsubstrattyp ohne Mineralbodendecke - Niedermoortorf (NtoIa). 
 
In der folgenden Tabelle (Tab. 2) werden die Bodeneinheiten hinsichtlich der Teilaspekte: 

 Speicher- und Reglerfunktion, 

 Biotopentwicklungspotenzial,  

 Natürliches Ertragspotenzial, 

 Archivfunktion 

bewertet. 
 

Speicher- und Reglerfunktion 
 
Die Speicher- und Reglerfunktion beschreibt die Fähigkeit des Bodens, innerhalb der Stoff-
kreisläufe Stoffe zu filtern, zu speichern, zu puffern oder umzuwandeln. Die Böden bilden 
also ein natürliches Reinigungssystem. Als Teilaspekte der Speicher- und Reglerfunktion 
werden hierbei die speziellen Eigenschaften der Böden hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit, 
Pufferungsvermögen, Austauschkapazität und Bindungsvermögen für Schadstoffe berück-
sichtigt.  
 
Die sandigen Substrate des Geltungsbereiches (Podsol-Barunerden, Braunerde-Podsole) 
sind durch einen geringen Anteil an Tonmineralien geprägt. Sie sind tiefgründig und gut 
durchwurzelbar und zeichnen sich aufgrund der geringen Tongehalte durch ein einge-
schränktes Speichervermögen und eine mäßige Austauschkapazität aus. Die Speicher- und 
Reglerfunktion der Ackerbrache ist somit gering. 
 
Die Erdniedermoorböden im Niederungsbereich des Nottefließes außerhalb des Geltungsbe-
reiches sind aufgrund des hohen Humusgehaltes für die Speicher- und Reglerfunktion von 
hoher Bedeutung. 
 
Biotopentwicklungspotenzial 
 
Das Biotopentwicklungspotenzial erfasst die Bedeutung des Bodens als Lebensraum für Tie-
re, Pflanzen und Bodenorganismen. Die Bewertung des Biotopentwicklungspotenzials erfolgt 
maßgeblich nach den Kriterien der Natürlichkeit, der regionalen Seltenheit und der besonde-
ren Standorteigenschaften der Böden. Es wird davon ausgegangen, dass besondere, extre-

http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_BB-PP_2410491.JPG
http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_GG-BB_2410475.JPG
http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/04_GG-BB_2410475.JPG
http://www.geo.brandenburg.de/ows/buek300.cgi_link/bk300_le/fotos/74_KV_2521377.JPG
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me Standorteigenschaften (extreme Feuchtigkeit/ extreme Trockenheit und Nährstoffarmut) 
die günstigsten Voraussetzungen für die Entwicklung potenziell wertvoller Biotope aufweisen.  
 
Die Böden im Geltungsbereich besitzen eine geringe Bedeutung für das Biotopentwicklungs-
potential. Die Moorböden westlich anschließend an die Ackerbrache außerhalb des Gel-
tungsbereiches weisen aufgrund ihrer besonderen Standorteigenschaften dagegen ein ho-
hes Biotopentwicklungspotenzial auf.  
 
Natürliches Ertragspotenzial 
 
Das natürliche Ertragspotenzial beschreibt die stets erneuerbare Fähigkeit des Bodens zur 
Biomasseproduktion. Die Flächen im Untersuchungsraum werden land- und forstwirtschaft-
lich genutzt.  
 
Die Sandböden im Geltungsbereich weisen u.a. aufgrund des fehlenden Nährstoffspeicher- 
und Nährstoffnachlieferungsvermögens ein sehr geringes Ertragspotenzial auf und besitzen 
somit geringe Bedeutung für die Biomasseproduktion. 
 
Die Moorböden anschließend an die Ackerbrache besitzen dagegen ein hohes Ertragspoten-
zial.  
 
Archivfunktion 
 
Schutzwürdige oder seltene Böden sowie Böden mit Bedeutung als Archive der Natur- und 
Kulturgeschichte sind im Geltungsbereich nicht anzutreffen. Außerhalb des Geltungsberei-
ches anschließend an die Ackerbrache im Westen kommen Moorböden mit hoher Bedeutung 
für die Archivfunktion vor. 
 
Tab. 2: Bewertung der Böden im Untersuchungsraum 

Bodengesellschaft Lokalisierung  

Bewertung 

Speicher- 
und Regler-

funktion 

Bioto-
pentwick-
lungspo-

tential 

Ertrags-
poten-

tial 

Archiv-
funkti-

on 
Gesamt 

sickerwasserbestimmte 
Sande und Sande mit Tief-
lehm (Podsol-Braunerden, 
Braunerde-Podsole, Braun-
erden, Gley-Braunerden, 
podsolige Regosole, Podso-
le) 

Geltungsbereich gering mittel gering gering gering 

tiefgründige Torfmoore 
(Kalkerdniedermoore) 

Nottefließ-Niederung 
anschließend an 
Ackerbrache außer-
halb Geltungsbereich 

hoch hoch hoch hoch hoch 

 
Vorbelastungen 
 
Aufgrund der Randlage an Siedlungsgebieten und der früheren intensiven Ackernutzung ist 
davon auszugehen, dass die natürlichen Böden diversen Störungen ausgesetzt waren (Stof-
feinträge, Verdichtungen, Umlagerung, ggf. Auf- und Abtrag).  
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Im Geltungsbereich befinden sich keine Böden mit besonderen Eigenschaften.  
 
2.5 Wasserhaushalt  
 
2.5.1 Oberflächenwasser 
 
Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer.  
 
2.5.2 Grundwasser 
 
 
Grundwassergefährdung 
 
Im Geltungsbereich ist ein weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter der Niederungen und 
Urstromtäler vorhanden. Westwärts schließt außerhalb des Geltungsbereiches eine organo-
gene, schluffig tonige Bedeckung an, um im Niederungsbereich in eine Torfbedeckung über-
zugehen (HYK 50). 
 
Die Grundwasseroberfläche liegt zwischen 35 und 36 m ü HN. Bei einer Geländehöhe von 
ca. 38 m ü HN beträgt der Flurabstand des Grundwassers ca. 2 bis 3 m (HYK 50). 
 
Im Geltungsbereich ist das Grundwasser aufgrund der durchgehend bindungsarmen Sub-
strate (Sande) gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen kaum geschützt. Im au-
ßerhalb des Geltungsbereich westwärts anschließenden Niederungsbereich ist das Grund-
wasser aufgrund des Rückhaltevermögens und bedeckten Grundwasserleiterkomplexes mit-
tel bis gering geschützt.  
 
Trinkwasserschutzzonen 
 
Trinkwasserschutzzonen sind nicht vorhanden. 
 
Vorbelastung 
 
Die Vorbelastungen von Oberflächen- und Grundwasser sind nicht bekannt.  
 
Der Grundwasserkörper „Dahme“ (DE_GB_DEBB_HAV_DA_3) weist keine Belastungen auf. 
Sein chemischer Zustand ist gut. (https://geoportal.bafg.de/wfdmaps2017/) 
 
 
2.6 Klima und Luft 
 
2.6.1 Makro- und Regionalklima 
 
Der Geltungsbereich liegt im Übergangsbereich zwischen dem westlichen, mehr atlantisch-
maritim und dem östlichen, stärker kontinental beeinflussten Binnenlandklima. Charakteris-
tisch sind hohe Sommertemperaturen und mäßig kalte Winter. Die Jahresdurchschnittstem-
peraturen liegen bei ca. 9° C. Die Schwankungen der Temperatur im Jahresverlauf sind rela-
tiv groß.  
 
Die maximalen Niederschläge sind, durch Starkregenfälle bedingt, im Sommer zu verzeich-
nen. Die durchschnittlichen Niederschläge liegen zwischen 530 und 600 mm.  
 
Aufgrund vorherrschender Wetterlagen mit hohem Luftdruck über Süd- und Südwesteuropa 
und tiefem Luftdruck über dem Nordatlantik und dem Europäischen Nordmeer, dominieren 
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ganzjährig ostwärts ziehende Warm- und Kaltfronten. Hauptwindrichtung sind daher West  
und Südwest. 
 
2.6.2 Meso- und Mikroklima 
 
Regionale Faktoren führen zu Abweichungen vom Klima eines Landschaftsraumes, bestim-
men aber auch dessen typische klimatische Ausprägung. In der planerischen Praxis sind die 
Besonderheiten des Klimas auf der Betrachtungsebene des Meso- und Mikroklimas relevant.  
 
Das Klima des Geltungsbereiches ist geprägt von einer Offenlandfläche in Form einer Acker-
brache. Die Fläche ist im Wesentlichen ausgeräumt und relativ eben. Kennzeichnend für 
diese Standorte sind bei ungehinderter Ein- und Ausstrahlung vergleichsweise große Tempe-
raturschwankungen im Tages- und Jahresgang. Unter den Bedingungen störungsarmer 
Strahlungswetterlagen ist die nächtliche Abkühlung (Kaltluftbildung) am stärksten. Aufgrund 
der wenigen Strömungshindernisse können verhältnismäßig hohe Windgeschwindigkeiten 
entstehen. 
 
Vom Nordwesten über den Nordosten bis zum Südosten erstrecken sich angrenzend an den 
Geltungsbereich Siedlungsgebiete mit typischem Dorfcharakter. Dorflagen mit hohem Flä-
chenanteil an Bäumen, Gärten und Grünflächen und gleichzeitig geringem Versiegelungs-
grad besitzen einen intensiveren Luftmassenaustausch mit dem Umland als stark versiegelte 
Siedlungsbereiche. Auf diese Weise profitieren bei guten Austauschverhältnissen Siedlungen 
mit geringer Bebauungsdichte von der reinigenden Wirkung beispielsweise der angrenzen-
den Waldflächen. Eine deutliche Temperaturerhöhung gegenüber dem Umland bleibt somit 
aus.  
 
Waldflächen befinden sich nur außerhalb des Untersuchungsraumes angrenzend an die 
Siedlungsgebiete im Südosten, kleinräumige auslaufend zwischen den Siedlungsgebieten im 
Norden und in der Niederung des Nottefließes südwestlich und westlich der Ackerbrache. Sie 
wirken lufthygienisch und klimatisch ausgleichend. Das betrifft insbesondere die Klimafakto-
ren Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Größere zusammenhängende Waldgebiete 
zeichnen sich durch geringe Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Wälder und 
Forsten bilden ab einer Größe von 200 m Durchmesser ein eigenes Bestandsklima. Waldbe-
stände haben eine ausgleichende Klimawirkung auf alle angrenzenden Flächen, unterliegen 
kaum Witterungsextremen und gelten als Klimagunstgebiete.  
 
Niederungsgebiete der Fließgewässersysteme dienen als Kaltluftbahnen. Angrenzend an 
den Untersuchungsraum befindet sich die Niederung des Nottefließes. Aufgrund der Wald-
bestockung der Niederung nahe dem Untersuchungsraum ist die Funktion als Kaltluftbahn 
eingeschränkt.  
 
Vorbelastungen 
Die Verunreinigung der Luft mit anthropogenen Stoffen ist ein generelles Problem, welches 
insbesondere im städtischen Raum auftritt. Aufgrund der ländlichen Prägung des Untersu-
chungsraums kann davon ausgegangen werden, dass große Teile lufthygienisch unbelastet 
sind. 
 
Klimatische und lufthygienische Charakterisierung  
 
Klimameliorative Ausgleichsfunktion 
 
Die klimameliorative Funktion des Untersuchungsgebietes basiert vorrangig auf der Aus-
gleichswirkung der Wald- und Forstflächen außerhalb des Untersuchungsraumes und be-
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dingt auf der hohen nächtlichen Kaltluftproduktion auf der Ackerbrache der Geltungsberei-
ches.  
 
Lufthygienische Ausgleichsfunktion 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches und des Untersuchungsraumes befinden sich keine Wälder 
und/ oder Forsten.  
 
Wald- und Forstflächen sind nur außerhalb des Untersuchungsraumes vorhanden. Durch 
ihre hohe Filter- und Auskämmwirkung gegenüber Schadstoffen sind Wälder in der Lage, 
maßgeblich zur Reinhaltung der Luft beizutragen. Immergrüne Nadelwälder sind hinsichtlich 
ihrer Reinigungsfunktion am effektivsten bei der Schadstoffausfilterung. Infolge dieser Reini-
gungsfunktion stellen Wälder und Forste gleichzeitig aber auch Schadstoffakkumulationsge-
biete (SO2, NOX) dar, was zu den bekannten „Waldschäden“ führt. Waldgebiete die sich be-
züglich ihrer Immissionsschutzfunktionen unmittelbar einem Belastungsraum zuordnen las-
sen, haben eine hohe Leistungsfähigkeit. Da sich das Untersuchungsgebiet in einem lufthy-
gienisch gering vorbelasteten Raum befindet, wird die lufthygienische Ausgleichsfunktion als 
mittel bewertet.  

Tab. 3: Bewertung der klimameliorativen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion 

Gebiet Lage Beschreibung Siedlungsbezug Bewertung 

Ackerbrache   Geltungsbereich Kaltluftentstehung Dabendorf (Dorfgebiet mit 
hoher Durchgrünung) 

gering 

Waldberei-
che  

außerhalb Geltungsbe-
reich 

klimaausgleichende 
Wirkung 

Dabendorf 
(Dorfgebiet mit hoher 

Durchgrünung) 

mittel 

Da sich im Untersuchungsraum stark durchgrünte Siedlungsbereiche mit Dorfcharakter be-
finden ist die klimatische bzw. lufthygienische Ausgleichsfunktion von mittlerer Bedeutung.  
 
 
2.7 Biotope / Flora 
 
2.7.1 Potentielle natürliche Vegetation 
 
Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) dient der Darstellung des biotischen Potentials 
eines Standorts und als Planungsgrundlage für gegenwartsbezogene Maßnahmen im Natur-
schutz und in der Landschaftspflege. Als heutige potentiell natürliche Vegetation werden die 
Pflanzengesellschaften bezeichnet, die sich unter den heutigen Umweltbedingungen (Boden, 
Klima u.a.) ohne direkten Eingriff des Menschen an einem Standort als Endzustand der Ve-
getationsentwicklung einstellen würden.  
 
Im Untersuchungsraum würde sich ein Drahtschmielen-Eichenwald im Komplex mit Strauß-
gras-Eichenwald entwickeln (MLUV 2005). In der Baumschicht kämen Traubeneiche (Quer-
cus petraea), Stieleiche (Quercus robur) und Sandbirke (Betula pendula) sowie Eberesche 
(Sorbus aucuparia) vor. Die Krautschicht würde von Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), 
Pillen-Segge (Carex pilulifera) und Echtem Schwafschwingel (Festuca ovina) eingenommen.  
 
Westwärts in Richtung Nottefließ würde Traubenkirschen-Eschenwald im Komplex mit 
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald anschließen (MLUV 2005). 
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2.7.2 Biotoptypen und aktuelle Vegetation 
 
2.7.2.1 Methodik 
 
Im September 2019 wurde im Untersuchungsraum eine Biotoptypenkartierung auf der 
Grundlage des aktuellen Kartierungsschlüssels „Biotopkartierung Brandenburg – Band 1 
Kartierungsanleitung und Anlagen“ (LUA 2004), „Band 2 – Beschreibung der Biotoptypen“ 
(LUA 2007) und der aktuellen Liste der Biotoptypen (LUGV 2011) durchgeführt. 
 
Das ermittelte, floristische Arteninventar (Artbezeichnung gemäß „Exkursionsflora“, Band 2 
und 3 von ROTHMALER (2000, 2005)) wird in der Biotopbeschreibung dargestellt. Eine zu-
sammenfassende Darstellung der im Untersuchungsraum vorhandenen gefährdeten bzw. 
geschützten Pflanzenarten mit Angaben zum Gefährdungsgrad entsprechend der Roten Lis-
te Brandenburgs (RISTOW ET AL. 2006) und der Roten Liste Deutschlands (METZING ET AL. 
2018) sowie dem Schutzstatus gemäß der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) enthält Kapitel 2.7.2.3.  
 
Der Schutzstatus gemäß § 17 bzw. § 18 BbgNatSchAG sowie die Gefährdung der Biotope 
entsprechen der „Liste der Biotoptypen Brandenburgs - Stand 9.3.2011 (LUGV  2011) sowie 
der „Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen“ (Biotopschutzverordnung – BSV 
2006) und sind in der Biotopbeschreibung gekennzeichnet. 
 
Die Biotope wurden in Anlehnung an den Schlüssel der Kartieranleitung bewertet (vgl. Kap. 
2.7.2.4).  
 
Die Darstellung der Biotoptypen in kartographischer Form erfolgt in der Anlage 1. 
  
2.7.2.2 Biotopbeschreibung 
 
Die im Folgenden beschriebenen Biotoptypen wurden im Untersuchungsraum vorgefunden.  
 
Tab. 4: Biotoptypen im Untersuchungsraum 

Code Biotopbezeichnung Schutz/ Gefährdung 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

RSBx 

(LB) 

03249 

(09140) 

sonstige ruderale Staudenfluren 

(Ackerbrache) 
- 

Gras- und Staudenfluren 

GSMA  051422 
Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, ver-
armte Ausprägung 

- 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen 

BEG 07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen - 

BRAL 071412 
Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäu-
men, überwiegend heimische Baumarten 

§ 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

OSRZ 12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten - 

OVSB  12612 Asphaltstraße - 

OVWO 12651 unbefestigter Weg - 
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Im Untersuchungsgebiet lassen sich folgende Biotopklassen vorfinden (Bezeichnung und 
Nummerierung nach LUGV 2011): 
 

Biotopklasse 03/09 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren (R)/ Äcker (L)  

Biotopklasse 05 Gras- und Staudenfluren 

Biotopklasse 07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgrup-
pen 

Biotopklasse 12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

 
Im Folgenden werden die einzelnen Biotope beschrieben. 
 

Biotopklasse 
03/09 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren (R)/ Äcker (L) 

 
Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

RSBX (03249) sonstiger ruderale Staudenfluren  

LB (09140) Ackerbrachen  

 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von einer mehrjährigen Ackerbrache einge-
nommen, auf der sich eine Gras- und Staudenflur etabliert hat. Die Vegetationszusammen-
setzung variiert in Abhängigkeit von kleinräumig variierenden Bodenverhältnissen. 
 
Der östlich und südöstliche Bereich ist trockener geprägt. Nach Süden wird die Vegetation 
artenreicher und von Glatthafer dominiert. Dabei sind die Übergänge fließend.  
 
Tab. 5: Artenliste Vegetationsaufnahme 16.09.2019 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Bemerkungen/ Abundanz 

Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium L. selten, Nordwesten 

Rotes Straußgras Agrostis capillaris kleinflächig dominierend (Nordteil) 

Gemeine Ochsenzunge Anchusa officinalis sehr selten 

Glatthafer Arrhenatherum elatius L. lokal häufig (westlicher Teil) 

Gemeiner Beifuß Artemisia vulgaris L. selten, Westteil 

Feld-Beifuß Artemisia campestris L. lokal häufiger, Westteil 

Graukresse Berteroa incana L. stellenweise häufig 

Sand-Segge  Carex arenaria sehr selten im Süden  

Rispen-Flockenblume Centaurea stoebe L. sehr selten 

Acker-Kratzdistel Cirsium arvense L. SCOP. im westlichen Teil, vereinzelt, Kümmerwuchs 

Kanadisches Berufkraut  Conyza canadensis 
(L.) Cronquist 

selten 

Gemeiner Natternkopf Echium vulgare L. selten 

Zypressen-Wolfsmilch  Euphorbia cyparissias L. sehr selten, lokal entlang in der Nähe der Robiniengrup-
pe 

Schafschwingel Festuca ovina L. nordöstlicher Teil, unter Bäumen 

Sand-Strohblume Helichrysum arenarium L- sehr selten 

Spitz-Wegerich Plantago lanceolata L. sehr selten 

Breit-Wegerich Plantago major L. sehr selten, nur nördlicher Teil  

Hain-Rispengras Poa nemoralis L. westlicher Teil 

Pastinak Pastinaca sativa L. selten 

Kriechendes Fingerkraut Potentilla reptans vereinzelt, in Trittbereichen häufiger 

Gewöhnliches Bitterkraut Picris hieracioides sehr selten 

Wiesen-Sauerampfer Rumex acetosa L. selten 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre L. aufgelassenes Grundstück im Süden 

Gewöhnliches Greiskraut Senecio vulgaris L. selten, westlicher Teil 

Weiße Lichtnelke Silene alba (MILL.) E.H.L. KRAUSE im westlichen Teil, vereinzelt 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Bemerkungen/ Abundanz 

Kanadische Goldrute Solidago canadensis L. am nördlichen Rand  

Gemeiner Löwenzahn Taraxacum officinale WIGGERS sporadisch im Norden 

Hasen-Klee  Trifolium arvense sporadisch im Südosten 

Großblütige Königskerze Verbascum densiflorum vereinzelt 

 

 
Abb. 4: Ackerbrache im Geltungsbereich (Blick Richtung Norden) 

 
Im Bereich der Ackerbrache wurden keine gefährdeten Arten im Rahmen der Begehungen 
(Biotopkartierung 2019, Geländebegehung im Rahmen der Brutvogelkartierung 2020) fest-
gestellt.  
 
Vorbelastungen 
 
Vorbelastungen bestehen aufgrund der anthropogenen Überprägung und der direkten Lage 
im Siedlungsgebiet von Dabendorf. Die Strukturvielfalt und Naturnähe der Fläche ist gering 
ausgebildet. Randlich grenzen Gehölzbiotope an die Offenfläche, welche zum Teil von 
fremdländischen Arten (z.B. Robinie) aufgebaut sind. Im Umfeld befinden sich Siedlungsflä-
chen, ein Kiefernforst im Süden und im Westen unterholzreicher Erlenwald. Eine Vernetzung 
zu vergleichbaren Biotoptypen ist nicht gegeben. 
 

Biotopklasse 05 Gras- und Staudenfluren 

 
Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

051422 (GSMA) Staudenfluren, Säume frischer nährstoffreicher Standorte, 
verarmte Ausprägung 

 

 
Die Glienicker Straße und der Radweg werden von Gras- und Staudenfluren begleitet, die 
die Bankettbereiche einnehmen. Sie werden regelmäßig gemäht.  
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Biotopklasse 07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baum-
gruppen 

 

Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

07150 (BEG) einschichtige oder kleine Baumgruppen  
 

Südlich des Geltungsbereichs befindet sich ein aufgelassenes Gartengrundstück, welches an 
den erhalten gebliebenen Bäumen und Sträuchern erkennbar ist. Zum Baumbestand gehö-
ren Birken, Spitz-Ahorn (westlicher Teil) bzw. Fichten und Pappeln im östlichen Teil. Außer-
dem finden sich eine Spirea-Hecke und Fliedersträucher auf dem Areal.   
 

  

Abb. 5 und 6: Baumgruppe südlich des Geltungsbereiches 
 

An der Glienicker Straße angrenzend stockt eine Gruppe Robinien. 
 

  
Abb. 7 und 8: Robiniengruppe im Osten des Geltungsbereiches an der Glienicker Straße 
 

Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

071412 (BRAL) Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, 
überwiegend heimische Baumarten 

§  

 

An der Glienicker Straße stockt eine lückige Allee (Spitz-Ahorn). Ein Baumkataster befindet 
sich in Anlage 5.  
 

  
Abb. 9 und 10: Glienicker Straße mit Allee und Radweg   
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Biotopklasse 12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

 
Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

OSRZ (12261) Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten  

 
Die Bereiche nördlich und südlich des Baugebietes sind mit jüngeren Einfamilienhäusern 
bebaut. Die Bebauung ist unterschiedlich und hat sich offenbar aus Kleingartennutzungen 
entwickelt. Die Häuser weisen unterschiedliche Bauformen auf. Auf den Grundstücken befin-
den sich teilweise  diverse Kleinbauten. Die unbebaute Bereiche sind vorwiegend mit Rasen 
begrünt, dazu kommen Ziergehölze und Koniferen in unterschiedlicher Ausprägung. Auf-
grund der diffusen Vegetations- und Nutzungsgrenzen wurde auf eine weitere Differenzie-
rung des Biotoptyps verzichtet.  
 
Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

OVWO (12651) unbefestigter Weg   

 
Das Plangebiet wird von einem ausgefahrenen Sandweg erschlossen. 
 
Biotopcode Biotoptypenbezeichnung  

OSRZ (12612) Straßen mit Asphalt- oder Betondecken   

 
Die Glienicker Straße ist asphaltiert und 6 m breit. Sie wird auf der Südseite von einem 2 m 
breiten Radweg begleitet.  
 
2.7.2.3 Geschützte und gefährdete Pflanzenarten 
 
Als in Deutschland gefährdete Pflanzenart kommt im Geltungsbereich die Sand-Strohblume 
(Helichrysum arenarium) vor. Sie ist im Anhang I der Bundesartenschutzverordnung ge-
führt und gem. BNatSchG besonders geschützt.  
 
Vorkommen von Gefäßpflanzen des Anh. IV der FFH-Richtlinie können für den Untersu-
chungsraum aufgrund der Potentialabschätzung ausgeschlossen werden. Im Rahmen der 
Biotopkartierung ergaben sich ebenfalls keine Hinwiese auf Vorkommen von Anhang IV Ar-
ten der FFH-RL. 
 
2.7.2.4 Biotopbewertung 
 
Die Flächen des Untersuchungsraums besitzen aufgrund der vorgefundenen Biotope unter-
schiedliche Wertigkeiten. Bei der Ermittlung der Wertigkeiten werden in Anlehnung an die 
Biotopkartierung Brandenburg (LUA 2004, 2007, LUGV 2011) folgende Kriterien berücksich-
tigt: 
 
Tab. 6: Erläuterung der Bewertungsstufen der Biotopbewertung 

Bewertungs-
stufe 

Erläuterung 

I "außerordentlich hohe Wertigkeit" 

(geschützte bzw. besonders gefährdete Biotope lt. BbgNatSchAG bzw. "Liste der 
gefährdeten Biotope in Brandenburg"; Standort- und Artenpotential entsprechen 
einander weitgehend) 

II "hohe Wertigkeit" 

(geschützte und naturnahe Biotope; gefährdete oder bedingt gefährdete Biotope lt. 
BbgNatSchG; Standort- oder Artenpotential reichhaltig, aber Defizite vorhanden;) 
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Bewertungs-
stufe 

Erläuterung 

III "mittlere Wertigkeit" 

(Nutzflächen sowie beanspruchte Abstandsflächen, in denen nur wenig standort-
spezifische Arten vorkommen. Die Bewirtschaftungsintensität überlagert die natür-
lichen Standorteigenschaften) 

IV "geringe Wertigkeit" 

(eingeschränktes Standortpotential, Artenausstattung gering)  

V " sehr geringe Wertigkeit" 

(stark anthropogen überprägte Standorte mit auffälligen Defiziten in Artenausstat-
tung und Potentialen; überwiegend hoher Versiegelungsgrad) 

 
In der nachfolgenden Übersicht (Tab. 7) werden die Biotoptypen und ihre Gesamtbewertung 
aufgelistet.  
 
Tab. 7: Einstufung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Biotoptypen im Geltungsbereich 

Code Biotopbezeichnung 
Schutz/ 
Gefähr-

dung 

Gesamtbewer-
tung 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

RSBx 
(LB) 

03249 
(09140) 

sonstige ruderale Staudenfluren 
(Ackerbrache) 

- IV gering 

Gras- und Staudenfluren 

GSMA  051422 
Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, 
verarmte Ausprägung 

- IV gering 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen 

BEG 07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen - III mittel 

BRAL 071412 
Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäu-
men, überwiegend heimische Baumarten 

§ II hoch 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

OSRZ 12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten - IV gering 

OVSB  12612 Asphaltstraße - V sehr gering 

OVWO 12651 unbefestigter Weg - V sehr gering 

 
2.8 Bäume 
 
Entlang der Glienicker Straße befinden sich Straßenbäume, z.T. in Form einer Allee. Die 
Allee besteht hauptsächlich aus Spitzahorn. Angaben zum Stammumfang, Kronendurch-
messer, zur Art und Vitalität sind dem Baumkataster (Anlage 2) zu entnehmen. Kartografisch 
sind die Bäume im Bestands- und Konfliktplan (Anlage 1) dargestellt. Keiner der Alleebäume 
befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Weitere Bäume befinden sich im Bereich der Siedlungsgebiete und kleinflächig aus Birken, 
Spitzahorn, Pappeln und Robinien bestehend im Südosten der Ackerbrache. Die Bäume sind 
als flächige Biotoptypen (BEG, vgl. Darstellung in Anlage 1) geführt bzw. den Siedlungsbio-
toptypen (OSRZ) zugeordnet.  
 
2.9 Fauna 
 
Im Rahmen der Bestandserfassungen erfolgte in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde eine Erfassung von Brutvögeln (Anlage 4 – Gutachten Brutvogelkartierung 2020).  
 
Des Weiteren wurde für das Vorhaben ein gesonderter Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erstellt (vgl. Anlage 6). In dessen Rahmen erfolgte eine Potentialabschätzung der europa-
rechtlich geschützten Arten.  



Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan  
„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 

 

  GUP 

 

 
 

26 

Weiterhin wurde zu den Ausführungen zur Fauna die Naturschutzfachdaten des Landes 
Brandenburg (OSIRIS) genutzt. 
 
Säugetiere 
 
Vorkommen des Fischotters und des Bibers werden ausgeschlossen. Im Untersuchungs-
raum und dessen näherer Umgebung befinden sich keine Gewässer.  
 
Aufgrund der Siedlungsnähe wird das Vorkommen von Wölfen ausgeschlossen.  
 
Laut OSIRIS-Portal sind im Untersuchungsraum keine Fledermausarten nachgewiesen. 
 
Aufgrund der Siedlungsrandlage und des Mangels an Deckungsmöglichkeiten im Geltungs-
bereich ist mit dem Vorkommen von Kleinsäugern und Siedlungsfolgern zu rechnen. Vor-
kommen von Wild (Reh-, Rot-, Dam- und Schwarzwild) ist allenfalls sporadisch anzunehmen.  
 
Vögel 
 
Im Jahr 2020 wurde eine Brutvogelkartierung durchgeführt. In der Brutperiode 2020 erfolgten 
sieben flächendeckende Tagbegehungen von Ende März bis Mitte Juni und zwei Nachtbe-
gehungen, jeweils eine Nachtbegehung im Mai und eine Nachtbegehung im Juni (vgl. Anla-
ge 4).  
 
Es wurden insgesamt 17 Brutvogelarten aus 4 Ordnungen erfasst. Insgesamt wurden 31 
Brutpaare kartiert. Die Brutstandorte sind in Anlage 1 kartographisch dargestellt. 
 
Eine Art (Neuntöter) ist im Anhang I der VSchRL aufgeführt. In der nachfolgenden Tabelle 
(Tab. 8Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) sind die erfassten Brutvo-
gelarten aufgeführt. 
 
Tab. 8: Übersicht Brutvogelnachweise  

Artname Gefährdung Schutzstatus  Anzahl 
Brutpaare deutsch wissenschaftlich RL BB RL D Anh. I BNatSchG 

Amsel Turdus merula    b 2 

Blaumeise Cyanistes caeruleus    b 2 

Dorngrasmücke  Sylvia communis    b 2 

Fasan  Phasianus colchicus    b 1 

Gartengrasmücke Sylvia borin    b 1 

Girlitz Serinus serinus V   b 1 

Goldammer Emberiza citrinella  V  b 2 

Grünfink Chloris chloris    b 2 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    b 1 

Haussperling Passer domesticus    b 5 

Kuckuck Cuculus canorus V   b 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    b 3 

Neuntöter Lanius collurio V  + s 1 

Ringeltaube Columba palumbus    b 3 

Star Sturnus vulgaris  3  b 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes    b 2 

Zilpzalp Phylloscopus collybita    b 1 
RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNBERG et al. 2015)  
RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008) 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarn-
liste 
Anh. I = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 
BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 BNatSchG b= besonders geschützt; s= streng geschützt 
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Von den ermittelten Brutpaaren wurden zwei BP auf der Offenfläche mit randlichen Gehöl-
zen, 14 BP im unterholzreichen Erlenwald, ein BP in straßenbegleitenden Gehölzen sowie 
14 BP in der Wohnbebauung mit Gärten nachgewiesen. 
 
Im Geltungsbereich erfolgten keine Nachweise von Brutvogelarten. Brutpaare wurden nur am 
Rand und außerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen.  
 
Kraniche (Grus grus) sind im Gebiet vertreten. Es befindet sich jedoch kein Brutpaar im Un-
tersuchungsraum. Sie wurden auf der Offenfläche und am westlichen Rand des Erlenwaldes 
bei geringer Fluchtdistanz beobachtet. Am 14.05.2020 wurde das Paar mit einem Jungvogel 
auf der Offenfläche des Plangebietes nachgewiesen. Bereits im Jahr 2019 wurde das Vor-
kommen eines Paares ohne Bruterfolg durch Beobachtungen am 20.06.2019 sowie am 
16.09.2019 bestätigt. Innerhalb des UG konnte der Brutplatz nicht ermittelt werden. Er wird 
an einem kleinen Gewässer im Flurstück 207 in ca. 200 m Entfernung zum Westrand der 
Ackerbrache außerhalb des Untersuchungsraumes vermutet. 
 
Unterschiede zu den Angaben zu den Brutvogelarten und der Anzahl der Brutpaare des Zwi-
schenberichtes (Stand 05/2020) ergeben sich aus der endgültigen Auswertung der Kartierer-
gebnisse. Nach SÜDBECK ET AL. (2005) gelten beobachtete Vogelarten nur unter bestimmten 
Kriterien als nachgewiesene Brutvogelarten im kartierten Gebiet, z.B. wenn der Nachweis 
dreifach per Brutverdacht oder Brutnachweis erfolgte. Gleichzeitig genügen Brutzeitfeststel-
lungen nicht für eine Einstufung als Brutrevier. Derartige Auswertungen konnten erst im Zuge 
des Endberichts erstellt werden.  
 

Amphibien  

 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. Kreuzkrö-
te, Knoblauchkröte, Wechselkröte, Moorfrosch und Kammmolch vorkommen. Laichgewässer 
sind im Untersuchungsraum und dessen näherer Umgebung nicht vorhanden. Die Ackerbra-
che mit geschlossener ruderaler Staudenflur ohne Rohbodenabschnitte bietet keine beson-
ders geeigneten Landlebensräume für Kammmolch, Moorfrosch, Knoblauchkröte, Wechsel-
kröte und Kreuzkröte.  
 
Als weitere Amphibienarten sind Erdkröte, Teichmolch und Teichfrosch benannt (OSIRIS 
2020). Der Teichfrosch ist ganzjährig relativ eng an Gewässer gebunden, allerdings sind 
Landgänge nicht ausgeschlossen. Die Überwinterung erfolgt terrestrisch, z.B. in Erdhohl-
räumen u.ä. Aufgrund des Mangels an Gewässern in der näheren Umgebung des Geltungs-
bereiches ist ein Vorkommen im Geltungsbereich auszuschließen. Ähnlich wie die Erdkröte 
nutzt der Teichmolch beispielsweise Grünlandgebiete mit Hecken, Waldränder, naturnahe 
Gärten und Parks, aufgegebene Kiesgruben sowie Uferränder von als Landhabitate. Sowohl 
Erdkröte als auch Teichmolch gelten als sehr häufig, anpassungsfähig und Kulturfolger. Im 
Geltungsbereich, der vorrangig von der Ackerbrache eingenommen wird, ist aufgrund der 
Habitatausstattung, des Mangels an Laichgewässern und den wesentlich geeigneteren Habi-
taten außerhalb des Untersuchungsraumes nicht mit Teichmolch und Erdkröte zu rechnen.  
 
Reptilien 
 
Eine gesonderte Untersuchung von Reptilien im Untersuchungsraum erfolgte nicht. Gemäß 
den Naturschutzfachdaten des Landes Brandenburg (OSIRIS) sind die Reptilienarten 
Waldeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter im Raster nachgewiesen.  
 
Reptilien nutzen insbesondere sonnenexponierte Böschungen als Lebensraum. Die Acker-
brache ist versteckarm und weist kaum Rohbodenstandorte auf. Eiablageplätze fehlen. Der 
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Geltungsbereich gehört nicht zu den bevorzugten Habitaten von Reptilien. Aufgrund der Ha-
bitatausstattung im Geltungsbereich wird ein Vorkommen ausgeschlossen.  
 
Im Rahmen der Bestanderfassungen wurde auf das Vorhandensein von Reptilien geachtet. 
Es konnten keine Nachweise erbracht werden. Insbesondere Zauneidechsen wurden bei den 
Geländebegehungen nicht beobachtet. 
 
Schmetterlinge 
 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. der Gro-
ße Feuerfalter nachgewiesen ist. Im Untersuchungsraum sind keine geeigneten Habitate 
vorhanden. 
 
Futterpflanzen (Nachtkerze (Oenothera spec.), Weidenröschen (Epilobium spec.)) des 
Nachtkerzenschwärmers wurden im Zuge der Biotopkartierung nicht vorgefunden. 
 
Käfer 
 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. der Held-
bock nachgewiesen ist. Im Untersuchungsraum sind keine geeigneten Habitate vorhanden. 
Im Zuge der Erstellung des Baumkatasters wurden keine Hinweise auf xylobionte Käfer ge-
funden. 
 
Weichtiere 
 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem u.a. die Zierli-
che Tellerschnecke vorkommt. Im Untersuchungsraum befinden sich keinen Gewässer oder 
andere geeignete Habitate. Vorkommen werden ausgeschlossen.  
 
2.10 Kultur- und sonstige Sachgüter (Schutzgut nach § 2 UVPG) 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind Sachzeugen der kulturhistorischen Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft. Sie sind Quellen und Gegenstand der Geschichte und Tradition, 
haben damit Bedeutung für die wissenschaftliche Erforschung und die Bildung. Nicht zuletzt 
besitzen sie einen hohen identitätsstiftenden Wert für eine Region und deren Bewohner. Der 
Schutz von Kultur- und Sachgütern entspricht somit dem Leitbild des Erhalts des kulturellen 
Erbes. Im Besonderen sind hierbei die auf der Grundlage des Brandenburgischen Denkmal-
schutzgesetzes (BbgDSchG) geschützten und in den Denkmallisten geführten Objekte zu 
nennen.  
 
Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Untersuchungsraum weder Bodendenkmale noch 
Bodendenkmalverdachtsflächen bekannt (FNP 2016).  
 
Kulturdenkmale befinden sich ebenfalls nicht im Untersuchungsraum. 
 
2.11 Vorbelastungen des Untersuchungsraumes 
 
Vorbelastungen in Form von Altlasten sind nicht bekannt.  
 
2.12 Flächennutzung, Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse 
 
Die Ackerbrache unterlag einer landwirtschaftlichen Nutzung. Gegenwärtig liegt die Fläche 
brach und unterliegt keiner weiteren Nutzung. Eine Erholungsnutzung durch die angrenzen-
den Siedlungsgebiete ist nicht erkennbar.   
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3. Beschreibung des Vorhabens 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baurechtlichen Voraussetzung für die 
Anlage eines Wohngebietes in Zossen/ Dabendorf geschaffen werden.  
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 1,77 ha.  
 
Die vorgesehene Flächennutzung (einschließlich Grünflächen) ist nachfolgender Übersicht 
zu entnehmen (Tab. 9).  
 
 
Tab. 9: Flächennutzung im Geltungsbereich 1. BA (17.711 m²): 

Flächennutzung Umfang 

öffentlicher Straßenraum (2.782 m²) 

Straßenfläche, öff. 2.018 m² 

Straßenbegleitgrün mit 32 Hochstammpflanzungen 764 m² 

private Grundstücksfläche (WA 14.929 m²) 

überbaubare Grundstücksfläche GRZ 0,25 3.732 m² 

Hecken/ Grünstreifen als Ausgleichsmaßnahme 1.286 m² 

nicht überbaubare Grundstücksfläche (Gärten) 9.911 m² 

 
 

  



Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan  
„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 

 

  GUP 

 

 
 

30 

4. Auswirkungen des Vorhabens und Entwurfsoptimierung 
 
4.1 Entwurfsoptimierung und Planungsvarianten 
 
Nach § 15 (1) BNatSchG besteht die Pflicht, vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu unterlassen.  
 
Die Aufstellung des B-Planes erfolgt grundsätzlich mit dem Ziel, vorhandene Strukturen zu 
nutzen und den Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten.  
 
Die Erschließungsstraße besitzt zwei Einfahrten zur Glienicker Straße. Die beiden Einfahrten 
wurden so angeordnet, dass kein Alleebaum der Glienicker Straße gefällt werden muss. Au-
ßerdem sind die beiden Einfahrten der Erschließungsstraße so angeordnet, dass die Wur-
zelbereiche der Alleebäume keine zusätzlichen Versiegelungen durch die Erschließungs-
straße erhalten.   
 
Der naturschutzfachlich wertvollere Bereich der Niederung des Notte-Fließes wird von der 
Planung ausgenommen.  
 
4.2 Bautechnische und landschaftspflegerische Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verminderung 
 
Mit einer umweltschonenden Baudurchführung können Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft vermieden oder vermindert werden. Die Pflicht zur Vermeidung ergibt sich aus 
§ 15 (1) BNatSchG. Der Begriff der Vermeidung schließt dabei auch eine teilweise Vermei-
dung (Verminderung) ein.  
Die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert. Weitere 
Ausführungen zu den Maßnahmen enthält Anlage 3. 
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
V 1 Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Bau-

durchführung, Wiederverwendung des Oberbodens 
V 2 (ASB)  Bauzeitenregelung 
V 3    Einzelbaumschutz 
M 1    Teilversiegelung 
 
V 1  Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Baudurch-

führung, Wiederverwendung des Oberbodens 
 
Im Rahmen der Baudurchführung sind zur Vermeidung von Verunreinigungen und daraus 
resultierenden Beeinträchtigungen die Vorschriften zum Schutz von Boden und Grundwasser 
im gesamten Baubereich einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein sachgerechter Umgang mit 
Betriebsstoffen zu gewährleisten. Es erfolgt eine ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen 
und Baustoffen. Eine Lagerung von boden- und wassergefährdenden Stoffen ist zu vermei-
den.  
Die belebte obere Bodenschicht stellt ein besonderes Schutzgut dar. Die Vermeidungs-
maßnahme dient dazu, den Oberboden zu sichern und wieder zu verwenden bzw. den ge-
gebenenfalls überschüssigen, abzutransportieren den Oberboden für den Naturhaushalt zu 
erhalten.  
Die Zwischenlagerung des Oberbodens erfolgt, soweit vorhanden, fachgerecht. Es darf keine 
Vermischung mit bodenfremden Stoffen erfolgen. Es erfolgt eine geordnete Lagerung des 
wieder zu verwendenden Oberbodens in Bodenmieten. Bei längerer Lagerung ist zum 
Schutz vor Erosion eine Zwischenbegrünung vorzunehmen (vgl. DIN 18915).  
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Böden mit besonderen Eigenschaften sind vom Vorhaben nicht betroffen. 
 
V 2 (ASB) Bauzeitenregelung (siehe Anlage 6) 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Arten wird die Einhal-
tung bestimmter Bauzeiten festgelegt. Das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann so wirksam verhindert werden.  

Profitierende Arten/ Artengruppen: 

 ungefährdete gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter und  

 ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter.  
 
Durchführung der Baumfällungen und Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraumes vom 
01.03. bis zum 30.09.  
 
V 3 Einzelbaumschutz 

Die im Maßnahmenverzeichnis (Anlage 3) bzw. im Lageplan (Anlage 1) gekennzeichneten 
Bäume sind zu erhalten bzw. zu entwickeln (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
 
Zum Schutz der vorhandenen Alleebäume im Baubereich sowie deren Wurzelbereiche sind 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die gemäß den Anforderungen von DIN 18920, RAS-
LP 4 und ZTV-Baumpflege festgelegt werden. Bäume mit einem Durchmesser bis 0,2 m er-
halten keinen gesonderten Stammschutz. Die bauausführende Firma ist jedoch vor Baube-
ginn über die sorgfältigen Arbeiten im Baumbereich zu unterweisen. 
 
Baubedingte Gefährdungen bestehen für 1 Alleebaum (Baum Nr. 5, siehe Anlage 1 und An-
lage 5) im Einfahrtsbereich der südlichen Zufahrt zum geplanten Wohngebiet. Er befindet 
sich mit dem Wurzelbereich im Baubereich (öffentliche Straßenverkehrsfläche - Pumpensta-
tion mit Rasenfläche). 
 
Die Maßnahme gliedert sich in folgende Einzelmaßnahmen: 
 
Bohlenummantelung 
Zur Vermeidung der baubedingten Beeinträchtigung von Bäumen sind für die oberirdischen 
Teile Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Eine besondere Gefährdung gegenüber mechani-
schen Verletzungen im Stammbereich besteht für Bäume im unmittelbaren Umfeld der 
Baustelleneinrichtungsflächen. Die Bäume werden im Stammbereich durch Bohlenummante-
lungen vor Beschädigungen geschützt. Diese sollen eine Mindesthöhe von 1,50 m haben 
und zum Stamm hin abgepolstert sein. Sie sind nicht auf den Stammfuß aufzusetzen.  
 
Maßnahmen zum Wurzelschutz 
Grundsätzlich dürfen Aufgrabungen in der Nähe von Bäumen wegen der Gefahr des Wurzel-
bruches nur in Handarbeit durchgeführt werden. Zur Vermeidung der Schädigung essentiel-
ler Wurzelbereiche sind RAS-LP 4, DIN 18920, ZTV-Baumpflege und das Merkblatt Alleen 
anzuwenden.  
 
M 1  Teilversiegelung 
 
Als Befestigung der Stellplätze im Bereich der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen sind  
Rasengittersteine vorgesehen. 
 
Die Maßnahme dient zum Schutz des Bodens und der Natur (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
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Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
 
Tab. 10: Übersicht der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Maßnahmen-
Nr. 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Umfang Zeitpunkt 

V 1 

Schutz und Sicherung von Böden 
sowie Grundwasser während der Bau-
durchführung, Wiederverwendung des 
Oberbodens 

nicht quantifizierbar 
während der Bau-
maßnahmen 

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung nicht quantifizierbar 
vor und während der 
Baumaßnahmen 

V 3 Einzelbaumschutz 1 Baum 
während der Bau-
maßnahmen 

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze) 
während und nach 
der Baumaßnahme 

 
 
4.2 Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Entwurfsoptimierung (Kap. 4.1) und der vorge-
sehenen bautechnischen und landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Vermeidung 
(Kap. 4.2) führt die geplante Baumaßnahme zu erheblichen und nachhaltigen Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft, die im Wesentlichen auf anlagebedingte Versiegelungen 
und Überbauungen, einhergehend mit Biotopflächenverlusten zurückzuführen sind. Betroffen 
sind alle Funktionsbereiche des Naturhaushaltes, insbesondere Biotope und Arten sowie 
Boden und Wasser.  
 
Nach der Feststellung der Erheblichkeit der Konflikte/ Beeinträchtigungen in Anlehnung an 
das BNatSchG, § 14 folgt die stufenweise Prüfung und Ableitung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen nach BNatSchG, § 13 in Verbindung mit § 15 Abs. 2. 
 
 
4.2.1 Landschaftsbild  
 
Baubedingte Beeinträchtigung 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind temporär auf die Bauzeit beschränkt. Im Geltungsbe-
reich muss mit einer erhöhten Lärmemission gerechnet werden. Aufgrund der lediglich tem-
porären Beeinträchtigung und der Siedlungsrandlage wird diese als nicht erheblich einge-
stuft. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigung 
 
Der Geltungsbereich des Vorhabens erstreckt sich auf eine Ackerbrache in Siedlungsrandla-
ge. Angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich der verbleibende Teil der Ackerbra-
che, sichtverschattende Siedlungsgebiete mit hoher Durchgrünung und ebenfalls sichtver-
schattende Wald- und Forstflächen.  
 
Die betroffene Ackerbrache besetzt einen geringen Wert hinsichtlich des Landschaftsbildes 
und der Erholungsnutzung. Sie wird nur zum Teil überbaut. Das prägende Landschafts-
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bildelement, die Allee entlang der Glienicker Straße, befindet sich außerhalb des Geltungs-
bereiches und bleibt vollständig bestehen. Die Landschaftsbildeinheiten der Umgebung 
(Siedlungsstrukturen mit hohem Grünanteil, bewaldete Niederung des Nottefließes) bleiben 
erhalten. Der geplante Wohnbaubereich stellt eines Lückenschließung der vorhandenen 
Siedlungsstrukturen dar. Er gliedert sich harmonisch in die Landschaft ein.  
 
Eine Verschlechterung der landschaftsästhetischen Qualität infolge des Wohnbaugebietes ist 
nicht zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigung 
 
Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
 
4.2.2 Geologie/ Boden  
 
Geologie/ Relief 

 
Das Vorhaben stellt keinen Eingriff in geologische Gegebenheiten dar. Das Relief wird nicht 
verändert.  
 

Boden 

Baubedingte Beeinträchtigungen 
 
Baubedingt besteht die Gefahr zusätzlicher Bodenverdichtungen. Zudem können durch un-
sachgemäße Handhabung von Baumaterialien, Kraft- und Schmierstoffen, sowie durch Ha-
varien, angrenzende Böden kontaminiert werden. 
Baubedingte Gefährdungen von Boden können durch umsichtige Bautätigkeit, sachgerech-
tem Umgang mit Betriebsstoffen und Schutzmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. 
(vgl. Maßnahmen V 1: Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während 
der Baudurchführung, Wiederverwendung des Oberbodens).  
Angesichts der bestehenden Vorbelastung und der geringen Intensität der Bautätigkeit wird 
unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme nicht mit einer erheblichen baubeding-
ten Beeinträchtigung der Bodenfunktion gerechnet. 
 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 

KV Anlagebedingte Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung 

Die anlagebedingte Neuversiegelung bildet den wesentlichsten Konflikt für das Schutzgut 
Boden. Sie bedeutet die Zerstörung des Bodens als Naturkörper und den irreversiblen Ver-
lust sämtlicher ökologischer Bodenfunktionen. Bei Vollversiegelung ist von einem vollständi-
gen Funktionsverlust auszugehen. Dies betrifft im Wesentlichen die mit Gebäuden überbau-
ten Flächen und die Verkehrswege.  
 
Tab. 11: Zulässige der Bodenversiegelung 

Teilgebiet 
Größe 
[m²] 

GRZ 
zulässige  

Versiegelung 
[m²] 

WA – Allgemeines Wohngebiet 14.929 0,25 3.732 

öffentliche Verkehrsfläche (Stellplätze, Zufahrt, Gehweg, Straße) 2.018  2.018 

SUMME 16.947 
 

5.750 

 

Eine Überschreitung der GRZ wird nicht zugelassen.  
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Die zulässige Versiegelung beläuft sich auf 5.750 m².  
 
Soweit Boden neuversiegelt wird, ist der Eingriff gemäß § 14 BNatSchG zu kompensieren  
 
Die Stellplätze im öffentlichen Straßenraum werden mit Rasengitter befestigt. In der Bilanzie-
rung des Eingriffs wird die Befestigung mit Rasengitter als Teilversiegelung zu 50 % ange-
rechnet. Alle übrigen Befestigungen werden als Vollversiegelung angesehen.  
 
Die geplanten öffentlichen Stellplätze sind zur Minderung der Beeinträchtigungen in wasser- 
und luftdurchlässiger Bauweise mit Rasengittersteinen zu errichten (vgl. Maßnahme M 1). 
 
Tab. 12: Zulässige der Bodenversiegelung nach Anrechnung der Maßnahme M 1 

Teilgebiet 
zulässige  

Versiegelung 
[m²] 

Verminderung 
gem. Maßnah-

me M1 um 

anrechenbare 
Versiegelung 

WA – Allgemeines Wohngebiet, davon 
überbaubare Grundstücksfläche: 3.732 m² 

3.732   0 % 3.732 m² 

öffentliche Verkehrsfläche  
(7 Stellplätze auf insgesamt  93 m² mit Rasengittersteinen befes-
tigt) 

1.925 
93 

  0 % 
50 % 

1.972 m²  

SUMME 5.750  5.704 m² 

 
Die zulässige anrechenbare Versiegelung nach Berücksichtigung der Minderungsmaßnahme 
M 1 beläuft sich auf 5.704 m². Sie wird als erheblich betrachtet und ist gemäß 
§ 14 BNatSchG zu kompensieren.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Bodens sind nicht zu erwarten.  
 
Zusammenfassung 
 
Baubedingte Gefährdungen der Böden lassen sich durch geeignete Maßnahmen (V 1) ver-
meiden. Anlagebedingte Beeinträchtigungen können gemindert werden (Maßnahme M 1). 
 
Anlagebedingt ist anrechenbare Bodenversiegelung im Umfang von ca. 5.704 m² zulässig.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
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4.2.3 Wasser 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
 
Baubedingt ist eine potentielle Grundwassergefährdung durch den Eintrag von Betriebsstof-
fen, Bauchemikalien, Mineralölbestandteilen und unsachgemäßen Umgang mit Schadstoffen 
gegeben. Bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V 1: Schutz und Sicherung von 
Böden sowie Grundwasser während der Baudurchführung, Wiederverwendung des 
Oberbodens kann eine erhebliche Beeinträchtigung vermieden werden. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
 
Die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch das Vorhaben sind sehr 
gering. Das auf den Flächen auftreffende Niederschlagswasser wird versickert. Eine Redu-
zierung der Grundwasserneubildung ist demzufolge nicht zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
Eine betriebsbedingte Beeinträchtigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. Eine Einlei-
tung von Wasser findet nicht statt. 
 
Zusammenfassung 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Grundwassers im Sinne der Eingriffsregelung ergeben 
sich nicht. 
 
4.2.4 Klima 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
 
Baubedingte Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
 
Eine makroklimatische Beeinträchtigung durch das Bauvorhaben kann anlagebedingt ausge-
schlossen werden.  
 
Mesoklimatisch ergeben sich Änderungen aufgrund der teilweisen Umnutzung der Ackerbra-
che in Siedlungsflächen mit hohem Grünanteil. Die Ackerbrache besitzt geringe Bedeutung 
für die klimameliorative und lufthygienische Ausgleichsfunktion. Die benachbarten Wald- und 
Forstflächen bleiben erhalten und erfüllen weiterhin eine Ausgleichswirkung für die ohnehin 
durchgrünten Siedlungsbereiche mit Dorfcharakter. Die geplanten Wohnbauflächen weisen 
umfangreiche Begrünungsmaßnahmen auf und gliedern sich so in die benachbarten Sied-
lungsstrukturen mit hohem Grünanteil ein.  
 
Anlagebedingte erhebliche Beeinträchtigungen des Klimas werden ausgeschlossen.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten.  
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Zusammenfassung 
 
Eine Veränderung der klimaökologischen und lufthygienischen Ausgleichswirkung ist vorha-
benbedingt nicht zu erwarten. Durch das Vorhaben werden keine Beeinträchtigungen des 
Klimas ausgelöst. 
 
4.2.5 Biotope 
 
Die im nachfolgend beschriebenen Konflikt zum Biotopverlust angesetzten biotoptypenbezo-
genen Kompensationsfaktoren sind aus fachgutachterlicher Sicht zur hinreichenden Kom-
pensation der beeinträchtigten ökologischen Werte und Funktionen der betroffenen Biotope 
erforderlich. Als Rahmenwerte wurden die Anhaltswerte für Kompensationsflächenfaktoren 
der HVE (2009) berücksichtigt.  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen von Biotopen sind nicht zu erwarten. Bauarbeiten finden 
ausschließlich im Geltungsbereich statt. Die Beeinträchtigung von Biotopen im Geltungsbe-
reich erfolgt im Zuge der Betrachtung der anlagebedingten Beeinträchtigungen.  
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen können in der Folge der Flächeninanspruchnahme, Um-
nutzung und Bebauung eintreten (Konflikt K 1).  
 
Im Geltungsbereich werden Wohnbauflächen mit einer Erschließungsstraße nebst Stellplät-
zen, Gehweg und Zufahrten geplant. Der gesamte Geltungsbereich wird durch die Umnut-
zung beansprucht. In nachfolgender Tabelle werden die im Geltungsbereich vorkommenden 
und umzunutzenden Biotope ermittelt. 
 
Tab. 13: Anlagebedingter Verlust von Biotopen 

Biotoptyp 

Bewertung 

Anlagebedingter  

Flächenverlust 

in m² 

Buchstaben-
code 

Zahlen-
code Bezeichnung 

RSBx/ LB 
03249/ 
09140 

sonstige ruderale Staudenfluren/ 
Ackerbrache 

IV 16.091  

GSMA  051422 
Staudenfluren frischer, nährstoffrei-
cher Standorte, verarmte Ausprä-
gung 

IV 326 

BEG 07153 
einschichtige oder kleine Baum-
gruppen 

III 1.056 

OVSB  12612 Asphaltstraße V 17 

OVWO 12651 unbefestigter Weg V 221 

Gesamt: 17.711 

 
Der Geltungsbereich wird vollständig beansprucht und einer Nutzungsänderung unterzogen. 
Es werden Biotope auf insgesamt 17.711 m² beansprucht.  
 
Die Beeinträchtigung der Asphaltstraße und des unbefestigten Weges wird aufgrund der sehr 
geringen naturschutzfachlichen Wertigkeit als unerheblich angesehen.  
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Die Schaffung von Gärten auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen auf insgesamt 
9.911 m² entspricht einer Nutzungsänderung zum Bestand. Die entstehenden Gärten stellen 
zukünftig aufgrund ihrer Arten- und Strukturvielfalt Biotopflächen mit mittlerer Wertigkeit dar. 
Dies entspricht der Wertigkeit der vorhandenen Gehölzbiotope. Da die vorhandene ruderale 
Staudenflur/ Ackerbrache anthropogen überprägt, strukturarm, ohne Vorkommen von ge-
fährdeten Arten und ohne Vernetzung zu vergleichbaren Biotoptypen ist, wird von einem ge-
ringen Biotopwert ausgegangen. Eine Herstellung von vielfältigen, artenreichen Gärten mit 
dörflichem Charakter trägt zur Aufwertung der Biotopstrukturen bei.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf Biotope ergeben sich nicht. 
 
Zusammenfassung 
 
Das Bauvorhaben bedingt ein Kompensationserfordernis von 17.473 m². 
 
4.2.6 Bäume 
 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
 
Der Geltungsbereich befindet sich in Nachbarschaft zur Allee entlang der Glienicker Straße. 
Eine Gefährdung von Bäumen im Wurzelbereich durch Baumaßnahmen ist nicht ausge-
schlossen. Als Wurzelbereich gilt die Kronentraufe zuzüglich 1,50 m. Der Alleebaum Nr. 5 
(vgl. Anl. 1 und 5) befindet sich kleinflächig mit seinem Wurzelbereich im Baubereich (öffent-
liche Straßenverkehrsfläche – hier: Pumpenstation mit Rasenfläche). Bei Umsetzung der 
Vermeidungsmaßnahme V 3: Einzelbaumschutz kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
vermieden werden. 
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
 
Der Geltungsbereich befindet sich in Nachbarschaft zur Allee entlang der Glienicker Straße. 
Zusätzliche Versiegelungen im Wurzelbereich der Bäume (Kronentraufe zzgl. 1,50 m) kön-
nen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Einzelbäume führen.  
 
Die Wurzelbereiche aller Alleebäume befinden sich außerhalb der Baugrenzen. Versiegelun-
gen im Wurzelbereich durch Grundstücksbebauung können ausgeschlossen werden. 
 
Der Wurzelbereich des Alleebaums Nr. 5 (vgl. Anlage 1 und Anlage 5) befindet sich kleinflä-
chig im Bereich der südlichen Einmündung von der Glienicker Straße in die geplante Straße 
im geplanten Wohngebiet. Der südliche Einmündungsbereich gehört zur öffentlichen Stra-
ßenverkehrsfläche gem. § 9 Absatz 1 Nr. 11, ist aber als „Pumpenstation mit Rasenfläche“ 
ergänzend festgesetzt. Dementsprechend erfolgt auf dieser Fläche keine Versiegelung. Er-
hebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen des Alleebaumes Nr. 5 können ausgeschlossen 
werden.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich nicht.  
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4.2.7 Fauna 
 
Vögel 

 
Bau- und Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
 

Im Rahmen der Umnutzung der Ackerbrache zu Wohnbauflächen werden kleinflächig Ge-
hölzbiotope in Anspruch genommen. Die Gehölzbiotope dienen im Teilbereich außerhalb des 
Geltungsbereiches einer Mönchsgrasmücke als Brutplatz (vgl. Anlage 1). Durch § 39 Abs. 5 
BNatSchG ist es verboten, Gehölze außerhalb des Waldes im Zeitraum vom 01.03. bis 
30.09. zu fällen. Zum Schutz Gehölz brütender Arten sind dementsprechend Gehölzrodun-
gen außerhalb des Brutzeitraumes 01.10. bis 28.02. Durchzuführen (vgl. Maßnahme V 2 
(ASB)). Eine bau- und anlagebedingte Verletzung oder Tötung von Jungtieren, eine Zerstö-
rung von Gelegen sowie eine Störung werden somit vermieden. 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 

Das Vorhaben stellt eine Lückenschließung der durchgrünten Siedlungsgebiete von Daben-
dorf dar. Die Brutvogelkartierung aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die Siedlungsgebiete deut-
lich mehr Brutvogelarten aufwiesen als die überplante Ackerbrache, auf welcher keine Brut-
vogelarten nachgewiesen wurden. Die geplante Wohnbebauung ist den benachbarten Sied-
lungsgebieten vergleichbar.  
 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die über den Ist-Zustand hinausgehen, ergeben sich 
nicht.  
 

Weitere Arten 
 

Vorkommen weiterer Arten des Anhang IV der FFH-RL sind nicht zu erwarten. 
 

Zusammenfassung 

 
Unter Berücksichtigung der Maßnahmen V 2 (Bauzeitenregelung) sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen von Brutvogelarten und Tierarten des Anhang IV der FFH-RL zu erwar-
ten. 
 
4.2.8 Kultur- und Sachgüter 
 

Im Untersuchungsraum sind keine Kultur- und Sachgüter bzw. Bodendenkmale oder Boden-
denkmalverdachtsflächen bekannt.  
 

Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  
 

4.2.9 Schutzgebiete 
 
Der Geltungsbereich befindet sich in keinem Schutzgebiet.  
 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  
 
4.2.10 Nutzungen 
 
Die den Geltungsbereich prägende Ackerbrache unterliegt keiner weiteren Nutzung. Eine 
Erholungsnutzung aufgrund der benachbarten dörflichen Siedlungsstrukturen ist nicht er-
kennbar. Eine landwirtschaftliche Nutzung erfolgt nicht mehr. 
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Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  
 
4.2.11 Konfliktübersicht 
 
Folgende unvermeidbare Konflikte sind vorhabenbedingt im Untersuchungsraum zu erwar-
ten. 
 

Schutzgut Boden  

 Anlagebedingte Beeinträchtigung von Böden durch Neuversiegelung (KV) 

Schutzgut Biotope 

 Anlagebedingter Verlust von Biotopen (K1) 
 
Durch die folgenden landschaftspflegerischen Maßnahmen können die Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft ausgeglichen bzw. kompensiert werden. 
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5. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege – 
Grünordnerische Festsetzungen 

 
5.1 Ableitung von Art und Umfang des Funktionsausgleiches für unver-

meidbare Beeinträchtigungen 
 
Die konzeptionelle Grundlage für die Planung der Einzelmaßnahmen bilden die Vorgaben 
der Landschaftsplanung für den betrachteten Raum in Verbindung mit den Ergebnissen der 
Bestandserfassung sowie der Konfliktanalyse und Entwurfsoptimierung. Hieraus ergeben 
sich folgende Ziele der Maßnahmenplanung: 
 

 Vermeidung und Minderung bauzeitlicher Beeinträchtigungen (Biotope, Fauna, Boden 
und Grundwasser, Luft / Klima). 

 Pflanzung von Hochstämmen 

 Aufwertung und Durchgrünung des neu geplanten Wohnbaubereiches 

 
5.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Gemäß § 15 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren. 
 
Sind die Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar, so ist der Eingriff unzulässig, es sei denn, 
bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft gehen andere Belange der 
Allgemeinheit vor. In diesem Fall ist der Eingriff zulässig und der Verursacher hat die nicht 
ausgleichbaren Beeinträchtigungen zu ersetzen. 
 
5.2.1 Angaben zur Bestimmung von Art und Umfang der Maßnahmen 
 
Zur Bestimmung des Umfanges der Kompensationsmaßnahmen dienen folgende Kriterien: 

 die quantitativen und qualitativen Dimensionen der ermittelten unvermeidbaren 
erheblichen Beeinträchtigungen (vollständiger oder nur teilweiser Funktionsverlust), 

 die räumlich-funktionalen Zusammenhänge im betroffenen Raum, insbesondere 
bei betroffenen Tierarten und deren Lebensraumansprüche (Sicherstellung der Le-
bensraumansprüche der vom Vorhaben betroffenen Tierarten, welche nicht aus-
schließlich an einzelne Biotoptypen gebunden sind), 

 die Entwicklungszeit von Kompensationsmaßnahmen (Erreichung des Ausgleichs 
nach spätestens 25 Jahren, Berücksichtigung der zeitlichen Wiederherstellbarkeit und 
ggf. Kompensation des Zeitfaktors), 

 der Zustand bzw. Vorwert der Kompensationsflächen (Berücksichtigung der Wertig-
keit des aktuellen Zustandes hinsichtlich der Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und das Landschaftsbild und dementsprechende Flächenanrech-
nung der Kompensationsmaßnahme), 

 bestehende Vorbelastungen und 

 die mögliche Mehrfachfunktionalität der Kompensationsmaßnahmen (durch eine 
geplante Kompensationsmaßnahme können zugleich andere beeinträchtigte Funktio-
nen auf derselben Fläche wiederhergestellt werden – z.B. Bepflanzungsmaßnahmen 
können für Schutzgüter Pflanzen/ Tiere, Landschaftsbild, Klima bedeutsam sein, mul-
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tifunktionale Maßnahmen sind gegenüber monofunktionalen Maßnahmen zu bevor-
zugen). 

 
Die Angaben zu den Kompensationsfaktoren sind schutzgutbezogen in der zusammenfas-
senden Gegenüberstellung (vgl. Kap. 6) ersichtlich.  
 
5.2.2 Ausgleichbarkeit unvermeidbarer Beeinträchtigungen, Prüfung nach § 15 

BNatSchG 
 
Für Ausgleichsmaßnahmen gilt die Maßgabe, dass ein Eingriff ausgeglichen ist, „wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-
gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet 
ist“ (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Die Verbesserung einer anderen, gleichwertigen Funktion 
schafft für den Naturhaushalt keinen Ausgleich. 
 
Ersatzmaßnahmen beseitigen Beeinträchtigungen nicht, sondern kompensieren diese nur 
durch verbessernde Maßnahmen an anderer Stelle. 
 
Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen orientieren sich an folgenden 
Grundsätzen: 

 Der Umfang der Kompensationsmaßnahmen richtet sich nach dem Grad der Beein-
trächtigung, der Eingriffsfläche und dem Grad der Aufwertung der Kompensationsflä-
che. Die Aufwertung der Kompensationsfläche muss der Beeinträchtigung der Ein-
griffsfläche entsprechen. 

 Durch ein und dieselbe Kompensationsmaßnahme können mehrere unterschiedliche 
Werte und Funktionen wiederhergestellt werden. 

 Die Versiegelung von Flächen kann i. d. R. nicht vollständig durch Entsiegelungs-
maßnahmen ausgeglichen werden, da großflächiges Entsiegelungspotenzial selten 
verfügbar ist. Der Ersatz erfolgt durch Regenerationsmaßnahmen des Bodenpotenzi-
ales (Funktionsaufwertung) auf bisher beeinträchtigten Flächen. 

 
5.2.3 Maßnahmenbeschreibung 
 
Folgende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
A 1  Entsiegelung der vorhandenen Zufahrt zur Glienicker Straße 
 
Die vorhandene Versiegelung (Zufahrt Glienicker Straße) beträgt 17 m². 
 
Die Zufahrt ist zu entsiegeln. Nach dem Rückbau sind die Böden tiefgründig zu lockern und 
mit Oberboden anzudecken. Danach geht die Flächennutzung in die nicht überbaubare 
Grundstücksfläche/ private Grünfläche über.  
 
Die Entsiegelung wird gemäß HVE (2009) im Verhältnis 1:1 für die Bodenversiegelung ange-
rechnet. Demzufolge sind 17 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 1 kompensiert.  
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A 2  Pflanzung von Laubbäumen auf öffentlicher Verkehrsfläche 
 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind 32 Laubbäume straßenbegleitend zu pflan-
zen.  
 
Die Pflanzung von 1 Hochstamm mit STU 16-18 in hochwertiger Baumschulqualität wird in 
Anlehnung an die HVE (2009) und den Radwegerlass (MIL/ MUGV 2011) für 50 m² Boden-
versiegelung angerechnet. Demzufolge sind 1.600 m² des Konfliktes KV durch die Maßnah-
me A 2 kompensiert.  
 
A 3  Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 
 
Auf den Baugrundstücken sind je drei standortheimische Bäume bzw. hochstämmige Obst-
bäume zu pflanzen. Bei 16 geplanten Baugrundstücken entspricht dies insgesamt 48 Baum-
pflanzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Die Pflanzung von 1 Hochstamm mit STU 16-18 in hochwertiger Baumschulqualität wird in 
Anlehnung an die HVE (2009) und den Radwegerlass (MIL/ MUGV 2011) für 50 m² Boden-
versiegelung angerechnet. Demzufolge sind 2.400 m² des Konfliktes KV durch die Maßnah-
me A 3 kompensiert.  
 
A 4  Pflanzung von Hecken  
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind entlang der Glienicker Straße, entlang 
der nördlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze und an der südlichen Erschließungs-
straße insgesamt sechs lineare Heckenstrukturen anzulegen. Die Hecken sind ca. 3 m breit 
und insgesamt ca. 428 m lang. Sie nehmen eine Gesamtfläche von 1.286 m² ein. 
 
Die Pflanzung von Hecken wird gemäß HVE (2009) im Verhältnis 2:1 für die Bodenversiege-
lung angerechnet. Demzufolge sind 643 m² des Konfliktes KV durch die Maßnahme A 4 
kompensiert.  
 
 
5.3 Ersatzzahlungen 
 
5.3.1 Ersatzzahlungen  
 
Eine Ersatzzahlung ist gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG zu leisten, wenn die Beeinträchtigun-
gen nicht oder nicht vollständig ausgleichbar oder in sonstiger Weise kompensierbar sind 
und der Eingriff nach § 12 Abs. 3 BbgNatSchG zulässig ist (MLUV 2009).  
 
Gemäß § 6 Brandenburger Naturschutzausführungsgesetz soll abweichend von § 15 Absatz 
6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine Ersatzzahlung auch geleistet werden, wenn 
durch die Verwendung der Ersatzzahlung nach Satz 2 und 3 eine Aufwertung des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes mit gleichen Aufwendungen besser verwirklicht wer-
den kann als durch Ausgleich oder Ersatz der Beeinträchtigung nach § 15 Absatz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Die Ersatzzahlung soll nach Möglichkeit im Gebiet des be-
troffenen Landkreises oder der kreisfreien Stadt, ansonsten im betroffenen Naturraum ver-
wendet werden. 
 
Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der Versiegelung in Form von Entsiegelungsmaßnah-
men (1:1) oder biotopaufwertenden Maßnahmen (Gehölzpflanzungen, Extensivierungen, 
Nutzungsaufgabe 1:2 bzw. 1:3) gemäß HVE (MLUV 2009) konnten trotz Nachfragen bei ver-
schiedenen Institutionen  
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- Stadt Zossen,  
- EWZ/ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/ Zehrendorf mbH, 
- Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg e.V.,  
- Flächenagentur Brandenburg und 
- Berlin-Brandenburg Area Development Company (BADC) GmbH. 

 
nicht bereit gestellt werden bzw. entsprechen nicht den verlustigen Naturhaushaltsfunktionen 
(Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“: Wiederherstellung von Gräben). 
 
5.3.2 Ermittlung des Umfanges der Ersatzzahlung 
 
Nach Anrechnung der Maßnahmen M 1, A 1 bis A 4 verbleibt ein Kompensationsbedarf von 
1.044 m². 
 
Tab. 14: Verbleibendes Kompensationserfordernis für die Versiegelung von Boden 
Konflikt Anschließende Nutzung Umfang Kompensations-

faktor 
Kompensations-

erfodernis 

K V 
Beeinträchtigung von Böden durch Neu-
versiegelung 

1.044 m² 1:1 1.044 m² 

gesamt 1.044 m² 

 
Für die Beeinträchtigung von Böden durch Neuversiegelung werden die Kosten der erforder-
lichen Entsiegelung zugrunde gelegt. Diese betragen 10,00 € pro m².  
 
Die Neuversiegelung von Böden ist gemäß den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung 
(HVE 2009) vorrangig durch Entsiegelungen in mindestens gleichem Umfang auszugleichen. 
Für Böden allgemeiner Bedeutung gilt ein Kompensationsverhältnis von 1:1.  
 
Durch das Vorhaben ergibt sich ein Kompensationserfordernis von 1.044 m². Als Ersatzzah-
lung für Entsiegelungsmaßnahmen im gleichen Umfang werden 10.440 € veranschlagt.  
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5.4 Zeitliche Realisierung der Maßnahmen 
 
Nachfolgende Übersicht enthält Angaben über den Zeitpunkt der Realisierung der Maßnah-
men.  
 
Die erarbeiteten Vorgaben sind im Weiteren bei der Baudurchführung im Bauzeitenplan zu 
spezifizieren.  
 
Tab. 15: Zusammenfassende Übersicht zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Maßnahmen-
Nr. 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Umfang Zeitpunkt 

Vermeidungsmaßnahmen  

V 1 

Schutz und Sicherung von Böden 
sowie Grundwasser während der Bau-
durchführung, Wiederverwendung des 
Oberbodens 

nicht quantifizierbar 
während der Baumaß-
nahmen 

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung 
Gehölzbiotope im Gel-
tungsbereich17 m² 

vor und während der 
Baumaßnahmen 

V 3 Einzelbaumschutz 1 Baum 
während der Baumaß-
nahmen 

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze) 
während und nach der 
Baumaßnahme 

Ausgleichsmaßnahmen  

A 1 
Entsiegelung der vorhandenen Zufahrt 
an der Glienicker Straße 

17 m² 
während der Baumaß-
nahmen 

A 2 
Pflanzung von Hochstämmen auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen 

32 Stück 
während und nach der 
Baumaßnahme 

A 3 
Pflanzung von Hochstämmen auf Bau-
grundstücken 

48 Stück 
während und nach der 
Baumaßnahme 

A 4 Pflanzung von Hecken 1.286 m² 
während und nach der 
Baumaßnahme 

Ersatzzahlung 

- Ersatzzahlung 10.440 € vor der Baumaßnahme 

 
5.5 Pflege- und Funktionskontrollen 
 
Angaben zu Pflegedauer und erforderlichen Funktionskontrollen enthalten die jeweiligen 
Maßnahmenbeschreibungen (Anlage 3).  
 
Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass durch Pflegemaßnahmen und Funktionskontrollen das 
Maßnahmenziel erreicht wird.  
 
Die Durchführung der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Gehölzpflanzungen und 
Rasenansaaten richtet sich nach den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau“ (ZTV La-StB 05). In der Regel erfolgt 
sie bei Gehölzpflanzungen für die Dauer von insgesamt 4Jahren.  
 
Die dauerhafte Pflege und Unterhaltung ist dem Maßnahmenziel entsprechend durchzufüh-
ren. Sie ist in Art und Intensität abhängig vom angestrebten Biotoptyp.  
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6.  Gegenüberstellung 
 
Tab. 16: Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Konflikt Umfang Kompen-
sations-
faktor 

Maßnahme Umfang 

Nr. Bezeichnung  

Schutzgut Boden 

Versiegelung all-
gemeines Wohnge-
biet (GRZ 0,25, 
Überschreitung 
GRZ ausgeschlos-
sen) 

 

3.732 m² 1:1 A1 Entsiegelung 17 m² 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A2 Pflanzung von Laubbäu-
men auf öffentlichen 
Grünflächen, straßenbe-
gleitend 

32 Stk. 

(Kompensation von  
1.600 m²) 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A3 Pflanzung von Hoch-
stämmen auf Baugrund-
stücken (je Grundstück 3 
Hochstämme) 

43 Stk. von insgesamt 48 Stk. 

(Anrechnung Kompensation 
2.115 m² von insgesamt 

2.400 m²) 

Versiegelung öffent-
liche Verkehrsflä-
chen  

(2.018 m²) 

nach Anrech-
nung M 1 
(Teilversiege-
lung auf 93 
m² Rasengit-
tersteine) 

1.972 m² 

1 Hoch-
stamm je 
50 m² 

A3 Pflanzung von Hoch-
stämmen auf Baugrund-
stücken (je Grundstück 3 
Hochstämme) 

5 Stk. von insgesamt 48 Stk. 

(Anrechnung Kompensation 
285 m² von insgesamt  

2.400 m²) 

1:2 A4 Hecken/ Grünstreifen  1.286 m² 

(Kompensation von 643 m²) 

10 €/ m² - Ersatzzahlung für 
1.044 m² Kompensations-
defizit 

10.440 € 

Schutzgut Biotope 

Inanspruchnahme  
von Biotopen 

Biotopwert III 
BEG: 1.056 m² 

Biotopwert IV 
GSMA: 326 m² 
LB/ RS: 16.091 m² 

(Biotopwert V (sehr 
gering) - kein Kom-
pensationsbedarf: 
OV: 238 m²) 

17.473 m² 

1:1 - 
Herstellung privater Grün-
flächen (Gärten) 

1.056 m² von insgesamt 
9.911 m² 

(Anrechnung für  
1.056 m² BEG) 

1:0,55 - 
Herstellung privater Grün-
flächen (Gärten) 

8.855 m² von 
insgesamt 9.911 m² 

(Anrechnung für 15.653 m² 
GSMA, LB/ RS)  

1:1  

- 
öffentliche Grünflächen im 
Straßenraum (Rasenan-
saat) 

764 m² 
(Anrechnung für 764 m² 

GSMA, LB/ RS) 
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7. Hinweise und Empfehlungen sowie Vorschläge für Grünordneri-
sche Festsetzungen 

 
7.1 Hinweise 
 
Oberbodensicherung 
 
Zur Sicherung und fachgerechten Lagerung von Oberboden wird bei allen Baumaßnahmen 
und bei Veränderungen der Geländegestalt auf DIN 18915 verwiesen. 
 
Bodenschutz 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-
Bodenschutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen. 
 
Bodendenkmale 
 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, bekannt werden, so ist dies 
dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Paläontologie oder der  Unteren Denk-
malschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ab-
lauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 
 
Ersatzzahlung 
 
Die Ersatzzahlung in Form eines Geldbetrages für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft und insbesondere der Bodenhaushaltsfunktionen 
ist mittels städtebaulichem Vertrag festzulegen und zu sichern.   
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7.2 Vorschläge für Grünordnerische Festsetzungen 
 
Textliche Festsetzungen entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 a, b BauGB, die in den B-Plan 
zu übernehmen sind: 

Tab. 17: Vorschläge für Grünordnerische Festsetzungen 

Grünordnerische Festsetzungen 

Nr.  Begründung Beschreibung Zielsetzung 

1 Artenschutz 
Brutvögel 

Gehölzrodungen nur im Zeitraum von 01.10. bis 28.02. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Abs. 1 a BauGB) 

Vermeidung von Beeinträchti-
gungen europarechtlich ge-
schützter Arten  
Verhinderung des Eintretens 
von Verbotstatbeständen des § 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
 

2 Verminderung 
von Beeinträch-
tigungen der 
Bodenfunktion 
und der Grund-
wasserneubil-
dung 

Eine Überschreitung der GRZ ist nicht zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Verringerung der zulässigen 
Versiegelung und somit Erhalt 
der Bodenfunktion 

3 Teilversiegelung Öffentliche Parkplätze sind mit Rasengittersteinen herzu-
stellen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Abs. 1 a BauGB) 

Erhalt der Bodenfunktion 

4 Ausgleichs-
maßnahmen 

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsfläche sind straßen-
begleitend 32 Bäume zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a i.V. 
mit Abs. 1 a BauGB)) 

Wiederherstellung verlustiger 
Funktionen des Naturhaushalts 

5 Ausgleichs-
maßnahmen 

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbau-
baren Grundstücksflächen je Grundstück 3 Bäume zu 
pflanzen (standortheimische Bäume mit STU 16 oder 
hochstämmige Obstbäume) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a i.V. mit 
Abs. 1 a BauGB). 

Wiederherstellung verlustiger 
Funktionen des Naturhaushalts 

6 Ausgleichs-
maßnahmen 

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbau-
baren Grundstücksflächen gemäß den Darstellungen im 
Maßnahmenplan zum Grünordnerischen Fachbeitrag 
Hecken auf insgesamt 1.286 m² anzulegen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a i.V. mit Abs. 1 a BauGB). 

Wiederherstellung verlustiger 
Funktionen des Naturhaushalts 

7 Ausgleichs-
maßnahmen 

Die im Geltungsbereich vorhandene gegenwärtige Zufahrt 
von der Glienicker Straße ist zu entsiegeln (17 m²). (§ 9 
Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Abs. 1 a BauGB). 

Wiederherstellung verlustiger 
Funktionen des Naturhaushalts 
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Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die durch die Richt-
linie 2013/17/EU vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist. 

 
Gemeinsamer Runderlass des MIL/ Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des MUGV/  

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Anwendung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung bei der Errichtung von Radwegen vom 20. Dezember 2011 (ABl./12, [Nr. 
03], S.76) 

 

Internetquellen 

LfU/ Landesamt für Umwelt Brandenburg/ OSIRIS-Portal (letzter Abruf August 2020): 
 Naturschutzfachdaten des Landes Brandenburgs (Fauna, Schutzgebiete, Naturräume) 
 http://osiris.aed-synergis.de/ARC-

WebOffice/synserver?project=OSIRIS&language=de&user=os_standard&password=osiris 
 
 
Karten des LBGR (letzter Abruf August 2020): 

Grundkarten Boden, Bodenübersichtskarten, Geologische Karten, Hydrogeologische Karten 
http://www.geo.brandenburg.de/hyk50/ 

http://www.geo.brandenburg.de/mapbender/metadata/HYK50.html (HYK 50) 
   http://www.geo.brandenburg.de/boden 

 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (letzter Abruf August 2020): 
   Karten zum 2. WRRL-Bewirtschaftungsplan: Zustand Grundwasserleiter 
   https://geoportal.bafg.de/wfdmaps2017/ 
  

http://www.geo.brandenburg.de/mapbender/metadata/HYK50.html
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Anlage-Nr.: 1

Blatt-Nr.: 1 (1)

Dr. Glöss Umweltplanung

Ehrlichstraße 10

10318 Berlin

Tel. 030/ 4422077  Fax 030/ 44050515

E-mail: post@gupberlin.de

Datum
Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

08/2020
har

har

gls

08/2020

08/2020

Stadt Zossen

Gemeindeteil Dabendorf

2. Entwurf

Projekt: Wohngebiet Glienicker Straße 1. BA

Gemarkung: Dabendorf

Flur- Flurstücke: 2 - 314; 3 - 2, 3, 4

Vorhabenträger

Inhalt

Biotopfunktion/ Biotopverbundfunktion/ Habitatfunktion für

wertgebende Tierarten

Schutzgut Kürzel Konflikt-

bezeichnung

(Konflikt-Nr.)

Beeinträchtigte Funktion

Natürliche Bodenfunktion (biotische Standortfunktion, Regler-

und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion des Bodens)

Boden KV

Kurzbeschreibung

Neuversiegelung von Böden

Biotope K 1

Verlust von

- sonstigen ruderalen Staudenfluren

(Ackerbrache),

- Staudenfluren frischer, nährstoffreicher

Standorte in verarmter Ausprägung und

- einschichtigen oder kleinen Baumgruppen.

Konfliktübersicht
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LEGENDE

Baubedingte Gefährdung von Bäumen

Biotoptypen

Konfliktkurzbezeichnung

Konflikte

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren

RSBx (LB)   03249 (09140)  sonstige ruderale Staudenfluren (Ackerbrache)

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen,

Baumgruppen

BEG        07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen

BRAL        071412 Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Arten (§)

Siedlungen, Grün-, Freiflächen, Sonderbiotope

OSRZ      12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten

Verkehrsanlagen

OVSB      12612 Straße mit Asphalt oder Betondecke

OVWO     12651 unbefestigter Weg

Planungsrelevante Tierarten

KV

Kürzel Konfliktbezeichnung (Konfliktnummer und

§ Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG

Neuversiegelung

Abkürzung betroffenes Schutzgut)

Kataster

Flurstücksgrenze

und -nummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

4

6

/

2

KV Neuversiegelung

K1

Inanspruchnahme von

Biotopen

(RSBx (LB), GSMA, BEG)

Gras- und Staudenfluren

GSMA    051422        Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung

12

Einzelbaum der Allee mit Kronendurchmesser und Baumnummer gem. Baumkataster, vgl. Anlage 5

A

Brutvogelnachweis 2020, vgl. Anlage 4

A Amsel

Bm Blaumeise

Dg Dorngrasmücke

Fa Fasan

Gg Gartengrasmücke

Gi Girlitz

G Goldammer

Gf Grünfink

Hr Hausrotschwanz

H Haussperling

Ku Kuckuck (Nachweis nicht dargestellt, Nachweis ca. 45 m südöstlich vom St - Star)

Mg Mönchsgrasmücke

Nt Neuntöter

Rt Ringeltaube

St Star

Zi Zaunkönig

Z Zilpzalp

Nachrichtlich

Vermessung

Planung

Bestand

Geltungsbereich

Maßstab 1:500
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Bestands- und Konfliktplan

Anlage-Nr.: 1

Blatt-Nr.: 1 (1)
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Ehrlichstraße 10

10318 Berlin
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Datum
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gezeichnet
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har
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08/2020
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Stadt Zossen

Gemeindeteil Dabendorf

2. Entwurf

Projekt: Wohngebiet Glienicker Straße 1. BA

Gemarkung: Dabendorf

Flur- Flurstücke: 2 - 314; 3 - 2, 3, 4

Vorhabenträger

Inhalt

Biotopfunktion/ Biotopverbundfunktion/ Habitatfunktion für

wertgebende Tierarten

Schutzgut Kürzel Konflikt-

bezeichnung

(Konflikt-Nr.)

Beeinträchtigte Funktion

Natürliche Bodenfunktion (biotische Standortfunktion, Regler-

und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion des Bodens)

Boden KV

Kurzbeschreibung

Neuversiegelung von Böden

Biotope K 1

Verlust von

- sonstigen ruderalen Staudenfluren

(Ackerbrache),

- Staudenfluren frischer, nährstoffreicher

Standorte in verarmter Ausprägung und

- einschichtigen oder kleinen Baumgruppen.

Konfliktübersicht
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5

LEGENDE

Biotoptypen

Umgrenzung Biotoptypen

RSBx (LB)   03249 (09140)  sonstige ruderale Staudenfluren (Ackerbrache)

BEG      07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen

BRAL      071412 Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Arten (§)

OSRZ     12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten

OVSB     12612 Straße mit Asphalt oder Betondecke

OVWO    12651 unbefestigter Weg

Planungsrelevante Tierarten

§            Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG

Flurstücksgrenze

und -nummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

4

6

/

2

GSMA   051422        Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung

12

Einzelbaum der Allee mit Kronendurchmesser und Baumnummer gem. Baumkataster, vgl. Anlage 5

A

Brutvogelnachweis 2020, vgl. Anlage 4

A Amsel

Bm Blaumeise

Dg Dorngrasmücke

Fa Fasan

Gg Gartengrasmücke

Gi Girlitz

Bestand

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßstab 1:500
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Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan

"Wohngebiet Glienicker Straße - 1.BA"

Maßnahmenplan

Anlage-Nr.: 2

Blatt-Nr.: 1 (1)
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Ehrlichstraße 10

10318 Berlin

Tel. 030/ 4422077  Fax 030/ 44050515
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Datum
Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

08/2020
har

har

gls

08/2020

08/2020

Stadt Zossen

Gemeindeteil Dabendorf

2. Entwurf

Projekt: Wohngebiet Glienicker Straße 1. BA

Gemarkung: Dabendorf

Flur- Flurstücke: 2 - 314; 3 - 2, 3, 4

Vorhabenträger

Inhalt

G Goldammer

Gf Grünfink

Hr Hausrotschwanz

H Haussperling

Ku Kuckuck (Nachweis nicht dargestellt,

Nachweis ca. 45 m südöstlich vom St - Star)

Mg Mönchsgrasmücke

Nt Neuntöter

Rt Ringeltaube

St Star

Zi Zaunkönig

Z Zilpzalp

MAßNAHMEN

BESTAND

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen
(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

4. Grünflächen
(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für  Maßnahmen zum

(§9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,25 Grundflächenzahl (GRZ)

O offene Bauweise

 Einzelhäuser, Doppelhäuser

ED   

ED   

O

II

0,25

WA

Nutzungsschablone

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

ergänzende Festsetzungen

(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Fahrbahn, Gehweg, Zufahrten

öffentliche Stellplätze

Straßenbegleitgrün: Bauminseln und Grünflächen

Straßenbegleitgrün: Mulden

Straßenbegleitgrün: Rasenfläche mit Pumpenstation

Private Grünflächen, zu begrünende und zu bepflanzende Freiflächen

( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB)

Anzupflanzende Bäume an öffentlicher Straße ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Anzupflanzende Hecke auf privaten Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

geplante Grundstücksgrenze (ohne Normencharakter)

Gesetzliche Grundlagen:

Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatASchG) vom 21.01.2013, zuletzt geändert am 25.01.2016

Baugesetzbuch (BauGB) in der rechtsgültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der rechtsgültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV) in der rechtsgültigen Fassung

Verfahrensvermerk:

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Grünordnerischen Fach-

Zossen, den

Bürgermeister

beitrages werden in den B-Plan übernommen und nehmen so am Verfahren 

nach dem Baugesetzbuch teil.

Straucharten (Hecken auf nicht überbaubaren

Grundstücksflächen - A 4)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Chaenomelis laganaria Zierquitte

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea in Sorten Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Weißdorn

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Ligustrum vulgare Liguster

Prunus spinosa Schlehe

Ribes uva-crispa Stachelbeere

Ribes x nidigrolaria Jostabeere

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum Rote Johannisbeere

Ribes sativa Weiße Johannisbeere

Rosa canina Hundsrose

Rosa corymbifera Hecken-Rose

Rosa rubiginosa Wein-Rose

Rosa tomentosa Filz-Rose

Rubus idaeus Himbeere

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Laubbaumarten (Hochstämme auf nicht

überbaubaren Grundstücksflächen:

standortheimische Bäume/ Obstbäume - A 3)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Acer campestre   Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Betula pendula Sandbirke

Carpinus betulus Hainbuche

Cydonia oblonga Echte Quitte

Fagus sylvatica Rotbuche

Malus sylvestris Wildapfel

Malus domestica Kulturapfel

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus domestica Pflaume

Pyrus pyraster Wildbirne

Pyrus communis Kulturbirne

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Ulmus laevis Flatterulme

Laubbaumarten (Straßenbäume - A 2)

Wissenschaftlicher Name          Deutscher Name

Acer platanoides Emerald Queen    Spitzahorn

Acer platanoides Farlakes Green    Spitzahorn

Acer rubrum Armstrong      Rotahorn

Acer rubrum Scanion      Rotahorn

Amelanchier arborea Robin Hill      baumartige Felsenbirne

Carpinus betulus Fastigiata      Pyramiden-Hainbuche

Malus Hybr. Butterball      Zierapfel

Malus tschonoskii      Wollapfel

Prunus schmittii      Zierkirsche

Sorbus intermedia Browers      Schmalkronige Mehlbeere

Tilia cordata Rancho      Winterlinde

Nr.

Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

Gehölzrodungen sind nur im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Eine Überschreitung der GRZ ist nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Öffentliche Parkplätze sind mit Rasengittersteinen herzustellen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind straßenbegleitend 32 Bäume zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen je Grundstück 3 Bäume zu pflanzen (standortheimische Bäume mit

STU 16 oder hochstämmige Obstbäume). (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen gemäß den Darstellungen im Maßnahmenplan zum

Grünordnerischen Fachbeitrag Hecken auf insgesamt 1.286 m² anzulegen. (§ 9 Abs. Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Die im Geltungsbereich vorhandene gegenwärtige Zufahrt von der Glienicker Straße ist zu entsiegeln (17 m²). (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit Abs. 1a

BauGB)

Grünordnerische Festsetzungen

Pflanzliste

Maßnahmenübersicht

Beschreibung

Umfang

V 1 Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Baudurchführung, Wiederverwendung des Oberbodens gesamter Geltungsbereich

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung (Gehölzrodung nur im Zeitraum zwischen 01.10. bis 28.02. zulässig) Gehölzbiotope im

Geltungsbereich

V 3 Einzelbaumschutz 1 Alleebaum (Nr. 5)

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze)

A 1 Entsiegelung 17 m²

A 2 Pflanzung von Hochstämmen auf öffentlichen Verkehrsflächen 32 Stück

A 3 Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 48 Stück

A 4 Pflanzung von Hecken auf nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen 1.286 m²

-                   Ersatzzahlung                                                                                                                                                                                       10.440 €
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Maßstab  1:500

5

LEGENDE

Biotoptypen

Umgrenzung Biotoptypen

RSBx (LB)   03249 (09140)  sonstige ruderale Staudenfluren (Ackerbrache)

BEG      07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen

BRAL      071412 Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Arten (§)

OSRZ     12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten

OVSB     12612 Straße mit Asphalt oder Betondecke

OVWO    12651 unbefestigter Weg

Planungsrelevante Tierarten

§            Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG

Flurstücksgrenze

und -nummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

4

6

/

2

GSMA   051422        Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung

12

Einzelbaum der Allee mit Kronendurchmesser und Baumnummer gem. Baumkataster, vgl. Anlage 5

A

Brutvogelnachweis 2020, vgl. Anlage 4

A Amsel

Bm Blaumeise

Dg Dorngrasmücke

Fa Fasan

Gg Gartengrasmücke

Gi Girlitz

Bestand

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßstab 1:500

GUP

Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan

"Wohngebiet Glienicker Straße - 1.BA"

Maßnahmenplan

Anlage-Nr.: 2

Blatt-Nr.: 1 (1)

Dr. Glöss Umweltplanung

Ehrlichstraße 10

10318 Berlin

Tel. 030/ 4422077  Fax 030/ 44050515

E-mail: post@gupberlin.de

Datum
Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

08/2020
har

har

gls

08/2020

08/2020

Stadt Zossen

Gemeindeteil Dabendorf

2. Entwurf

Projekt: Wohngebiet Glienicker Straße 1. BA

Gemarkung: Dabendorf

Flur- Flurstücke: 2 - 314; 3 - 2, 3, 4

Vorhabenträger

Inhalt

G Goldammer

Gf Grünfink

Hr Hausrotschwanz

H Haussperling

Ku Kuckuck (Nachweis nicht dargestellt,

Nachweis ca. 45 m südöstlich vom St - Star)

Mg Mönchsgrasmücke

Nt Neuntöter

Rt Ringeltaube

St Star

Zi Zaunkönig

Z Zilpzalp

MAßNAHMEN

BESTAND

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen
(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

4. Grünflächen
(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für  Maßnahmen zum

(§9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,25 Grundflächenzahl (GRZ)

O offene Bauweise

 Einzelhäuser, Doppelhäuser

ED   

ED   

O

II

0,25

WA

Nutzungsschablone

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

ergänzende Festsetzungen

(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Fahrbahn, Gehweg, Zufahrten

öffentliche Stellplätze

Straßenbegleitgrün: Bauminseln und Grünflächen

Straßenbegleitgrün: Mulden

Straßenbegleitgrün: Rasenfläche mit Pumpenstation

Private Grünflächen, zu begrünende und zu bepflanzende Freiflächen

( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB)

Anzupflanzende Bäume an öffentlicher Straße ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Anzupflanzende Hecke auf privaten Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

geplante Grundstücksgrenze (ohne Normencharakter)

Gesetzliche Grundlagen:

Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatASchG) vom 21.01.2013, zuletzt geändert am 25.01.2016

Baugesetzbuch (BauGB) in der rechtsgültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der rechtsgültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV) in der rechtsgültigen Fassung

Verfahrensvermerk:

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Grünordnerischen Fach-

Zossen, den

Bürgermeister

beitrages werden in den B-Plan übernommen und nehmen so am Verfahren 

nach dem Baugesetzbuch teil.

Straucharten (Hecken auf nicht überbaubaren

Grundstücksflächen - A 4)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Chaenomelis laganaria Zierquitte

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea in Sorten Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Weißdorn

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Ligustrum vulgare Liguster

Prunus spinosa Schlehe

Ribes uva-crispa Stachelbeere

Ribes x nidigrolaria Jostabeere

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum Rote Johannisbeere

Ribes sativa Weiße Johannisbeere

Rosa canina Hundsrose

Rosa corymbifera Hecken-Rose

Rosa rubiginosa Wein-Rose

Rosa tomentosa Filz-Rose

Rubus idaeus Himbeere

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Laubbaumarten (Hochstämme auf nicht

überbaubaren Grundstücksflächen:

standortheimische Bäume/ Obstbäume - A 3)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Acer campestre   Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Betula pendula Sandbirke

Carpinus betulus Hainbuche

Cydonia oblonga Echte Quitte

Fagus sylvatica Rotbuche

Malus sylvestris Wildapfel

Malus domestica Kulturapfel

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus domestica Pflaume

Pyrus pyraster Wildbirne

Pyrus communis Kulturbirne

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Ulmus laevis Flatterulme

Laubbaumarten (Straßenbäume - A 2)

Wissenschaftlicher Name          Deutscher Name

Acer platanoides Emerald Queen    Spitzahorn

Acer platanoides Farlakes Green    Spitzahorn

Acer rubrum Armstrong      Rotahorn

Acer rubrum Scanion      Rotahorn

Amelanchier arborea Robin Hill      baumartige Felsenbirne

Carpinus betulus Fastigiata      Pyramiden-Hainbuche

Malus Hybr. Butterball      Zierapfel

Malus tschonoskii      Wollapfel

Prunus schmittii      Zierkirsche

Sorbus intermedia Browers      Schmalkronige Mehlbeere

Tilia cordata Rancho      Winterlinde

Nr.

Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

Gehölzrodungen sind nur im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Eine Überschreitung der GRZ ist nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Öffentliche Parkplätze sind mit Rasengittersteinen herzustellen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind straßenbegleitend 32 Bäume zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen je Grundstück 3 Bäume zu pflanzen (standortheimische Bäume mit

STU 16 oder hochstämmige Obstbäume). (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen gemäß den Darstellungen im Maßnahmenplan zum

Grünordnerischen Fachbeitrag Hecken auf insgesamt 1.286 m² anzulegen. (§ 9 Abs. Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Die im Geltungsbereich vorhandene gegenwärtige Zufahrt von der Glienicker Straße ist zu entsiegeln (17 m²). (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit Abs. 1a

BauGB)

Grünordnerische Festsetzungen

Pflanzliste

Maßnahmenübersicht

Beschreibung

Umfang

V 1 Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Baudurchführung, Wiederverwendung des Oberbodens gesamter Geltungsbereich

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung (Gehölzrodung nur im Zeitraum zwischen 01.10. bis 28.02. zulässig) Gehölzbiotope im

Geltungsbereich

V 3 Einzelbaumschutz 1 Alleebaum (Nr. 5)

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze)

A 1 Entsiegelung 17 m²

A 2 Pflanzung von Hochstämmen auf öffentlichen Verkehrsflächen 32 Stück

A 3 Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 48 Stück

A 4 Pflanzung von Hecken auf nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen 1.286 m²

-                   Ersatzzahlung                                                                                                                                                                                       10.440 €

 38.33

 38.93

 38.94

 38.97

 38.96

 38.29

 38.24

 38.95

 38.99

 38.95

 38.95

 38.98

 38.32

 38.86

 38.97

 38.36

 38.80

 38.85

 38.81

 38.83

 38.20

 38.23

 38.37

 38.22

 38.15

 37.93

 37.92

 37.98

 38.12

 38.18

 38.29

 38.88

 38.29

 38.86

 38.78

 38.73

 38.77

 38.86

 38.29

 38.20

 38.75

 38.72

 38.50

 38.49

 38.74

 38.73

 38.13

 38.74

 38.67

 38.49

 38.21

 38.18

 38.59

 38.63

 38.51

 38.61

 38.58

 38.54

 38.33

 38.21

 38.62

 38.59

 38.60

 38.22

 38.18

 38.06

 37.99

 38.12

 38.08

 37.94

 38.09

 38.19

 38.35

 38.22

 38.28

 38.18

 38.16

 37.91

 38.09

 38.17

 37.95

 38.04

 38.01

 38.15

 38.14

 38.16

 38.06

 37.95

 38.01

 38.08

 38.25

 38.17

 38.03

 38.15

 38.22

 37.97

 38.03

 38.30

 38.13

 37.99

 38.15

 38.10

 38.27

 38.16

 38.13

 38.09

 38.20

 38.09

 38.06

 38.20

 38.21

 38.12

 37.98

 38.17

 38.04

 38.11

 37.98

 38.17

 38.16

 38.07

 38.05

 37.92

 38.09

 38.28

 38.09

 38.08

 38.02

 37.94

 38.17

 37.81

 37.89

 38.00

 37.88

 37.92

 37.99

 38.03

 38.17

 38.14

 38.02

 37.90

 37.90

 37.99

 37.85

 37.84

 37.68

 38.08

 37.83

 37.93

 39.13

 39.09

 39.25

 39.29

 39.22

 38.74

 38.99

 39.22

 38.67

 38.71

 38.68

 38.63

 38.67

 38.72

 38.75

 38.74

 38.98

 39.19

 38.78

 38.71

 38.70

 38.79

 39.16

 39.24

 39.21

 39.07

 39.11

 39.09

 39.06

 39.17

 39.16

 39.01

 39.06

 39.17

 39.23

 39.16

 38.86

 39.20

 39.16

 39.04

 39.06

 39.16

 38.74

 38.74

 38.93

 39.14

 39.13

 38.74

 38.87

 39.13

 39.13

 38.90

 38.79

 38.76

 39.08 39.08

 38.88

 38.78

 39.08

 38.93

 38.94

 39.08

 38.85

 38.83

 38.83

 38.80

 39.10

 39.16

 39.11

 38.97

 39.01

 39.06

 38.96

 39.00

 38.95

 38.51

 38.04

 38.34

 38.87

 39.03

 39.00

 39.09

 39.14

 39.06

 38.87

 39.06

 38.88

 38.88

 38.82

 38.78

 38.75

 39.12

 39.05

 39.06

 38.76

 39.04

 38.93

 38.82

 38.96

 38.87

 39.01

 38.81

 38.79

 38.82

 38.81

 39.01

 39.02

 39.08

 39.02

 38.97

 38.99

 38.99

 38.92

 39.00

 39.06

 39.00

 38.75

 38.99

 38.73

 38.68

 38.99

 39.05

 38.99

 38.89

 38.97

 38.90

 38.83

 38.95

 39.01

 38.96

 38.52

 38.43

 38.44

 38.92

 38.98

 38.91

 38.82

 38.86

 38.81

 38.77

 38.88

 38.94

 38.89

 38.53

 38.89

 38.55

 38.83

 38.81

 38.58

 38.27

 38.76

 38.44

 38.79

 38.86

 38.80

 38.66

 38.71

 38.85

 38.78

 38.81

 38.77

 38.19

 38.24

 38.66

 38.77

 38.77

 38.79

 38.84

 38.77

 38.63

 38.58

 38.73

 38.72

 38.59

 38.60

 38.48

 38.59

 38.48

 38.62

 38.57

 38.57

 38.53

 38.13

KD  39.23

KD  39.10

KD  38.97

KD  38.78

2

7

 

d

509

510

H

s

N

r
.
 
5

3

304

305

306

307

308

5

5

309

310

314

312

5

1

292

311

313

423

425

426

5

1

 
a

5/3

4

3

2

3

3

9

5/2

4

9

420

G

l

i

e

n

i

c

k

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

421

5/1

422

418

417

419

416

2

9

2

7

2

7

 

a

2

7

 
b

2

7

 
c

188

187

6

7

6

5

6

3

299

5

9

300

5

7

301

297

302

303

298

1

G

l
i
e

n

i
c

k

e

r
 
S

t
r
a

ß

e

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

 38.03

 37.97

 38.15

 38.10

 38.17

 38.13

 38.17

 39.67

 39.72

 39.79

 39.66

 38.23

 38.30

 38.35

 38.17

 38.04

 37.94

 38.01

 38.02

 38.25

 38.19

 38.10

 38.12

 38.13

 38.02

 38.01

 38.08

 39.20

 38.68

 38.79

 38.51

 38.55

 38.07

 38.14

 38.16

 38.14

 38.18

 38.04

 38.11

 38.07

 38.15

 38.27

 38.31

 38.22

 38.27

 38.35

 38.18

 38.14

(FH 43.0)

(TH 41.1)

(TH 40.9)

(TH 40.6)

(FH 41.2)

(WH 41.1)

(TH 40.7)

(FH 40.9)

(TH 40.4)

(FH 41.6)

(40.7)

(TH 40.0)

(TH 40.1)

(TH 40.2)

(TH 40.0)

Flur 2

Flur 3

W

e

g

 
(

u

n

b

e

f
e

s

t
i
g

t
)

W
e
g
 (

u
n
b
e
fe

stig
t)

ÜD

H/PD/Bl.

ÜD

H/PD/PVC

Ga

m/PD/Bl.

Schp

m/PD/Az

Bi

G

e

h

-

 

u

n

d

 

R

a

d

w

e

g

Bi

Bi

Bi

G

e

h

-

 

u

n

d

 

R

a

d

w

e

g

Bi

Bi

Bi

Bi

Rgs.

Rc

B

Rc

KP

GP

PB

B

VP

B

KP

K

s

t

.

K

s

t

.

T

B

T

B

134

133

132

131

130

129

326

325

127

315

316

122

N

r

.

 

7

8

N

r

.

 

7

6

N

r

.

 

7

4

N

r

.

 

7

2

N

r

.

 

7

0

N

r

.

 

6

6

N

r

.

 

6

4

N

r

.

 

6

2

N

r

.

 

6

0

135

Ruine

T

o

r

T

ü

r

T

o

r

T

o

r

T

o

r

T

o

r

T

o

r

T

o

r

T

o

r

T

ü

r

T

ü

r

T

ü

r

T

ü

r

T

ü

r

K

s

t

.

Whs

Ga

H/SD/Bl.

Whs

H/SD/Zi.

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Flur 2

Flur 3

HG

HG

37.88

37.91

37.86

37.86

37.85

37.88

38.01

38.02

37.96

37.93

37.82

37.79

37.81

37.70

37.73

37.56

37.61

37.45

37.48

37.51

37.53

37.57

37.51

37.65

36.90

36.84

36.86

36.74

37.01

36.64

36.56

36.78

36.72

36.82

37.12

36.84

36.88

37.18

37.21

37.37

37.39

37.63

37.75

37.79

37.80

37.83

37.93

38.05

38.12

38.11

38.25

38.15

38.14

38.17

38.07

38.09

38.07

38.08

38.08

38.01

38.03

38.08

38.04

38.03

38.11

38.06

38.07

38.03

37.99

38.02

38.12

38.10

38.13

38.16

38.17

37.99

38.03

38.05

38.06

38.06

37.98

38.03

(FH 40.1)

(TH 40.0)

(TH 40.9)

(FH 41.7)

(FH 41.6)

(TH 40.3)

(TH 40.8)

T

ü

r

T

ü

r

Whs

m/P

Schp

m/A

T

ü

r

T

o

r

Hochsitz

Ghs

m/M

292

Flur 1

114

W

e

g

 

(

u

n

b

e

f

e

s

t

i

g

t

)

WA

0,25 II

ED
o

WA

II0,25

ED
o

WA

II
0,25

ED o

OSRZ

OVWO

GSMA

OVSB

BEG

BEG

OSRZ

BRAL, §

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nt

G

A

Rt

Z

Fa

G

Dg

Gf

Zi

A

Rt

Dg

Zi

H

H

H

Mg

Gi

Mg

Hr

H

Bm

Rt

Bm

Gf

Mg

H

St

Gg

RSBX/LB

1050

Meter

Maßstab  1:500

5

LEGENDE

Biotoptypen

Umgrenzung Biotoptypen

RSBx (LB)   03249 (09140)  sonstige ruderale Staudenfluren (Ackerbrache)

BEG      07153 einschichtige oder kleine Baumgruppen

BRAL      071412 Allee, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Arten (§)

OSRZ     12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten

OVSB     12612 Straße mit Asphalt oder Betondecke

OVWO    12651 unbefestigter Weg

Planungsrelevante Tierarten

§            Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG

Flurstücksgrenze

und -nummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

4

6

/

2

GSMA   051422        Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung

12

Einzelbaum der Allee mit Kronendurchmesser und Baumnummer gem. Baumkataster, vgl. Anlage 5

A

Brutvogelnachweis 2020, vgl. Anlage 4

A Amsel

Bm Blaumeise

Dg Dorngrasmücke

Fa Fasan

Gg Gartengrasmücke

Gi Girlitz

Bestand

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßstab 1:500

GUP

Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan

"Wohngebiet Glienicker Straße - 1.BA"

Maßnahmenplan

Anlage-Nr.: 2

Blatt-Nr.: 1 (1)

Dr. Glöss Umweltplanung

Ehrlichstraße 10

10318 Berlin

Tel. 030/ 4422077  Fax 030/ 44050515

E-mail: post@gupberlin.de

Datum
Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

08/2020
har

har

gls

08/2020

08/2020

Stadt Zossen

Gemeindeteil Dabendorf

2. Entwurf

Projekt: Wohngebiet Glienicker Straße 1. BA

Gemarkung: Dabendorf

Flur- Flurstücke: 2 - 314; 3 - 2, 3, 4

Vorhabenträger

Inhalt

G Goldammer

Gf Grünfink

Hr Hausrotschwanz

H Haussperling

Ku Kuckuck (Nachweis nicht dargestellt,

Nachweis ca. 45 m südöstlich vom St - Star)

Mg Mönchsgrasmücke

Nt Neuntöter

Rt Ringeltaube

St Star

Zi Zaunkönig

Z Zilpzalp

MAßNAHMEN

BESTAND

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen
(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

4. Grünflächen
(§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für  Maßnahmen zum

(§9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,25 Grundflächenzahl (GRZ)

O offene Bauweise

 Einzelhäuser, Doppelhäuser

ED   

ED   

O

II

0,25

WA

Nutzungsschablone

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

ergänzende Festsetzungen

(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Fahrbahn, Gehweg, Zufahrten

öffentliche Stellplätze

Straßenbegleitgrün: Bauminseln und Grünflächen

Straßenbegleitgrün: Mulden

Straßenbegleitgrün: Rasenfläche mit Pumpenstation

Private Grünflächen, zu begrünende und zu bepflanzende Freiflächen

( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB)

Anzupflanzende Bäume an öffentlicher Straße ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Anzupflanzende Hecke auf privaten Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a

und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

geplante Grundstücksgrenze (ohne Normencharakter)

Gesetzliche Grundlagen:

Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatASchG) vom 21.01.2013, zuletzt geändert am 25.01.2016

Baugesetzbuch (BauGB) in der rechtsgültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der rechtsgültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV) in der rechtsgültigen Fassung

Verfahrensvermerk:

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Grünordnerischen Fach-

Zossen, den

Bürgermeister

beitrages werden in den B-Plan übernommen und nehmen so am Verfahren 

nach dem Baugesetzbuch teil.

Straucharten (Hecken auf nicht überbaubaren

Grundstücksflächen - A 4)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Chaenomelis laganaria Zierquitte

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea in Sorten Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Weißdorn

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Ligustrum vulgare Liguster

Prunus spinosa Schlehe

Ribes uva-crispa Stachelbeere

Ribes x nidigrolaria Jostabeere

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum Rote Johannisbeere

Ribes sativa Weiße Johannisbeere

Rosa canina Hundsrose

Rosa corymbifera Hecken-Rose

Rosa rubiginosa Wein-Rose

Rosa tomentosa Filz-Rose

Rubus idaeus Himbeere

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Laubbaumarten (Hochstämme auf nicht

überbaubaren Grundstücksflächen:

standortheimische Bäume/ Obstbäume - A 3)

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Acer campestre   Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Betula pendula Sandbirke

Carpinus betulus Hainbuche

Cydonia oblonga Echte Quitte

Fagus sylvatica Rotbuche

Malus sylvestris Wildapfel

Malus domestica Kulturapfel

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus domestica Pflaume

Pyrus pyraster Wildbirne

Pyrus communis Kulturbirne

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Ulmus laevis Flatterulme

Laubbaumarten (Straßenbäume - A 2)

Wissenschaftlicher Name          Deutscher Name

Acer platanoides Emerald Queen    Spitzahorn

Acer platanoides Farlakes Green    Spitzahorn

Acer rubrum Armstrong      Rotahorn

Acer rubrum Scanion      Rotahorn

Amelanchier arborea Robin Hill      baumartige Felsenbirne

Carpinus betulus Fastigiata      Pyramiden-Hainbuche

Malus Hybr. Butterball      Zierapfel

Malus tschonoskii      Wollapfel

Prunus schmittii      Zierkirsche

Sorbus intermedia Browers      Schmalkronige Mehlbeere

Tilia cordata Rancho      Winterlinde

Nr.

Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

Gehölzrodungen sind nur im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Eine Überschreitung der GRZ ist nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Öffentliche Parkplätze sind mit Rasengittersteinen herzustellen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sind straßenbegleitend 32 Bäume zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen je Grundstück 3 Bäume zu pflanzen (standortheimische Bäume mit

STU 16 oder hochstämmige Obstbäume). (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen gemäß den Darstellungen im Maßnahmenplan zum

Grünordnerischen Fachbeitrag Hecken auf insgesamt 1.286 m² anzulegen. (§ 9 Abs. Nr. 25a  i.V. mit Ans. 1a BauGB)

Die im Geltungsbereich vorhandene gegenwärtige Zufahrt von der Glienicker Straße ist zu entsiegeln (17 m²). (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit Abs. 1a

BauGB)

Grünordnerische Festsetzungen

Pflanzliste

Maßnahmenübersicht

Beschreibung

Umfang

V 1 Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der Baudurchführung, Wiederverwendung des Oberbodens gesamter Geltungsbereich

V 2 (ASB) Bauzeitenregelung (Gehölzrodung nur im Zeitraum zwischen 01.10. bis 28.02. zulässig) Gehölzbiotope im

Geltungsbereich

V 3 Einzelbaumschutz 1 Alleebaum (Nr. 5)

M 1 Teilversiegelung 93 m² (7 Stellplätze)

A 1 Entsiegelung 17 m²

A 2 Pflanzung von Hochstämmen auf öffentlichen Verkehrsflächen 32 Stück

A 3 Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 48 Stück

A 4 Pflanzung von Hecken auf nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen 1.286 m²

-                   Ersatzzahlung                                                                                                                                                                                       10.440 €
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Anlage 3 

Maßnahmenverzeichnis 

 

1 

 

 

Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  V1 

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
gesamter Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Schutz und Sicherung von Böden sowie Grundwasser während der 

Baudurchführung, Wiederverwendung des Oberbodens 

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG    

Beschreibung:  
Boden, Wasser: Im Geltungsbereich besteht zur Herstellung des Wohngebietes das Erfordernis, den belebten Oberboden abzu-
tragen. Durch den Abtrag, die Zwischenlagerung und die nachfolgende Verwendung werden die natürlichen Bodenfunktionen 
beeinträchtigt. Beeinträchtigungen können u.a. Bodenverlust, Strukturschädigungen, Stoffeinträge sowie Verdichtungen sein. 
Durch Betriebsstoffe, Bauchemikalien, unsachgemäßen Umgang mit Schadstoffen, Leckagen und Havarien kann es zur Konta-
minierung von Boden und Wasser kommen. 
 

Umfang: nicht quantifizierbar 

MAßNAHME 

Begründung/ Zielsetzung:  
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens sowie des Grundwassers. 

Maßnahmenbeschreibung:  
Im Rahmen der Baudurchführung sind die Vorschriften zum Schutz von Boden sowie Grundwasser im gesamten Geltungsbe-
reich einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein sachgerechter Umgang mit Betriebsstoffen zu gewährleisten. Es erfolgt eine ord-
nungsgemäße Entsorgung von Abfällen und Baustoffen. Eine Lagerung boden- und wassergefährdender Stoffe ist zu vermei-
den.  
Der belebte Oberboden ist im Zuge der Baufeldfreimachung gesondert abzutragen, zwischenzulagern und nach Abschluss der 
Bauarbeiten auf den zu rekultivierenden Flächen wiederzuverwenden. Dabei darf keine Vermischung mit bodenfremden Stoffen 
erfolgen. Es erfolgt eine geordnete Lagerung des wiederzuverwendenden Oberbodens in Bodenmieten. Bei längerer Lagerung 
ist zum Schutz vor Erosion eine Zwischenbegrünung vorzunehmen (vgl. DIN 18915). 
 

       Textfortsetzung auf Folgeblatt   
                     Detail auf Anlageblatt Nr.          

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
-entfällt- 

Zeitpunkt der Durchführung:  

 vor Baubeginn         mit Baubeginn        während der Bauzeit         nach Fertigstellung des Bauvorhabens    

Beeinträch-
tigung: 

 vermieden                    vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Kohärenzsicherung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHE UND VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand ...............ha  Künftiger Eigentümer: 

entfällt 

 

 Flächen Dritter ...............ha 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ...............ha 

 Grunderwerb erforderlich ...............ha Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

entfällt 

 

 Nutzungsbeschränkung mit dinglicher Sicherung ...............ha 

Flächengröße der Maßnahme:                                       nicht quantifizierbar 
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„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 

 
Anlage 3 

Maßnahmenverzeichnis 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  V2 (ASB) 

Lageplan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
gesamter Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Bauzeitenregelung 

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG    

Beschreibung:  

 
Tiere: Baubedingt kommt es zur Beeinträchtigung verschiedener Tierarten. Nist- und Brutstätten der Avifauna in Gehölzbestän-
den können baubedingt zerstört werden, während der Baufeldräumung besteht die Gefahr der Tötung von Einzelindividuen und 
der Störung von benachbarten Niststätten- und Brutstätten. 
 
Umfang: nicht quantifizierbar 

MAßNAHME 

Begründung/ Zielsetzung:  
Die Erforderlichkeit der Maßnahme ergibt sich aus dem Vermeidungsgebot von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nr. 1, 2 bzw. 
3 BNatSchG. 

Maßnahmenbeschreibung:  

Durch die Einhaltung bestimmter Bauzeiten können Vogelarten vor Beeinträchtigungen geschützt werden. Aus diesem Grund 
wurde folgende Bauzeitenregelung entwickelt, welche jahreszeitliche Bauzeitenbeschränkungen umfasst: 

 

 Durchführung der Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraumes vom 01.03. bis zum 30.09. 

       Textfortsetzung auf Folgeblatt   
                     Detail auf Anlageblatt Nr.          

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen:    
-entfällt- 

Zeitpunkt der Durchführung:  
 vor Baubeginn         mit Baubeginn         während der Bauzeit         nach Fertigstellung des Bauvorhabens    

Beeinträch-
tigung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHE UND VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand ha  Künftiger Eigentümer: 

entfällt  Flächen Dritter ha 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ha 

 Grunderwerb erforderlich ha Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

entfällt  Nutzungsbeschränkung mit dinglicher Sicherung ha 

Flächengröße der Maßnahme:                                     nicht quantifizierbar 
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„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  V3  

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
gesamter Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Bauzeitlicher Einzelbaumschutz  

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG    

Beschreibung:  
 
Bäume: Baubedingt kommt es zur Gefährdung von 1 Alleebaum an der Glienicker Straße 
Umfang: 1 Stk. (Baum Nr. 5, vgl. Anlage 2 und Anlage 5) 

MAßNAHME 

Begründung/ Zielsetzung:  
Schutz von Bäumen vor baubedingten mechanischen Beschädigungen im Stamm- und Wurzelbereich. 

Maßnahmenbeschreibung:  
Während der Bauphase erfolgt ein Schutz von gefährdeten Bäumen vor baubedingten mechanischen Beschädigungen im 
Stamm- und Wurzelbereich. Die Vermeidungsmaßnahmen werden für die Zeit der Baudurchführung auf der Grundlage der 
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Teil: Landschaftsgestaltung (RAS - LP), Abschnitt 4: Schutz von Bäumen und 
Sträuchern im Bereich von Baustellen (RAS - LP 4), Ausgabe 1999 und DIN 18 920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Ausgabe 2002 durchgeführt. 
Diese Maßnahme untergliedert sich in folgende Teilmaßnahmen: 
 

Maßnahmen zum Wurzelschutz   
Zur Vermeidung der Schädigung essentieller Wurzelbereiche ist nach RAS-LP 4, DIN 18920 und ZTV-Baumpflege sowie dem 
Merkblatt Alleen folgendermaßen vorzugehen: 

 kein maschinelles Schälen durchwurzelter baumnaher Bereiche, 

 kein Befahren stammnaher Wurzelbereiche mit Baumaschinen, 

 schonende Freilegung von Wurzeln (Handschachtung), 

 freigelegte Wurzeln sind vor Austrocknung und/ oder Frosteinwirkung zu schützen, die Zeitabschnitte, in denen die 
Wurzeln nicht von natürlichem Erdsubstrat umgeben sind, so kurz wie möglich zu halten, 

 verletzte Wurzeln sind zur Förderung der Kallusbildung nachzuschneiden (Durchtrennung von Anrissen, bei Rinden-
schürfungen ggf. Kappung), 

 von Fäulen befallene Wurzeln sind zurückzuschneiden. 
Nach Möglichkeit sollen die Verletzung sowie der Verlust wesentlicher bzw. größerer Wurzeln völlig unterbleiben. Größere 
Schnittflächen (ab 5 cm Durchmesser) sind mit einem Wundverschlussmittel zu behandeln. 
 

Maßnahmen zum Stammschutz 
1 Baum wird im Stammbereich durch eine Bohlenummantelung vor Beschädigungen geschützt. Diese soll eine Mindesthöhe 
von 2,00 m haben und zum Stamm hin abgepolstert sein. Sie ist nicht auf den Stammfuß aufzusetzen. Gefährdete Äste sind 
vorsichtig und fachgerecht hoch- bzw. seitlich weg zubinden und die Auflageflächen entsprechend abzupolstern.  

       Textfortsetzung auf Folgeblatt   
                     Detail auf Anlageblatt Nr.          

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
-entfällt- 

Zeitpunkt der Durchführung:  
 vor Baubeginn             mit Baubeginn          während der Bauzeit          nach Fertigstellung des Bauvorhabens    

Beeinträchti-
gung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Kohärenzsicherung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHE UND VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand ha  Künftiger Eigentümer: 

entfällt  Flächen Dritter ha 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ha 

 Grunderwerb erforderlich ha Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

entfällt  Nutzungsbeschränkung mit dinglicher Sicherung ha 

Umfang:                                                                                               1 Stück 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  M1 

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, M= Minderung, A = Ausgleich, 
E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Teilversiegelung 

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG    

Beschreibung:  
Boden, Wasser: Durch die Versiegelung des Bodens werden die Bodenfunktionen stark beeinträchtigt bzw. kommen zum Erlie-
gen. 
 

Umfang: 93 m² (7 Stellplätze) 

MAßNAHME 

Begründung/ Zielsetzung:  

 
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens sowie des Grundwassers. 
 

Maßnahmenbeschreibung:  
Durch die Versiegelung des Bodens werden die Bodenfunktionen aufgehoben. Ziel der Maßnahme ist, durch die Verwendung 
von luft- und wasserdurchlässigen Befestigungsmaterialien Teilfunktionen des Bodens aufrecht zu erhalten.  
Für die Befestigung der Stellplätze sind Rasengitter zu verwenden. Der Unterbau ist mit durchlässigen Materialien zu gestalten. 
 

       Textfortsetzung auf Folgeblatt   
                     Detail auf Anlageblatt Nr.          

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
-entfällt- 

Zeitpunkt der Durchführung:  

 vor Baubeginn         mit Baubeginn        während der Bauzeit         nach Fertigstellung des Bauvorhabens    

Beeinträch-
tigung: 

 vermieden                    vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Kohärenzsicherung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHE UND VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand ...............ha  Künftiger Eigentümer: 

entfällt 

 

 Flächen Dritter ...............ha 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ...............ha 

 Grunderwerb erforderlich ...............ha Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

Vorhabenträger   Nutzungsbeschränkung mit dinglicher Sicherung ...............ha 

Flächengröße der Maßnahme:                                                  93 m² 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  A1 

Lageplan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Entsieglung nicht mehr benötigter Verkehrsflächen 

KONFLIKT /  BEEINTRÄCHTIGUNG  

Beschreibung:  
Boden: Durch die Herstellung eines Wohngebietes  erfolgt eine Beeinträchtigung von Boden durch Versiegelung  

 

Umfang: 5.750 m² Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung  

MAßNAHME  

Begründung/ Zielsetzung:  
Die Maßnahme dient dem Ausgleich der Verluste von Böden durch Neuversiegelung. Boden- und Grundwasserfunktionen bisher 
versiegelter Bereich werden wieder hergestellt. 

Maßnahmenbeschreibung: 
Im Geltungsbereich befindet sich gegenwärtig eine voll versiegelte Zufahrt von Glienicker Straße in den Untersuchungsraum. Die 
nicht mehr benötigte Zufahrt wird zurückgebaut und entsiegelt und somit die Voraussetzungen einer Bodenentwicklung auf bisher 
stark beeinträchtigten Standorten geschaffen. Insgesamt ergibt sich eine anrechenbare Entsiegelungsfläche von 17 m².  
 
Die Deckschichten sind fachgerecht zu entsorgen (Berücksichtigung Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz KfW/ AbfG). Nach Ent-
siegelung erfolgt eine tiefgründige Lockerung.  
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt  
  Detail auf Anlageblatt Nr.   

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: - entfällt -  
 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 vor Baubeginn  ausgl   mit Baubeginn  ausgl   während der Bauzeit   nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung:  vermieden  ausgl   vermindert   

 ausgeglichen  ausgl   ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  

A2, A3, A4 

 nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

Artenschutz:  Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000:    Maßnahme zur Kohärenzsicherung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNG  

 Flächen der öffentlichen Hand .......... m² Künftiger Eigentümer: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Flächen Dritter .......... m² 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme .......... m² .......... ha 

 Grunderwerb erforderlich .......... m² Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Nutzungsbeschränkung .......... m² .......... ha 

Flächengröße der Maßnahme                           17 m² 

 
  



Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan  
„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 

 
Anlage 3 

Maßnahmenverzeichnis 

 

6 

 

 

 
Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  A2 

Lageplan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Pflanzung von Laubbäumen auf öffentlicher Straße 

KONFLIKT /  BEEINTRÄCHTIGUNG  

Beschreibung:  
Boden: Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden Bodenfunktionen durch Versiegelung vollständig beseitigt.  

Umfang: 5.750 m² Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung 

MAßNAHME  

Begründung/ Zielsetzung:  
Als Kompensation für die bei Herstellung des Wohngebietes entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Vorha-
benbereich entlang der Erschließungsstraße 32 Einzelbäume gepflanzt. Die Maßnahme ist als Ausgleichsmaßnahme zu werten. 

Maßnahmenbeschreibung: 
 

Ziel: Pflanzung von 32 Hochstämmen. 
 

Pflanzhinweise: 

 Es sind Hochstämme (3x v., m.B., Stammumfang 16-18) zu pflanzen. 

 Die Pflanzungen sind entsprechend DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten 
durchzuführen.  

 Die Bäume sind zu pfählen.  

 Die Pflanzflächen sind nach dem Pflanzen mit ca. 5 cm Rindenmulch gegen Verdunstung und Verschlämmung zu 
schützen.  

 Bei den Pflanzungen sind Bodenverbesserungsmaßnahmen durchzuführen. 

 Sichtfelder, Abstände zu Leitungen, Grenzen, Großschilder, Zu-/  Überfahrten sind zu berücksichtigen. 
 

Artenliste: 
Acer platanoides Emerald Queen - Spitzahorn 
Acer platanoides Farlakes Green - Spitzahorn 
Acer rubrum Armstrong  - Rotahorn 
Acer rubrum Scanion  - Rotahorn 
Amelanchier arborea Robin Hill - baumartige Felsenbirne 
Carpinus betulus Fastigiata  - Pyramiden-Hainbuche 
Malus hybr. Butterball  - Zierapfel 
Malus tschonoskii   - Wollapfel 
Prunus schmittii   - Zierkirsche 
Sorbus intermedia Browers  - Schmalkronige Mehlbeere 
Tilia cordata Rancho  - Winterlinde 
 

  Textfortsetzung auf Folgeblatt  
  Detail auf Anlageblatt Nr.   

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
4 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, bei Ausfall Neupflanzung und entsprechende Verlängerung der Pflege 

Beeinträchti-
gung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen 
 ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. 

A1, A3, A4 
 nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNG  

 Flächen der öffentlichen Hand ..........m² Künftiger Eigentümer: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Flächen Dritter .......... m 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ..........m²  

 Grunderwerb erforderlich ..........m² Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 
Vorhabenträger 

 Nutzungsbeschränkung ..........m²  

Flächengröße der Maßnahme                                                       32 Stück 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  A3 

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Pflanzung von Hochstämmen auf Baugrundstücken 

KONFLIKT /  BEEINTRÄCHTIGUNG  

Beschreibung:  
Boden: Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden Bodenfunktionen durch Versiegelung vollständig beseitigt.  

Umfang: 5.750 m² Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung 

MAßNAHME  

Begründung/ Zielsetzung:  
Als Kompensation für die bei Herstellung des Wohngebietes entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Vorha-
benbereich auf den privaten Grundstücksflächen 48 Einzelbäume gepflanzt. Die Maßnahme ist als Ausgleichsmaßnahme zu 
werten. 

Maßnahmenbeschreibung: 
Ziel: Auf jedem der 16 geplanten Baugrundstücke sind 3 standortheimische Bäume bzw. hochstämmige Obstbäume zu pflan-
zen. 
 

Pflanzhinweise: 

 Es sind Hochstämme (3x v., m.B., Stammumfang 16-18) zu pflanzen. 

 Die Pflanzungen sind entsprechend DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten 
durchzuführen.  

 Die Bäume sind zu pfählen.  

 Die Pflanzflächen sind nach dem Pflanzen mit ca. 5 cm Rindenmulch gegen Verdunstung und Verschlämmung zu 
schützen.  

 Bei den Pflanzungen sind Bodenverbesserungsmaßnahmen durchzuführen. 

 Sichtfelder, Abstände zu Leitungen, Grenzen, Großschilder, Zu-/  Überfahrten sind zu berücksichtigen. 
 

Artenliste: 
Acer campestre      Feldahorn 
Acer platanoides      Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus   Bergahorn 
Betula pendula      Hänge- Birke 
Carpinus betulus      Hainbuche 
Fagus sylvatica      Rotbuche 
Quercus robur      Stieleiche 
Quercus petraea      Traubeneiche 
Sorbus aucuparia      Eberesche 
Sorbus torminalis      Elsbeere 
Tilia cordata       Winterlinde 
Tilia platyphyllos      Sommerlinde 

Ulmus glabra      Bergulme 
 
Obstbäume in Sorten, z. B.: 
Cydonia oblonga Echte Quitte 
Malus sylvestris Wildapfel 
Malus domestica Kulturapfel 
Prunus avium Vogel- Kirsche 
Prunus domestica Pflaume 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Pyrus communis Kulturbirne 
Sorbus domestica  Speierling 
 

 

  Textfortsetzung auf Folgeblatt  
  Detail auf Anlageblatt Nr.   

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
4 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, bei Ausfall Neupflanzung und entsprechende Verlängerung der Pflege 

Beeinträchti-
gung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.A1, A2, A4  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNG  

 Flächen der öffentlichen Hand ..........m² Künftiger Eigentümer: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Flächen Dritter .......... m 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ..........m²  

 Grunderwerb erforderlich ..........m² Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Nutzungsbeschränkung ..........m²  

Flächengröße der Maßnahme                                                       48 Stück 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  A4 

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: 2, Blatt 1/1 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
Geltungsbereich 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Pflanzung von Hecken auf privaten Grundstücksflächen 

KONFLIKT /  BEEINTRÄCHTIGUNG  

Beschreibung:  
Boden: Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden Bodenfunktionen durch Versiegelung vollständig beseitigt.  

Umfang: 5.750 m² Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung 

MAßNAHME  

Begründung/ Zielsetzung:  
Als Kompensation für die bei Herstellung des Wohngebietes entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Vorha-
benbereich auf den privaten Grundstücksflächen Hecken auf insgesamt 1.286 m² gepflanzt. Die Maßnahme ist als Ausgleichs-
maßnahme zu werten. 

Maßnahmenbeschreibung: 
Ziel: Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden entlang der Glienicker Straße, entlang der nördlichen und südli-
chen Geltungsbereichsgrenze und an der südlichen Erschließungsstraße insgesamt sechs frei wachsende, möglichst dichte 
Heckenstrukturen angelegt. Die Hecken sind ca. 3 m breit und zusammen ca. 428 m lang.  
 

Pflanzhinweise: 

 Es sind Sträucher (2 x v.) zu pflanzen. 

 Je 3 m² ist mindestens 1 Strauch zu pflanzen. 

 Die Pflanzungen sind entsprechend DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten 
durchzuführen.  

 Bei den Pflanzungen sind Bodenverbesserungsmaßnahmen durchzuführen. 

 Pflanzzeit sind frostfreie Perioden des Winterhalbjahres. 

 Sichtfelder, Abstände zu Leitungen, Grenzen, Großschilder, Zu-/  Überfahrten sind zu berücksichtigen. 
 

Artenliste: 
Chaenomeles laganaria - Zierquitte 
Cornus mas  - Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  - Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana  - Hasel 
Crataegus monogyna - Eingriff. Weißdorn 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgaris  - Liguster 
Prunus spinosa  - Schlehe 
Ribes x nidigrolaria  - Jostabeere 
Ribes nigrum  - Schwarze Johannisbeere 
Ribes rubrum  - Rote Johannisbeere 

Ribes sativa -  Weiße Johannisbeere 
Ribes uva-crispa - Wilde Stachelbeere 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa corymbifera - Hecken-Rose 
Rosa rubiginosa - Wein-Rose 
Rosa tomentosa - Filz-Rose 
Rubus idaeus - Himbeere 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 
Virburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
 

 

  Textfortsetzung auf Folgeblatt  
  Detail auf Anlageblatt Nr.   

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
4 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, bei Ausfall Neupflanzung und entsprechende Verlängerung der Pflege 

Beeinträchti-
gung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.A1, A2, A3  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNG  

 Flächen der öffentlichen Hand ..........m² Künftiger Eigentümer: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Flächen Dritter .......... m 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ..........m²  

 Grunderwerb erforderlich ..........m² Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Nutzungsbeschränkung ..........m²  

Flächengröße der Maßnahme                                                       1.286 m² 
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Stadt Zossen 
 
 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
Wohngebiet Glienicker Straße – 1. BA 
 

 

MAßNAHMEN- 
BLATT 

Maßnahmen-Nr.  - 

Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 
 
Anlage: -, Blatt - 
(V= Vermeidung, A = Ausgleich, E = Ersatz) 

Lage der Maßnahme/ Bau-km: 
- 

Kurzbezeichnung der Maßnahme:  Ersatzzahlung 

KONFLIKT /  BEEINTRÄCHTIGUNG  

Boden: Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden Bodenfunktionen durch Versiegelung vollständig beseitigt.  

Umfang: 5.750 m² Beeinträchtigung von Boden durch Neuversiegelung (hier anteilig 1.044 m²) 

MAßNAHME  

Begründung/ Zielsetzung:  
 
Als Kompensation für die bei Herstellung des Wohngebietes entstehende Bodenversiegelung erfolgt eine Ersatzzahlung.  
 

Maßnahmenbeschreibung: 
 
Die Höhe der Ersatzzahlung beträgt 10.440 €.  
 
Sie richtet sich nach den Kosten der Entsiegelung im Flächenverhältnis 1:1 (10 €/ m²).  

 
Der Geldbetrag ist für Maßnahmen zur Aufwertung von Natur und Landschaft und dessen Naturhaushaltsfunktionen insbeson-
dere der Bodenfunktionen zu verwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt  
  Detail auf Anlageblatt Nr.   

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen: 
- keine - 

Beeinträchti-
gung: 

 vermieden                                   vermindert 

 ausgeglichen  ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ausgleichbar 

 ersetzt  ersetzt i.V.m. Maßn.-Nr.  nicht ersetzbar 

Artenschutz 
 Vermeidungsmaßnahme mit Bezug zu artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverboten 

 Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Natura 2000  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNG  

 Flächen der öffentlichen Hand ..........m² Künftiger Eigentümer: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Flächen Dritter .......... m 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme ..........m²  

 Grunderwerb erforderlich ..........m² Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 
Eigentümer des jeweiligen Flurstücks 

 Nutzungsbeschränkung ..........m²  

Flächengröße der Maßnahme                                                       - 
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1. Einleitung 
 
Die Stadt Zossen plant den ersten Bauabschnitt des Wohngebietes „Glienicker Straße“ im 
GT Dabendorf. Dazu wurde eine Brutvogelkartierung durchgeführt. 
 

 
2. Untersuchungsgebiet 
 
Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich im Land Brandenburg im Landkreis Teltow-
Fläming. Es umfasst eine Offenfläche in Umgebung einer lockeren Wohnbebauung an der 
Glienicker Straße im Zossener GT Dabendorf, welche nordöstlich an das Plangebiet grenzt. 
Im Westen grenzt ein unterholzreicher Erlenwald und im Süden ragt eine Kiefernkultur an die 
Offenfläche. Die Offenfläche ist eine Ackerbrache, die überwiegend ruderale Strukturen und 
Halbtrockenrasen aufweist. Kleine Gehölzinseln ragen im Osten (Robinien), im Süden (Lin-
den und Flieder) sowie im Westen (Pflaume, Eiche) in das Plangebiet. Entlang der Glienicker 
Straße mit Radweg befindet sich eine Allee mit vorwiegend Spitzahorn. 

 
 
3. Methoden 
 
Die Erfassung der Brutvögel erfolgte für das Untersuchungsgebiet in Form einer flächende-
ckenden Revierkartierung (SÜDBECK ET AL. 2005). Bei den Begehungen wurden alle anwe-
senden Arten registriert, wobei auf revieranzeigende Merkmale, wie singende Männchen, 
Revierkämpfe, nistmaterial-, futtertragende oder warnende Altvögel, Bettelrufe von Jungvö-
geln u.a. geachtet wurde, um die Brutvogelarten zu bestimmen.  
In der Brutperiode 2020 erfolgten sieben flächendeckende Tagbegehungen (20.03., 09.04., 
19.04., 14.05., 22.05., 08.06., 23.06.) und zwei Nachtbegehungen (25.05., 17.06.).  
Die Nachbegehungen wurden im Mai und Juni zur Kontrolle auf das vermutete Vorkommen 
von Waldohreulen durchgeführt. 

 
Daten zu den einzelnen Begehungen sind im Anhang (Tab. A1) ersichtlich.  
 

 
  



Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan  
„Wohngebiet Glienicker Straße - 1. BA“ Zossen Dabendorf 
 

Anlage 4 
Brutvogelkartierung 2020 

 

 5 

4.  Ergebnisse 
 

4.1. Ergebnisse zum Brutvogelbestand  
 
 
Im gesamten Untersuchungsraum wurden 17 Brutvogelarten aus vier Ordnungen 
(s. folgende Tabelle) ermittelt. Insgesamt wurden 31 Brutpaare kartiert.  
 
Tab. 1: Ordnungen und Anzahl der Arten 

Ordnung Anzahl der Arten 

Hühnervögel (Galliformes) 1 

Kuckucke (Cuculiformes) 1 

Tauben (Columbiformes) 1 

Sperlingsvögel (Passeriformes) 14 

 
Einen Überblick über die bisher ermittelten Brutarten und die Anzahl der Brutpaare, sowie 
den Schutzstatus der Arten enthält die folgende Tabelle. 
 
Tab. 2: Artenliste der Brutvogelkartierung 

Artname Rote Liste EU-
VSRL 

BNat-
SchG 

BP 
gesamt 

Brutgilde 

deutsch wissenschaftlich BB  D 

Amsel Turdus merula    b 2 Buschbrüter 

Blaumeise Cyanistes caeruleus    b 2 Höhlenbrüter 

Dorngrasmücke  Sylvia communis    b 2 Buschbrüter 

Fasan  Phasianus colchicus    b 1 Bodenbrüter 

Gartengrasmücke Sylvia borin    b 1 Buschbrüter 

Girlitz Serinus serinus V   b 1 
Kronen-/ 

Baumbrüter 

Goldammer Emberiza citrinella  V  b 2 Bodenbrüter 

Grünfink Chloris chloris    b 2 
Kronen-/ 

Baumbrüter 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    b 1 Gebäudebrüter 

Haussperling Passer domesticus    b 5 Gebäudebrüter 

Kuckuck Cuculus canorus V   b 1 Brutparasit 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    b 3 Buschbrüter 

Neuntöter Lanius collurio V  + s 1 Buschbrüter 

Ringeltaube Columba palumbus    b 3 
Kronen-/ 

Baumbrüter 

Star Sturnus vulgaris  3  b 1 Höhlenbrüter 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes    b 2 Bodenbrüter 

Zilpzalp Phylloscopus collybita    b 1 Bodenbrüter 
 
RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNBERG et al. 2015)  
RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008) 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarn-
liste 
Anh. I = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 
BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 BNatSchG b= besonders geschützt; s= streng geschützt 

 
Von den ermittelten Brutpaaren (BP) wurden zwei Brutpaare auf der Offenfläche mit randli-
chen Gehölzen, 14 BP im unterholzreichen Erlenwald, ein BP in straßenbegleitenden Gehöl-
zen sowie 14 BP in der Wohnbebauung mit Gärten nachgewiesen (Tab. 4). 
 
Vier der ermittelten Brutvogelarten sind Bodenbrüter (Fasan, Goldammer, Zaunkönig, 
Zilpzalp), zwei Arten Höhlenbrüter (Blaumeise, Star), drei Arten sind Kronen- bzw. Baumbrü-
ter (Girlitz, Grünfink, Ringeltaube), weitere fünf Arten sind Buschbrüter (Amsel, Dorn- und  
Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Neuntöter) und zwei Arten sind Gebäudebrüter 
(Hausrotschwanz, Haussperling).   
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Tab. 3: Brutgilden - Anzahl der Brutpaare auf der zu bebauenden Fläche des 1. BA, im unterholz-
reichen Erlenwald, in straßenbegleitenden Gehölzen sowie in der Wohnbebauung mit 
Gärten 

 Zu bebauende Fläche  
des 1. BA 

Unterholzreicher 
Erlenwald 

Gehölze, stra-
ßenbegleitend 

Wohnbebauung, 
Gärten 

 Offenland Gehölze    

Bodenbrüter 

 

1 
(Goldam-
mer (1)) 

4 
(Fasan (1)), Goldam-
mer (1), Zaunkönig 

(1), Zilpzalp (1)  

1 
(Zilpzalp (1)) 

Höhlenbrüter 
 

 1  
(Star (1)) 

1  
(Blaumeise) 

1 
(Blaumeise (1)) 

Kronen- bzw. 
Baumbrüter 

 

 
3 

(Ringeltaube (2), 
Grünfink (1))  

3 
(Girlitz (1), Grün-

fink (1), Ringeltau-
be (1)) 

Buschbrüter 

 

1 
(Neuntöter 

(1)) 

5 
(Amsel (2), Dorn-

grasmücke (2), Gar-
tengrasmücke (1))   

3 
(Mönchsgrasmü-

cke (3)) 

Gebäudebrüter 

 

 

  

6 
(Haussperling (5), 
Hausrotschwanz 

(1)) 

Brutparasit   1 (Kuckuck (1))   

 

4.2 Vorkommen des Kranichs  
 
Kraniche (Grus grus) sind mit einem Paar im Gebiet vertreten. Sie wurden auf der Offenflä-
che und am westlichen Rand des Erlenwaldes bei geringer Fluchtdistanz beobachtet. Am 
14.05.2020 wurde das Paar mit einem Jungvogel auf der Offenfläche des Plangebietes 
nachgewiesen.  
Bereits im Jahr 2019 wurde das Vorkommen eines Paares ohne Bruterfolg durch Beobach-
tungen am 20.06.2019 sowie am 16.09.2019 bestätigt.  
Innerhalb des UG konnte der Brutplatz nicht ermittelt werden. Er wird an einem kleinen Ge-
wässer im Flurstück 207 in ca. 200 m Entfernung zur Offenfläche vermutet. 
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5. Bewertung des Brutvogelbestandes  
 
Von den ermittelten Arten sind drei Arten auf der Vorwarnliste zur Roten Liste Brandenburgs 
aufgeführt (Tab. 4). Auf der Roten Liste Deutschlands steht eine gefährdete Art (Star). Dar-
über hinaus wurde eine weitere Art der Vorwarnliste zur Roten Liste Deutschlands ermittelt 
(Tab. 4). Eine Art steht in Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (Neuntöter). Alle 
europäischen Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG besonders geschützt; eine Art (Neuntöter) 
ist streng geschützt.  
 
Tab. 4: Anzahl der Arten in den Schutzkategorien 

  Anzahl der Arten 

Arten der Roten Liste Brandenburgs  Kategorie 1  
(vom Aussterben bedroht) 

- 

 Kategorie 2  
(stark gefährdet) 

- 

 Kategorie 3  
(gefährdet) 

- 

 Vorwarnliste 3 

Arten der Roten Liste Deutschlands Kategorie 1  
(vom Aussterben bedroht) 

- 

 Kategorie 2  
(stark gefährdet) 

- 

 Kategorie 3  
(gefährdet) 

1 

 Vorwarnliste 1 

Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG; Anhang I) 1 

Streng geschützte Arten nach Bundesnaturschutzgesetz 1 

RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015) 
RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008) 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste 
EU-VSRL = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 
BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 BNatSchG  

 

 
6.  Der Untersuchungsraum als Lebensraum für Vögel 
 
Auf der Offenfläche des Plangebietes wurden bisher keine brütenden Vögel angetroffen. Das 
Vorkommen der nachgewiesenen Brutvögel beschränkt sich auf Gehölze und die Wohnbe-
bauung mit Gärten in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes.  
Im Offenland wurden lediglich Nahrungsgästen beobachtet. 
 
Amsel (Turdus merula) 
Habitatansprüche: 
Diese euryöke Art ist in allen Waldtypen (von geschlossenen Hochwäldern bis in lichte 
Buschwälder, Strauchheiden), in der offenen Landschaft und im urbanen Bereich Brutvogel 
und erreicht Siedlungsdichten von 2 - 14 BP / 10 ha (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER  1988, 
ABBO 2001). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Es wurden zwei BP im unterholzreichen Erlenwald ermittelt.  
 
Blaumeise (Cyanistes caeruleus) 
Habitatansprüche: 
Von der Blaumeise werden Laub- und Mischwälder aller Art und baumbestandene Ortslagen 
bewohnt. Unter der Voraussetzung, dass ausreichend Höhlungen vorhanden sind, kommt sie 
auch in der halboffenen Kulturlandschaft und innerhalb von Siedlungen vor (RUTSCHKE 1983, 
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997, FÖGER & PEGORARO 2004). 
Vorkommen im Untersuchungsraum: 
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Ein Paar brütet in einem Spitzahorn (Baum-Nr. 3) in der Baumreihe an der Glienicker Straße. 
Ein weiteres Paar wurde in einem Garten am nordwestlichen Rand des Plangebietes beobach-
tet. 
 
Dorngrasmücke (Sylvia communis) 
Habitatansprüche: 
Die Dorngrasmücke siedelt in der offenen Landschaft. Sie bevorzugt wärmere Lagen und 
begnügt sich hier schon mit kleinen Komplexen von Dorngestrüpp, Staudendickichten und 
trockenem Schilf oder von Altgras umwucherten, kaum mannshohen Einzelbüschen u.a. 
Orten (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER, 1991). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Im Randbereich des unterholzreichen Erlenwaldes zum Offenland brüten zwei Paare. 
 
Fasan (Phasianus colchicus) 
Habitatansprüche: 
Der Fasan bevorzugt einen Lebensraum, der kombiniert ist, aus offenen Nahrungsflächen 
und sicherer Deckung in Wassernähe. Er nutzt zur Brutzeit gern Klee- und Luzernefelder 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1994). 
Vorkommen im Untersuchungsraum: 

Ein Vorkommen besteht am südöstlichen Randbereich zwischen Erlenwald und Offenfläche. 
 
Gartengrasmücke (Sylvia borin) 
Habitatansprüche: 
Brütet in gebüschreichem, offenem Gelände und in kleinen Feldgehölzen. Bevorzugt feuchte 
oder schattenspendende Gehölze mit gut ausgebildeter (Hoch-)Stauden- und Strauch-
schicht, wie unterholzreiche Laub- und Mischwälder mit lockerem Kronendach, Hecken und 
Knicks. Besiedelt in Wäldern vornehmlich Randlinien und Auflockerungen verschiedener Art 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1991). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Ein Paar brütet im unterholzreichen Erlenwald.  
 
Girlitz (Serinus serinus) 
Habitatansprüche: 
Die Art siedelt in der offenen mosaikartigen Landschaft mit Baum- und Strauchgruppen so-
wie Kraut- und freien Bodenflächen, wichtig sind freie Singwarten. Girlitze finden diese Struk-
turen meist im menschlichen Siedlungsraum (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

In der Ortslage Schönhagen wurde ein Paar nachgewiesen. 
 
Goldammer (Emberiza citrinella) 
Habitatansprüche: 
Bevorzugt werden Saumbiotopen (Ökotone) entlang von Hecken, Gräben, Wegen und 
sonnigen Waldrändern bzw. im Grenzbereich zwischen Kraut-Staudenfluren einerseits und 
Strauch- oder Baumvegetation anderseits. Dabei ist der Feuchtegrad des Standortes von 
geringerer Bedeutung. Die Siedlungsdichte ist örtlich unterschiedlich (0,3 - 5,0 BP / 10 ha) 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997, ABBO 2001). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Ein Paar wurde im Süden der Fläche des Plangebietes unweit der Eiche ermittelt. Ein 
weiteres Paar brütet an jungen Kiefern im Osten des Plangebietes.  
 
Grünfink (Chloris chloris) 
Habitatansprüche: 

Mit Ausnahme zusammenhängender Forstgebiete kommt die Art regelmäßig in Brandenburg 
vor. Und siedelt in Landschaften, die locker zusammengesetzt aus Gebüschen, Bäumen und 
freien Fluren sind; besonders Feldgehölze, Ränder von Waldungen, Gärten, Parks, Grünan-
lagen (BLÜMEL 1983, GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997, ABBO 2001). 
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Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Von den zwei im UG ermittelten BP wurde ein Paar in einem Garten im Osten des Plangebietes 
sowie ein Paar im unterholzreichen Erlenwald  festgestellt. 
 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochrurus) 

Habitatansprüche: 
Der Hausrotschwanz besiedelt Ortschaften, Industriegebiete und Tagebaugebiete, wie z.B. 
Kiesgruben. Siedlungsdichten werden mit 0,8 - 1,0 BP / 10 ha angegeben (MENZEL 1983, 
RUTSCHKE, 1983). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

In einem Gebäude am westlichen Rand des Plangebietes brütet ein Paar. 
 
Haussperling (Passer domesticus) 
Habitatansprüche: 
Siedelt in Mitteleuropa eng an den Menschen angeschlossen. Voraussetzung für Brutbiotope 
sind ganzjährige Verfügbarkeit von Sämereien und Getreideprodukten, Nischen und Höhlen 
an Gebäuden oder wenigstens Bäume und Sträucher als Nistmöglichkeiten sowie für die 
Insektennahrung der Jungen ausreichend ergiebige Grünflächen (GLUTZ VON BLOTZHEIM & 

BAUER 1997). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Haussperling brütet in Gebäuden am westlichen Rand mit vier Paaren  sowie am östlich 
Rand des Plangebietes mit einem BP. 
 
Kuckuck (Cuculus canorus)  
Habitatansprüche: 
Der Kuckuck bewohnt Moore, Heiden, Kulturland und lichte Wälder. Kuckucke sind Brutpa-
rasiten bei kleinen Singvögeln wie Rohrsängern, Piepern und Stelzen.  (HEINZEL ET AL. 
1996). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Im unterholzreichen Erlenwald wurde ein Vorkommen ermittelt. 
 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
Habitatansprüche: 
Die euryöke Mönchsgrasmücke ist in allen Waldtypen, höheren Gebüschformationen und 
Feuchtgebieten mit Schilfbeständen zu finden. Sie nutzt eher randständige Gebüschzonen 
und im Waldesinneren Gebiete mit reichhaltiger Kraut- und Strauchschicht. Die beliebtesten 
Habitate stellen feuchte Laub- und Mischwälder, speziell Auwälder, dar (BERTHOLD et al. 1990, 
ABBO 2001). 
Vorkommen im Untersuchungsraum: 

Die Art wäre im unterholzreichen Erlenwald zu erwarten gewesen. Dort wurde jedoch kein 
Brutvorkommen nachgewiesen. In den westlich angrenzenden Gärten brüten zwei BP sowie 
in den östlich angrenzenden ein BP 
 
Neuntöter (Lanius collurio) 
Habitatansprüche: 
Der Neuntöter brütet in der offenen strauchreichen Landschaft. Aufgelassene oder ungestörte 
Kiesgruben, Tagebaue und dergleichen werden ebenso gern besiedelt wie Feldgehölze und 
Randbereiche von Wäldern, sofern eine ausgeprägte, z.T. geklumpte Strauchschicht vorhanden 
ist. Wichtig sind besonnte Bereiche (RUTSCHKE 1983). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Innerhalb des Plangebietes brütet ein Paar am südlichen Randbereich in einem 
Pflaumengebüsch. 
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Ringeltaube (Columba palumbus) 
Habitatansprüche: 
Die Ringeltaube brütet als euryöke Art in der offenen Landschaft, in urbanen Bereichen und in 
allen Waldtypen oder in der Umgebung von Feldern und anderen Krautfluren und Siedlungen. 
Entscheidend für die Besiedlung ist zweifellos die Erreichbarkeit geeigneter Nahrung (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM & BAUER 1994, ABBO 2001). 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Im unterholzreichen Erlenwald wurden zwei Paare sowie in einem Garten am nördlichen 
Rand des Plangebietes ermittelt. 
 
Star (Sturnus vulgaris)  
Habitatansprüche:  
Diese äußerst anpassungsfähige Art ist eigentlich überall zu finden, mit Ausnahme des Inne-
ren größerer geschlossener Waldgebiete. Bruten sind in allen als Höhlungen zu erkennen-
den Räumen möglich. Auch kolonieartiges Brüten wurde nachgewiesen (RUTSCHKE 1983). 
Vorkommen im Untersuchungsraum:  

Am südöstlichen Rand an der südöstlichen Ecke knapp außerhalb des Untersuchungsrau-
mes brütet ein Paar in einer Erle. 
 
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) 
Habitatansprüche: 
Der Zaunkönig besiedelt unterholzreiche Laub-, Misch- und Nadelwälder, wobei Bruchwälder 
und andere feuchte Habitate bevorzugt werden (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1985, 
RUTSCHKE 1983). 
Vorkommen im Untersuchungsraum/ Eignung des UG für die Art: 

Ein Paar brütet im südlich angrenzenden unterholzreichen Erlenwald. 
 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita) 
Habitatansprüche: 
Der Zilpzalp ist eine licht- und feuchtigkeitsliebende Art und bevorzugt Au- und Bruchwälder mit 
dichter aber unterbrochener Krautschicht, lockerer Strauchschicht und leichter bis mittlerer 
Baumschicht. Hier nutzt er die unteren und oberen Schichten der Bäume (SCHÖNFELD 1978, 
ABBO 2001). 
Vorkommen im Untersuchungsraum: 

Ein Paar brütet im südlich angrenzenden unterholzreichen Erlenwald. 
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Anhang I 
 
Tab. A1: Tagbegehungen, Daten der Begehungen und Wetterbedingungen 

1. Begehung 20.03.20 bedeckt, 8°C 

2. Begehung 09.04.20 heiter, wenige Wolken, 7 bis 18°C, leichter NW-Wind 

3. Begehung 19.04.20 
heiter, wenige Wolken, 1 bis 11°C, später leichter bis mäßiger O-
Wind 

4. Begehung 14.05.20 
anfangs bewölkt mit leichtem Regen, dann heiter bis wolkig, 6 bis 
13°C 

5. Begehung 22.05.20 
heiter bis leicht bewölkt, 8 bis 20°C, später leichter bis mäßiger 
NW-Wind 

6. Begehung 08.06.20 wolkig, 10 bis 18°C 

7. Begehung 23.06.20 wolkenlos, 10 bis 24°C 

 
 
Tab. A2: Nachtbegehungen, Daten der Begehungen und Wetterbedingungen 

1. Begehung 25.05.20 heiter bis wolkig, um 15°C, leicht bis mäßig NW 

2. Begehung 17.06.20 wolkig, um 25°C 
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Baum
Nr. 

Art 
StU 
[cm] 

Höhe 
[m] 

Krone 
[m] 

FLL Bemerkungen 

1 Spitzahorn 161 14 9 1  

2 Spitzahorn 55 8 3 1  

3 Spitzahorn 185 14 8 3 
Spechthöhle, leichter 
Stammschaden 

4 Robinie 140 15 8 2  

5 Spitzahorn 190 20 11 2 

Asthöhle, geeignet für 
Fledermäuse und Vögel, Brut 
von Bm 

6 Spitzahorn 115 15 9 2 

Höhlung in Stamm, keine 
Eignung für Fledermäuse und 
Vögel 

7 Bergahorn 180 20 10 3 

Stammschaden, Höhlung in 
Stamm, keine Eignung für 
Fledermäuse und Vögel 

8 Spitzahorn 190 22 10 2 
Asthöhle, keine Eignung für 
Fledermäuse und Vögel 

9 Spitzahorn 210 20 12 1 

Höhlung in Stamm, keine 
Eignung für Fledermäuse und 
Vögel 

10 Bergahorn  140 18 8 2 

Höhlung in Stamm, keine 
Eignung für Fledermäuse und 
Vögel 

11 Spitzahorn 210 20 12 2 

Höhlung in Stamm, keine 
Eignung für Fledermäuse und 
Vögel 

12 Spitzahorn 125 18 8 1  

13 Spitzahorn  200 20 13 2 
Höhlung in Stamm, Eignung für 
Fledermäuse und Vögel 

14 Spitzahorn 175 18 9 2  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die Stadt Zossen plant an der Glienicker Straße in der Stadt Zossen Gemeindeteil Daben-
dorf im Landkreis Teltow-Fläming die Schaffung von Planrecht für Wohnbebauung. Durch 
den Bebauungsplan soll der Nachfrage an Baugrundstücken nachgegangen werden und das 
Angebot an Baugrundstücken im städtischen Bereich vergrößert werden. Zusätzlich wird die 
Erschließung des Gebiets gewährleistet. 
 
Gemäß der gesetzlichen Vorgaben ist im vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag (ASB) zu untersuchen, ob Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) bzw. Vorkommen von europäischen Vogelarten 
durch das Vorhaben möglicherweise von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG be-
troffen sein könnten. Sofern das Eintreten von Zugriffsverboten gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten nicht auszuschließen ist, 
erfolgt eine Bewertung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme 
von den Zugriffsverboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 
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2 Rechtliche Grundlagen und Vorgehen 

2.1 Rechtliche Grundlagen 
Der rechtliche Rahmen zur Berücksichtigung des Artenschutzes in der Eingriffsregelung wird 
zum einen auf Bundesebene durch die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), zum anderen auf europäischer Ebene durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) gebildet. 
In den Artenschutzregelungen nach BNatSchG (§§ 44, 45 und 67) werden u. a. die Vorga-
ben der FFH-Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie umgesetzt.  
Die Artenschutzregelung nach § 44 BNatSchG sowie die Zulassung einer Ausnahme nach 
§ 45 (8) BNatSchG sind eigenständig in Form eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
(ASB) abzuarbeiten. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und dem sich bundesweit herausbil-
denden Konsens zur Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange sind folgende Arten-
gruppen relevant: 

 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelarten (alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten im Sinne 
des Artikels I der Richtlinie 79/409/EWG (VS-RL)) 

Hinsichtlich der Vögel sind neben den Brutvorkommen auch die Rastvorkommen zu betrach-
ten. Rastplätze nehmen eine wichtige Lebensraumfunktion ein und müssen in diesem Zu-
sammenhang als Ruhestätte nach § 44 BNatSchG eingestuft werden. Aufgrund der i. d. R. 
hohen Flexibilität der Rastvögel ist jedoch nicht jedes kleine Vorkommen oder jede Einzelbe-
obachtung artenschutzrechtlich relevant. Von einem potenziellen Konflikt ist erst dann aus-
zugehen, wenn die Konzentration der möglicherweise betroffenen Rastvögel eine mindes-
tens regionale oder landesweite Bedeutung erreicht. 
Für die ausschließlich national geschützten Arten (besonders bzw. streng geschützte Arten 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 bzw. 14 BNatSchG, die nicht zu den europarechtlich geschützten 
Arten gehören) wird die Problembewältigung entsprechend der geltenden Fachpraxis in der 
Eingriffsregelung erreicht. Für die Ermittlung, ob vorhabenbedingte Beeinträchtigungen ar-
tenschutzrechtliche Verbote auslösen, sind ausschließlich die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG heranzuziehen. 
 
 
"Es ist verboten,  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zu-
griffsverbote)." 
Im § 44 (5) BNatSchG ist geregelt, dass für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zulässige Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Abs. 2 Satz 1 die Zugriffsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 4 gelten. Sind in An-
hang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten be-
troffen, liegt ein Verstoß gegen  
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann, 
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2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 
3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 
Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-
ten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.  
Bei der fachlichen Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG werden Vermei-
dungsmaßnahmen im engeren Sinn, die am Vorhaben ansetzen und die Entstehung von 
Beeinträchtigungen verhindern, sowie CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the continued 
ecological functionality of breeding sites and resting places = Maßnahmen zur Sicherstellung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungsstätten und Ruhestätten) 
einbezogen.  
Vermeidungsmaßnahmen sind meist bauwerksbezogene Vorkehrungen, die dazu dienen, 
negative (Teil-)Wirkungen des Eingriffes zu verhindern (z. B. Querungshilfen wie Brücken- 
oder Unterführungsbauwerke, frühzeitige Baufeldräumung außerhalb der Präsenzzeiten der 
Tiere).  
CEF-Maßnahmen stellen dagegen Maßnahmen dar, die negative Wirkungen von Eingriffen 
auf der Seite des Betroffenen, d. h. der betroffenen (Teil-)Population, durch Gegenmaßnah-
men auffangen. Sofern die Brutstätte oder der Rastplatz durch vorgezogene Maßnahmen in 
derselben Größe (oder größer) und in derselben Qualität (oder besser) für die betreffende 
Art aufrechterhalten werden kann, findet keine Beschädigung der Funktion, Qualität oder 
Integrität des Habitates statt und das Vorhaben kann ohne Ausnahmeverfahren nach Art. 16 
stattfinden. In Hinblick auf die Anforderungen an die Funktionserfüllung kann davon ausge-
gangen werden, dass CEF-Maßnahmen in ausreichendem Umfang und artspezifisch vorzu-
sehen sind und frühzeitig erfolgen müssen, um zum Eingriffszeitpunkt bereits ohne sog. „ti-
me-lag“ (ohne Engpass-Situation) zu funktionieren. CEF-Maßnahmen sollten sich inhaltlich 
und räumlich an übergeordneten Artenschutzkonzepten orientieren. Sofern diese zum Vor-
habenszeitpunkt (noch) nicht existieren, ist eine diesbezügliche Abstimmung mit den zustän-
digen Fachbehörden vorzusehen.  
Ist ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 BNatSchG gegeben, ist in Folge eine Beurteilung 
der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Zugriffsverboten 
gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-RL und Art. 9 Abs. 2 
der VS-RL sind dabei zu beachten. 
Gemäß § 45 abs. 7 BNatSchG darf eine Ausnahme zugelassen werden 
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 
2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 
dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswir-
kungen auf die Umwelt oder 
5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Art. 16 Abs. 1 der FFH-RL weiter gehende Anforderungen enthält. Art. 16 Abs. 3 der 
FFH-RL und Art. 9 Abs. 2 der VS-RL sind zu beachten. 
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Für alle Arten, für die sich aufgrund der Datenlage unvermeidbare Beeinträchtigungen erge-
ben, erfolgt die Darlegung der Gründe für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG. Die Si-
cherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-
gung kann und muss in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen 
werden, die so konzipiert sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich überneh-
men werden. Ggf. sind auch hier vorgezogene Maßnahmen erforderlich. Die beschriebenen 
Maßnahmen sind als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-
Maßnahmen, FCS = favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) zu be-
zeichnen. 

2.2 Methodisches Vorgehen 
Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die europäi-
schen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie wird geprüft, ob die in § 44 
BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Sofern die Verbotstatbestände eintre-
ten ist zu prüfen, ob die fachlichen Ausnahmebedingungen  gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erfüllt sind. 
Durch den Abgleich der artspezifischen Habitatansprüche mit den gegebenen Biotopstruktu-
ren werden jene Arten ermittelt, für die begründet mit einem Vorkommen zu rechnen ist (Po-
tentialanalyse). Im Rahmen der Relevanzprüfung (siehe Anhang 1) werden die europarecht-
liche geschützten Arten ermittelt, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das 
Vorhaben mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann und die somit keiner weiteren arten-
schutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müssen (Abschichtung). 
Für alle geschützten Arten, für die eine erhebliche Beeinträchtigung der Population im Unter-
suchungsraum nicht ausgeschlossen werden kann, schließt sich die Konfliktanalyse als 
zweiter Prüfschritt an. Nach einer Prognose möglicher Wirkungen werden die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sowie Art. 12 und 13 FFH-RL respektive Art. 5 VS-RL 
überprüft. Ist nicht auszuschließen, dass die Verbotstatbestände erfüllt werden, so ist eine 
Prüfung der Ausnahmemöglichkeiten des § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. 
Hinsichtlich der europäischen Vogelarten sind alle in Brandenburg heimischen Brutvogelar-
ten zu berücksichtigen. Entsprechend den Hinweisen zur Erstellung des Artenschutzbeitrags 
(ASB) bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg (FROELICH & SPORBECK 2008, Stand 
August 2008, ergänzt 02/2011) wird wie folgt vorgegangen: 
Gefährdete oder sehr seltene Vogelarten sowie Arten mit speziellen artbezogenen Habi-
tatansprüchen sind i. d. R. auf Artniveau zu behandeln. Nicht gefährdete Arten ohne beson-
dere Habitatansprüche können für die Konfliktanalyse in Artengruppen (z. B. Gebüschbrüter, 
Offenlandbrüter) zusammengefasst betrachtet werden.  
Als Auswahlkriterium für die auf Artniveau zu betrachteten Vogelarten werden die Rote Liste 
der Brutvögel Brandenburgs sowie der Anhang I der VS-RL zu Grunde gelegt. Darüber hin-
aus sind grundsätzlich auch solche Arten relevant, die besondere Ansprüche an ihre Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten stellen und somit aller Wahrscheinlichkeit nach Probleme mit 
dem Finden adäquater neuer Lebensräume haben würden.  
Die nicht gefährdeten Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen werden aufgrund des im 
Folgenden zitierten Urteils in Artengruppen entsprechend ihres Nistplatzes, z. B. als Ni-
schenbrüter zusammengefasst betrachtet. Eine artbezogene Bearbeitung der Konfliktanalyse 
dieser ungefährdeten „Allerweltsarten“ erscheint nicht sinnvoll, da sich für jede betroffene Art 
in etwa der gleiche Sachverhalt und damit der gleiche Wortlaut ergeben. Zudem ist nach 
einem Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 5. März 2007 die “Bruthöhle“ an sich die re-
levante Lebensstätte, unabhängig davon, welche Art in den einzelnen Jahren darin nistet 
(OVG 11 S 19.07).  

2.3 Datengrundlagen 
Für die Ermittlung der Artvorkommen im Eingriffsraum wurden folgende Datengrundlagen 
ausgewertet: 

 Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg hei-

mischen Vogelarten (MUGV 2011) 

 Brutvogelkartierung 2020 (GUP 2020, vgl. Anlage 1 und Anlage 4 zum GOP) 
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 Abfrage des zentralen Fachinformationssystems Naturschutz des LfU (OSIRIS) 

Angaben zu weiteren verwendeten Unterlagen sind dem Literaturverzeichnis zu entnehmen. 
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3 Vorhaben und Untersuchungsraum 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baurechtlichen Voraussetzung für die 
Anlage eines Wohngebietes in Zossen/ Dabendorf geschaffen werden.  
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 1,77 ha.  
Die vorgesehene Flächennutzung beinhaltet folgende Nutzungen: 

 öffentliche Straßenfläche (2.782 m²) 
o Straße (Fahrbahn) 
o 7 Stellplätze 
o Zufahrten  
o Gehweg 
o Straßenbegleitgrün mit Bauminseln 
o Mulden 
o Rasenfläche an südlicher Einmündung Glienicker Straße (Pumpenstation) 

 Allgemeines Wohngebiet (14.929 m²) 
o Private Grundstücksflächen (13.643 m²) 
o Heckenpflanzungen (1.286 m²) 

3.2 Untersuchungsraum des ASB 
Als Untersuchungsraum für den vorliegenden ASB wird für den überwiegenden Teil der Ar-
tengruppen der Untersuchungsraum des Grünordnerischen Fachbeitrages (GOP) zugrunde 
gelegt (Geltungsbereich zzgl. ca. 30 m). Für die Brutvögel umfasste der Untersuchungsraum 
die gesamte Ackerbrache zuzüglich 30 m im Siedlungsraum und zuzüglich 50 m im Südwes-
ten im Bereich der Niederung des Nottefließes. Für einzelne Arten mit großräumigen Revie-
ren oder Aktionsradien (z.B. Fledermäuse) wird der Untersuchungsraum größer gefasst, um 
das artspezifische Raumgefüge besser erfassen zu können. 

3.3 Beschreibung des Untersuchungsraumes 
Dabendorf ist ein Gemeindeteil der Stadt Zossen und befindet sich im Landkreis Teltow-
Fläming im Land Brandenburg südlich von Berlin. Das Plangebiet liegt nördlich der Stadt 
Zossen. Der Untersuchungsraum ist Teil der Siedlungshauptachse Dabendorf-Zossen-
Wünsdorf entlang der B96 und der Dresdner Bahn. 
 
Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg zählt der Untersuchungsraum zum Natur-
raum „Mittlere Mark“. Nach SCHOLZ (1962) gehört der Untersuchungsraum zur Haupteinheit 
„Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen“ (81) und darin zur Untereinheit „Nuthe-
Notte-Niederung“ (815). Die „Nuthe-Notte-Niederung“ beinhaltet eine weiträumige, stark ver-
zweigte Niederungslandschaft, aus der sich flachwellige Grundmoränenplatten und Stauch-
moränenzüge erheben. 
 
Das Untersuchungsgebiet wird von einer Ackerbrache eingenommen, die hauptsächlich von 
durchgrünten Siedlungsgebieten mit typischem Dorfcharakter, stellenweise von benachbar-
ten Wald- und Forstflächen und der bewaldeten Niederung des Nottefließes westlich der 
Ackerbrache eingerahmt wird. Prägend ist die Allee entlang der Glienicker Straße nördlich 
des Geltungsbereiches.  
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4 Relevanzprüfung 

4.1 Wirkfaktoren 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren kurz ausgeführt, die für das Vorhaben relevante Be-
einträchtigungen und Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten 
verursachen können. Die Wirkungen des Vorhabens werden in bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Wirkfaktoren unterschieden. 

4.1.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Tötung/Verletzung von Tieren oder ihren Entwicklungsformen 

Im Zuge der Baufeldräumung, insbesondere bei Gehölzrodung, sowie während der Bau-
durchführung besteht eine temporäre Gefahr der Tötung bzw. Verletzung von in erster Linie 
wenig oder nicht mobilen Tierarten bzw. von Individuen in immobilen Stadien in deren Quar-
tieren (z.B. Nester von Brutvögeln) oder Winterruheplätzen. Indirekt tritt das Zugriffsverbot 
der Tötung ein, wenn es bspw. bei Brutvogelarten zur Nestaufgabe kommt und Jungvögel 
oder Eier in den betroffenen Nestern zu Grunde gehen.  

Lebensraumverluste durch Flächeninanspruchnahme 

Eine baubedingte Flächeninanspruchnahme ist bedingt durch die Anlage von Baustellenein-
richtung, Bauverkehr, Baubetrieb und das eigentliche Baugeschehen. Baubedingt kann eine 
temporäre Beeinträchtigung von Lebensraumfunktionen in Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
einschließlich essentieller Nahrungshabitate durch direkte Inanspruchnahme der Habitate 
eintreten. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme findet innerhalb des Geltungsbereiches 
statt. Zusätzliche Flächen werden nicht beansprucht. 

Lärmimmissionen  

Baustellenlärm ist zwar zeitlich begrenzt, jedoch im Unterschied zu Verkehrslärm ist er durch 
einen höheren Anteil an starken und kurzzeitigen Schallereignissen gekennzeichnet. Die 
Scheuchwirkung ist prinzipiell größer, die Dauerbelastung in der Regel jedoch geringer. Ge-
wöhnungseffekte wie sie etwa bei gleichmäßigen oder rhythmisch wiederkehrenden Lärmbe-
lastungen zu erkennen sind, stellen sich kaum ein (RECK et al. 2001). Eine temporäre Ver-
drängung störungsempfindlicher Arten ist möglich.  
 
Schadstoffemissionen 

Temporäre Beeinträchtigungen von Tierarten durch Schadstoffeinträge können über Boden 
und Wasser erfolgen. Es besteht die Gefahr von Schadstoffeinträgen durch die unsachge-
mäße Handhabung von Baumaterialien, Kraft- und Schmierstoffen, sowie Chemikalien. 

Erschütterungen 

Störungen durch Erschütterung sind artspezifisch sehr verschieden. Erschütterung treten 
vornehmlich im direkten Umfeld der Bauarbeiten auf. Meist sind sie ähnlich wie Schall durch 
starke und kurzzeitige Ereignisse gekennzeichnet. Erschütterungen können auch durch ein 
erhöhtes Verkehrsaufkommen von schweren Gütern sowie durch An- und Abtransport von 
Geräten und Materialien auftreten.   

Optische Störungen 

Optisch wahrnehmbare, sich bewegende Baumaschinen bzw. Fahrzeuge, sich bewegende 
Menschen sowie Lichtimmissionen zählen zu den hauptsächlichen Störquellen, die sich 
durch Scheucheffekte negativ auf Tierarten auswirken können. Dabei treten artspezifisch 
unterschiedliche Reaktionsmuster auf. 

Optische Störungen von Tieren sind entsprechend der unterschiedlichen Ansprüche der Le-
bewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. Der Untersuchungsraum ist aufgrund der vor-
handenen Glienicker Straße und der benachbarten Siedlungsbereiche vorbelastet. Es ent-
stehen baubedingt keine über den IST-Zustand hinausgehenden optischen Störwirkungen.  
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Kollisionsrisiko 

Während der Bauphase besteht für die Arten teilweise ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit Bau-
fahrzeugen etc. (z.B. durch die Lockwirkung von Baustellenlicht). Temporär können Gefähr-
dungen von Individuen entstehen. Der Untersuchungsraum ist aufgrund der vorhandenen 
Glienicker Straße und der benachbarten Siedlungsbereiche vorbelastet. Es entstehen bau-
bedingt keine über den IST-Zustand hinausgehenden Kollisionsrisikien. 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Durch das Vorhaben wird anlagebedingt eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme verur-
sacht (Versiegelung etc.) bzw. Umnutzung vorgenommen. Diese Flächeninanspruchnahme 
kann unmittelbar zu einem Habitatverlust oder zu einem Funktionsverlust der Flächen füh-
ren.  

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Lärmemissionen/ - immissionen/ Optische Störungen 

Licht- und Lärmimmissionen stellen Veränderungen der abiotischen Standortverhältnisse 
und Lebensräume dar, die z. B. zu mittelfristigen Verschiebungen im Artgefüge, zu Verhal-
tens- und Entwicklungsstörungen und zu Vertreibungseffekten führen können.  

Der Untersuchungsraum ist aufgrund der vorhandenen Glienicker Straße und der benach-
barten Siedlungsbereiche vorbelastet. Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Auswei-
sung eines Wohngebietes innerhalb bzw. am Randbereich von Siedlungsflächen zur Lü-
ckenschließung. Die zu bebauende Offenlandfläche ist als Ruderalflur/ Ackerbrache anthro-
pogen geprägt. Die vor allem im Norden, Osten und Süden benachbarten Siedlungsstruktu-
ren sind der geplanten Nutzung vergleichbar und wirken bereits jetzt auf die Vorhabenfläche 
(Anwesenheit von Menschen, Geräusche von Siedlungen u.ä.).  

Es entstehen betriebsbedingt keine über den IST-Zustand hinausgehenden Störwirkungen. 

4.2 Eingrenzung relevanter Arten 
Im Rahmen einer Relevanzprüfung werden zunächst die europarechtlich geschützten Arten 
„herausgefiltert“ (Abschichtung), für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das 
jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann und die daher 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen.  
 
Dies sind Arten,  

 die im Land Brandenburg gem. Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 

 die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

 deren Lebensräume/Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (z. B. 

Hochmoore und Seen) und 

 deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenbedingt so gering ist, dass sich relevante 

Beeinträchtigungen/Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 

 
Für zahlreiche Arten konnten Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
bereits im Zuge der Relevanzprüfung ausgeschlossen werden.  
 
Ausschlussgründe sind 

 Verbreitung 

 Habitatansprüche 

 Wirkungsprozesse des Vorhabens auf die jeweilige Art 

 Auskünfte der Fachbehörden (einschließlich das zentrale Fachinformationssystem 

Naturschutz des LfU (OSIRIS)) 
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 Ergebnisse gesonderter faunistischer Untersuchungen (vgl. Anlagen 1 und 4 zum 

GOP) 

 
Die Relevanzprüfung befindet sich im Anhang 1 dieser Unterlage. 
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5 Bestandsauswertung 

5.1 Bestand der Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

5.1.1 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL 
Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben von im Land Brandenburg vorkommenden Pflan-
zenarten des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Relevanzprüfung ausge-
schlossen werden. Aufgrund ihrer Verbreitung oder ihrer Habitatansprüche ist nicht mit dem 
Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL zu rechnen (vgl. Anhang 1). 

5.1.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL 

5.1.2.1 Säugetiere des Anhangs IV der FFH-RL 
 
Wolf 
Das Wolfsrevier „Sperenberg-Wünsdorf“ tangiert den südwestlichen Stadtrand von Zossen 
(LfU 2019). Aufgrund der Siedlungsnähe ist mit keinen Wolfsvorkommen im Untersuchungs-
raum zu rechnen. 
 
Fischotter und Biber 
Der Fischotter kommt im Land Brandenburg flächendeckend vor und der Biber ist in Ausbrei-
tung. Beide Arten benötigen reichgegliederte und störungsarme Ufer als Fortpflanzungsstät-
ten. Diese sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Im Untersuchungsgebiet befinden 
sich keine Gewässer.  
 
Fledermäuse 
Im Geltungsbereich befinden sich laut OSIRIS-Portal keine Fledermausvorkommen. Die im 
Geltungsbereich vorhandenen Baumgruppen weisen keine besondere Eignung (Tagesver-
stecke) für Fledermäuse auf. Die Alleebäume an der Glienicker Stra0e weisen vereinzelt 
Eignung für Fledermäuse auf. Die Allee ist vom Vorhaben nicht betroffen.  
 
Weitere Säugetiere 
Das Vorkommen weiterer Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen 
der Relevanzprüfung ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 1). 
 

5.1.2.2 Reptilien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
 
Laut OSIRIS-Portal sind die Reptilienarten Waldeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter im 
Raster nachgewiesen. Der Geltungsbereich weist keine geeigneten Habitate für die genann-
ten Arten auf.  
 
Reptilien nutzen insbesondere sonnenexponierte Böschungen als Lebensraum. Die Acker-
brache ist versteckarm und weist kaum Rohbodenstandorte auf. Eiablageplätze fehlen. Der 
Geltungsbereich gehört nicht zu den bevorzugten Habitaten von Reptilien.  
 
Im Rahmen der Bestanderfassungen wurde auf das Vorhandensein von Reptilien geachtet. 
Es konnten keine Nachweise erbracht werden. Insbesondere Zauneidechsen und Hinweise 
auf Vorkommen von Zauneidechsen wurden bei den Geländebegehungen nicht beobachtet.  
 
Das Vorkommen von Reptilien des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Rele-
vanzprüfung ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 1). 
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5.1.2.3 Amphibien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
 
Laut OSIRIS-Portal liegt der Untersuchungsraum in einem Raster, in welchem folgende Ar-
ten des Anhang IV der FFH-RL vorkommen: Kreuzkröte, Knoblauchkröte, Wechselkröte, 
Moorfrosch und Kammmolch. Laichgewässer sind im Untersuchungsraum und dessen nähe-
rer Umgebung nicht vorhanden. Die Ackerbrache mit geschlossener ruderaler Staudenflur 
ohne Rohbodenabschnitte bietet keine besonders geeigneten Landlebensräume für Kamm-
molch, Moorfrosch, Knoblauchkröte, Wechselkröte und Kreuzkröte.  
 
Ein Vorkommen gemäß Anhang IV der FFH-RL geschützter Amphibienarten wird ausge-
schlossen (vgl. Anhang 1). 
 

5.1.2.4 Fische und Rundmäuler des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Gewässer. Im Land Brandenburg sind keine Arten 
der Artengruppe der Fische und Rundmäuler heimisch, die im Anhang IV der FFH-RL vertre-
ten sind.  
 

5.1.2.5 Insekten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Das Vorkommen von Insekten des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Rele-
vanzprüfung ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 1). 
 

5.1.2.6 Spinnen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Im Land Brandenburg sind keine Arten der Artengruppe der Spinnen heimisch, die im An-
hang IV der FFH-RL vertreten sind. 
 

5.1.2.7 Krebstiere des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Im Land Brandenburg sind keine Arten der Artengruppe der Krebstiere heimisch, die im An-
hang IV der FFH-RL vertreten sind. 
 

5.1.2.8 Weichtiere des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Das Vorkommen von Schnecken des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Rele-
vanzprüfung ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 1). 
Das Vorkommen der einzigen im Land Brandenburg heimischen Muschelart (Kleine Flußmu-
schel, Unio crassus) des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Relevanzprüfung 
ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 1). 

5.2 Bestand der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 

5.2.1 Brutvögel 
Im Jahr 2020 wurde eine Brutvogelkartierung durchgeführt. In der Brutperiode 2020 erfolgten 
sieben flächendeckende Tagbegehungen von Ende März bis Mitte Juni und zwei Nachtbe-
gehungen, jeweils eine Nachtbegehung im Mai und eine Nachtbegehung im Juni (vgl. Anla-
ge 4 zum GOP). Bei den Begehungen wurden alle anwesenden Arten registriert, wobei auf 
revieranzeigende Merkmale wie singende Männchen, Revierkämpfe, nistmaterial-, futtertra-
gende oder warnende Altvögel, Bettelrufe von Jungvögeln u.a. geachtet wurde, um die Brut-
vogelarten zu bestimmen.  
 
Im Rahmen der Kartierungen wurden im Untersuchungsraum insgesamt 17 europäische 
Brutvogelarten nachgewiesen. Diese werden in folgender Tabelle aufgelistet. Die Bewertung 
der Betroffenheit erfolgt im Rahmen der Konfliktanalyse (Kap. 6).  
 
Aufgrund fehlender Nachweise kann die Betroffenheit weiterer europäischer Vogelarten aus-
geschlossen werden. 
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Die Nachweisstandorte sind in der Anlage 1 zum GOP (Bestands- und Konfliktplan) darge-
stellt. 
 

Tab. 1 im UR nachgewiesene Brutvogelarten (für die Konfliktanalyse relevante Arten fett her-
vorgehoben) 

deutscher  
Name 

wissen-
schaftlicher  

Name 

RL 
BB 

RL 
D 

VS-
RL 

Bestand und Betroffenheit im UR 

Star Sturnus vulgaris  3  

1 BP am südöstlichen Rand knapp außerhalb des 
UR an der südöstlichen Ecke des UR in einer Erle 
ca. 150 m vom Geltungsbereich entfernt. 
Der Brutplatz wird durch das Vorhaben nicht in 
Anspruch genommen. 
Die Fluchtdistanz ist mit 15 m angegeben (GASS-

NER ET AL. 2010).  
Siedlungsbewohner 
Betroffenheiten der Art durch das Vorhaben wer-
den ausgeschlossen.  

Neuntöter Lanius collurio V  + 

1 BP im Westen in den dem Erlenwald vorgelager-
ten Gehölzstrukturen in ca. 150 m Entfernung zum 
GB. 
Der Brutplatz wird durch das Vorhaben nicht in 
Anspruch genommen. 
Die Fluchtdistanz ist mit 30 m angegeben (GASS-

NER ET AL. 2010).  
Betroffenheiten der Art durch das Vorhaben wer-
den ausgeschlossen. 

ungefährdete, gebäudebewohnen-

de Höhlen- und Nischenbrüter 

(Hausrotschwanz, Haussperling) 

   

5 BP des Haussperlings (3 BP in ca. 150 m Entfer-
nung zum GB im Nordwesten, 1 BP in ca. 12 m  
Entfernung zum GB im Norden, 1 BP in ca. 25 m 
Entfernung zum GB im Süden), 1 BP des Hausrot-
schwanz in ca. 50 m Entfernung zum GB im Nor-
den 
Eine Beschädigung oder Verlust der Niststätte tritt 
nicht ein. Die Brutplätze werden durch das Vorha-
ben nicht in Anspruch genommen. 

alle Arten sind Siedlungsfolger und somit ge-
genüber vorhabenbedingten Störungen un-
empfindlich, 
Die Fluchtdistanzen sind mit 5 m (Haussperling) 
und 15 m (Hausrotschwanz) angegeben (GASSNER 

ET AL. 2010).  
Betroffenheiten durch das Vorhaben werden aus-
geschlossen. 

ungefährdete, gehölzbewohnen-

de Höhlen- und Nischenbrüter 

(Blaumeise) 

   

Niststandorte in Höhlen und Nischen an oder in 
Gehölzen (1 BP in Allee (Baum Nr. 5) in ca. 3 m 
Entfernung und 1 BP im Siedlungsgebiet im Nor-
den in ca. 20 m Entfernung zum GB) 
Eine Beschädigung oder Verlust der Niststätte tritt 
nicht ein. Die Brutplätze werden durch das Vorha-
ben nicht in Anspruch genommen. 
Die Fluchtdistanz ist mit 5 m angegeben (GASSNER 

ET AL. 2010).  
Betroffenheiten können nicht ausgeschlossen wer-
den. 

ungefährdete, gehölzbewohnen-

de Frei- oder Bodenbrüter  

(Amsel, Dorngrasmücke, Fasan, 

Gartengrasmücke, Girlitz, Gold-

ammer, Grünfink, Kuckuck (Brutpa-

rasit), Mönchsgrasmücke, Ringel-

taube, Zaunkönig, Zilpzalp) 

   

in allen gehölzbestandenen Lebensräumen,  
alle Brutnachweise außerhalb des Geltungsberei-
ches 
Mindestentfernungen der Brutpaare zum GB ca. 
8m (Mönchsgrasmücke im Süden in teilweise zu 
beanspruchender Baumgruppe), ca. 18 m (Ringel-
taube im Norden im Siedlungsgebiet), ca. 25 m 
(Grünfink im Siedlungsgebiet im Süden) 
Die Fluchtdistanz ist mit 20 m (Ringeltaube) und 
ca. 15 m (Grünfink) angegeben (GASSNER ET AL. 
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deutscher  
Name 

wissen-
schaftlicher  

Name 

RL 
BB 

RL 
D 

VS-
RL 

Bestand und Betroffenheit im UR 

2010). Für die Mönchsgrasmücke liegt keine 
Fluchtdistanz vor.  
Betroffenheiten können nicht ausgeschlossen wer-
den. 

ungefährdete Brutvogelarten des 

Offenlandes (Fasan, Goldammer) 
   

Insgesamt 2 BP auf Ackerbrache mit Gehölzen in 
mindestens 130 m Entfernung zum GB im Westen 
des UR  
Die Fluchtdistanz ist mit 15 m (Goldammer) ange-
geben (GASSNER ET AL. 2010).  Für den Fasan liegt 
keine Angabe zur Fluchtdistanz vor.  
Betroffenheiten können ausgeschlossen werden 

RL D: Rote Liste Deutschland: GRÜNEBERG et al. (2015) 
RL BB: Rote Liste Brandenburg: RYSLAVY et al. (2008) 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, 
V = Vorwarnliste, G = Gefährdung unklar 
VS-RL: + = Anhang I-Arten der Vogelschutzrichtlinie der EU 
 

Kranich 
 
Kraniche (Grus grus) sind im Gebiet vertreten. Es befindet sich jedoch kein Brutpaar im Un-
tersuchungsraum. Sie wurden auf der Offenfläche und am westlichen Rand des Erlenwaldes 
bei geringer Fluchtdistanz beobachtet. Am 14.05.2020 wurde das Paar mit einem Jungvogel 
auf der Offenfläche des Plangebietes nachgewiesen. Bereits im Jahr 2019 wurde das Vor-
kommen eines Paares ohne Bruterfolg durch Beobachtungen am 20.06.2019 sowie am 
16.09.2019 bestätigt. Innerhalb des UG konnte der Brutplatz nicht ermittelt werden. Er wird 
an einem kleinen Gewässer im Flurstück 207 in ca. 200 m Entfernung zum Westrand der 
Ackerbrache außerhalb des Untersuchungsraumes vermutet. 
 
Der Untersuchungsraum ist vorbelastet. Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an 
die vorhandenen Siedlungsflächen an und integriert sich harmonisch. Von ihm gehen diesel-
ben Wirkprozesse aus wie von den bestehenden benachbarten Siedlungsflächen.  
 
Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 200 m bis 500 m, nach Gassner et al. (2010) 
beträgt sie 500 m. Gemäß Garniel et al (2010) hält der Kranich in der Phase der Jungenfüh-
rung einen Abstand von bis zu 500 m zu Straßen mit weniger als 10.000 Kfz/24h bzw. mit 
Rad- und Fußweg oder Parkplatz ein. Der Abstand zu stärker befahrenen Straßen bzw. zu 
Straßen ohne sichtbare Menschen fällt dagegen auf ca. 100 m. 
 
Das beobachtete Kranichpaar unterschritt die in der Literatur geführten Fluchtdistanzen bei 
allen Beobachtungen in den Jahren 2019 und 2020. Die Abstände zur nördlichen Siedlungs-
zeile liegen bei ca. 100 m bis 150 m, während die Abstände zur südöstlichen Siedlungsflä-
chen bei ca. 170 m bis 230 m liegen. Der Geltungsbereich weist einen Mindestabstand von 
ca. 150 m zur Übergangszone zwischen Offenlandfläche und Erlenwald der Niederung des 
Nottefließes auf.  
 
In der Niederung des Notte-Fließes befinden sich zahlreiche weitere Offenlandflächen, die 
sich als Nahrungshabitate für den Kranich eignen. 
 
Betroffenheiten durch das Vorhaben werden ausgeschlossen.  
 

5.2.2 Rastvögel 
 
Größere Gewässer, die rastenden Arten als Schlafplatz dienen können, befinden sich nicht 
in der Nähe des Untersuchungsgebietes. Zudem werden Landschaftsstrukturen, die das freie 
Blickfeld einschränken, gemieden (GARNIEL & MIERWALD 2010). Die Ackerbrache befindet 
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sich in Siedlungsrandlage und ist allseitig von Siedlungsflächen und Wald- und Forstflächen 
eingerahmt. Der Geltungsbereich eignet sich nicht als Rasthabitat (Äsungsfläche).  
 
Das Vorkommen von Rastvögeln im Untersuchungsgebiet wird ausgeschlossen. 

5.3 Zusammenfassung 
 
Vorhabenbedingte Betroffenheiten sind für folgende Arten/ Artengruppen nicht auszuschlie-
ßen und daher in einer Konfliktanalyse näher zu untersuchen: 
 

 ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 ungefährdete, gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter  

 
Vorkommen weiterer streng geschützter Tier- und Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet 
können nach Auswertung der in Kap. 2.3 genannten Datenquellen, nach Analyse der lan-
desweiten Verbreitung der Arten sowie nach Abgleich der im Untersuchungsgebiet ausgebil-
deten Lebensräume/Biotope und den artspezifischen Habitatanforderungen ausgeschlossen 
werden (s. Anhang 1). 

6 Konfliktanalyse / Bewertung der 
Artenschutzverträglichkeit 

 
Die Wirkprognose erfolgt für die potentiell betroffenen Arten über eine Beurteilung der durch 
das Bauvorhaben zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren.  
Die Einschätzung, ob Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten, erfolgt un-
ter der Berücksichtigung des bestehenden Maßnahmenkonzepts (Vermeidungsmaßnahmen) 
des Grünordnerischen Fachbeitrages. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen für die eu-
ropäisch geschützten Arten sind in dem sich anschließenden Kapitel 7 vorgestellt. 
 
Betroffenheit der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 
 
Im Folgenden werden in Formblättern Bestand sowie Betroffenheit der im Untersuchungsge-
biet nachgewiesenen heimischen europäischen Vogelarten beschrieben, die einzelnen Ver-
bote des § 44 Abs. 1 i. V. m. 5 BNatSchG sowie ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevo-
raussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG beurteilt.  
 
Für die Vogelarten, die nach Anhang 1 der EU – Vogelschutzrichtlinie geschützt sind bzw. 
Arten, die in der Roten Liste geführt sind, konnten Betroffenheiten von Vornherein ausge-
schlossen werden. Die ungefährdeten und ubiquitären Arten werden in Gruppen (ökologi-
schen Gilden) zusammengefasst.  
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Tab. 2 Konfliktanalyse ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

 FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Einstufung Erhaltungszustand * 

 europäische Vogelart  RL Deutschland, Kat. (   )  FV günstig / hervorragend  

 streng geschützte Art  RL Bundesland, Kat.  (   )  U1 ungünstig - unzureichend 

          nach § 7 BNatSchG    U2 ungünstig – schlecht 

     * eine Einstufung des Erhaltungszustandes der Brutvögel in Brandenburg ist noch nicht erfolgt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

In dieser Gruppe werden ausschließlich ungefährdete Arten ohne spezielle Lebensraumansprüche abgehandelt, die nicht 
im Anhang I der VS-RL aufgeführt sind. 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die in dieser Gruppe zusammengefassten Arten haben verschiedene Lebensweisen und unterschiedliche Ansprüche an 
ihre Habitate. Allen Arten ist jedoch gemeinsam, dass sie Höhlen bzw. Nischen an oder in Gehölzen (insbesondere Altholz, 
Totholz) als Neststandorte brauchen. Das Angebot an solchen Höhlen bzw. Nischen stellt einen limitierenden Faktor für 
das Vorkommen dieser Vogelarten dar, um den sie z. T. auch untereinander konkurrieren (vgl. BAUER et al. 2005). 

Die Fluchtdistanzen gegenüber sich frei bewegenden Personen (FLADE 1994) liegen bei den meisten Kleinvogelarten bei 
< 10 bis 20 m.  

Der Großteil der Arten kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. Der Buntspecht zeigt eine 
mittlere Lärmempfindlichkeit (GARNIEL et al. 2010). 

Verbreitung in Deutschland / im Bundesland 

Die Arten sind in Brandenburg ungefährdet (s. RYSLAVY et al. 2008) und zählen überwiegend zu den häufigen oder sehr 
häufigen Brutvogelarten (s. MLUV 2011). Die genannten Arten sind flächendeckend verbreitet. 

Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen    potenziell möglich 

 

Während der Brutvogelkartierung 2020 (s. Anlage 4 zum GOP) wurde 1 in Höhlen und Nischen in Gehölzen brütende Art 
nachgewiesen.  

(In Klammern Angabe des Brutzeitraums nach MLUV (2011), A Anfang / M Mitte / E Ende; Monat) 

Die genannten Arten konnten im Rahmen der Kartierung in folgenden Bereichen nachgewiesen werden:  

Blaumeise (M 03 – A 08): 2 BP (1 BP in Allee (Baum Nr. 5) in ca. 3 m Entfernung (Baum Nr. 5) und 1 BP im Siedlungsge- 
                                    biet im Norden in ca. 20 m Entfernung zum GB) 
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ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG  

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

 Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere 
 unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt?     
         ja      nein 

   

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen  

 

Im Rahmen des Vorhabens werden kleinflächig Baumgruppen gefällt. In den von der Rodung betroffenen Bereichen der 
Gehölzbiotope wurden keine Nistplätze der Arten dieser Gilde nachgewiesen. Vorhabenbedingt wird kein Alleebaum der 
Glienicker Straße gefällt.  
  
Eine baubedingte Verletzung oder Tötung von Jungtieren und eine Zerstörung von Gelegen kann somit ausgeschlossen 
werden. 
 
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt baubedingt ein.    ja  nein 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhöhung)?
  
                                                                                                 ja  nein 

 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

 

Das Vorhaben umfasst eine Lückenschließung innerhalb eines Siedlungsgebietes. Betriebsbedingte Risiken, die über den 
IST-Zustand hinausgehen, bestehen nicht. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt betriebsbedingt  ein.   ja  nein 

 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

 Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
 und Wanderungszeiten erheblich gestört?      ja  nein 

 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2 (ASB)) 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

 

Baubedingte Störungen können aus dem Lärm, der durch die Fällung von Gehölzen, der Baufeldfreimachung und den sich 
anschließenden Bauarbeiten (Straßen, Häuser) entsteht, resultieren.  

Die Blaumeise brütet unmittelbar neben dem Baubereich. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz wird unter-
schritten. Störungen im Zuge der Gehölzrodungen zur Baufeldfreimachung können nicht ausgeschlossen werden.  

Durch § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Gehölze außerhalb des Waldes im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. zu fällen 
(vgl. Maßnahme V 2 (ASB)). Eine baubedingte Störung und ein daraus resultierender indirekter Gelegverlust durch Verlas-
sen des Niststandortes und dem damit verbundenen Verlust von Jungtieren oder Gelegen kann somit ausgeschlossen 
werden, da in diesem Zeitraum nicht mit besetzten Nestern in den zu fällenden Bäumen zu rechnen ist. 

Die baubedingten Störungen durch Bauarbeiten (Häuser, Erschließungsstraße) besitzen einen temporären Charakter, sind 
dem Siedlungsgeschehen der benachbarten Siedlungsflächen vergleichbar und sind auf die Dauer einer Brutperiode be-
schränkt. Der Großteil der Arten dieser Gilde kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. 
Aufgrund der zeitlichen Einschränkung der Beeinträchtigung und der Vorbelastung im Siedlungsraum ist nicht mit einer 
Verschlechterung der lokalen Population der genannten Arten zu rechnen.  

Betriebsbedingte Störungen, die über den IST-Zustand hinausgehen werden nicht erwartet. 

Der Störungstatbestand tritt nicht ein. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.      ja  nein 
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ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

  Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

  beschädigt oder zerstört?
 
       ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen    

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

 
Im Rahmen des Vorhabens werden die Ackerbrache und kleinflächige Baumgruppen zum Teil überbaut bzw. umgenutzt. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden keine Niststandorte vorgefunden.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht zerstört.  

Generell gilt, dass Fortpflanzungsstätten dieser Artengruppe von diesem Tatbestand betroffen sind, wenn ein Brutrevier 
durch Baufeldräumung vollständig beseitigt wird. Bei den Arten dieser Gilde erlischt der Schutzstatus der Fortpflanzungs-
stätte mit Beendigung der Brutperiode. Die Entnahme der durch die Baumaßnahmen betroffenen Niststandorte nach Be-
endigung der Brutperiode führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte (MLUV 2011). 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. 
          ja  nein 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?   nein   Prüfung endet hiermit 

         ja (Pkt. 4 ff.)  

4.    Prüfen der fachlichen Ausnahmebedingungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Ausnahmegrund liegt vor       ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage ____.__, Kap. ___ dargestellt;  
 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht     ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage ____.__, Kap. ___ dargestellt;  
 

Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  
          ja  nein 

  Kompensatorische Maßnahme ist vorgesehen (AFCS bzw. EFCS) 
 

Verschlechterung des EhZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EhZ trotz FCS-/ Kompensati-
onsmaßnahmen?         ja  nein 

5 Angaben zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

   Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, Nr. _______ 

6 Fazit:  

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen  

 zur Vermeidung (V 2 (ASB)) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A)   

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungzustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (GOP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen  

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

               BNatSchG erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf  

               übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedin- 

               gungen die Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 
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ungefährdete, gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Falls nicht zutreffend: 

 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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Tab. 3 Konfliktanalyse ungefährdete, gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter 

ungefährdete, gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

 FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Einstufung Erhaltungszustand * 

 europäische Vogelart  RL Deutschland, Kat. (   )  FV günstig / hervorragend  

 streng geschützte Art  RL Bundesland, Kat.  (   )  U1 ungünstig - unzureichend 

          nach § 7 BNatSchG    U2 ungünstig – schlecht 

     * eine Einstufung des Erhaltungszustandes der Brutvögel in Brandenburg ist noch nicht erfolgt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

In dieser Gruppe werden ausschließlich ungefährdete Arten ohne spezielle Lebensraumansprüche abgehandelt, die nicht 
im Anhang I der VS-RL aufgeführt sind. 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die in dieser Gruppe zusammengefassten Arten haben verschiedene Lebensweisen und unterschiedliche Ansprüche an 
ihre Habitate. Allen Arten ist jedoch gemeinsam, dass sie größere Gehölze als Warten, als Nahrungsraum oder zur Nest-
anlage benötigen (s. BAUER et al. 2005). Der Großteil der Arten kann als wenig störungsempfindlich eingestuft werden 
(GARNIEL & MIERWALD 2010).  

Die Fluchtdistanzen gegenüber sich frei bewegenden Personen (FLADE 1994) liegen bei den meisten Kleinvogelarten bei 
< 10 bis 20 m.  

Verbreitung in Deutschland / im Bundesland 

Die Arten sind in Brandenburg ungefährdet (s. RYSLAVY et al. 2008) und zählen überwiegend zu den häufigen Brutvogelar-
ten. Die genannten Arten sind flächendeckend verbreitet. 

Verbreitung im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen    potenziell möglich 

Während der Brutvogelkartierung 2020 (s. Anlage 4 zum GOP) wurden 12 ungefährdete, gehölzbewohnende, frei- oder 
bodenbrütende Arten nachgewiesen.  

(In Klammern Angabe des Brutzeitraums nach MLUV (2011), A Anfang / M Mitte / E Ende; Monat) 

Die genannten Arten konnten im Rahmen der Kartierung in folgenden Bereichen nachgewiesen werden:  

Amsel (M 02 – A 08): 2 BP (beide BP weit außerhalb des GB im Erlenwald der Niederung des Nottefließes) 
Dorngrasmücke (E 04 – E 08): 2 BP (beide BP weit außerhalb des GB am Erlenwaldrand der Niederung des Nottefließes) 
Fasan (E03 – A 08) – 1 BP (BP weit außerhalb des GB am Erlenwaldrand der Niederung des Nottefließes) 
Gartengrasmücke (E 04 – E 08): 1 BP (BP weit außerhalb des GB im Erlenwald der Niederung des Nottefließes) 
Girlitz (M 03 – E 08): 1 BP (BP im nördlichen Siedlungsbereich ca. 90 m vom Geltungsbereich entfernt) 
Goldammer (E 03 - E 08): 2 BP (1 BP im Westen der Ackerbrache mit Gehölzgruppen in ca. 130 m Entfernung, 1 BP im 
Süden an Einzelgehölz am Rand der Ackerbrache in ca. 50 m Entfernung) 
Grünfink (A 04 – M 09): 2 BP (1 BP weit außerhalb des GB am Erlenwaldrand der Niederung des Nottefließes, 1 BP im 
Siedlungsgebiet im Süden in ca. 25 m Entfernung zum GB) 
Kuckuck (E 04 – M 08) – 1 BP (1 BP weit außerhalb des GB am Erlenwaldrand der Niederung des Nottefließes) 
Mönchsgrasmücke (E 03 – A 09): 3 BP (2 BP in nördlicher Siedlungszeile in mind. 70 m Entfernung, 1 BP in ca. 8 m Ent-
fernung zum GB in Baumgruppe auf Ackerbrache dem südlichen Siedlungsbereich vorgelagert) 
Ringeltaube (E 02 – E 11): 3 BP (beide BP weit außerhalb des GB im Erlenwald der Niederung des Nottefließes, 1 BP im 
Norden im Siedlungsbereich nördlich der Glienicker Straße in ca. 18 m Entfernung zum GB) 
Zaunkönig (E 03 – A 08) – 2 BP (beide BP weit außerhalb des GB im Erlenwald der Niederung des Nottefließes) 
Zilpzalp (A 04 – M 08): 1 BP (BP weit außerhalb des GB im Erlenwald der Niederung des Nottefließes) 
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ungefährdete, gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG  

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

 Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere 
 unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt?     
         ja      nein 

   

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen  

 

Im Rahmen des Vorhabens werden kleinflächig Baumgruppen gefällt. In den von der Rodung betroffenen Bereichen der 
Gehölzbiotope wurden keine Nistplätze der Arten dieser Gilde nachgewiesen. Vorhabenbedingt wird kein Alleebaum der 
Glienicker Straße gefällt.  
  
Eine baubedingte Verletzung oder Tötung von Jungtieren und eine Zerstörung von Gelegen kann somit ausgeschlossen 
werden. 
 
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt baubedingt ein.    ja  nein 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhöhung)?
  
                                                                                                 ja  nein 

 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

 

Das Vorhaben umfasst eine Lückenschließung innerhalb eines Siedlungsgebietes.  
Betriebsbedingte Risiken, die über den IST-Zustand hinausgehen, bestehen nicht. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt betriebsbedingt ein.   ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

 Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
 und Wanderungszeiten erheblich gestört?      ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2 (ASB)) 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

 

Baubedingte Störungen können aus dem Lärm, der durch die Fällung von Gehölzen, der Baufeldfreimachung und den sich 
anschließenden Bauarbeiten (Straßen, Häuser) entsteht, resultieren.  

Die Blaumeise brütet unmittelbar neben dem Baubereich. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz wird unter-
schritten. Störungen im Zuge der Gehölzrodungen zur Baufeldfreimachung können nicht ausgeschlossen werden.  

Durch § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Gehölze außerhalb des Waldes im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. zu fällen 
(vgl. Maßnahme V 2 (ASB)). Eine baubedingte Störung und ein daraus resultierender indirekter Gelegverlust durch Verlas-
sen des Niststandortes und dem damit verbundenen Verlust von Jungtieren oder Gelegen kann somit ausgeschlossen 
werden, da in diesem Zeitraum nicht mit besetzten Nestern in den zu fällenden Bäumen zu rechnen ist. 

Die baubedingten Störungen durch Bauarbeiten (Häuser, Erschließungsstraße) besitzen einen temporären Charakter, sind 
dem Siedlungsgeschehen der benachbarten Siedlungsflächen vergleichbar und sind auf die Dauer einer Brutperiode be-
schränkt. Der Großteil der Arten dieser Gilde kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. 
Aufgrund der zeitlichen Einschränkung der Beeinträchtigung und der Vorbelastung im Siedlungsraum ist nicht mit einer 
Verschlechterung der lokalen Population der genannten Arten zu rechnen.  

Betriebsbedingte Störungen, die über den IST-Zustand hinausgehen werden nicht erwartet. 

Der Störungstatbestand tritt nicht ein. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.      ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

  Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

  beschädigt oder zerstört?
 
       ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen  
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ungefährdete, gehölzbewohnende Frei- oder Bodenbrüter 

  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF)   

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

 

Im Rahmen des Vorhabens werden die Ackerbrache und kleinflächige Baumgruppen zum Teil überbaut bzw. umgenutzt. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden keine Niststandorte vorgefunden.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht zerstört.  

Generell gilt, dass Fortpflanzungsstätten dieser Artengruppe von diesem Tatbestand betroffen sind, wenn ein Brutrevier 
durch Baufeldräumung vollständig beseitigt wird. Bei den Arten dieser Gilde erlischt der Schutzstatus der Fortpflanzungs-
stätte mit Beendigung der Brutperiode. Die Entnahme der durch die Baumaßnahmen betroffenen Niststandorte nach Be-
endigung der Brutperiode führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte (MLUV 2011). 

Im Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. 
          ja  nein 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?   nein   Prüfung endet hiermit 

         ja (Pkt. 4 ff.)  

4.    Prüfen der fachlichen Ausnahmebedingungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Ausnahmegrund liegt vor       ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage ____.__, Kap. ___ dargestellt;  
 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht     ja 

 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage ____.__, Kap. ___ dargestellt;  
 

Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  
          ja  nein 

  Kompensatorische Maßnahme ist vorgesehen (AFCS bzw. EFCS) 
 

Verschlechterung des EhZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EhZ trotz FCS-/ Kompensati-
onsmaßnahmen?         ja  nein 

5 Angaben zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

   Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, Nr. _______ 

6 Fazit:  

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen  

 zur Vermeidung (V 2 (ASB)) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A)   

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungzustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (GOP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen  

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

               BNatSchG erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf  

               übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedin- 

               gungen die Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

 Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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7 Maßnahmen für die europarechtlich geschützten Arten 

7.1 Maßnahmen zum Schutz und zur Vermeidung 
Folgende Maßnahmen zum Schutz und zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefähr-
dungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten 
zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen.  
 
Die Darstellung der Maßnahmen bezieht sich auf die Nummerierung im GOP (vgl. Anlage 2 
und 3).  
 
V 2 (ASB) Bauzeitenregelung 
 
Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 (1) 2 BNatSchG (baubedingte Stö-
rung von Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten) wird eine mit den ökologischen Erfordernissen der Fauna abge-
stimmte Terminierung des Vorhabens festgelegt. 
 
Für die Artengruppe der Vögel wird folgende Festlegung getroffen:  
 
Die  Gehölzrodungen sind außerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis 30.09. zulässig.  

 

7.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
 
Zusätzlich zu den genannten Schutzmaßnahmen sind keine vorgezogenen Ausgleichs- oder 
Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten erforderlich.  
 

7.3 Übersicht der Maßnahmen 
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die aus Sicht des Artenschutzes notwendigen 
Maßnahmen.  
 

Tab. 4 Maßnahmenübersicht 

Bezeich-
nung 

Lage Beschreibung profitierende Arten 

V 2 (ASB) 

Bauzeiten-
regelung  

 

gesamtes Baufeld 

Durchführung der Gehölzrodungen 
außerhalb des Zeitraumes vom 
01.03. bis zum 30.09. 

ungefährdete Vogelar-
ten 
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8 Bewertung der Verbotstatbestände / Zusammenfassung 

8.1 Avifauna 
Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten der Avifauna sind unter Berücksich-
tigung der vorgesehenen Maßnahmen (V 2 (ASB): Bauzeitenregelung) keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten. 
Das Eintreten der Zugriffsverbote gemäß § 44 (1) Nr. 1, 3 BNatSchG lässt sich so wirksam 
vermeiden. 

8.2 Zusammenfassung 
Das Vorhaben „Wohngebiet Glienicker Straße – 1.BA“ in Zossen GT Dabendorf ist unter 
Berücksichtigung der Maßnahmen V 2 (ASB) nicht mit erheblichen negativen Beeinträch-
tigungen der lokalen Populationen der nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-RL sowie der europäischen Vogelarten verbunden. 
 
Die Verbotstatbestände (Schädigung, Störung) gemäß § 44 BNatSchG treten nicht ein. Eine 
Ausnahme nach § 45 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 
Das Projekt ist unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen zulässig. 
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Rechtsgrundlagen 
BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (B-AV): Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten vom 16. Februar 2005, zuletzt geändert am 29.07.2009 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG:) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (1996): Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (EG-AV) 

RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen; geändert durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997 (FFH-Richtlinie) 

RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (1979): Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EG Vogelschutzrichtlinie), geän-
dert durch die Richtlinie 94/24/EG des Rates vom 8 Juni 1994. (VS-RL) 
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Anhang  
Anhang 1: Relevanzprüfung 
 
(Gesamtliste der artenschutzrechtlich zu prüfenden Tier- und Pflanzenarten Brandenburgs) 
 
In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, für welche Arten des Anhangs IV der FFH-RL mit 
besonderen Ansprüchen an ihren Lebensraum Beeinträchtigungen durch das Vorhaben aus-
zuschließen bzw. nicht auszuschließen sind. 
 
Erläuterungen: 
 
Rote Liste Brandenburg (RL BB)/Rote Liste Deutschland (RL D): 

0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
4 = potentiell gefährdet 
V = Vorwarnliste 
R = extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
G = Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt 
D = Daten defizitär 
* = derzeit ungefährdet 
k.E. = kein Eintrag 

 
FFH-RL Anhang:  

Art ist in aufgeführtem Anhang der FFH-Richtlinie verzeichnet.   
 
 
Erhaltungszustand (nach BFN 2013A) 
 FV = günstig 
 U1 = ungünstig - unzureichend 
 U2 = ungünstig - schlecht  
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D 

Erläuterungen     

 Re-
gion 

BB 

Gefäßpflanzen 

     
Frauenschuh 

Cypripedium calceo-
lus 

1 3 II, IV U1 U2 - - nein 
einziges aktuell bestätigtes Vorkommen im 
Schlaubetal  

Froschkraut, Schwimmen-
des 

Luronium natans 1 2 II, IV U2 U2 - - nein 
nahezu ausschließlich auf Schwarze Elster 
konzentriert, ein Nebenvorkommen an 
Nuthe 

Glanzorchis, Sumpf-
Glanzkraut 

Liparis loeselii 1 2 II, IV U1 U2 - - nein 
im UR kein Habitat (Vorkommen in intakten, 
kalkbeeinflussten Schwingmooren) 

Kriechender Scheiberich, 
Sellerie 

Apium repens 2 1 II, IV U2 U2 - - nein 
UR außerhalb des Verbreitungsgebietes 
(zerstreute Rest-Vorkommen in Uckermark, 
Spreewald, Odertal) 

Liegendes Büchsenkraut 
Lindernia procum-
bens  

2 IV U2 - - - nein 
UR außerhalb des Verbreitungsgebietes (in 
Brandenburg nur im Raum Cottbus) 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 II, IV U2 U2 - - nein 
UR außerhalb des Verbreitungsgebietes 
(nur ein isoliertes Vorkommen nahe der 
Lugebane (Landkreis EE)) 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris 1 2 II, IV U2 U2 - - nein 

UR außerhalb des Verbreitungsgebietes 
(nur noch in wenigen Reliktvorkommen in 
Uckermark und Havelländischem Luch), 
zudem keine geeigneten Habitatstrukturen 

Wasserfalle 
Aldrovanda vesiculo-
sa 

1 1 II, IV U2 U2 - - nein 

UR außerhalb des Verbreitungsgebietes 
nur noch wenige Vorkommen am nördli-
chen Arealrand in Brandenburg (Ucker-
mark), zudem keine geeigneten Habi-
tatstrukturen 

Vorblattloses Vermein-
kraut, V. Leinblatt 

Thesium ebracteatum 1 1 II, IV U2 U2 - - nein 

UR außerhalb des Verbreitungsgebietes, 
aktuell bekannte Restvorkommen in BB: 
Bredower Forst, Heimsche Heide, Spree-
wald 

RL D: JEDICKE (1997), RL BB: BENKERT et al. (1993) 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Säugetiere 
 

    
 

 
    

Wolf Canis lupis 0 1 
 

U 2  + - nein 

Revier bis südwestlich von Zossen an den 
Stadtbereich heranreichend, Geltungsbe-
reich außerhalb des Revieres, aufgrund der 
vorhandenen Siedlungsstrukturen keine 
Eignung  

Biber  Castor fiber  1 V II, IV U 1 FV + - nein 
in Ausbreitung begriffen, keine geeigneten 
Habitatstrukturen im UR 

Feldhamster  Cricetus cricetus   1 1 IV U 2  U 2 - - nein 

wenige Reliktvorkommen, hauptsächlich in 
Gebieten mit Lehm- und Lössböden vor-
kommend, nach BFN (2013B) Vorkommen 
in Brandenburg nur westlich von Berlin, im 
UR nicht verbreitet. 

Fischotter  Lutra lutra   1 3 II, IV U 1 FV + - nein 
Der Fischotter ist flächendeckend in Bran-
denburg verbreitet. Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen im UR 

Birkenmaus  Sicista betulina   0 1 IV 
unbe-
kannt 

- - - nein 

aufgrund der Verbreitung auszuschließen, 
in Brandenburg sehr lückenhafte Besied-
lung, bevorzugt feuchtes bis sumpfiges, 
deckungsreiches Gelände 

RL D: BFN 2009 (MEINIG et al. 2008), RL BB: DOLCH et al. (1992) 

Fledermäuse 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 1 2 II, IV U1 U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 V IV U1 FV - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  3 G IV FV FV - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 
 

IV FV U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 IV FV FV - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii  2 V IV U1 U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Großer Abendsegler  Nyctalus noctula 3 V IV FV U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Großes Mausohr Myotis myotis 1 V II, IV FV U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 
 

3 IV 
unbe-
kannt 

U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  2 D IV U1 U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Mopsfledermaus 
Barbastella barbas-
tellus 

1 2 II, IV U1 U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygma-
eus 

- D IV FV U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii   G IV U1 U1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * IV FV U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 1 D II, IV FV 
unbe-
kannt 

- - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 4 * IV FV U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D IV U1 U 1 - - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrel-
lus 

4 * IV 
unbe-
kannt 

FV + - nein 

Keine Nachweise im UR (OSIRIS), geeig-
nete Habitatstrukturen im Untersuchungs-
raum (Allee, Erlenwald in Niederung des 
Nottefließes, Siedlungsstruktruren) sind 
vom Vorhaben nicht betroffen, ein Vor-
kommen dieser Art im GB wird ausge-
schlossen 

RL D: BFN 2009 (MEINIG et al. 2008), RL BB DOLCH et al. (1992) 

Kriechtiere         

     

Europäische Sumpfschild-
kröte 

Emys orbicularis 1 1 II, IV U2 U2 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche, der Ver-
breitung und der Biotopausstattung sind 
Vorkommen im UR nicht zu erwarten. 

Glattnatter/Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 IV U1 U 1 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche, der Ver-
breitung und der Biotopausstattung sind 
Vorkommen im UR nicht zu erwarten.. 

Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 IV U2 U1 - - nein 

bodenständige Vorkommen in Brandenburg 
auf Niederlausitz beschränkt (SCHNEEWEIß 
et al. 2004), im UR nicht verbreitet (OSIRIS-
Abfrage vom 10.08.2020). 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV U1 U1 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Im Untersuchungsraum sind kaum geeigne-
te Habitate vorhanden (kein Rohboden, 
keine Eiablageplätze, keine Verstecke), im 
Zuge der Geländebeghungen wurden keine 
Hinweise auf zauneidechsen gefunden,  
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

RL D: BfN 2009 (KÜHNEL ET AL. 2008) RL BB: SCHNEEWEIß ET AL. (2004) 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Lurche         

     

Kammmolch Triturus cristatus 3 V II, IV U1 U 1 + - nein 

Der UR befindet sich in einem Raster, in 
welchem Vorkommen der Art bekannt sind 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 3 G IV 
unbe-
kannt 

U 1 + - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus * 3 IV U1 U 1 + - nein 

Der UR befindet sich in einem Raster, in 
welchem Vorkommen der Art bekannt sind 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Kreuzkröte Bufo calamita 3 V IV U1 U 2 + - nein 

Der UR befindet sich in einem Raster, in 
welchem Vorkommen der Art bekannt sind 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Laubfrosch Hyla arborea 2 2 IV U2 U 2 + - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 II, IV U1 U 2 + - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Moorfrosch Rana arvalis * 2 IV U2 U 1 + - nein 

Der UR befindet sich in einem Raster, in 
welchem Vorkommen der Art bekannt sind 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Springfrosch Rana dalmatina R * IV FV  U 2 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

Wechselkröte Bufo viridis 3 3 IV U2 U 2 - - nein 

Der UR befindet sich in einem Raster, in 
welchem Vorkommen der Art bekannt sind 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung sind Vorkommen im UR 
nicht zu erwarten. 

RL D: BfN 2009 (KÜHNEL et al. 2008), RL BB: SCHNEEWEIß et al. (2004) 

Knochenfische                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 

Rundmäuler                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 

Käfer 

     Wasserkäfer  

Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 II, IV U2 
unbe-
kannt 

- - nein 

In Brandenburg nur wenige Funde im Süd-
osten bekannt (s. BFN 2013B, BEUTLER & 

BEUTLER 2002), Art kann unter Berücksich-
tigung der Verbreitung und der Habitatan-
sprüche im UR ausgeschlossen werden 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Tauchkäfer 
Graphoderus biline-
atus 

1 1 II, IV U2 
unbe-
kannt 

    nein 

in Brandenburg nur drei Einzelfunde nach 
1960 im Südosten (BFN 2013B, BEUTLER & 

BEUTLER 2002), Art kann unter Berücksich-
tigung der Verbre itung und der Habitatan-
sprüche im UR ausgeschlossen werden 

Sonstige Arten    

Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 II, IV U2 U 1 - - nein 

der UR liegt in einem Raster, in welchem 
der Heldbock nachgewiesen ist (OSIRIS-
Abfrage vom 10.08.2020). Im Geltungsbe-
reich des Vorhabens befinden sich keine 
geeigneten Bäume für xylobionte Käfer.  

Eremit Osmoderma eremita 2 2 II, IV U2 U 1 - - nein 

für den UR liegen keine Nachweise vor 
(OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). Im 
Geltungsbereich des Vorhabens befinden 
sich keine geeigneten Bäume für xylobionte 
Käfer. 

RL D: BFN 1998 (Sand- und Laufkäfer (TRAUTNER ET AL. 1996), Käfer (GEISER ET AL. 1997) RL BB: Wasserkäfer BRAASCH (2000), Laufkäfer SCHEFFLER (1999), Käfer allg. MUNR (1992)  

Schmetterlinge 

     

 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar 2 2 II, IV F1 F V - - nein 

der UR liegt in einem Raster, in welchem 
die Art nachgewiesen ist (OSIRIS-Abfrage 
vom 10.08.2020). Im Geltungsbereich sind 
keine geeigneten Habitate (natürlich-
eutrophe Gewässer- und Grabenufer, 
Flussauen mit Verlandungsvegetation, 
Seggenriede, Feucht- und Nasswiesen 
Brachen mit Hochstauden, Vorkommen 
nicht saurer Ampferarten) des Großen Feu-
erfalters vorhanden. 
ein Vorkommen im UR kann ausgeschlos-
sen werden 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea nausit-
hous 

1 3 II, IV U1 FV - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
Art kann unter Berücksichtigung der Ver-
breitung ausgeschlossen werden, Schwer-
punktvorkommen in Elsterniederung, zu-
dem existieren im UR keine geeigneten 
Habitate (Kein Vorkommen der Wirtspflanze 
Großer Wiesenknopf) 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 1 2 II, IV U1 U 1 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
in Brandenburg nur ein bestätigtes, stabiles 
Vorkommen bei Kreuzbruch, Kann im UR 
unter Berücksichtigung der Verbreitung 
ausgeschlossen werden 

Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus proser-
pina 

V V IV 
unbe-
kannt 

FV - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 10.08.2020). 
in Brandenburg auf ruderal beeinflussten, 
trockenen bis frischen Pionierstandorten mit 
Beständen von Nachtkerze und Weiden-
röschen, 
aufgrund des Fehlens der Futterpflanzen 
(Nachtkerze (Oenothera spec.), Weiden-
röschen (Epilobium spec.)) wird ein Vor-

kommen der Art im Geltungsbereich ausge-
schlossen. 

RL D: BFN 1998 (PRETSCHER 1995/1996), RL BB (GELBRECHT (2001) 

Hautflügler                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 

Heuschrecken                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Libellen 

     

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 G IV U1 U1 - - nein 
Ein Vorkommen der Art im UR kann auf-
grund der Habitatansprüche und der Bio-
topausstattung ausgeschlossen werden. 

Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus ce-
cilia 

2 2 II, IV FV U1 - - nein 
Ein Vorkommen der Art im UR kann auf-
grund der Habitatansprüche und der Bio-
topausstattung ausgeschlossen werden. 

Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 2 1 IV U2 U1 - - nein 

Aufgrund der Habitatansprüche (Gewässer 
mit Stratiotes-Schwimmdecken) und der 
Biotopausstattung kann ein Vorkommen im 
UR ausgeschlossen werden. 

Östliche  
Moosjungfer 

Leucorrhinia  
albifrons 

2 1 IV U2 U2 - - nein 

Im UR sind keine Vorkommen der Art be-
kannt (OSIRIS-Abfrage vom 22.01.2019). 
nach BFN (2013B) nur im Norden und Süd-
osten Brandenburgs verbreitet, Vorkommen 
im UR nicht zu erwarten 

Große  
Moosjungfer 

Leucorrhinia pectora-
lis 

3 2 II, IV U1 U1 - - nein 

Aufgrund der Habitatansprüche (große 
Gewässer mit gut ausgebildeter Schwimm-
blattvegetation) und der Biotopausstattung 
kann ein Vorkommen im UR jedoch ausge-
schlossen werden. 

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 2 1 IV U2 FV - - nein 

verbreitet in dys- bis oligotrophen Moorge-
wässern. Ein Vorkommen im UR kann auf-
grund der Habitatansprüche und der Bio-
topausstattung ausgeschlossen werden.  

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca R 2 IV FV 
unbe-
kannt 

- - nein 

Vorkommen ausschließlich in den Wald- 
und Seengebieten im Nordosten Branden-
burgs. Ein Vorkommen im UR kann auch 
aufgrund der Habitatansprüche und der 
Biotopausstattung ausgeschlossen werden. 

RL D: BFN 1998 (OTT UND PIPER 1997), RL BB: 2000 (MAUERSBERGER) 

Spinnen                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 

Krebstiere                   

In Brandenburg sind keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie heimisch. 
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Artname Rote Liste 
Kategorie 

FFH-RL 
Anhang 

EHZ pot. 
Vor-
kom-
men im 
UR 

Nach-
weis im 
UR 

Beeinträch-
tigungen 
durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

deutsch wissenschaftlich BB D  Re-
gion 

BB 

Erläuterungen     

Muscheln 

     

Kleine Flussmuschel Unio crassus 1 1 II, IV U 2 U 2 + - nein 

Es befinden sich keine Gewässer im UR.  
Ein Vorkommen im UR kann auch aufgrund 
der Habitatansprüche und der Biotopaus-
stattung ausgeschlossen werden. 

RL D: BFN 1998 (JUNGBLUTH UND KNORRE 1995) RL BB: MUNR 1992 
Schnecken 

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 2 1 II, IV U 1 
unbe-
kannt 

- - nein 

lebt in klaren, stehenden, pflanzenreichen 
Stillgewässern auf Pflanzen. Bevorzugt 
kalkreiche Gewässer. 
Ein Vorkommen im UR kann auch aufgrund 
der Habitatansprüche und der Biotopaus-
stattung ausgeschlossen werden. 

RL D: BFN 1998 (JUNGBLUTH UND KNORRE 1995) RL BB: MUNR 1992 
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Die Aktualisierung erfolgte nach der Katasterfortschreibung vom 18.08.2020 
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(Teilfläche) 
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3 536 / 537 Stadt Zossen 
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Flur 2 und 3; Flurstücke 314, 2, 3 und 4 (anteilig)

ohne

 (zum Satzungsexemplar)

1. BA - Kompensationsmaßnahmen:

Grundstückseigentümer
(Verpflichtung wird in den Grundstücks-
kaufverträgen übergeben)

Erschließungsträger

- Entsieglung
  (im Geltungsbereich)

- Pflanzung von 32 Bäumen,
straßenbegleitend

- Schaffung von
Straßenbegleitgrün:

  - Muldenfläche

  - Bauminseln

  - Rasenfläche

- Stellplätze (öffentliche
Straßenverkehrsfläche) sind mit
Rasengittersteine anzulegen

- Fahrbahn und Gehweg
(öffentliche Straßen-
verkehrsfläche) sind mit
Pflastersteine anzulegen

Externe Maßnahmen
(außerhalb des Plangebiets)

- Kompensationserfordernis von
1.044 m² als Ersatzzahlung für
Entsieglungsmaßnahmen mit
einem Kompensationsverhältnis
von 1:1.

- Pflanzung Hecke
  (pro 3 m² ein Strauch der
Gehölzliste 2)

- Pflanzung von 3 Bäumen je
Baugrundstück

  (Gehölzliste 1)

- Schaffung privater Grünflächen
(Gärten)

- Schaffung privater Zufahrten
sind mit Pflastersteinen
anzulegen

Legende

Entwässerungsrichtung

Bäume

Laternen

Einfahrten (Baugrundstücke)

Einfahrten
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